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Beginn: 10.04 Uhr.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hiermit eröff-
ne ich die 7. Sitzung des Landtages von Sachsen-Anhalt 
der vierten Wahlperiode. Dazu möchte ich Sie, sehr ver-
ehrte Anwesende, auf das Herzlichste begrüßen.  
 

Zunächst möchte ich Sie darüber informieren, dass der 
Sender Phoenix, der Ereignis- und Dokumentationskanal 
von ARD und ZDF, während der Debatte zum Tages-
ordnungspunkt 1 Live-Aufnahmen machen wird. Dazu 
werden neben dem MDR weitere drei Kamerateams tä-
tig sein. Für eventuelle platzmäßige Einschränkungen 
möchte ich gleich zu Beginn um Verständnis werben.  
 

Meine Damen und Herren! Die Mitglieder des Landtages 
Herr Horst Hacke und Herr Minister Dr. Horst Rehberger 
haben heute Geburtstag.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Im Namen des Hohen Hauses sowie persönlich gratulie-
re ich Ihnen dazu recht herzlich. Ich wünsche Ihnen alles 
Gute, besonders beste Gesundheit.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt leider 
nicht nur Erfreuliches. Uns hat die Nachricht erreicht, 
dass am 9. September 2002 der Liberaldemokrat Herr 
Professor Dr. Dr. Gerd Brunner im Alter von 74 Jahren 
verstorben ist. Herr Professor Brunner war Mitglied des 
Landtages von Sachsen-Anhalt der ersten Wahlperiode. 
In den Jahren 1990 und 1991 gehörte er der ersten Lan-
desregierung Sachsen-Anhalts nach der Wende als Mi-
nister für Bundes- und Europaangelegenheiten an. 
Zugleich war er stellvertretender Ministerpräsident. Ich 
habe auch in Ihrem Namen an die Hinterbliebenen ein 
Kondolenzschreiben gerichtet und einen Kranz über-
bringen lassen.  
 

Im Gedenken an den Verstorbenen darf ich Sie bitten, 
sich zu einer Schweigeminute von den Plätzen zu erhe-
ben. - Ich danke Ihnen.  
 

Meine Damen und Herren! Ich stelle die Beschlussfähig-
keit des Hohen Hauses fest. 
 

Ich darf zu Beginn Mitglieder der Landesregierung ent-
schuldigen. Herr Minister Becker entschuldigt sich für 
den heutigen Sitzungstag. Er nimmt an dem Treffen der 
Justizminister in Heidelberg teil. Herr Staatsminister 
Robra wird heute um ca. 11.30 Uhr die Sitzung verlas-
sen müssen und hat sich auch für die morgige Land-
tagssitzung entschuldigt, da er an der Tagung des ZDF-
Fernsehrates in Mainz teilnimmt.  
 

Nun zur Tagesordnung, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Die Tagesordnung für die 5. Sitzungsperio-
de des Landtages liegt Ihnen vor. Im Ältestenrat wurde 
vereinbart, die Tagesordnungspunkte 3, 4 und 12 als 
erste Punkte am morgigen Tag zu behandeln.  
 

Zu Tagesordnungspunkt 3 - Aktuelle Debatte - hat die 
Fraktion der SPD fristgemäß ein weiteres Thema bean-
tragt. Der Antrag liegt Ihnen in der Drs. 4/251 vor. Wie 
im Ältestenrat vereinbart, wird das Thema als Tagesord-
nungspunkt 3 b in die Tagesordnung eingeordnet. 
 

Gibt es weitere Bemerkungen zur Tagesordnung? - Ich 
stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann können wir so ver-
fahren.  
 

Gestatten Sie mir, noch einige Bemerkungen zu organi-
satorischen Fragen der 5. Sitzungsperiode zu machen.  
 

Meine Damen und Herren! Wie Sie wissen, hat es in der 
dritten Wahlperiode wiederholt Hinweise zur Qualität der 
Tonübertragung im Plenarsaal gegeben. Die durchge-
führten Untersuchungen haben dazu geführt, dass nun-
mehr ein anderes Mikrofonsystem zu testen sein wird. 
Dieses entspricht den Mikrofonen im Deutschen Bun-
destag.  
 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Mikrofone al-
lerdings zunächst nur provisorisch montiert sind, um ge-
gebenenfalls Korrekturen bzw. den Abbau der Mikrofone 
zu ermöglichen. Deshalb werden sich zeitweilig Techni-
ker im Plenarsaal aufhalten, die mit Prüfaufgaben be-
traut sind. Nach der Landtagssitzung muss dann eine 
Entscheidung getroffen werden, ob die testweise aufge-
bauten Mikrofone erworben und endgültig montiert wer-
den sollen.  
 

Ich bitte Sie daher, während der Sitzung auf die Qualität 
der Tonübertragung und der Anlage zu achten. Dazu hat 
die Landtagsverwaltung einen Fragebogen verteilt, in 
welchen Sie bitte am Ende der Sitzung Ihr Votum zu der 
neuen Anlage eintragen möchten.  
 

Erlauben Sie mir bitte noch eine weitere Bemerkung. 
Wegen der Bauarbeiten im Westflügel steht bekanntlich 
in den nächsten Monaten der Speisesaal nicht zur Ver-
fügung. Das begrenzte Platzangebot in der Cafeteria 
reicht für die sonst übliche Mittagsversorgung während 
der Landtagssitzung verständlicherweise nicht aus. Des-
halb besteht zusätzlich die Möglichkeit, in der Zeit von 
11 Uhr bis 14.30 Uhr im Erdgeschoss des Ostflügels 
eine warme Mahlzeit einzunehmen. Zudem haben sich 
die Fraktionen im Ältestenrat darauf verständigt, die Sit-
zung des Landtages an beiden Tagen wegen der Mit-
tagspause nicht zu unterbrechen.  
 

Die Fraktionen haben sich im Ältestenrat des Weiteren 
darauf verständigt, die heutige Sitzung wegen der um 
20 Uhr beginnenden parlamentarischen Begegnung mit 
der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt 
e. V. gegen 19.45 Uhr zu beenden. 
 

Ein letzter Hinweis sei mir gestattet: Die morgige 8. Sit-
zung beginnt um 9 Uhr. - Vielen Dank.  
 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir kommen 
nun zum Tagesordnungspunkt 1 a: 
 
 
 

Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten 
Prof. Dr. Böhmer zum Thema: Die Bewältigung der 
Hochwasserkatastrophe und deren Folgen in Sach-
sen-Anhalt  
 
 
 

Daran wird sich eine Aussprache anschließen. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich erteile das 
Wort Herrn Ministerpräsidenten Professor Dr. Wolfgang 
Böhmer zur Abgabe der Regierungserklärung. Bitte 
sehr, Herr Ministerpräsident.  
 
 

Herr Prof. Dr. Böhmer, Ministerpräsident:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Im August dieses Jahres haben wir in Sachsen-
Anhalt eine Sommerhochwasserflut der Elbe und der 
Mulde erleben müssen, wie sie seit mehr als 100 Jahren 
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nicht mehr vorgekommen ist. Die Hochwasserfluten der 
Elbe betrafen auch die Menschen in Tschechien, in 
Sachsen, in Brandenburg, in Niedersachsen, in Schles-
wig-Holstein. Infolge des Hochwassers der Donau war 
der Freistaat Bayern ebenfalls von Hochwasser betrof-
fen. Wir haben aber auch nicht vergessen, dass zuvor 
Österreich und im September dieses Jahres Frankreich 
sowie eine Reihe asiatischer Länder von Hochwasser-
katastrophen schwer betroffen waren. Unser Schicksal 
haben somit mehrere Regionen in dieser Welt durch-
leben müssen.  
 

Ich möchte Ihnen heute eine erste zusammenfassende 
Darstellung der Hochwasserkatastrophe bei uns in 
Sachsen-Anhalt und der Beseitigung der Folgen vortra-
gen, ungeachtet des Umstands, dass der Landtag vor-
aussichtlich einen zeitweiligen Ausschuss einrichten 
wird, der sich mit diesen Fragestellungen ausführlicher 
befassen soll.  
 

Nach starken Niederschlägen in der tschechischen Re-
publik und im Freistaat Sachsen stiegen die Pegel der 
Flüsse Moldau, Elbe und Mulde dramatisch an. Am 
Dienstag, dem 13. August 2002, erreichte ein erster 
Hochwasserscheitelpunkt der Mulde Sachsen-Anhalt. 
Hiervon betroffen waren der Landkreis Bitterfeld und die 
Stadt Dessau, die daraufhin den Katastrophenalarm 
ausriefen. In der Folge wurden in Dessau Stadtteile  
überflutet. Erste Evakuierungsmaßnahmen wurden voll-
zogen. Die ersten Deichüberflutungen und ein Deich-
bruch oberhalb der Goitzsche wurden am 14. August 
festgestellt.  
 

Am 15. August erreichte das Hochwasser der Elbe das 
Land Sachsen-Anhalt. Die Landkreise und kreisfreien 
Städte entlang des Flusses bereiteten sich auf den 
Katastrophenfall vor. Durch die Landkreise Wittenberg, 
Anhalt-Zerbst, Köthen, Schönebeck, Stendal, den Oh-
rekreis und die Landeshauptstadt Magdeburg wurde der 
Katastrophenfall am 15. August festgestellt. Der Land-
kreis Jerichower Land folgte am 16. August. Am 15. Au-
gust wurde das Pretziener Wehr vor Magdeburg geöff-
net.  
 

Im Landkreis Wittenberg kam es am 17. August zu ers-
ten Deichbrüchen. Der Scheitelpunkt der Elbe erreichte 
Wittenberg am 18. August mit einem Pegelstand von 
7,80 m. In Dessau wurde am gleichen Tag ein Pegel-
stand von 7,16 m gemessen.  
 

In der Nacht zum 19. August kam es zu einem Deich-
bruch bei Seegrehna im Landkreis Wittenberg, infolge 
dessen das Elbewasser eine Vielzahl von Ortschaften in 
den Landkreisen Anhalt-Zerbst und Wittenberg - mit 
tagelangen Folgeproblemen - überflutete.  
 

Im Bereich des Elbe-Umflutkanals bei Magdeburg stieg 
der Wasserpegel so stark an, dass die Bundesstraße 
B 1 bei Heyrothsberge am 19. August für den Fahrzeug-
verkehr gesperrt werden musste. An diesem Abend kam 
es zu einem Bruch eines Siels bei Heyrothsberge, infol-
ge dessen mehrere Orte überflutet wurden und evakuiert 
werden mussten. Der Scheitelpunkt der Elbe durchlief 
an diesem Abend die Stadt Magdeburg mit einer Pegel-
höhe von 6,70 m. Teile der östlichen Stadtgebiete wur-
den überflutet.  
 

Erstmalig wurde aus Anlass eines Elbehochwassers im 
Grenzbereich zwischen den Ländern Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt eine Gruppe von Wehren im Bereich 
Quitzöbel geöffnet, um die an der Elbe liegende Stadt 

Wittenberge zu entlasten. Nach einer Absprache zwi-
schen mir und meinen Kollegen, dem Ministerpräsiden-
ten Platzeck in Brandenburg und dem Ministerpräsiden-
ten Gabriel in Niedersachsen, wurde am 20. August das 
Wehr Neuwerben geöffnet. Damit wurden vier der fünf 
Havelpolder gezielt geflutet, um die Elbe zu entlasten. 
Vorausgegangen war eine ausdrückliche Bitte des nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten, was für die Ent-
schädigungsregelungen von Interesse sein könnte.  
 

Der Scheitelpunkt der Elbe erreichte die Stadt Witten-
berge am 20. August gegen Mitternacht mit einem Pegel 
von 7,34 m. Zu weiteren Deichbrüchen bzw. großflächi-
gen Überschwemmungen kam es danach im Norden 
von Sachsen-Anhalt nicht mehr.  
 

Die Pegelstände übertrafen fast alle bisherigen Höchst-
marken, die überwiegend aus den Jahren 1845 bzw. 
1862 stammen. Deshalb kann sicherlich zu Recht von 
einem Jahrhunderthochwasser gesprochen werden.  
 

In den Folgetagen entspannte sich die Hochwassersitua-
tion. Die Regierungspräsidien, die Landkreise und die 
kreisfreien Städte hoben in der Mehrzahl in der Zeit vom 
26. bis zum 28. August den Katastrophenalarm wieder 
auf. Der Landkreis Bitterfeld und die Stadt Dessau konn-
ten aufgrund ihrer komplizierten Lage den Katastrophen-
alarm erst am 13. September aufheben.  
 

Über die außergewöhnliche Hochwasserlage habe ich 
mir selbst verschiedentlich vor Ort ein Bild gemacht. Der 
Minister des Innern und Ministerin Frau Wernicke waren 
täglich in den Katastrophengebieten unterwegs, die an-
deren Minister, sofern ihr Zuständigkeitsbereich betrof-
fen war, ebenfalls.  
 

Schon zu Beginn der Hochwasserlage wurde ein in der 
Folge Tag und Nacht durchgehend tätiger Arbeitsstab 
„Hochwasser“ im Ministerium des Innern eingerichtet, in 
dem auch Vertreter der Bundeswehr und des Techni-
schen Hilfswerks mitwirkten.  
 

Parallel dazu wurde im Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt ein Hochwasserstab gebildet, um die res-
sortinterne Koordination und Abstimmung von Maßnah-
men des Hochwassermeldedienstes sicherzustellen so-
wie gegebenenfalls Hochwasserschutzmaßnahmen ein-
zuleiten. Beteiligt waren Experten aus den Bereichen 
Hochwasserschutz, Gewässerschutz, Trinkwasser und 
Abwasser sowie Anlagensicherheit. Dieser Stab tagte 
bis Ende August ca. 35-mal. Die Querverbindung zum 
Arbeitsstab des Innenministeriums war durch die Beteili-
gung des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft gewährleistet.  
 

Die wesentlichen Aufgaben des Arbeitsstabes im Minis-
terium des Innern waren die Weiterleitung von im Innen-
ministerium eintreffenden Hilfeleistungsangeboten an die 
Katastrophenschutzstäbe, die Koordinierung und Heran-
führung kurzfristiger Hilfeleistungen anderer Bundeslän-
der, des Bundes - das heißt der Bundeswehr und des 
Technischen Hilfswerkes - und ausländischer Hilfsleis-
tungen auf der Grundlage der Anforderungen der Katas-
trophenschutzstäbe der Regierungspräsidien. Des Wei-
teren ging es um die vorausschauende Organisation von 
Wechsel- und Reservekräften aus anderen Bundeslän-
dern und des Bundes für die überörtliche Hilfe, die Or-
ganisation und Sicherstellung einer lageangepassten 
Mittelbereitstellung auf der Grundlage der Anforderun-
gen der Katastrophenschutzstäbe der Regierungspräsi-
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dien und, soweit möglich, die Organisation des Trans-
ports in das jeweilige Einsatzgebiet. Ferner erfolgte die 
Gewährleistung der Lagedarstellung und der Lagebe-
richterstattung, die Einrichtung und das Betreiben einer 
Bürgerhotline und die Information der Öffentlichkeit.  
 

Der Arbeitsstab des Innenministeriums hat aufgrund der 
Kräfte- und Mittelanforderungen aus den Landkreisen 
und kreisfreien Städten für die Bewältigung der Scha-
denslage die notwendigen personellen und sächlichen 
Hilfen organisiert und zusammengefasst. Zum Einsatz 
kamen nach diesem Überblick mehr als 13 500 Kräfte 
der Feuerwehren aus anderen Bundesländern, des 
Technischen Hilfswerkes, der Polizei, des Bundesgrenz-
schutzes und der Bundeswehr. Zusammen mit diesen 
Hilfskräften waren zeitweilig mehr als 17 000 Helfer im 
Einsatz, darunter 3 600 Soldatinnen und Soldaten aus 
Bundeswehreinheiten in Sachsen-Anhalt.  
 

Insgesamt wurden schätzungsweise ca. 13 Millionen 
Sandsäcke verbaut. Es waren im Einsatz 21 Hub-
schrauber des Bundesgrenzschutzes und der Bundes-
wehr, 50 Boote und eine Vielzahl weiterer Einsatzmittel 
aus fast allen Bundesländern, zum Beispiel Pumpen, 
Sandsackfüllmaschinen, Notstromaggregate, Spezial-
hochwasserpumpen aus den Niederlanden und vieles 
andere mehr. 
 

Dringendster Handlungsbedarf bestand von Anfang an 
bei der rechtzeitigen und lageabhängigen bedarfsgerech-
ten Organisation der Sandsackbereitstellung an den Ein-
satzschwerpunkten des Landes. Dazu war es in kürzes-
ter Zeit notwendig, trotz der bereits seit Tagen vorhan-
denen Hochwasserlagen in Bayern und in Sachsen und 
der bevorstehenden Hochwasserlagen in Brandenburg, 
Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein die 
für Sachsen-Anhalt erforderlichen Sandsackmengen in 
Deutschland und im Ausland zu ordern sowie den 
Antransport zur Entlastung der eigenen Kräfte von den 
jeweiligen Lagern möglichst bis unmittelbar in die 
Einsatzgebiete Sachsen-Anhalts zu organisieren.  
 

Nur mit der Hilfe Bayerns, für die ich ausdrücklich sehr 
dankbar bin, konnte diese logistisch sehr schwierige Auf-
gabe gelöst werden. Durch das bayerische Innenminis-
terium wurde in kürzester Zeit in Nürnberg eine Sand-
sackkoordinierungsstelle und auf dem Flughafen Leip-
zig/Halle ein Sandsacklogistikzentrum für Sachsen und 
Sachsen-Anhalt eingerichtet sowie die erforderliche 
Transportlogistik organisiert.  
 

Beide durch die Situation entstandenen Einrichtungen 
haben sich nicht nur für Sachsen-Anhalt außerordentlich 
bewährt. Deshalb muss in der Länder übergreifenden 
Nachbereitung der Hochwasserlage in Deutschland dar-
über nachgedacht werden, ob die Länder oder der Bund 
zukünftig gemeinsam solche überregional bedeutsamen 
Einrichtungen vorhalten wollen oder sollen.  
 

Über 12 000 Angehörige freiwilliger Feuerwehren des 
Landes Sachsen-Anhalt waren im Einsatz, das heißt 
nahezu jeder dritte aktive Angehörige der freiwilligen 
Feuerwehren. Die örtlichen Feuerwehren erhielten hier-
bei Unterstützung durch Nachbarschafts- und überört-
liche Hilfe aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Hilfe-
leistung durch nicht angemeldete Feuerwehren anderer 
Bundesländer hat gelegentlich logistische und organisa-
torische Probleme geschaffen, die eine überregionale 
Einsatzleitung unverzichtbar machten. 
 

Aber, meine Damen und Herren, trotz der umfangrei-
chen Maßnahmen zur Schadensabwehr konnten Schä-
den nicht vermieden werden. Ca. 60 000 Menschen 
mussten zeitweise evakuiert werden. Todesfälle haben 
wir glücklicherweise nicht zu beklagen.  
 

Etwa 55 000 ha Fläche wurden überflutet, davon ca. 
40 000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Geschädigt 
sind 565 landwirtschaftliche Betriebe und 20 Gartenbau-
betriebe.  
 

Etwa 1 500 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
sind durch das Hochwasser unmittelbar betroffen, davon 
1 250 Unternehmen im Regierungsbezirk Dessau und 
ca. 250 Unternehmen im Regierungsbezirk Magdeburg.  
 

Die Schäden im Bereich der gewerblichen Wirtschaft be-
laufen sich auf schätzungsweise 2 Milliarden €, die 
Schäden im Bereich der Landwirtschaft belaufen sich 
auf ca. 90 Millionen € und die Schäden im Bereich der 
Kulturdenkmale belaufen sich nach bisherigen Schät-
zungen auf ca. 20 Millionen €. 
 

Die direkten Schäden im Bereich der Infrastruktur des 
Landes dürften zwischen 1 bis 1,5 Milliarden € liegen, 
davon etwa ein Drittel an privaten Wohngebäuden.  
 

Insgesamt wurden über 300 Schadstellen an Deichen 
festgestellt, davon 41 Deichbrüche. Die Schäden an den 
Hochwasserschutzanlagen dürften zwischen 64 und 
65 Millionen € ausmachen. Bedenken Sie bitte: Fast 
50 % der Deiche der Elbe befinden sich in Sachsen-
Anhalt.  
 

Zur genauen Schadensermittlung hat die Landesregie-
rung bereits am 20. August 2002 einen interministeriel-
len Arbeitsstab „Schadensfeststellung und Schadens-
beseitigung in den vom Hochwasser betroffenen Regio-
nen des Landes Sachsen-Anhalt“ unter der Leitung von 
Staatsminister Robra eingerichtet. Aufgabe dieses in-
terministeriellen Arbeitsstabes war und ist die Zusam-
menführung aller Ressortaktivitäten, um eine größtmög-
liche Effektivität der Maßnahmen zu gewährleisten.  
 

Neben den Ressorts und den Regierungspräsidien Des-
sau und Magdeburg haben auch die kommunalen Spit-
zenverbände in dem Arbeitsstab mitgewirkt. Auch die 
Landräte der vom Hochwasser betroffenen Landkreise 
sowie der Oberbürgermeister der Stadt Dessau sind in 
die Beratungen einbezogen worden. Die Aktivitäten zur 
Schadensfeststellung und zur Schadensbeseitigung wur-
den auf diese Weise eng aufeinander abgestimmt; die 
Umsetzung der im Arbeitsstab abgestimmten Maßnah-
men obliegt dann den jeweils zuständigen Ressorts.  
 

Die Bezifferung der Schäden ist abhängig von der Scha-
densdefinition. Der vom Bund vorgelegte Entwurf einer 
Verordnung nach § 2 Abs. 6 des Aufbauhilfefondsgeset-
zes, der Artikel 5 des Flutopfersolidaritätsgesetzes ent-
spricht, enthält noch keine eindeutige Schadensdefini-
tion, geht jedoch von einem engen Schadensbegriff aus. 
Mittelbare Schäden sind bisher grundsätzlich nicht Be-
standteil der Hochwasserhilfeprogramme. Dieses führt 
unter anderem dazu, dass Aufwendungen für Vorsorge-
maßnahmen und Evakuierungen nicht berücksichtigt 
werden können. Auch die Schäden durch die extreme 
Erhöhung des Grundwasserspiegels in Bitterfeld waren 
in dem vom Bund vorgegebenen Schadensbegriff nicht 
enthalten.  
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Ich kann Ihnen heute berichten, dass ich gestern am 
späten Nachmittag darüber informiert worden bin, dass 
es Herrn Minister Daehre gelungen ist, in Nachverhand-
lungen zu erreichen, dass diese Schäden dann als 
Hochwasserfolgeschäden gelten, wenn sie in unmittel-
barem zeitlichen Zusammenhang und in offensichtlich 
eindeutiger Kausalkette mit dem Hochwasser aufgetre-
ten sind. 
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU - Beifall bei der 
FDP - Zustimmung bei der SPD, bei der PDS und 
von der Regierungsbank) 

 

Nach den vorliegenden Schadensmeldungen der Res-
sorts dürften sich die direkten Hochwasserschäden in 
Sachsen-Anhalt auf ca. 2 Milliarden € belaufen. Nicht 
eingerechnet sind dabei die indirekten Schäden, die 
beispielsweise durch Umsatzeinbußen bei Wirtschafts-
unternehmen entstanden sind und immer noch entste-
hen.  
 

Eine genaue Schadensabschätzung ist aber auch aus 
anderen Gründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht möglich. Es muss zum Beispiel bei unterspülten 
Straßen mit verdeckten Schäden gerechnet werden, die 
erst nach dem ersten Frost sichtbar werden. Daher wer-
den weitere Schadenserfassungen notwendig und erfor-
derlich sein. 
 

Meine Damen und Herren! Dass die geschilderten Schä-
den in unserem Land nicht noch größer waren, verdan-
ken wir Tausenden freiwilligen Helfern.  
 

(Beifall bei allen Fraktionen - Zustimmung von 
der Regierungsbank) 

 

Die Generation der bei dieser Hochwasserkatastrophe 
zur Gefahrenabwehr eingesetzten Kräfte hat so etwas 
vorher selbst noch nicht erlebt und erleben können. Das 
Gefahrenabwehrsystem des Landes Sachsen-Anhalt 
insbesondere im Bereich der Feuerwehren und im Ka-
tastrophenschutz basiert, wie Sie wissen, überwiegend 
auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Umso höher sind die im 
Rahmen der Abwehr dieser Hochwasserkatastrophe er-
brachten Leistungen zu würdigen.  
 

Dank eines bis an die Grenze der menschlichen Leis-
tungsfähigkeit gehenden Einsatzes aller ist es gelungen, 
dass wir nicht den Verlust von Menschenleben zu bekla-
gen hatten und dass wenigstens überwiegend das Hoch-
wasser innerhalb der Deiche gehalten werden konnte 
und damit weitaus größere Schäden verhindert wurden. 
Ich denke, dass dieser Aspekt auch bei der Nachberei-
tung und bei der Auswertung einzelner Mängel mit be-
achtet oder sogar im Vordergrund stehen sollte. 
 

Der Verlauf der Hochwasserkatastrophe hat gezeigt, 
dass wir über einige Dinge der Vorbereitung und der 
Abwehr solcher außergewöhnlichen Schadenslagen neu 
nachdenken müssen. Die Möglichkeit einer weiteren 
Verbesserung des Zusammenwirkens der Behörden, der 
Dienststellen, der öffentlichen Einrichtungen und der 
sonstigen Träger öffentlicher Aufgaben bei der Gefah-
renabwehr einschließlich des Meldeverhaltens, der Lage-
darstellung, der Kräfte- und Mittelkoordination sowie all-
gemein des Informationsmanagements einschließlich 
der Öffentlichkeitsarbeit müssen überprüft werden. Ich 
habe, wie auch der Innenminister, bereits eine Reihe 
von Gesprächen mit Verantwortlichen von kommunaler 
Seite wie auch mit Verantwortlichen der Bundeswehr 
und der Feuerwehr geführt, um mich über absehbare 
Schlussfolgerungen zu informieren.  
 

Inhalt und Methodik der Aus- und Fortbildung der Mitar-
beiter von Katastrophenschutzstäben und der Führungs-
kräfte der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organi-
sationen an der Brandschutz- und Katastrophenschutz-
schule in Heyrothsberge und die Forschung am Institut 
der Feuerwehr Sachsen-Anhalt werden mit in diese 
Auswertung einbezogen werden. 
 

In einigen Bereichen muss sicherlich die Abwägung zwi-
schen Hochwasserschutz und Umweltschutz neu durch-
dacht werden. 
 

Durch eine umfassende und offene Auswertung werden 
wir auch im Laufe der Katastrophe entstandenen Ge-
rüchten bezüglich angeblicher absichtlicher Deichspren-
gungen, etwa um - ich zitiere - Magdeburg zu retten, 
entgegenwirken können. Bei meinen vielen Besuchen in 
den Hochwassergebieten habe ich dieses Gerücht an 
vielen verschiedenen Orten immer wieder gehört. Einmal 
war es die Stadt Torgau, ein anderes Mal waren es die 
Städte Wittenberg, Wörlitz und Dessau. Zuletzt war es 
die Stadt Magdeburg, die angeblich durch vorsätzliche 
Deichsprengungen hatte gerettet werden sollen. Es hat 
an einer einzigen Stelle, und zwar bei Seegrehna, we-
sentlich später zum Abfluten der überfluteten Hochwas-
sergebiete vorsätzliche Deichsprengungen gegeben, 
sonst nicht.  
 

Die Hochwasserkatastrophe hat auch eine in diesem 
Umfang bisher nicht gekannte Hilfsbereitschaft und Soli-
darität hervorgebracht. Den unzähligen freiwilligen und 
professionellen Helferinnen und Helfern möchte ich auch 
an dieser Stelle nochmals sehr herzlich danken. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Wir haben während der Hochwasserkatastrophe in 
Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern Tage 
der deutschen Einheit erlebt. Es gab eine beispielhafte 
Welle der Solidarität mit unzähligen Helfern aus ganz 
Deutschland sowie umfangreiche Sach- und Geldspen-
den. Das war eine große Hilfe für uns, ohne die wir eine 
Katastrophe dieses Ausmaßes nicht hätten bewältigen 
können. Die Zweifler an der inneren Einheit unseres Va-
terlandes und am Vorhandensein von Gemeinsinn wur-
den in diesen Tagen eines Besseren belehrt. Wir alle 
sind dankbar für diese Solidarität, die uns weiter zu-
sammengeführt hat.  
 

Die Landesregierung hat beschlossen, eine größere 
Zahl freiwilliger Helfer mit einer Hochwassermedaille des 
Landes Sachsen-Anhalt zu ehren. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Mein Dank gilt auch den anderen Bundesländern und 
dem Ausland, zum Beispiel den Niederlanden, der 
Schweiz, Russland und weiteren europäischen und 
außereuropäischen Ländern, die dem Land Sachsen-
Anhalt mit ihren Kräften und Mitteln geholfen haben.  
 

Auch möchte ich der Bundesregierung ausdrücklich 
Dank sagen für die zügige und kostenlose Hilfe durch 
die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk, die nicht 
nur bei den Vorsorgemaßnahmen und der Schadensbe-
seitigung, sondern auch bei den Aufräumarbeiten mit-
gewirkt haben. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Die große Hilfsbereitschaft bei der Bewältigung der 
Hochwasserkatastrophe hat uns Mut gemacht für die 
weiteren, nun erforderlichen Aufbauleistungen. Wir sind 
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mit der unmittelbaren Hochwasserkatastrophe weitge-
hend fertig geworden und wir werden am Ende auch mit 
den Problemen der Schadensbeseitigung fertig werden. 
Dabei hilft uns die große Spendenbereitschaft der Be-
völkerung aus der gesamten Bundesrepublik und aus 
vielen anderen Ländern.  
 

Die Eröffnungsveranstaltung zum geplanten Sachsen-
Anhalt-Tag in Burg zum Beispiel ist innerhalb von 
24 Stunden von MDR und ARD zu einer großen Bene-
fizveranstaltung umorganisiert worden. Sie hat insge-
samt mehr als 39 Millionen € Spendengelder einge-
bracht. Alle Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
haben zu Geld- und Sachspenden aufgerufen, ebenso 
lokale Zeitungen und Rundfunksender.  
 

Über das Ministerium für Gesundheit und Soziales wird 
eine Abstimmung der Spendenvergabe mit einem ver-
einbarten einheitlichen Schenkungsvertrag organisiert. 
Nach einer Soforthilfe für Kleidung, Lebensmittel und 
Haushaltszubehör wurden in einem zweiten Schritt Hil-
fen zur Wiederbeschaffung von Möbeln und Renovie-
rungshilfen gewährt und in einem dritten Schritt Hilfen 
zur Behebung von Bauschäden. Die Vermittlung erfolgt 
mittels einer Sachspendenhotline und umfasst auch kos-
tenlose Urlaubsreisen für Kinder betroffener Familien.  
 

Auf dem Spendenkonto der Landesregierung sind 
zweckgebunden 836 670 € eingegangen.  
 

Die Soforthilfeprogramme des Bundes und des Lan-
des für geschädigte Privathaushalte, Unternehmen und 
Landwirte haben kurzfristig eine erste Hilfe ermöglicht. 
Die zur Verfügung stehenden Beträge sind inzwischen 
weitgehend ausgezahlt worden.  
 

Selbstverständlich konnten diese Soforthilfen nur ein An-
fang sein. Jetzt kommt es darauf an, die gesamte Scha-
densbewältigung in den Blick zu nehmen und gemein-
sam eine Aufbaustrategie für die betroffenen Regionen 
anzugehen. Der Herr Bundeskanzler selbst hat dafür 
hohe Maßstäbe gesetzt. Auf einer Pressekonferenz in 
Magdeburg hat er es zum Prinzip erklärt, dass - ich zitie-
re - nach der Flut niemand materiell schlechter gestellt 
sein darf als vor der Flut. 
 

(Heiterkeit bei der CDU - Herr Gürth, CDU: Ja, 
kann man sagen!) 

 

Mir erscheint das auch heute noch als eine sehr mutige 
Erklärung. Die Betroffenen bauen darauf und erwarten 
jetzt von uns die Erfüllung dieser Verheißung. Bei allen 
bereits geführten Verhandlungen mit den Bundesminis-
terien zum Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen 
wurden bisher immer nur die unmittelbaren Schäden an-
erkannt, nicht aber die häufig noch höheren mittelbaren 
Schäden. Solange das nicht der Fall ist, werden wir die 
Versprechungen des Bundeskanzlers nicht erfüllen kön-
nen. Deswegen sind wir weiter dabei, auch darüber zu 
verhandeln.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Das Land Sachsen-Anhalt hat aus Landesmitteln ein 
Bürgschaftsprogramm für Unternehmen, Freiberufler 
und Träger gesellschaftlicher Einrichtungen sowie ein 
Landesprogramm für schwerstgeschädigte landwirt-
schaftliche Unternehmen aufgelegt.  
 

Wir haben in der Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Anfang September ein zentrales Hinweissystem „Hoch-
wasser 2002“ eingerichtet. Zu jedem vom Hochwasser 

betroffenen Flurstück können damit realitätsbezogen die 
Schäden erfasst und die Fördermaßnahmen eingeleitet 
werden. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für eine 
abgestimmte und effektive Förderung durch die ver-
schiedenen Ressorts und Einrichtungen des Landes ge-
schaffen worden.  
 

Der Bund hat im Haushalt des Bundesverkehrsministeri-
ums durch Umschichtungen Mittel für den Infrastruktur-
wiederaufbau bereitgestellt. Darüber hinaus hat er früh-
zeitig mit dem Flutopfersolidaritätsgesetz den Aufbau-
hilfefonds auf den Weg gebracht. Ich bin dankbar für die 
Unterstützung aller anderen deutschen Länder und ihrer 
Kommunen, die diesen Fonds entscheidend mitfinanzie-
ren.  
 

In dem Aufbauhilfefonds werden für die geschädigten 
Länder Mittel mit einem Gesamtvolumen von 7,1 Milliar-
den € bereitgestellt. Der Bund selbst wird davon 3,5 Mil-
liarden € für die Wiederherstellung der Infrastruktur des 
Bundes, die Wiederherstellung der Infrastruktur der Län-
der und Gemeinden sowie für Hilfen für betroffene Un-
ternehmen verwenden.  
 

Die weiteren 3,6 Milliarden € werden den geschädigten 
Ländern pauschal zugewiesen und sollen zur Kofinan-
zierung der vereinbarten Hilfeprogramme genutzt wer-
den. Zunächst werden davon 60 % des Gesamtbetrages 
zur Auszahlung freigegeben. Von diesem freigegebenen 
Betrag entfallen nach den bisherigen Absprachen 20 %, 
also 431 Millionen €, auf das Land Sachsen-Anhalt und 
60 % dieses Betrages auf das Land Sachsen. Die bei-
den am meisten betroffenen Länder werden somit den 
Großteil der Unterstützung erhalten.  
 

Die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Hilfepro-
gramme sollen zusammen mit den flankierenden Maß-
nahmen des Landes eine effektive Unterstützung der be-
troffenen Haushalte, Unternehmen und Kommunen er-
möglichen. Die privaten Wohnungseigentümer erhalten 
neben einer Übergangshilfe von bis zu 10 000 € für zer-
störten Hausrat Zuschüsse zur Behebung von Schäden 
an Wohngebäuden. Letztere werden auch für die Woh-
nungsunternehmen zur Verfügung stehen.  
 

Für die geschädigten Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft steht ein Bündel an Fördermaßnahmen bereit. 
Es reicht von Investitionszuschüssen für den nicht ver-
sicherten Verlust von Wirtschaftsgütern über zinsverbil-
ligte Kredite, einen Hilfsfonds für die Wiederbeschaffung 
von Betriebsvermögen bis zur Erstattung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen bei Kurzarbeit und zu Hilfen zur 
Fortführung der beruflichen Erstausbildung. Dazu kom-
men flankierende Unterstützungen wie zum Beispiel 
steuerliche Erleichterungen und auch eine Verlängerung 
der Insolvenzfrist.  
 

Für die land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen wur-
de ein Soforthilfeprogramm vereinbart, durch das Zu-
schüsse von bis zu fast 50 % der eingetretenen Schä-
den gewährt werden können. Betriebe, deren zerstörtes 
Betriebsvermögen mit Krediten belastet ist, können mit 
dem Erlass oder Teilerlass von Krediten rechnen.  
 

Das Land Sachsen-Anhalt ergänzt diese speziellen 
Hochwasserprogramme durch weitere Hilfsmaßnahmen. 
Als Beispiele nenne ich die Nutzung von Stilllegungs-
flächen zur Futterversorgung, die Anhebung des Flä-
chenstillegungssatzes für das Jahr 2003 in den vom 
Hochwasser betroffenen Gebieten, die Möglichkeit der 
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Stundung von Steuern und Pachtzahlungen für Landes-
flächen sowie auch die kostenlose Hilfe im Zusammen-
hang mit der Schuldnerberatung.  
 

Darüber hinaus werden für die Behebung von Schäden 
an der Infrastruktur im Bereich der Gemeinden und an-
derer Träger wie den freien Wohlfahrtsverbänden ins-
gesamt 1,2 Milliarden € und für Infrastrukturhilfen im 
ländlichen Raum und für die Deichsanierung weitere 
520 Millionen € bereitgestellt. 
 

Bund und Länder haben sichergestellt, dass schon jetzt, 
also noch vor der formalen Gründung des Aufbauhilfe-
fonds, Hilfezahlungen erfolgen können. Ein Teil der Auf-
bauprogramme ist in Sachsen-Anhalt inzwischen mithil-
fe von Vergaberichtlinien und Verwaltungsvereinbarun-
gen mit dem Bund umgesetzt worden. Den Hochwas-
sergeschädigten können somit auch aus diesen Pro-
grammen bereits Hilfen gewährt werden. Die Program-
me zur Wiederherstellung der öffentlichen Infrastruktur 
befinden sich teilweise aber noch in der Vorbereitungs-
phase.  
 

Meine Damen und Herren! Die beschlossenen Hilfepro-
gramme sind umfassend und in ihrer Vielfalt auf die je-
weiligen Gruppen von Betroffenen zugeschnitten. Die 
seitens des Bundes und der anderen Länder bereitge-
stellten Mittel werden wir zur Kofinanzierung der mit dem 
Bund vereinbarten Aufbauprogramme benötigen. Im 
Rahmen unserer Möglichkeiten - diese sind gering, das 
wissen Sie - haben wir darüber hinaus aber auch einige 
Landesprogramme beschlossen. Diese Mittel sind struk-
turiert und stehen uns auch nur strukturiert zur Verfü-
gung. Ein zusätzliches Ausgleichsgesetz des Landes 
würde deshalb wahrscheinlich ins Leere greifen und er-
scheint überflüssig, zumal zusätzliche Leistungen von 
uns nicht finanzierbar wären. 
 

Wir müssen tun, worauf es jetzt ankommt: entschlossen, 
schnell und umsichtig an die Umsetzung der gemeinsam 
mit dem Bund beschlossenen Wiederaufbauprogramme 
herangehen.  
 

Meine Damen und Herren! Ich möchte an dieser Stelle 
auch meinen ausdrücklichen Dank für die europäische 
Solidarität bekunden. Viele Länder Europas haben sich 
mit unterschiedlichsten Hilfsinitiativen engagiert. Die 
Kommission und das Europäische Parlament haben be-
reits kurze Zeit nach der Flutkatastrophe ihre Bereit-
schaft signalisiert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 
um flexibel und schnell zu helfen. Der Besuch von 
Kommissar Barnier am 16. und 17. September in Sach-
sen-Anhalt und der Besuch von Kommissionspräsident 
Prodi am 25. August in Sachsen sowie die Gespräche 
mit den Regierungschefs der betroffenen Länder waren 
wichtige Zeichen der Solidarität und Anteilnahme Euro-
pas für die Menschen in den Katastrophengebieten.  
 

Die Kommission hat ihre in Berlin gemachten Zusagen in 
der Zwischenzeit untersetzt und die europäischen Hilfe-
programme umrissen. Für Sachsen-Anhalt sind dabei 
die folgenden drei Punkte von einer besonderen Bedeu-
tung: 
 

Erstens. Die EU ermöglicht es uns, kurzfristig Änderun-
gen des operationellen Programms für den Einsatz der 
EU-Strukturfonds in Sachsen-Anhalt zur Beseitigung der 
Hochwasserschäden vorzunehmen. Wir werden die För-
derkulisse so anpassen und ergänzen, dass eine mög-
lichst rasche Unterstützung für die Bewältigung der 
Hochwasserschäden geleistet werden kann. Die Ände-
rungsvorschläge werden frühzeitig mit den Dienststellen 

der Kommission abgestimmt, damit das Änderungsver-
fahren für das operationelle Programm noch in diesem 
Jahr vonstatten gehen kann.  
 

Zweitens. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe müssen 
kurzfristig beträchtlich mehr Projekte als geplant umge-
setzt werden. Die Kofinanzierung dieser Projekte wäre 
aufgrund unserer Haushaltssituation nicht möglich. Wir 
werden daher das Angebot der Kommission aufgreifen, 
die EU-Beteiligungssätze an den öffentlichen Ausgaben 
für die Projekte auf 75 % zu erhöhen. Dies wird gleich-
falls ein Teil des Änderungsantrages sein. Ich will aber 
auch sagen: Mehr Geld, als uns insgesamt zustünde, 
gibt es dadurch natürlich nicht. 
 

Drittens. Ich begrüße die Initiative der Kommission zur 
Wiederauflage des Katastrophenfonds. Die Flutkatastro-
phe hat gezeigt, dass Hilfe nur dann geleistet werden 
kann, wenn geeignete Instrumente und entsprechende 
Mittel schnell zur Verfügung stehen. Das Land Sachsen-
Anhalt wird parallel zur Beschleunigung des Abflusses 
vorhandener Strukturfondsmittel auch die Frage nach 
einer Refinanzierung bereits eingeleiteter Maßnahmen 
aus dem neuen Katastrophenfonds stellen und in die 
Diskussion einbringen. 
 

Zur Wiederherstellung der Infrastruktur gehört in Sach-
sen-Anhalt eben nicht nur die Reparatur von 35 offenen 
Deichbruchstellen und die Sanierung von mehreren hun-
dert Kilometern aufgeweichter Deiche an Elbe und Mul-
de. Aber das ist jetzt natürlich unsere wichtigste Aufga-
be. Bereits am 13. September wurde damit an zwei Or-
ten begonnen.  
 

Zur Unterstützung des Landesbetriebes für Hochwas-
serschutz und Wasserwirtschaft wurden 21 Ingenieurbü-
ros gebunden, davon zehn aus Sachsen-Anhalt und elf 
aus den benachbarten neuen Bundesländern. Zwischen-
zeitlich wird bereits an vielen Deichabschnitten gearbei-
tet. Dafür wurden bisher 55 Baubetriebe gebunden, da-
von 48 aus Sachsen-Anhalt und sechs aus den benach-
barten neuen Bundesländern sowie ein Baubetrieb aus 
einem alten Bundesland. Ich nenne diese Zahlen, meine 
Damen und Herren, nur für diejenigen Kritiker des Ver-
gabeverfahrens - das habe ich auch schon gehört -, die 
bisher schon kritisiert haben, ohne diese Zahlen über-
haupt kennen zu können.  
 

Bei der Wiederherstellung des Status quo können wir es 
aber nicht belassen. Von den 589 km Elbdeichen, und 
zwar einschließlich der Rückstaudeiche an Schwarzer 
Elster, Mulde, Saale und Havel, entsprechen derzeit 
271 km nicht den Forderungen der DIN für Flussdeiche. 
Es muss daher zukünftig dringend in die Hochwasser-
sicherheit investiert werden. 
 

Die Kosten dafür, alle Hauptdeiche in einen solch guten 
Ausbauzustand zu bringen, um auf ein solches Jahrhun-
derthochwasser vorbereitet zu sein, werden sich nach 
gegenwärtigen Schätzungen auf mindestens 135 Millio-
nen € belaufen.  
 

Soweit uns die Mittel zur Verfügung stehen, werden 
sie unverzüglich ausgezahlt. Nach dem Kabinetts-
beschluss am 16. August über das erste Soforthilfepro-
gramm sind am ersten Auszahlungstag - das war der 
20. August - bereits 1,2 Millionen € verteilt worden. Aus 
dem Bundessoforthilfeprogramm sind bis Anfang Sep-
tember 10,2 Millionen € in Sachsen-Anhalt ausgezahlt 
worden.  
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Wir haben für die Kreise Verwaltungshilfe zur Schadens-
erfassung organisiert und sind mit den Bundesministe-
rien in ständigem Gesprächskontakt über die Definition 
des Schadensbegriffes und die Umsetzung der Hilfepro-
gramme. 
 

Vor dem Bundestag, vor dem Bundesrat und vor der 
EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments habe ich 
die Folgeprobleme der Hochwasserkatastrophe und die 
verwaltungstechnischen Einzelheiten der Hilfeprogram-
me erläutert. Die Gesamtsumme der bisher in diesem 
Zusammenhang ausgezahlten Landes- und Bundesmit-
tel betrug im Land Sachsen-Anhalt Anfang Oktober 
158,9 Millionen €. 
 

Meine Damen und Herren! Das Leben in unserem Land 
hat sich weitgehend wieder normalisiert, die Menschen 
in den betroffenen Regionen werden aber noch längere 
Zeit mit der Beseitigung der Schäden zu tun haben. Wir 
werden ihnen auch dabei weiter helfen. Dazu gehört 
auch, dass die geschädigten Betriebe so schnell wie 
möglich wieder arbeiten können und nicht aus den Wirt-
schaftskreisläufen verdrängt werden.  
 

Die in den Hochwassertagen erlebte Solidarität gibt uns 
die Gewissheit, dass wir auch mit den Folgeschäden fer-
tig werden können. - Meine Damen und Herren! Ich dan-
ke Ihnen.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Besten Dank, Herr Ministerpräsident. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Bevor wir in die Aussprache 
zur Regierungserklärung eintreten, begrüßen Sie mit mir 
Damen und Herren vom Verein „Kontakte - Hilfe - Pers-
pektive“ aus Wernigerode. 
 

(Beifall bei allen Fraktionen) 
 
 

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zum Ta-
gesordnungspunkt 1 b: 
 
 
 

Aussprache zur Regierungserklärung 
 
 
 

Der Ältestenrat schlägt eine Debattendauer von 90 Mi-
nuten in der Reihenfolge SPD, CDU, PDS und FDP mit 
folgenden Redezeiten vor: SPD 20 Minuten, CDU 38 Mi-
nuten, PDS 20 Minuten und FDP 13 Minuten.  
 

Als Erstem erteile ich dem Abgeordneten der SPD-
Fraktion Herrn Dr. Püchel das Wort. Bitte sehr, Herr 
Dr. Püchel. 
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die Katastrophe hat uns allen klar gezeigt, dass wir von 
der Natur abhängig sind. Richten wir uns danach und 
handeln wir in Zukunft entsprechend!  
 

Das gerade überstandene Hochwasser war kein unab-
wendbares Naturereignis, jedenfalls nicht in diesen 
Ausmaßen. Viele Schäden sind entstanden, weil der 
Mensch aus wirtschaftlichem Streben heraus zu stark in 
die Natur eingegriffen hat. Verhindern wir das weitere 
Zubetonieren der Landschaft, erhalten wir die Auenge-
biete, sichern wir das Rückhaltevermögen unserer Über-
schwemmungsgebiete! Staustufen mit ihren Deichbau-
maßnahmen engen das Flussbett weiter ein, zerstören 

die Auen. Durch die Versiegelung unserer Landschaft 
kommt es zu einem schnellen Abfluss von Regenwas-
ser, was zu Hochwasserspitzen führen kann.  
 

Die Fehler der Vergangenheit sind bekannt. Lassen Sie 
uns die Lehren daraus ziehen, damit wir nicht in einigen 
Jahren über die Folgen der nächsten Hochwasserkatast-
rophe diskutieren müssen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Meine Damen und Herren! Diese Sätze beziehen sich 
nicht auf die Ereignisse der letzten Woche, sondern 
stammen aus meiner Erwiderung auf die Regierungs-
erklärung von Herrn Dr. Bergner im Jahr 1994 zum Jahr-
hunderthochwasser an der Bode. 
 

Acht Jahre später haben wir uns mit den Folgen einer 
noch verheerenderen Hochwasserkatastrophe ausein-
ander zu setzen. Menschen verloren ihr Haus, ihre 
Wohnung, ihren Betrieb, ihre Arbeitsstätte, Felder wur-
den verwüstet, Ernten vernichtet, Gebäude, Straßen und 
Brücken wurden beschädigt. Schäden in unermesslicher 
Höhe sind entstanden; deren Beseitigung wird jahrelang 
dauern.  
 

Der Ministerpräsident hat dies ausführlich dargestellt. 
Die direkten Hochwasserschäden wurden von ihm auf 
einen Betrag von 2 Milliarden € beziffert. Hinter diesen 
abstrakten, in der Dimension kaum fassbaren Zahlen 
stehen zahllose Einzelschicksale. Jeder von uns hat die 
bedrückenden Bilder der letzten Monate vor Augen. 
 

Meine Damen und Herren! Den von der Flut Betroffenen 
gilt unser Mitgefühl, unsere Solidarität.  
 

Die Folgen wären noch viel schlimmer gewesen, hätte 
es nicht eine beeindruckende Solidarität und Hilfsbereit-
schaft über die Ländergrenzen hinaus gegeben. Bei der 
Bewältigung der Flutkatastrophe wurde überdeutlich, 
dass es sich lohnt, auf eine Politik der gesamtstaatlichen 
Solidarität zu setzen. Die überwältigende Hilfsbereit-
schaft in Ost und West, die während der Flut sichtbar 
wurde, das schnelle und umfassende staatliche Handeln 
haben Vertrauen geschaffen, dass das gelingt, was Willy 
Brandt 1989 gesagt hat, nämlich dass zusammen-
wächst, was zusammengehört. Kanzler Schröder sprach 
von der Einheit der Herzen; der Ministerpräsident von 
den Tagen der deutschen Einheit.  
 

Meine Damen und Herren! Am Beginn meiner Ausfüh-
rungen geht der Dank an die zahllosen Menschen, die 
Tag und Nacht, häufig bis zur letzten Erschöpfung ge-
gen die Flut gekämpft haben.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Im Namen meiner Fraktion danke ich den eingesetzten 
Kräften der Polizei, der Bundeswehr, des BGS, der Feu-
erwehren und des THW. Sie waren das Rückgrat des 
Katastrophenschutzes. Nicht zuletzt haben sie mit ihrem 
beispiellosen Einsatz dafür gesorgt, dass in Sachsen-
Anhalt kein Verlust von Menschenleben zu beklagen 
war. Darüber können wir alle froh und glücklich sein.  
 

Aus den Feuerwehren wurden im wahrsten Sinne des 
Wortes Wasserwehren. Wieder einmal wurde von ihnen 
unter Beweis gestellt, was es für unser Gemeinwesen 
bedeutet, mit den freiwilligen Feuerwehren ein flächen-
deckendes Hilfeleistungssystem in unserem Lande zu 
haben. 
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Unser Dank geht natürlich auch an die anderen Hilfsor-
ganisationen, die personell nicht so stark besetzt sind, 
die jedoch einen ebenso überragenden Einsatz geleistet 
haben.  
 

Die Bekämpfung der Flut hat allen das Letzte abver-
langt. Mein Respekt gilt auch den Kommunalpolitikern 
und den anderen Verantwortlichen vor Ort, die oft eben-
so Übermenschliches geleistet haben wie die Helferin-
nen und Helfer am Deich. 
 

Besonders danken will ich den zahllosen freiwilligen Hel-
fern und Helferinnen, die Sandsäcke geschleppt und ge-
füllt haben oder auch sonst mit angepackt haben, um die 
Flut zu bekämpfen.  
 

Die Nachbarschaftshilfe im weitesten Sinne hat sich, 
glaube ich, noch nie so bewährt wie in den Tagen der 
Flut. Nicht nur mir ist aufgefallen, dass gerade junge 
Menschen besonders hilfsbereit waren. Hierdurch wurde 
manches Vorurteil gegenüber der Jugend von heute 
eindrucksvoll widerlegt. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Ich begrüße die Einführung der Hochwassermedaille 
und hoffe, dass viele Jugendliche unter den Geehrten 
sein werden.  
 

Meine Damen und Herren! Dass zusammenwächst, was 
zusammengehört, zeigen nicht zuletzt auch die Geld- 
und Sachspenden in einem ungeahnten Umfang. Zu den 
elementaren Erfahrungen der Flutkatastrophe gehört es, 
dass es für viele ein gutes Gefühl, eine innere Befriedi-
gung war, helfen zu können und Solidarität zu zeigen.  
 

Mit privater Initiative allein werden die Folgen der Hoch-
wasserkatastrophe natürlich nicht bewältigt werden kön-
nen. Hierbei ist der Staat, sind Bund und Land gefordert, 
die Politik der gesamtstaatlichen Solidarität mit dem Ziel 
der Bewältigung der Folgen der Flut konsequent fort-
zuführen.  
 

Herr Professor Böhmer hat das Ausmaß der Schäden 
und die Maßnahmen der Landesregierung ausführlich 
dargestellt. Der Umfang der Schäden war lange nicht 
wirklich absehbar. Anfangs hantierte die Landesregie-
rung mit viel höheren Zahlen. Mittlerweile relativieren 
sich die Schätzungen wenigstens teilweise, wobei der 
Betrag von 2 Milliarden € noch immer unermesslich hoch 
ist. Die Schäden bleiben damit hoch genug.  
 

Viel Wiederaufbauarbeit wird zu leisten sein. Die SPD-
Landtagsfraktion wünscht den Landes- und Kommunal-
verwaltungen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zur 
Überwindung der Flut eine glückliche Hand.  
 

Ich will an dieser Stelle der Rückschau noch einmal 
ausdrücklich die Arbeit der Bundesregierung und des 
Bundeskanzlers würdigen. Der Bundeskanzler hat die 
nationale Dimension der Herausforderung sofort erkannt 
und schnell gehandelt. Schon am 14. August 2002, zwei 
Tage nachdem der erste Katastrophenfall festgestellt 
worden war, war er in Grimma und informierte sich vor 
Ort. Das Bundeskabinett beschloss am gleichen Tage 
ein Zwölfpunkteprogramm, das unter anderem den Ein-
satz von Hilfskräften, einen Spendenaufruf an die Bevöl-
kerung und Soforthilfen in Höhe von 100 Millionen € be-
inhaltete.  
 

Am 16. August 2002 überwies der Bundesinnenminister 
die erste Rate der Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen € 

an die vom Hochwasser betroffenen Landkreise und 
kreisfreien Städte. Zwei Tage später traf sich Gerhard 
Schröder mit seinen Amtskollegen aus Österreich, 
Tschechien, der Slowakei sowie mit dem EU-Kommis-
sionspräsidenten Prodi zu einem internationalen Hoch-
wassergipfel. 
 

Am 19. August 2002 beschloss die Bundesregierung zur 
Finanzierung der Beseitigung der Flutschäden die Ver-
schiebung der zweiten Stufe der Steuerreform sowie die 
Erhöhung der Körperschaftsteuer für Unternehmen.  
 

Schon am 22. September 2002 führte die Bundesregie-
rung mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Eini-
gung über die Grundzüge des Flutopfersolidaritätsgeset-
zes und des gemeinsamen Fonds „Aufbauhilfe“ herbei. 
Im Ergebnis stehen nach der letzten Lesung des Flut-
opfersolidaritätsgesetzes im Bundestag am 12. Septem-
ber 2002 und der Zustimmung durch den Bundesrat als 
Gesamthilfe für die Beseitigung der Hochwasserfolgen 
nunmehr rund 9,8 Milliarden € bereit.  
 

Meine Damen und Herren! Selten wurde im vom Re-
formstau geplagten Deutschland so viel so schnell er-
reicht. Hiervon profitieren nicht zuletzt auch die betroffe-
nen Menschen in unserem Lande. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Ich erspare es mir an dieser Stelle, auf das Verhalten 
der Union im Bund und ihres ehemaligen Kanzlerkandi-
daten einzugehen. Das Wahlergebnis am 22. Septem-
ber 2002 hat auch gezeigt, wie die Wählerinnen und 
Wähler dies beurteilt haben. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS - Zurufe von 
der CDU) 

 

Insbesondere der christdemokratische Flutgipfel in Leip-
zig stellt kein Ruhmesblatt der Union dar. 
 

(Beifall bei der SPD - Zuruf von Frau Feußner, 
CDU) 

 

Das passt eigentlich auch nicht zu Ihnen, Herr Professor 
Böhmer. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Es gibt nun einmal kein CDU-Hochwasser und kein 
SPD-Hochwasser. 
 

Meine Damen und Herren! Die SPD-Landtagsfraktion 
wird darauf achten, dass die zusätzlichen Einnahmen 
des Landes entsprechend ihrer Bestimmung zur Beseiti-
gung der Folgen der Flutschäden verwandt werden. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Wir werden den Haushaltsplanentwurf, der hoffentlich 
bald vorliegt, daraufhin überprüfen, ob die Mittel, die 
dem Land zur Bewältigung der Hochwasserfolgen zu-
sätzlich zufließen, entsprechend verwendet werden.  
 

Einige Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs sind bereits 
bekannt. Es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, wie eine 
Absenkung der Investitionsquote mit den notwenigen 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Infrastruktur im 
Land in Einklang zu bringen ist. Aber, wie gesagt, wir 
warten mit unserer endgültigen Bewertung, bis der Ent-
wurf vorliegt.  
 

Aus der Regierungserklärung geht auch nicht hervor, in 
welchem Umfang bisher Landesmittel zur Beseitigung 
der Hochwasserfolgen eingesetzt worden sind.  
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Meine Damen und Herren! Was sind nun nach der 
Hochwasserkatastrophe die Herausforderungen für die 
Zukunft? - Neben der Wiederherstellung von Wohnraum 
hat die Behebung der ökonomischen Schäden Priorität. 
An erster Stelle steht die Rettung gefährdeter Unter-
nehmen und gefährdeter Arbeitsplätze. Die Sofortmaß-
nahmen des Bundes greifen hier bereits. Die direkten fi-
nanziellen Bundeshilfen umfassten vom 16. August bis 
16. September 2002 zum Beispiel einen Betrag in Höhe 
von gut 425 Millionen €. Diese Gelder müssen aber wei-
terhin fließen. 
 

Wichtig ist, dass die solidarische Stimmung weiter an-
hält. Es darf nicht geschehen, dass die Betroffenen nach 
einem halben Jahr plötzlich vergessen sind und allein 
dastehen.  
 

Schließlich müssen, so schlimm die Flut auch war, posi-
tive Effekte aus den getätigten Investitionen für die be-
troffenen Gebiete realisiert werden. Wir müssen bei-
spielsweise den Deichbau als Gelegenheit zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen nutzen. Die Überwindung der 
Flutkatastrophe führt zumindest zu einer Verschnauf-
pause im Strukturwandel in der Bauwirtschaft. 
 

Meine Damen und Herren! Weiterhin gilt es, für den Ka-
tastrophenschutz die notwendigen Konsequenzen zu 
ziehen. Das Innenministerium hat hiermit bereits begon-
nen. Am 16. September 2002 konnte man das erste Re-
sümee zur Hochwassergefahrenabwehr in Sachsen-
Anhalt lesen. Wer die Presseverlautbarung des Innen-
ministeriums und die mediale Begleitmusik hierzu ver-
nommen hat, kann sich allerdings des Eindruckes nicht 
erwehren, dass es das Innenministerium nicht vermocht 
hat, den Aufgaben während der Flut gänzlich gerecht zu 
werden.  
 

Natürlich ist es richtig, darauf hinzuweisen, dass das 
Innenministerium die oberste Fachaufsicht im Katastro-
phenschutz hat und dass die Zuständigkeit für den Ka-
tastrophenschutz vorrangig bei den Landkreisen und 
den kreisfreien Städten als Aufgabe des übertragenen 
Wirkungskreises angesiedelt ist.  
 

Aber einer Jahrhundertflut wie der vom August wird man 
mit Betrachtungen über Zuständigkeitsregelungen nicht 
gerecht. Sie erfordert eine zentrale Koordinierung. Die 
wäre vom Innenministerium möglich gewesen. Das Ge-
fahrenabwehrrecht gibt es her, Aufgaben nach oben zu 
ziehen. Gerade im Innenministerium weiß man um das 
Selbsteintrittsrecht der Fachaufsichtsbehörden.  
 

Im Falle der Entlastung der Goitzsche durch Ableitung 
des Wassers in den Tagebau Rösa hätte ich mir eine 
Abstimmung auf Regierungsebene zwischen Sachsen 
und Sachsen-Anhalt gewünscht. Stattdessen wurde der 
Landkreis mit seinem noch jungen Landrat allein gelas-
sen, der tagelang mit seinem Kollegen aus Delitzsch 
verhandeln musste. 
 

Es ist schon bedauerlich, dass eine zentrale Koordinie-
rung der Hilfsmaßnahmen fehlte. Es wird auch darüber 
nachzudenken sein, ob die Befugnisse des Bundes beim 
Katastrophenschutz in Fällen nationaler Betroffenheit zu 
stärken sind. Darüber kann im zeitweiligen Ausschuss 
diskutiert werden. 
 

Jeder, der vor Ort war, kennt Beispiele für die schlechte 
Koordinierung von Maßnahmen. Es begann mit der Be-
schaffung von Sandsäcken. So haben verschiedene 
Kommunen erst einmal selbst versucht, Sandsäcke zu 
besorgen, weil es keine zentrale Beschaffung gab. Des-

sau zum Beispiel hat von der Partnerstadt Ludwigshafen 
welche erhalten.  
 

Jeder weiß um die Probleme, die es bei der Zusammen-
arbeit über Landkreis- bzw. RP-Grenzen gab. Für Aken 
im Landkreis Köthen wurde zum Beispiel akute Hoch-
wassergefahr festgestellt. Entsprechend wurde hier auch 
gehandelt. Für Breitenhagen im Landkreis Schönebeck 
gab es seitens des Landkreises eine völlig andere Ein-
schätzung. Für nicht ganz so Kundige: Aken und Brei-
tenhagen liegen direkt nebeneinander.  
 

Auch der unerquickliche Streit zwischen Regierungsprä-
sidien und Landkreisen bei der Frage der Sprengung 
von Deichen bedarf einer Aufarbeitung.  
 

Es gab eine Vielzahl von Kommunikationsschwierigkei-
ten. Hierzu zählt auch die überraschende Anordnung der 
Evakuierung Bitterfelds durch den Innenminister, von der 
die Verantwortlichen vor Ort überhaupt nichts wussten, 
was auch ein Verkehrschaos zur Folge hatte.  
 

Meine Damen und Herren! Ein Ziel der Arbeit im zeitwei-
ligen Ausschuss muss es sein, die richtigen Lehren aus 
dem Jahrhunderthochwasser zu ziehen und diese für 
nachfolgende Gefährdungssituationen nutzbar zu ma-
chen. Von Kommunalpolitikern aus den betroffenen Ge-
bieten habe ich den Satz gehört, dass die Landesregie-
rung den Eindruck einer organisierten Unzuständigkeit 
erweckte und während der Flutkatastrophe nicht statt-
fand. - Diese Worte stammen nicht von mir, sondern von 
Kommunalpolitikern vor Ort. 
 

(Herr Scharf, CDU: Wie ist Ihre Wertung?) 
 

- Ich habe eine ähnliche Wertung nach dem, was ich da 
gehört habe, auch treffen müssen. 
 

Der Ministerpräsident musste sogar im Beisein von Jour-
nalisten den Innenstaatssekretär, den Regierungspräsi-
denten und den Landrat kurzfristig an den Deich zitieren, 
um aufgebrachte Bürger zu beruhigen. In der Tat scheint 
es so, dass die Landesregierung erst endgültig aufwach-
te, als in der Zeitung kommentiert wurde, Sachsen-An-
halt habe - ich zitiere - „keinen Deichgrafen“. Denn einen 
Tag später sah man plötzlich in zahlreichen Zeitungen 
schöne bunte Bilder mit Aktivitäten von Mitgliedern der 
Landesregierung. 
 

(Herr Gürth, CDU: Quatsch!) 
 

- Das ist kein Quatsch; ich kann Ihnen die Bilder sogar 
zeigen. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. 
 

(Herr Gürth, CDU: Es geht nicht um die besten 
Schauspieler, sondern darum, dass man han-
delt!) 

 

In diesem Sinne hoffe ich für die Zukunft, dass die richti-
gen Lehren daraus gezogen werden und schnell gehan-
delt wird, dass Gelder an die Betroffenen fließen, wie 
vom Ministerpräsidenten bereits angekündigt, und dass 
solche Pannen nicht mehr passieren.  
 

Herr Professor Böhmer, Sie haben den Satz des Bun-
deskanzlers - ich habe auch die Resonanz auf der rech-
ten Seite gehört -, dass niemand nach der Flut materiell 
schlechter gestellt werden soll, als mutig bezeichnet. 
- Dem stimme ich zu. Diese Aussage war mutig, aber sie 
war und ist richtig. An diesem Ziel müssen alle mitwir-
ken, Bund, Länder, Kommunen, Banken und Versiche-
rungen.  
 

(Lachen bei und Zurufe von der CDU) 
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- Natürlich, jeder hat seinen Anteil zu leisten, 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

die Kommunen zum Beispiel bei der Genehmigung von 
Bauten. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

- Ich weiß, dass Sie mit dem Satz Probleme haben. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Ja, weil er nicht der 
Wahrheit entspricht!) 

 

Für Streit- und Härtefälle steht das Fluthilfekuratorium in 
einer besonderen Verantwortung. In diesem Zusam-
menhang war ich im Übrigen auch froh, als ich heute 
Morgen in der Zeitung lesen konnte, dass eine Lösung 
für die Grundwasserschäden gefunden werden konnte. 
Professor Böhmer hat bereits darauf hingewiesen. Wir 
sind also schon auf dem richtigen Wege. - Ihnen hat der 
Satz nicht gepasst, und das ärgert Sie heute noch. Das 
ist alles.  
 

(Oh! bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Ich halte es auch mit dem 
Bundeskanzler, wenn er sagt: Ebenso wichtig wie die 
Fürsorge für die Opfer des Hochwassers ist uns die Vor-
sorge vor künftigen Hochwassern. Die Gefahrenvorsor-
ge darf sich allerdings nicht - so wichtig die Deichsanie-
rung in Sachsen-Anhalt natürlich ist - auf die Erhaltung 
und den Ausbau von Deichen und Dämmen beschrän-
ken; 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Was habt ihr denn acht 
Jahre daran gemacht? - Weitere Zurufe von der 
CDU) 

 

denn mit diesen Maßnahmen doktern wir nur an den 
Symptomen der Umweltprobleme herum. - Wenn Sie 
jetzt fragen, was wir in den letzten acht Jahren gemacht 
haben, sage ich Ihnen: Fragen Sie bitte mal den Staats-
sekretär im Finanzministerium, der war früher zuständig 
für solche Fragen und hat hier nicht das Beste geleistet.  
 

(Lachen bei der CDU) 
 

Wir werden auch, was Raumordnung und Klimapolitik 
angeht, konsequenterweise auf einen Ausgleich von 
Ökonomie und Ökologie zu achten haben. Das Hoch-
wasser zeigt zweierlei: Erstens müssen wir die Versiege-
lung der Landschaft und die Flussbegradigung stoppen. 
Und zweitens müssen wir uns eingestehen, dass wir 
jetzt Auswirkungen des von Menschen gemachten Kli-
mawandels zu spüren bekommen. Die Flüsse zu begra-
digen war ein großer Fehler. Nicht nur das jetzige 
Hochwasser hat gezeigt, dass sich die Flüsse ihre alten 
Wege wieder suchen.  
 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von Herrn 
Scharf, CDU) 

 

Ich habe als Bürgermeister von Etgersleben ganz ähnli-
che Erfahrungen mit dem Jahrhunderthochwasser 1994 
an der Bode gemacht. In der Gemeinde Neuendorf bei 
Staßfurt wurde Anfang der 90er-Jahre ein Wohngebiet 
mit 100 Häusern gebaut, und zwar auf einer Fläche mit 
dem bedeutungsvollen Namen „Gänseanger“. „Gänse-
anger“ deshalb, weil dieses Bauland über Jahrhunderte 
hinweg Überflutungsgebiet der Bode war. Die stolzen 
Eigenheimbesitzer, die in den Jahren 1992/93 eingezo-
gen sind, mussten die Unvernunft von Kommunalpoli-
tikern und Planern beim Jahrhunderthochwasser der 
Bode teuer bezahlen.  
 

Ähnliches hat sich nun wiederholt. Genauso war es jetzt 
wieder in den flussnahen Gebieten. Manch einer, der di-
rekt hinter dem Deich gebaut hat, war stolz auf die 
schöne Lage. Er war sich aber dessen nicht bewusst, 
wie gefährdet sein Grundstück eigentlich ist.  
 

Wir werden also in Zukunft bei raumordnerischen Ent-
scheidungen verstärkt darauf achten müssen, die fluss-
nahe Bebauung zurückzudrängen und den Flüssen wie-
der natürliche Überflutungsräume zu geben. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Alte Chroniken - ich nenne nur das Beispiel Aken - zei-
gen: Hochwasser gab es immer, allerdings standen die 
Häuser früher nicht direkt in den Überschwemmungsge-
bieten. In Sachsen ist derzeit ein Gesetz in Vorberei-
tung, welches für die Zukunft eine falsche Nutzung sol-
cher Flächen verhindern soll.  
 

Meine Damen und Herren! Weiterhin gilt wohl die Frage 
gemeinhin als beantwortet, ob diese Flut ein einmaliges 
Ereignis war oder ob sie auch durch Klimaveränderun-
gen mit verursacht wurde. Wenn man auch keinen mo-
nokausalen Zusammenhang feststellen kann, so leistet 
doch der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt 
zweifellos seinen Beitrag zur Erhöhung der Gefährdung. 
Auch deshalb braucht es eine Politik, die ökonomische 
Gesichtspunkte und ökologische Sensibilität zusammen-
bringt.  
 

Es ist daher richtig, wenn die Bundesregierung an der 
letzten Stufe der Ökosteuer festhält und mit Nachdruck 
an der Umsetzung des Zieles von Kyoto arbeitet, den 
Kohlendioxid-Ausstoß bis zum Jahr 2012 um 21 % zu 
senken. Wir brauchen eine Politik ohne Einseitigkeit mit 
einem nachhaltigen und ganzheitlichen Verständnis für 
ökonomische und ökologische Entwicklungen, eine Poli-
tik, welche auf den Ausbau von regenerativen Energien 
und Energieträgern setzt und generell den sparsamen 
Umgang mit knappen Ressourcen forciert. Dies ist auch 
eine Lehre, die wir aus der Flutkatastrophe ziehen müs-
sen - auch für konkrete Entscheidungen vor Ort in Sach-
sen-Anhalt, in den Landkreisen, Städten und Gemein-
den. 
 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zusammen-
fassen. Die Aufgabe für die Zukunft lautet: Fürsorge für 
die Flutopfer und Vorsorge vor neuen Hochwassern.  
 

Fürsorge für die Flutopfer bedeutet für uns: Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Solidarität mit ihnen anhält, dass 
ihnen weiter geholfen wird. Wir müssen unseren Beitrag 
leisten, Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten. Die 
Gelder müssen weiterhin fließen.  
 

Vorsorge heißt für uns: Wir müssen aus der Flutkatas-
trophe die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Wir 
müssen Fehler, die gemacht worden sind, aufarbeiten, 
um Ähnliches für die Zukunft zu verhindern. Wir müssen 
im Land unsere Hausaufgaben machen und den Hoch-
wasserschutz durch Sanierung der Deiche konsequenter 
als bisher verbessern. Wir müssen bei all unseren Ent-
scheidungen darum ringen, Ökonomie und Ökologie in 
Einklang zu bringen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Besten Dank, Herr Dr. Püchel. - Meine Damen und Her-
ren! Sie haben bemerkt, auf der Tribüne haben die Zu-
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schauer gewechselt. Begrüßen Sie jetzt mit mir Senio-
rinnen und Senioren der Gewerkschaft der Eisenbahner. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Als Nächstem erteile ich für die CDU-Fraktion dem Ab-
geordneten Herrn Scharf das Wort. Bitte sehr, Herr 
Scharf. 
 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Mit dem Regen kam die Flut und diese nimmt unse-
re Gedanken und Gefühle bis heute in Beschlag. Es wa-
ren ungewöhnlich starke Regenfälle aus Tiefdruckgebie-
ten, die auf südlichen Bahnen ziehend über dem Mittel-
meer sich vollsogen und Südeuropa erreichten und sich 
schließlich auch über Norditalien, Österreich, Böhmen 
und dem Erzgebirge abregneten.  
 

Meine Damen und Herren! War dies nun einfach nur ein 
Wetter, ein Unwetter oder waren das Vorzeichen eines 
sich verändernden Klimas? Diese Frage ist heute nicht 
beantwortbar und deshalb sind nach meiner Auffassung 
auch vorschnelle Antworten auf diese Frage unzulässig.  
 

Naturkatastrophen, speziell Hochwasserkatastrophen hat 
es im Bereich Mitteldeutschlands und im Bereich des 
Elbeurstromtales schon seit vielen Jahrhunderten nach-
weislich gegeben. In der Lutherstadt Wittenberg wurde 
die 6-Meter-Marke im Frühjahr des Jahres 1845 und im 
Jahr 1862 mit 6,26 m bzw. 6,28 m deutlich überschritten. 
In Dessau wurde am 25. Juli 1954 ein Pegelhöchststand 
von 6,62 m erreicht. In Barby wurde der Höchststand 
vom August dieses Jahres mit genau 7 m im Jahr 1876 
erreicht und im Jahr 1845 um 30 cm überschritten. In 
Magdeburg wurden am 18. Februar 1941  7,01 m gemes-
sen und im August 2002 betrug der Höchststand 6,72 m.  
 

An drei Pegeln entlang der Elbe wurde der bisherige 
Rekordwert überschritten. Das bedeutet jedoch, dass die 
anderen Pegel im August 2002 Höchstwerte verzeichne-
ten, die dort bereits zuvor erreicht oder gar überschritten 
worden waren. Wir haben also im Urstromtal durchaus 
über längere Perioden mit Hochwasserkatastrophen zu 
kämpfen gehabt.  
 

Bevor ich zur ersten Auswertung dieser Katastrophe 
komme, möchte ich jedoch auch im Namen der CDU-
Fraktion Dank sagen, Dank sagen den Zehntausenden, 
die gespendet haben, den Zehntausenden, die geholfen 
haben, den Privatpersonen und den Unternehmern,  
 

(Beifall bei allen Fraktionen) 
 

den Tausenden, die aus anderen Bundesländern zu 
uns gekommen sind, um zu helfen. Manche sind noch 
immer da. Und aus der Katastrophenhilfe ist so manche 
Freundschaft entstanden, von der ich hoffe und anneh-
me, dass sie über viele Jahre halten wird.  
 

13 500 Helfer von Feuerwehr, THW, Polizei, BGS und 
Bundeswehr. 12 000 Angehörige der freiwilligen Feuer-
wehren in Sachsen-Anhalt haben den längsten Einsatz 
ihrer Laufbahn erlebt und oft über ihre physischen Gren-
zen hinaus ein übergroßes Aufgabenpensum bewältigt. 
Sachsen-Anhalter, die selbst oft nur knapp der Katastro-
phe entgangen sind, haben umso engagierter mit ange-
fasst. Deutsche Hilfsorganisationen haben den größten 
Katastropheneinsatz im eigenen Land durchgeführt. Be-
sonderer Dank gilt den Katastrophenleitstellen in den 

Städten und Landkreisen, in den Behörden und insbe-
sondere im Innenministerium.  
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 

Ich danke an dieser Stelle ganz ausdrücklich sowohl 
dem Innenminister als auch der Ministerin für Landwirt-
schaft und Umwelt, die sicherlich in diesen Wochen 
niemand um ihr Amt beneidet hat. Sie haben nach mei-
ner Auffassung konsequent und überzeugend gehandelt.  
 

Der Innenminister ist auch böswilligen Gerüchten über 
angebliche Deichsprengungen sehr schnell und sehr 
energisch entgegengetreten. Ich möchte an dieser Stelle 
sagen, dass mancher Fernsehsender, obwohl die ein-
deutigen Dementis aus dem Innenministerium vorlagen, 
immer noch mit Kommentaren die vage Einschätzung 
hoch hielt, es könnte ja sein oder nicht sein, man wisse 
es nicht. Damit wurde die Bevölkerung in meinen Augen 
verunsichert. Hiermit ist in einigen Punkten der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk seinem Auftrag nicht gerecht 
geworden. Das möchte ich ganz deutlich sagen.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Kommen wir nun zur ersten Auswertung der Katastro-
phe. Erlauben Sie mir zunächst, dass ich auf der Basis 
des bisherigen Standes der Erkenntnisse einige Ver-
suche einer Auswertung durchführe.  
 

Inwiefern können wir uns auf Naturkatastrophen dieses 
Ausmaßes überhaupt vorbereiten? Wie ist es um die 
baulichen Schutzmaßnahmen bestellt?  
 

In einem Gutachten der Internationalen Kommission zum 
Schutz der Elbe vom 31. Januar 2001 werden 86 % der 
361 Deichkilometer entlang der Elbe als sanierungsbe-
dürftig eingeschätzt. Im Juni 2002 wurden 92 Schwach-
stellen ausgewiesen, die die Sicherheit der Deiche ge-
fährden. Unter Einbeziehung der Rückstaudeiche ent-
sprechen 271 von 589 km Elbdeichen nicht der DIN 
„Flussdeiche“ und sind somit sanierungsbedürftig.  
 

Insgesamt muss den hochwasserbaulichen Schutzvor-
kehrungen im Land Sachsen-Anhalt also ein schlechter 
Zustand attestiert werden. Das Land war durch das  
Oderhochwasser von 1997 gewarnt. Getan hat sich seit-
dem jedoch nur wenig.  
 

Immerhin, sowohl das Pretziener Wehr als auch das 
Neuwerbener Wehr wurden 1995/96 bzw. 1998/99 grund-
legend saniert. Es gab Überlegungen, entlang der Mulde 
Retentionsflächen zu erweitern, Schwachstellen an den 
Deichen auszubessern und ehemalige Auenstandorte zu 
reaktivieren. Diese Maßnahmen wurden bisher aber 
noch nicht voll umgesetzt.  
 

Herr Minister Dr. Püchel, wenn Sie sich in Ihrer Regie-
rungszeit an Ihre Rede von 1994 erinnert hätten, die Sie 
vorhin zitiert haben, dann hätte wahrscheinlich die letzte 
Landesregierung in ihren acht Jahren Regierungszeit 
beim Hochwasserschutz auf einiges mehr geachtet. 
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der FDP 
- Zustimmung von der Regierungsbank)  

 

Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass 
das soeben von mir zitierte Gutachten dem Landtag in 
Ihrer Regierungszeit einmal als offizielles Arbeitsmaterial 
zur Kenntnis gegeben wurde, 
 

(Herr Gürth, CDU: Das wurde verheimlicht!) 
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sodass die Abgeordneten auf die Schwierigkeiten und 
auf die Schwachstellen im Land Sachsen-Anhalt recht-
zeitig hingewiesen worden wären. So ein Material gehört 
nicht nur in die Ministeriumsstuben.  
 

Meine Damen und Herren! Welche Möglichkeiten der 
Vorhersage von Katastrophen haben wir? - Die derzeit 
verwendeten Prognosen basieren auf mathematischen 
Modellen, die aber offensichtlich bei dieser Katastrophen-
lage teilweise versagt haben. Das ist in meinen Augen 
erstaunlich; aber wir müssen am Anfang des dritten 
Jahrtausends zur Kenntnis nehmen, dass hierbei deut-
lich nachgebessert werden muss. Allerdings muss man 
auch anerkennen, dass Sommerhochwasser seltener als 
Winterhochwasser sind und dass deshalb auch eine si-
chere Prognose für ein Sommerhochwasser durchaus 
schwieriger zu treffen ist. 
 

Welche Maßnahmen, meine Damen und Herren, können 
nun ergriffen werden, um den Hochwasserschutz zu 
verbessern? - Bedeutende Potenziale sind insbesondere 
im Bereich der Rückhalteflächen auch in Sachsen-An-
halt weiterhin zu erschließen. Gezielte oder spontane 
Flutungen haben während des Jahrhunderthochwassers 
vielerorts Entlastungen gebracht. Durch Deichrückverle-
gungen, Umwandlung von Ackerland in Grünland, Wie-
derherstellung bzw. Anschluss abgetrennter Flussauen 
sowie durch die gezielte Einrichtung von Flutungspoltern 
sind Fortschritte im Hochwasserschutz durchaus mög-
lich.  
 

Wie steht es um den Zustand der Hilfskräfte wie THW, 
Feuerwehr und Bundeswehr? - Dort bin ich mit meiner 
abschließenden Bewertung noch nicht so weit. Ich den-
ke, es wird eine wichtige Aufgabe des zeitweiligen Aus-
schusses sein, genau nachzuschauen, wo im materiel-
len Sinne geholfen werden muss. 
 

Die Jahrhundertflut hat uns jedoch auch vor Augen ge-
führt, wo sich Hochwasserschutz und Naturschutz ent-
gegenstehen. Wir haben schmerzlich zur Kenntnis neh-
men müssen, dass im Biosphärenreservat Mittlere Elbe 
hochwassergefährdete Bereiche teilweise unbefahrbar 
gewesen sind. Mäuse und Biber haben mit ihren Gän-
gen die Standfestigkeit der Deiche geschwächt. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 

Ich habe einen solchen Deich in Dessau gesehen. Es 
war für mich erschreckend, in welchem Ausmaß dieser 
durchlöchert war. Ähnliches gilt für das Wurzelwerk von 
Bäumen und Sträuchern.  
 

Teilweise, meine Damen und Herren, hat der Bewuchs 
von überschwemmten Flächen ein zügiges Ablaufen des 
Wassers bei sinkenden Pegeln verhindert. Dass, meine 
Damen und Herren, darf, denke ich, nicht sein. Wenn 
jetzt darüber philosophiert wird, dass offensichtlich der 
Hochwasserschutzbetrieb an manchen Orten in voraus-
eilendem Gehorsam angesichts des Ärgers mit der unte-
ren Naturschutzbehörde schon gar nicht mehr daran-
ging, die Bäume in den Überflutungsgebieten zu fällen, 
dann, meine Damen und Herren, stimmt etwas nicht in 
diesem Lande.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 

Und wenn hier etwas nicht stimmt, dann muss es durch 
den zeitweiligen Ausschuss auf den Punkt gebracht 
werden, und wir müssen den Mut haben, Naturschutz, 
Umweltschutz und Hochwasserschutz so miteinander in 

Einklang zu bringen, dass an erster Stelle der Schutz 
von Mensch und Hab und Gut steht.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Diese Priorität muss in diesem Land wieder durchge-
setzt werden. Sie ist offensichtlich in den letzten acht 
Jahren falsch gesetzt worden. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Herr 
Dr. Köck, PDS: Das ist die halbe Wahrheit!) 

 

- Wenn es die halbe Wahrheit ist, Herr Dr. Köck, dann ist 
diese halbe Wahrheit vielleicht schon die ganze Katas-
trophe, wenn wir nicht aufpassen. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Wir müssen im Einzelnen darauf aufpassen, wo wir 
die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen zügig 
durchführen.  
 

(Zuruf von Herrn Dr. Köck, PDS) 
 

Ich kann nur noch einmal wiederholen: Wenn im Steck-
by-Lödderitzer Forst gesagt wurde, dass bestimmt Wege 
einfach nicht befahrbar waren und die Bundeswehr erst 
mit schwerem Gerät helfen musste, damit die Hochwas-
serschutzmaßnahmen durchgeführt werden konnten, 
dann ist das ein Zustand, der nicht als normal bezeich-
net werden kann. Hier muss eine Änderung herbeige-
führt werden.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 

In der Katastrophe wurde gewiss nicht alles richtig ge-
macht. Aber ich glaube, der Satz des Innenministers, 
neun von zehn Entscheidungen seien richtig gewesen, 
gilt. Man muss auch akzeptieren, dass bei einer solchen 
einmaligen Katastrophe eben eine von zehn Entschei-
dungen nicht richtig gewesen ist. Die Lehren aus den 
nicht richtigen Entscheidungen müssen wir ziehen.  
 

Ich habe zum Beispiel selbst gemerkt, dass es bei den 
örtlichen Katastrophenstäben immer wieder passiert ist, 
dass die örtliche Presse nicht schnell und nicht sauber 
genug informiert worden ist. Eine saubere Information 
der Bevölkerung ist, denke ich, das beste Mittel gegen 
Panik, die zum Glück nicht im Großen entstanden ist; 
aber die mangelnde oder nicht richtige Information hat 
doch hin und wieder zu Verunsicherungen geführt.  
 

Ich habe auch selbst erlebt, wie anfangs ortskundige 
Bewohner vor Ort nicht zur Deichwache zugelassen ge-
worden sind, obwohl sie ganz genau wussten, wo seit 
Jahren und Jahrzehnten die Sickerstellen waren. Diese 
Fehler wurden allerdings später nach Intervention beho-
ben; aber es macht eben einfach keinen Sinn, wenn 
man zu Anfang relativ unkundiges Personal aus den 
Verwaltungen dazu abstellt, die Deichwachen zu über-
nehmen, ohne dass sie eine örtliche Kenntnis haben. Ich 
denke hier ist wirklich im Vorfeld einiges an besserer 
Planung möglich, sodass wir, wenn eine neue Bewäh-
rungssituation auf uns zukommt, besser gewappnet 
sind.  
 

Diese Erlebnisse stellen für mich aber nicht das Katas-
trophenschutzgesetz und die Katastrophenschutzbestim-
mungen im Land Sachsen-Anhalt generell infrage. Es 
muss nur mehr und besser geübt werden, damit wir auf 
solche seltenen und schwierigen Ereignisse ordentlich 
vorbereitet sind. 
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Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich das bestehende 
Katastrophenschutzsystem im Land Sachsen-Anhalt be-
währt. Die Defizite zum Beispiel im Bereich des Melde-
verhaltens und der Abstimmung der Behörden unterein-
ander, hinsichtlich der Koordination von Einsatzkräften 
und Einsatzmitteln und im Hinblick auf die Aus- und 
Fortbildung sind nicht grundsätzlicher, nicht systemi-
scher Natur. Dennoch hat es in all diesen Bereichen 
Schwachstellen gegeben, die nun zügig aufgearbeitet 
werden müssen. 
 

Meine Damen und Herren! Was haben wir für die Zu-
kunft zu tun? - Die Landesregierung hat schnell und ent-
schlossen gehandelt. Mitte September und damit so früh 
wie möglich ist die Reparatur zerstörter Hochwasser-
schutzanlagen angelaufen. Der Schutz gefährdeter Ort-
schaften läuft mittlerweile auf Hochtouren.  
 

Wir haben eine gewaltige Herausforderung vor uns: Zer-
störte Hochwasserschutzanlagen müssen repariert wer-
den, die Sanierung veralteter Anlagen im Rahmen des 
Sanierungskonzepts Elbedeiche muss forciert und der 
Bau neuer Deiche muss schnell und konsequent in An-
griff genommen werden. Bis zum Ende des Jahres wird 
ein aktuelles Landeskonzept Hochwasser vorliegen.  
 

Eine wichtige Aufgabe erkenne ich darüber hinaus im 
Aufbau eines internationalen Hochwasservorhersage-
systems sowie in der Modernisierung sowohl der tech-
nischen Ausrüstungen an den Pegeln als auch der Über-
tragungswege in die Überwachungseinrichtungen. Das 
Internet hat sich hierzu als ein guter Kommunikations-
weg herausgestellt. Für die Zukunft sollten wir die Infor-
mationspolitik der Krisenstäbe unter Nutzung der Mög-
lichkeiten des Internets miteinander fest vereinbaren.  
 

Wir brauchen ein modernes Hochwasservorhersagesys-
tem. Die topografischen Karten hierzu liegen alle vor. Es 
müssen jetzt nur die Fachkundigen daran gesetzt wer-
den, um auch für die Elbe ein Vorhersagesystem zu er-
arbeiten, wie es das für andere Flussläufe inzwischen 
schon gibt. 
 

Meine Damen und Herren! An manchen Stellen hat uns 
das Hochwasser aber vor vollendete Tatsachen gestellt, 
die wir nicht wieder verändern können, sodass wir auf 
eine neue Lage reagieren müssen.  
 

An der Goitzsche wurden immerhin zwei Millionen Ku-
bikmeter Erde und Bäume in den ehemaligen Tagebau 
gespült. Dort stellt sich die Frage, ob das Projekt neu 
überplant werden muss. Ich will daran erinnern, dass wir 
uns seit mindestens fünf Jahren oder noch länger im 
Land Sachsen-Anhalt darüber unterhalten haben, wie 
wir peu à peu, Stück für Stück über viele Jahre die 
Goitzsche fluten wollten; und sie war in zwei Tagen voll. 
Das muss zu neuen Überlegungen führen. Wir müssen 
uns der neuen Lage bewusst stellen. 
 

Das Hochwasser hat auch schonungslos Fehler aus der 
Vergangenheit offenbart. Ich will es an dieser Stelle 
ganz deutlich machen: Es muss Schluss sein damit, 
dass in gewissen Deichabschnitten ein falsch verstan-
dener Naturschutz zulasten der Sicherheit insbesondere 
von Deichen betrieben wird. Die Deichzufahrten müssen 
frei zugänglich sein. Die Wege und Deichabschnitte, die 
die Natur zurückgeholt hat, müssen bewusst wieder dem 
Hochwasserschutz zugeführt werden.  
 

Meine Damen und Herren! Ich will an dieser Stelle auch 
sagen: Ich halte es für falsch, das Hochwasser an der 

Elbe dafür zu benutzen, nun vielleicht die Reparaturplä-
ne an der Elbe und die Pläne der durchgängigen Schiff-
barmachung an Saale und Elbe aufzugeben.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP 
und von Minister Herrn Dr. Daehre) 

 

Ich hielte es für ein katastrophales Zeichen, jetzt zu sa-
gen, dass die angebliche Lehre aus der Jahrhundertflut 
die sein soll, dass wir die Elbe nicht mehr reparieren und 
nicht mehr für die Schifffahrt zugänglich machen.  
 

(Zustimmung bei der CDU - Herr Dr. Püchel, 
SPD: Reparieren, was heißt denn reparieren?)  

 

Herr Dr. Püchel, wenn Sie gesagt haben, es sei etwas 
Natürliches, dass sich Flüsse ein neues Bett suchten, 
dann will ich darauf sagen: Seit über 100 Jahren ist das 
zum Glück nicht mehr etwas Natürliches, sondern die 
Ausnahme. Wir sollten die Flüsse wirklich zwingen, in 
ihrem Bett zu bleiben, nicht in einem zu engen, aber in 
einem Bett zu bleiben, das wir ihnen heute zugewiesen 
haben.  
 

Ich will als Magdeburger sagen, die Vorstellung, dass 
sich die Elbe in Magdeburg wieder ihr altes Bett zurück-
erobert und durch Magdeburg-Neustadt fließt, sodass 
der Magdeburger Zoo zukünftig wieder Elbebett ist, ist 
doch wohl eine Vorstellung, die niemand ernsthaft ent-
wickeln kann.  
 

(Beifall bei der CDU - Herr Dr. Püchel, SPD: Das 
ist doch unter Ihrem Niveau!)  

 

- Nein, ich will damit nur sagen, im Urstromtal Elbe hat 
die Elbe in den letzten Jahrhunderten in breiter Variation 
ihr Bett verändert. Es will doch wohl keiner zulassen, 
dass so etwas wieder passiert.  
 

Wir sind uns wahrscheinlich darüber einig, dass die Elbe 
nicht in ein zu enges Bett gezwängt werden soll. Das will 
doch niemand. Deshalb habe ich vorhin auch darüber 
gesprochen: Deichrückverlegung, wo es möglich ist, 
Polderflächen, wo es sinnvoll ist. Wir müssen uns aber 
darüber im Klaren sein, dass wir die Elbe auch weiterhin 
als einen Fluss brauchen, der für die wirtschaftliche Tä-
tigkeit in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus von Ham-
burg bis Prag als Wasserweg schiffbar und benutzbar 
sein muss. Dahinter dürfen wir doch nicht zurückgehen, 
meine Damen und Herren!  
 

(Beifall bei der CDU und von der Regierungsbank 
- Zustimmung bei der FDP) 

 

Über die Investitionshilfen von Bund und Land ist schon 
gesprochen worden. Ich will an dieser Stelle nur noch 
einmal darauf zurückkommen, welche Risiken bleiben 
und durch Menschenhand wahrscheinlich nicht beein-
flussbar sind.  
 

Ein Jahrhunderthochwasser ist, so hoffen wir, mit einem 
DIN-gerechten Ausbau der Deiche beherrschbar. Das 
heißt aber natürlich auch, ein Fünfhundertjahreshoch-
wasser wird auch in Zukunft nicht beherrschbar sein. Es 
ist durchaus möglich, dass so ein Hochwasser irgend-
wann einmal kommt. Deshalb brauchen wir in der Bevöl-
kerung ein Bewusstsein - das muss auch in den Schulen 
vermittelt werden -, dass es keine hoch zivilisierte Ge-
sellschaft gibt, in der per Definition Katastrophen ausge-
schlossen werden können. Wir müssen lernen, auch mit 
Katastrophen zu leben.  
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Damit sind die elementaren Fragen aufgerufen, die die 
Stellung des Menschen in der Natur berühren. Wir müs-
sen uns diesen stellen. Wir müssen anerkennen, dass 
wir Teil der Schöpfung sind und die Schöpfung nur in 
einem begrenzten Maß selbst gestalten können. Diesen 
Auftrag haben wir dann aber auch tatsächlich anzuneh-
men. Wir müssen auch realistische Szenarien für die Ka-
tastrophen entwickeln, die mit einer einfachen Deich-
erhöhung und mit einer Rückverlegung von Deichen 
letztlich vielleicht trotzdem nicht zu bewältigen sind.  
 

Ich warne an dieser Stelle davor, eine Klimakatastrophe 
herbeizureden. Wir alle wissen, dass anthropogene Fak-
toren das Wetter durchaus verändern. Es ist aber durch-
aus umstritten, in welchem Maße wir globale Klimaver-
änderungen hinzunehmen haben, die nicht menschlich 
beeinflusst sind,  
 

(Zuruf von der SPD: 60 %!) 
 

und in welchem Maße der Mensch anthropogen das 
Klima verändern wird.  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Ozonloch!)  
 

- Wenn Sie so forsch die Zahl 60 % in den Raum werfen, 
so würde ich diese Zahl durchaus bestreiten. Ich warne 
sehr davor, ideologisch eine Klimakatastrophendiskus-
sion herbeizuführen. Es ist nicht Aufgabe der Parlamen-
te, Katastrophenszenarien zu entwickeln, die wissen-
schaftlich äußerst umstritten sind.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP)  
 

Wir werden uns wahrscheinlich darin einig sein, dass wir 
verantwortlich mit der Natur umzugehen haben, dass wir 
verantwortlich mit den Emissionen umzugehen haben, 
die der Mensch selbst zu verantworten hat. Wir müssen 
aber auch aufpassen, dass wir Ökologie und Ökonomie 
so miteinander in Einklang bringen, dass wir uns nicht 
selbst die ökonomischen Grundlagen entziehen, die wir 
auch weiterhin für eine sinnvolle Bewirtschaftung unse-
rer Welt brauchen, meine Damen und Herren. 
 

Zur Frage der Finanzierung des Aufbaus. Sowohl Pro-
fessor Böhmer als auch Herr Dr. Püchel haben dazu 
schon einiges ausgeführt, sodass ich die Einzelheiten 
der Hilfsprogramme an dieser Stelle nicht noch einmal 
ausführen möchte.  
 

Ich will aber ganz klar sagen, Herr Dr. Püchel: Den Satz, 
dass es nach der Flut keinem materiell schlechter gehen 
soll als vorher, den hat Kanzler Schröder schon ganz 
bewusst zu einem Zeitpunkt gesagt, wo jeder wusste, er 
spricht als Bundeskanzler und in der Verantwortlichkeit 
des Bundes.  
 

Die Schuld jetzt breit zu verteilen und zu sagen, alle ha-
ben ihr Scherflein daran zu tragen und so genau war der 
Satz nun auch wieder nicht gemeint - so geht es nicht, 
meine Damen und Herren! So kann man nicht mit den 
Menschen umgehen, die ihr Hab und Gut verloren ha-
ben, bei denen das Wasser zwei Meter hoch im Wohn-
zimmer stand. Für solche Menschen sind solche Sätze 
Hohn und Spott, wenn sie hinterher nicht eingelöst wer-
den. Das, meine Damen und Herren, darf sich niemand 
leisten.  
 

(Beifall bei der CDU, bei der FDP und von der 
Regierungsbank)  

 

Die Landesregierung hat in der Person des Ministerprä-
sidenten sehr früh davor gewarnt, die Illusion zu verbrei-
ten, als ob es einen 100-prozentigen Ersatz für die 

materiellen Schäden je geben könnte. Für jeden, der von 
Schaden betroffen ist, ist der Schadensausgleich und 
sind die Hilfsmaßnahmen lebensnotwendig. Wenn er 
aber für sich die Abschlussbilanz macht, wird sich wahr-
scheinlich zeigen, dass der große Schaden bei dem Be-
troffenen selbst geblieben ist.  
 

Es nützt nichts, Illusionen zu nähren, als ob dies die 
Gesellschaft oder ein Kanzler Schröder je abwenden 
könnten, je abwenden würden oder - das sage ich noch 
dazu - je abwenden wollten. Das war ein Stückchen 
Wahlkampf, das war ein Stückchen schäbiger Wahl-
kampf. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Das wäre in meine Rede nicht eingeflossen, wenn Sie 
nicht selbst auf diesen Satz in der Art und Weise und mit 
dieser Interpretation eingegangen wären.  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Sie haben sich doch 
schon beklagt, bevor es losging!) 

 

Ich will die Landesregierung ermuntern, im Bund nachzu-
verhandeln, damit wir beim Schadensbegriff ein Stück-
chen weiterkommen. Der enge Schadensbegriff nutzt 
uns in Sachsen-Anhalt zu wenig, weil unsere Sachlage 
einfach anders ist. Wir alle kennen genügend Betriebe 
und Einrichtungen, die durch die mittelbaren Schäden 
entweder in der Vorsorge oder in Fragen von Produk-
tionsausfall viel stärker geschädigt sind, als wenn sie ei-
ne Überflutung hätten erleiden müssen, bei der die Hilfs-
programme gegriffen hätten.  
 

In diesem Bereich muss nachgebessert werden. Ich for-
dere die Landesregierung auf, mit allem Nachdruck im 
Bundesrat und gegenüber der Bundesregierung zu ver-
handeln, damit wir ein Stückchen weiterkommen und 
dann auch den Betroffenen helfen können.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Herr Abgeordneter Scharf, wären Sie bereit, eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Dr. Polte zu beantwor-
ten?  
 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Ja.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Bitte sehr, Herr Dr. Polte.  
 
 

Herr Dr. Polte (SPD):  
 

Herr Scharf, trügt mich mein Eindruck, dass Sie das 
Hochwasser und die damit verbundenen Folgen sozu-
sagen irgendwelchen Versäumnissen der bisherigen 
Landesregierung anlasten? Wenn ich Ihnen so zuhöre, 
dann entsteht bei mir der Eindruck, dass es vielleicht ein 
bestelltes Ereignis war, das letztlich auch bundespoli-
tisch eine gewisse Wirkung gehabt hat, und nicht, dass 
wir es hierbei nicht nur mit einem Jahrhundertereignis, 
wie manche Leute sagen, zu tun haben, sondern mit ei-
nem Jahrtausendereignis, aufgrund dessen wir alle mit-
einander gut beraten sind, die Schwachstellen, die es 
bei der Hochwasserbekämpfung gegeben hat, heraus-
zuarbeiten und die Schlussfolgerungen zu ziehen, wenn 
es irgendwo Defizite gibt. Denn wir haben einen Lan-
desbetrieb für Hochwasserschutz. 
 

(Zurufe von der CDU: Die Frage! - Unruhe bei der 
CDU) 
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Ich weiß nicht, wie lang die Liste ist, auf der die Ver-
säumnisse stehen. Die Schlussfolgerungen sollten dann 
auch umgesetzt werden. - Das ist meine Frage.  
 

(Zurufe von der CDU und von der FDP - Gegen-
rufe von der SPD) 

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Herr Dr. Polte, lassen Sie mich wie folgt antworten. Zum 
Ersten will ich sagen: Natürlich hat niemand dieses 
Hochwasser bestellt. Zum Zweiten will ich sagen: Das 
Hochwasser hat auch eine gute Seite gehabt; Deutsch-
land hat ein bisschen mehr zusammenwachsen können. 
Die Solidaritätsleistungen, indem die Leute von den 
Technischen Hilfswerken aus Nürnberg, aus Fürth - ich 
weiß nicht, woher alle gekommen sind - in Sachsen-
Anhalt geholfen haben,  
 

(Zuruf von Herrn Dr. Polte, SPD)  
 

haben uns wirklich zusammengeführt und es sind 
Freundschaften entstanden, von denen ich glaube, dass 
sie auch weiterhin halten werden. Insofern war es eine 
große nationale Leistung. 
 

Ich will an dieser Stelle aber auch ganz deutlich sagen, 
dass die vorherige Landesregierung uns zum Beispiel 
nicht hinreichend über vorliegende Gutachten und Ge-
fährdungsanalysen informiert hat. Dass die Mittel für den 
Deichbau - zugegebenermaßen bei knappen Haushal-
ten - in den letzten Jahren zurückgegangen sind, 
 

(Herr Oleikiewitz, SPD: Haben Sie eine Erhöhung 
beantragt?) 

 

ist angesichts der jetzt eingetretenen Katastrophe schon 
höchst verwunderlich. 
 

Herr Oleikiewitz, wenn Sie fragen, ob wir eine Erhöhung 
der Mittel beantragt haben, will ich Ihnen antworten: Die-
ses Gutachten lag uns nicht vor. Insofern führen wir hier 
auch ein bisschen eine Phantomdiskussion. Ich plädiere 
sehr dafür, dass wir im zeitweiligen Ausschuss eine 
schonungslose Ursachen- und Schwachstellenanalyse 
durchführen, um uns in der Folge, so gut es geht, vor 
solchen Katastrophen in den Grenzen, in denen ich ei-
nen Schutz überhaupt für möglich halte, auch tatsächlich 
zu schützen.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Aber ich will nicht wegreden, dass in den letzten acht 
Jahren Sie die Regierungsverantwortung und damit 
auch die Verantwortung für den Hochwasserschutz in 
diesem Land getragen haben. 
 

(Herr Dr. Polte, SPD: Und was war in Sachsen?) 
 

Ich will auch sagen, dass mir sehr wohl bewusst ist, 
dass der Deichbau entlang der Elbe eine Aufgabe ist, 
die seit Jahrhunderten mit unterschiedlichem Erfolg und 
unterschiedlicher Intensität betrieben worden ist und die 
auch eine Jahrhundertaufgabe bleiben wird. 
 

Ich will auch nicht die Illusion nähren, dass das von Pro-
fessor Böhmer dargestellte Defizit an Deichbaumaß-
nahmen in Sachsen-Anhalt in den nächsten vier Jahren 
ausgeglichen werden kann. Das geht ganz einfach nicht. 
Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen, aber wir müs-
sen wahrscheinlich auch einsehen, dass wir in der Ver-
gangenheit angenommen haben, wir hätten mehr Zeit 
für die Renovierung der Deiche. So viel Zeit, wie wir an-
genommen haben, haben wir wahrscheinlich nicht. Zu 
DDR-Zeiten sind die Deiche auch nicht fertig geworden. 

Wir müssen jetzt schneller ran und uns dieser Aufgabe 
stellen. 
 

Vielleicht noch ganz kurz zu den Hilfen, die wir von der 
EU erhalten. Wir werden im Laufe des Monats wahr-
scheinlich die Bereitstellung einer Soforthilfe von immer-
hin 1 Milliarde € erwarten können.  
 

Ich finde es gut und richtig, wenn wir mit der EU erneut 
in Diskussionen treten, in welchem Maße die EU einen 
Katastrophenhilfefonds für Europa einrichtet. Wir müs-
sen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass wir die 
Solidarleistung, die wir jetzt von Europa erhalten, in den 
nächsten Jahren auch selbst geben müssen. Denn so 
ein Katastrophenfonds wird nur funktionieren, wenn der 
Ausgleich für ganz Europa zur Verfügung steht. Das 
heißt, dann müssen wir in Sachsen-Anhalt, wenn die 
nächste Katastrophe etwa in Portugal passiert, auch 
damit einverstanden sein, dass Portugal über diesen Ka-
tastrophenhilfsfonds geholfen wird. 
 

Insgesamt finde ich die Ausgleichsmaßnahmen aber gut, 
denn wenn es Katastrophen gibt, die ein Land nicht al-
lein bewältigen kann, dann brauchen wir die Hilfe inner-
halb der Europäischen Gemeinschaft. Diese Hilfe wird 
uns insbesondere beim Zusammenwachsen der Europä-
ischen Gemeinschaft mit zur Verfügung stehen und uns 
helfen. 
 

Meine Damen und Herren! Ich will jetzt nicht unnötig das 
wiederholen, was meine Vorredner schon ausgeführt 
haben. Deshalb will ich zum Schluss nur noch einmal 
ganz herzlich all denjenigen danken, die sich an der Be-
seitigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe betei-
ligt haben. 
 

Ich will sagen, dass wir uns als gewählte Volksvertreter 
im Landtag von Sachsen-Anhalt alle verpflichtet fühlen 
sollten, das Unsere in der parlamentarischen Arbeit zu 
tun, um die Grundlagen für einen zügigen Aufbau Sach-
sen-Anhalts weiterhin zu schaffen und uns durch eine 
zügige Beratung und Auswertung der Ergebnisse im 
zeitweiligen Ausschuss Hochwasser so vorzubereiten, 
dass wir in den nächsten Jahren für die Gefahrenabwehr 
im Land Sachsen-Anhalt gut gewappnet sind, zumindest 
besser gewappnet sind, als es uns das Jahrhundert-
hochwasser gezeigt hat.  
 

Ich möchte, auch weil diese Sitzung von „Phoenix“ über-
tragen wird, noch einmal sagen: Machen wir überall in 
Deutschland Werbung für Sachsen-Anhalt, machen wir 
auch deutlich, dass es einige Regionen in Sachsen-
Anhalt ganz hart getroffen hat, dass aber nicht ein gan-
zes Land überflutet worden ist und es sich lohnt, als 
Tourist nach Sachsen-Anhalt zu kommen. 
 

Mir ist von so manchem Hotelier gesagt worden, dass 
die Buchungen zurückgegangen sind, dass Stornierun-
gen in Bereichen vorgenommen worden sind, die vom 
Hochwasser überhaupt nicht betroffen worden sind. Wir 
müssen es überall in Deutschland weitersagen lassen, 
dass die Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts weiterhin 
Besuche lohnt.  
 

(Herr Oleikiewitz, SPD: Neuerdings!) 
 

- Schon immer. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Wenn wir in Sachsen-Anhalt dafür werben, als freund-
liches Land auch weiterhin Besucher aus ganz Deutsch-
land und der Welt zu empfangen, dann wird es uns, trotz 
des kleinen Streites, den wir hier geführt haben, gelin-
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gen, die Folgen des Hochwassers gemeinsam zu bewäl-
tigen und dafür zu sorgen, dass Sachsen-Anhalt weiter-
hin ein schönes Land ist. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von Herrn Dr. Püchel, SPD) 

 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Besten Dank, Herr Scharf - Meine Damen und Herren! 
Auf der Tribüne sind nicht nur Seniorinnen und Senio-
ren, sondern auch Gäste der Landeszentrale für poli-
tische Bildung Sachsen-Anhalts, die ich hiermit herzlich 
begrüße.  
 

(Beifall im ganzen Hause)  
 

Als nächster erteile ich für die PDS-Fraktion der Abge-
ordneten Frau Dr. Sitte das Wort. Bitte, Frau Dr. Sitte. 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS):  
 

Danke. - Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Deutschen - ein Volk aus bequemen, angedickten Be-
denkenträgern? Deutschland - die lahmende Nation mit 
Vollkaskomentalität? - So haben viele Politiker, Wirt-
schaftsvertreter und Medien die Bundesbürger und -bür-
gerinnen jahrelang verunglimpft, insbesondere die Jün-
geren darunter.  
 

Ende August konnte man sich allerdings davon über-
zeugen, wozu Bürgerinnen und Bürger auch heute noch 
fähig sind, wenn ihr Pioniergeist herausgefordert wird. 
 

(Lachen bei der FDP) 
 

Der Einsatzwille in den Tagen der Flut, die Solidarität 
und die Hilfsbereitschaft gegenüber den Opfern der Ka-
tastrophe haben fast wie ein Ventil gewirkt, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl auf die Probe zu stellen. Feuer-
wehren, THW, die Bundeswehr und der Bundesgrenz-
schutz, Polizeibeamtinnen und -beamte, Tausende Frei-
willige, kirchliche Vertreterinnen und Vertreter, Pfarrer 
und Pastoren, viele Unternehmen, Hilfsorganisationen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Verwaltungsebe-
nen, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sowie Land-
räte haben sich unermüdlich engagiert im Kampf gegen 
die Flutwelle und ihre Folgen.  
 

Sich bedanken zu wollen ist einem einfach ein ganz tie-
fes Bedürfnis, 
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung von Frau Ka-
chel, SPD) 

 

aber irgendwie hat man doch Angst, dass es zu banal ist 
angesichts der Dimension der Ereignisse. Es sind Men-
schen umgekommen und andere drohen an den Folgen 
zu verzweifeln. Dennoch, es ist auch Mut gewachsen für 
das, was wir auch weiterhin noch zu tun bzw. zu schaf-
fen haben.  
 

Besonders ermutigend war - das haben viele gesehen 
und auch gesagt bekommen -, dass zahllose junge Leu-
te mit großer Hilfs- und Einsatzbereitschaft gekommen 
waren. Das alte Klischee einer unengagierten jungen 
Generation ist mit dem Hochwasser untergegangen. 
 

Die private und unternehmerische Spendenbereitschaft 
war und ist überwältigend. Jetzt sind wir uns offensicht-
lich einig darin, dass den Betroffenen und den Über-
schwemmungsregionen verlässliche Hilfe zugesichert 
werden muss. Trotz unterschiedlicher Meinungen hin-

sichtlich des Weges sollte dieses Ziel nicht aus den 
Augen verloren werden.  
 

Der Versuch, die Schäden zu reparieren, wird immense 
Summen verschlingen. Das Verteilen der Gelder wird 
den Staat, die Kommunen, die Hilfswerke sowie die Bür-
gerinnen und Bürger an den Rand der Überforderung 
bringen. Das war nicht nur zu vermuten, das stellt man 
auch tagtäglich fest. Schon jetzt wissen wir also, dass 
die Grenze überschritten worden ist.  
 

Dennoch dürfen neben den Hilfeleistungen die poli-
tischen Konsequenzen nicht vernachlässigt oder gar nur 
oberflächliche Korrekturen herbeigeführt werden. Die 
Auswirkungen der Flutkatastrophe sind eben auch Fol-
gen einer bornierten Umweltpolitik.  
 

Welche politischen Blüten diese Erkenntnisse gerade in 
Wahlkampfzeiten treiben konnten, haben die Debatten 
im Bundestag und die Auseinandersetzungen zwischen 
der CDU, der SPD und den Bündnisgrünen gezeigt. Der 
Kanzlerkandidat erklärte damals die Umweltpolitik kur-
zerhand im Nachgang zur Chefsache. Die SPD und die 
Bündnisgrünen im Gleichklang mit manchem klugen Kri-
tiker rieben Stoiber und den anderen unter die Nase, 
dass halt doch die rot-grüne Koalition die richtige Um-
weltpolitik für sich gepachtet habe. 
 

Ach ja, ist es wirklich so?, möchte man angesichts fol-
gender Tatsache fragen: Minister Bodewig hatte ur-
sprünglich nämlich ganz andere Ziele verfolgt: Flüsse 
sollten grenzenlos den Schiffen angepasst, vertieft und 
beschleunigt werden. Das konnte bislang verhindert 
werden.  
 

Im Umfeld der Wahlen hat es auch noch andere höchst 
fragwürdige Entscheidungen gegeben. Das Bundes-
kabinett beschloss beispielsweise auf der einen Seite 
ein Programm zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. 
Auf der anderen Seite, aber fast zeitgleich, bekannte 
man sich zu einem der ehrgeizigsten Autobahnbau- und 
-ausbauprogramme. Da liegt doch der Widerspruch auf 
der Hand. 
 

Für dynamische Politik werden heutzutage auch Ent-
scheidungen für den Bau von Transrapid-Strecken ge-
halten. Da steht dann wirklich Dampf und ein politischer 
Wille dahinter, der oft genug beim Umweltschutz fehlt. 
Da mahlen dann doch wohl eher die Mühlen der Büro-
kratie alles zu Brei.  
 

Die Union ihrerseits kam etwas praktischer daher. Sie 
wollte am liebsten die Dämme immer höher ziehen, um 
vor Überschwemmungen zu schützen. Das klingt ein 
wenig überspitzt, ich weiß. Aber wir kennen mittlerweile 
zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass bei einer rechtzei-
tigen Behebung von Mängeln das Schlimmste hätte wir-
kungsvoller verhindert bzw. gemindert werden können. 
 

Der Bericht der Internationalen Kommission zum Schutz 
der Elbe über den Zustand der Deiche Sachsen-Anhalts 
hat das besonders verdeutlicht. Die Bürgermeisterin von 
Dömnitz ist nach dieser Erfahrung zu dem Schluss ge-
kommen, dass eine Deicherhöhung allein am Ende zu 
regelmäßigen Überflutungsszenarien führen wird. Und 
noch höher aufgestautes Wasser - das liegt auf der 
Hand - hat dann natürlich auch eine noch zerstörerische-
re Kraft. 
 

Von Magdeburg aus gesehen ist man flussabwärts letzt-
lich weitestgehend glimpflich davongekommen. Dafür 
haben vor allem schlimme Dammbrüche stromaufwärts 
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gesorgt. Mit Blick auf diese Dammbrüche sagen viele in 
der betroffenen Region auch heute noch, dass die fast 
zeitgleichen Brüche, jeweils kurz nachdem die Hilfskräfte 
diese verlassen hätten, aus ihrer Sicht eben kein Zufall 
gewesen seien. 
 

Diese Dammbrüche und die großen Flutpolder an der 
unteren Havelniederung haben letztlich zu einer Absen-
kung des Hochwasserpegels um etwa einen Meter ge-
führt. Das war beispielsweise der Abstand, der zwischen 
dem Scheitelpunkt des Hochwassers und der Dömnitzer 
Dammkrone noch an Reserve verblieben war. Den Ort 
haben die Fluten also nicht erreicht. An insgesamt 
41 Stellen brachen in Sachsen-Anhalt die Dämme.  
 

Die ganz praktischen Erfahrungen mit dem Hochwasser 
zeigen uns, was künftig getan werden muss, um solchen 
Fluten wirkungsvoller begegnen zu können. Die Flüsse, 
sagen die Ökologen, die Landwirte und die Wasserwirt-
schaftler, brauchen wieder mehr Platz. Selbst am Unter-
lauf der Elbe, wo sie schon recht breit fließt, beträgt der 
Abstand zwischen den Deichkronen bisweilen eben nur 
400 m. Hinter den Deichen liegen nicht nur jahrhunder-
tealte Orte. Auch frisch in die Flussaue gesetzte Wohn- 
und Gewerbegebiete sind zu finden.  
 

Bei unseren Gesprächen in überfluteten Orten haben wir 
immer wieder hören müssen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger zum Zeitpunkt des Hausbaues keine genaue 
Kenntnis darüber hatten, dass sich ihr Haus im überflu-
tungsgefährdeten Gebiet befindet. Diese Flächen sind 
zum Teil noch nicht einmal verbindlich in den Plänen als 
solches ausgewiesen worden. Das erschwert natürlich 
Schadenersatzansprüche erst recht.  
 

Die Idee, bestehende Orte aus eindeutig gefährdeten 
Gebieten umzusiedeln, ist natürlich äußerst unpopulär. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner wollen schnellstmög-
lichst einen normgerechten Ausbau bzw. die Wiederher-
stellung der Deiche erreichen. Selbst Herr Trittin ver-
weist auf Realismus im Denken und erteilt diesen Über-
legungen eine Absage. Er wie andere Umweltminister 
plädieren nunmehr lediglich dafür, dass in Überschwem-
mungsgebieten keine neuen Bau- und Gewerbegebiete 
ausgewiesen werden.  
 

Dem Wiederaufbau von in solchen Gebieten zerstörten 
Häusern an anderer Stelle steht Realismus noch in an-
derer, nämlich in vertraglicher Weise, im Wege. Ver-
sicherungsverträge schreiben einen Wiederaufbau am 
alten Ort vor.  
 

Für die Versicherer werden Schadensereignisse durch 
Überschwemmungen und Stürme immer brisanter. Im 
Jahr 2001 stellten sie zwei Drittel aller Versicherungs-
ereignisse und 91 % aller Naturkatastrophen dar. Das 
heißt also am Ende: Die Einführung einer Elementar-
schutzversicherung auch für andere Unwetterschäden 
sollte unbedingt auf den Weg gebracht werden.  
 

Viele Bürgermeisterinnen und Bürger betroffener Orte 
haben uns aber auch ganz deutlich gesagt, dass sie da-
von ausgehen, dass es viele, auch sinnbildlich gespro-
chen, ganz aus ihren Heimatorten gen Westen spülen 
wird. Das Letzte, das sie gewissermaßen in ihrer Heimat 
hielt, war eben jenes Haus oder jenes Grundstück. Die-
ser Grund ist weg, und nun gehen sie, um endlich mit 
Beschäftigung an einem anderen Ort eine neue Existenz 
aufzubauen. 
 

Nach Berechnungen des Naturschutzbundes benötigt 
die Elbe zum Hochwasserschutz etwa fünf bis acht Flu-
tungsgebiete. In einem Modellprojekt sollten diese an 

der Elbe vorhandenen Flächen auch aktiviert werden, 
ohne dass umgesiedelt werden muss. Diese Über-
schwemmungsgebiete wurden der Elbe zu 80 % aller-
dings auch erst im letzten Jahrhundert genommen. Die 
Wasserwirtschaftler haben immer wieder verloren.  
 

Landwirtschaftliche Flächen - kleiner Teilerfolg - durften 
dann eigentlich nur als Grünland genutzt werden. Jetzt 
aber hat sich vielfach gezeigt, dass stattdessen Mais-
anbau betrieben wurde, weil Kühe von Gras allein zwar 
satt werden, aber niemals so viel Milch wie angestrebt 
geben können.  
 

Zu den Auen passt der Ökolandbau. Dabei sind natürlich 
Nutzerkonflikte absehbar. Kein Ackerbau, sondern eine 
extensive Grünlandnutzung ist die vernünftige Konse-
quenz. Landwirte brauchen also akzeptable Angebote, 
aber auch Entschädigungen, weil die Nutzung der Auen 
als Grünland eben auch ihrer Verbuschung vorbeugen 
könnte. Seltene Arten blieben ebenso erhalten.  
 

Es muss jetzt aber auch geklärt werden, wer für die 
zusätzlichen Kosten bei der Wiederherrichtung ver-
schlammter und von Müll übersäter Felder aufkommt. 
Einfach lospflügen geht eben nicht. Diese Felder bzw. 
die auf ihnen stehen gebliebenen Ernten sind hart wie 
Stein und bedürfen mehrerer zusätzlicher Bearbeitungs-
gänge. 
 

Natürlich machen die Verluste von Produktionsgenos-
senschaften und Landwirten aufgrund von starken Schä-
digungen von landwirtschaftlichen Flächen bis hin zu To-
talausfällen der Ernte nach dem Hochwasser den größe-
ren Teil aus.  
 

Bei der Bewertung der Ursachen gibt es allerdings auch 
eine Allianz zwischen Umweltschützern und Landwirten. 
„Die Hochwasserkatastrophe unterstreicht deutlich, dass 
dem Zubetonieren und der Versiegelung des Bodens 
endlich Einhalt geboten werden muss.“ - Diese Ansicht 
hat immerhin Bauernpräsident Gerd Sonnleitner vertre-
ten. 
 

Die Ursachen der Hochwasserereignisse müssten an-
gegangen werden. Die Umweltpolitik sei nicht wirksam, 
wenn untätig zugelassen werde, dass der Landver-
brauch für Siedlungs- und Straßenzwecke ungehindert 
weiterlaufe und täglich 130 ha wertvolle Acker- und 
Grünlandflächen zubetoniert würden, auf denen sonst 
Regenwasser versickern würde.  
 

Bayern beispielsweise liegt mit einem täglichen Land-
verbrauch von 28,6 ha an der europäischen Spitze. Nie-
dersachsen versiegelt täglich 16 ha. Zu Recht hat also 
Herr Sonnleitner die Bundesregierung aufgefordert, end-
lich eine Trendwende beim Verbrauch von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen für Siedlungs- und Verkehrs-
flächen einzuleiten. 
 

Ein ökologischer Hochwasserschutz setzt auf speicher-
fähige Böden und Überflutungsflächen. Neben einer Ent-
siegelung des Bodens und einer Rückverlegung von 
Dämmen und Deichen muss eben auch eine umwelt-
freundliche Landwirtschaft ermöglicht werden. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Meine Damen und Herren! Jetzt wird eben auch deut-
lich, dass der Protest gegen die Verhinderung von Rena-
turierung, gegen die Wasser- und Schifffahrtsdirektio-
nen, die sich nicht an Absprachen gehalten haben, ge-
gen Kommunalpolitiker, die Häfen haben bauen lassen, 
ohne dass es eine rentable Schifffahrt gibt, seine praxis-
relevante Seite hat. In der Elbe-Erklärung aus dem 



382 Landtag von Sachsen-Anhalt • Vierte Wahlperiode • Plenarprotokoll 4/7 • 10.10.2002 
 

Jahr 1996 war Übereinstimmung darin erzielt worden, 
dass auf den weiteren Ausbau der Elbe verzichtet wer-
den kann, wenn der Elbeseitenkanal ertüchtigt ist.  
 

Stattdessen verfolgen Politiker wie der Bauminister 
Sachsen-Anhalts, Herr Daehre, völlig unbelehrbar auch 
weiterhin das Ziel des Elbe-Ausbaues. Sie scheinen fel-
senfest davon überzeugt zu sein und teilen das auch 
wenige Tage nach der Flutkatastrophe der verwunder-
ten, zumindest aber doch zweifelnden Öffentlichkeit mit. 
Es ging eben nicht um Reparatur, Herr Scharf, es ging 
um Ausbau.  
 

Die CDU in Sachsen, namentlich Herr Flath, und in Nie-
dersachsen, dort wiederum Herr Wulff, sind zur gleichen 
Zeit zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Ich darf 
Herrn Wulff aus Niedersachsen zitieren: 
 

„Wenn wir die Verhältnisse ändern wollen, dann 
sollten wir uns tatsächlich heute vornehmen, die 
damalige Vereinbarung mit der Strategie zum 
Hochwasserschutz an der Elbe im Einzelnen um-
zusetzen.“ 

 

Nunmehr - heute Morgen kam es in den Nachrichten - 
wurde in den rot-grünen Koalitionsverhandlungen auch 
ein Ende des Ausbaus verkündet.  
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung bei der SPD) 
 

Die PDS unterstützt darüber hinaus die Forderung der 
Umweltverbände, dass die 100 Millionen € für den Elbe-
Ausbau in den Hochwasserschutz gehören. Die unlängst 
abgehaltene Flusskonferenz hat wichtige und zu unter-
stützende Schlussfolgerungen gezogen, von denen man 
nur hoffen kann, dass sie auch wirklich zur Umsetzung 
kommen.  
 

Das sind Aufschub und Überprüfung des Flussausbau-
es - dazu gibt es ja jetzt einen neuen Stand -, Sicherung 
eines integrierten Gesamtkonzepts Elbe, Deichrückbau 
und mehr Polder sowie Überschwemmungsgebiete, Um-
wandlung von Ackerflächen bei entsprechender Ent-
schädigung durch EU-Programme, keine weitere Land-
schaftsversiegelung, eine koordinierte Raumplanung, 
Finanzierungshilfen zur Beseitigung der Flutfolgen für al-
le betroffenen Seiten und Zusammenarbeit über die 
Grenzen von EU, Bund, Ländern und Kreisen.  
 

In den Tagen der Flut haben sich aber auch Egoismen 
gezeigt. Das berichtete uns unter anderem der Landrat 
des Landkreises Stendal, einer Region, die für rund 
500 km Deichfläche Sorge zu tragen hat. Die Koordina-
tion mit Brandenburg sei recht schwierig gewesen.  
 

Letztlich wirkte der Landrat auf uns in dieser Frage rela-
tiv allein gelassen. Er regte an, dass es mit den jeweils 
beteiligten Landesregierungen gemeinsame Kabinetts-
sitzungen geben sollte, um künftig die Koordination zu 
verbessern. Darüber hinaus sind Finanzierungsfragen zu 
klären, die zu einer gerechteren Lastenteilung für Sach-
sen-Anhalt führen; denn immerhin kommen Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes hier den nachfolgenden Län-
dern zugute.  
 

Nicht zuletzt wurde die Notwendigkeit beschrieben, 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und Verantwort-
liche der Verwaltungsgemeinschaften bei Entscheidun-
gen hinzuzuziehen. Ihre Ortskenntnisse waren un-
schätzbar wertvoll. Prinzipiell sei deren umfassendere 
Einbeziehung in Bildungs- und Schulungsmaßnahmen 
des Katastrophenschutzes erforderlich.  
 

Ebenso sei auszuwerten, welche Kriterien für Entschei-
dungen über die Ansiedlung von Einsatzleitungen gelten 
sollten. Beim Einsatz der Feuerwehren zeigte sich näm-
lich beispielsweise, dass die bundesgesetzliche Rege-
lung lediglich von örtlich abgegrenzten Schadensereig-
nissen ausgeht, nicht aber von Sonderfällen wie einer 
Flutkatastrophe in diesem Ausmaß.  
 

Die Zahl der Flussbereichsleiter sollte keinesfalls redu-
ziert werden, wie das ursprünglich vorgesehen war.  
 

Überall wurde uns geschildert, von welch entscheiden-
der Bedeutung darüber hinaus die gesamten Fragen der 
Information gewesen sind. Betroffene waren oftmals 
deshalb zutiefst verunsichert, weil eben jene Informatio-
nen fehlten. So ergaben sich emotional aufgeladene Si-
tuationen, die dann natürlich Entscheidungsfindung und 
Entscheidungsumsetzung erheblich erschwerten.  
 

Hilfsorganisationen beklagen ihrerseits, dass das Lan-
deskatastrophenschutzgesetz keine Finanzierungsrege-
lungen für Aufwendungen zur Katastrophenprophylaxe 
beinhaltet. Dazu gehören Investitionen, Betriebs- und 
Versicherungskosten sowie Ausgaben für Reparatur und 
Wartung. Kosten für Übungen bleiben ebenfalls uner-
setzt. Ausrüstungsstandards sind nicht einheitlich und 
Aufgaben des Katastrophenschutzes sollten präziser und 
verbindlicher ausgestaltet werden.  
 

Ein Katastrophenbeirat existiert in Sachsen-Anhalt nach 
unseren Erkenntnissen nur auf dem Papier.  
 

In den Tagen der Flut standen nacheinander, so wie sich 
der Scheitelpunkt der Welle den Flusslauf entlang be-
wegte, die betroffenen Länder im Mittelpunkt von Be-
richterstattungen. Es war, wie mancher so schön sagte, 
die Stunde der Exekutive. Wenn sie es denn nur wirklich 
gewesen wäre! Vielfach haben sich erhebliche Differen-
zen zwischen den lokalen Verantwortlichen, den Regie-
rungspräsidien und dem Innenministerium ergeben. Da 
ist das Fehlen eines zentralen Krisenstabes beim In-
nenministerium ohnehin nur die Spitze des Eisberges 
gewesen.  
 

Noch deutlicher waren die Unterschiede allerdings in der 
Wahrnehmung der Problemschärfe. Ministerpräsident 
Böhmer wusste mitzuteilen - Herr Scharf hat das heute 
wiederholt, was mich sehr wundert -, dass es Hochwas-
ser entlang der Elbe immer gegeben habe und dass 
man es schon immer mit voll gelaufenen Kellern zu tun 
gehabt habe. Menschen hätten über die Jahrhunderte 
immer mit bewundernswerter Energie die Folgen be-
kämpft und sich neue Existenzen aufgebaut.  
 

Abgesehen davon, dass diese Äußerung von erstaun-
licher Unsensibilität gegenüber dem Schicksal der Be-
troffenen zeugt, stimmt der Grundtenor dieser Äußerung 
schon deshalb nicht - da stimmt auch Ihre Ausführung 
nicht ganz, Herr Scharf -, weil die Situationen eben 
kaum vergleichbar sind und weil ein Hochwasser dieses 
Ausmaßes beispielsweise Wittenberg das letzte Mal im 
Jahre 1432 überzogen hat.  
 

Wir haben von vielen Menschen der betroffenen Gebiete 
gesagt bekommen, dass sie diese Äußerung als igno-
rant und empörend empfunden haben. Wessen gesam-
tes Zuhause in den Fluten versinkt oder tagelang im 
Wasser steht, der hat überhaupt kein Verständnis dafür. 
Ministerpräsident Böhmer wollte „das Kind schon schau-
keln“, wie sein Wahlplakat zeigte; stattdessen haben uns 
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viele Leute gesagt, sie fühlten sich angesichts solcher 
Äußerungen verschaukelt. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Der an die Sächsische Staatsregierung gerichtete Vor-
wurf, Gelder nicht oder zu spät abgerufen zu haben, trifft 
in der Sache auch diese Landesregierung, weil sie die 
Gelder effektiv auch erst einen Tag vor der sächsischen 
abgerufen hat. Bei unseren Gesprächen mit Betroffenen 
haben wir mit Ausnahme von Dessau festgestellt, dass 
in ganzen Regionen bislang nur die ersten 500 € zur 
Auszahlung gekommen sind. Allenfalls private Spenden 
erreichten diese Opfer. Nun fragt man sich: Wieso geht 
das schneller als staatliche Hilfe im Rahmen der Fürsor-
gepflicht als einer klassischen staatlichen Aufgabe?  
 

Unverständlich bleibt uns auch, weshalb sich in diesem 
Landtag im Gegensatz zu Sachsen und Niedersachsen 
keine Mehrheit für eine Sondersitzung zum Hochwasser 
bilden konnte.  
 

Wir haben nach unseren Besuchen eine ganze Reihe 
von Sofortmaßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, 
präzisiert und qualifiziert, sodass wir dazu für die heutige 
Sitzung insgesamt drei Anträge unterzeichnet haben, ei-
nen davon als Mitunterzeichner, nämlich den zur Bildung 
des zeitweiligen Ausschusses Hochwasser. 

 

Der Antrag zur Umwidmung von SAM bezieht sich vor 
allem auf die Tatsache, dass SAM im sozialen Bereich 
umgewidmet wurden, um SAM zur Flutfolgebekämpfung 
zu ermöglichen. Diese Umwidmung zulasten des sozia-
len Bereiches halten wir für ungerechtfertigt und auch 
nicht für die Lösung. - Wohlgemerkt, wir sind für SAM, 
aber eben zusätzlich.  
 

Unser Gesetzentwurf entspringt letztlich der Erkenntnis, 
dass trotz eingeleiteter Soforthilfen und trotz rund 20 Pro-
grammen am Ende die Gefahr droht, dass Betroffene in 
ihrer wirtschaftlichen und persönlichen Existenz bedroht 
bleiben. Deshalb geht es uns um eine landesgesetzliche 
Regelung, die einen Rechtsanspruch auf Zuerkennung 
eines Schadensausgleichs für erlittene Hochwasser-
schäden zugesteht.  

 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Frau Abgeordnete Dr. Sitte, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Abgeordneten Herrn Hacke?  
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS):  
 

Nein, das möchte ich jetzt nicht.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Gut.  
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS):  
 

Natürlich gehen auch wir nicht von 100 % Entschädi-
gung aus. Darin kann ich Herrn Scharf nur zustimmen. 
Allerdings halte ich es auch für eine Bankrotterklärung, 
wenn ein Land einfach sagt: Es wird dabei bleiben und 
wir werden bzw. können uns an dieser Stelle nicht zu-
sätzlich engagieren. - Ich glaube, wir müssen uns an 
dieser Stelle zusätzlich engagieren.  
 

(Beifall bei der PDS - Zurufe von der CDU) 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Frau Dr. Sitte, bitte kommen Sie zum Schluss.  
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS):  
 

Extreme Wettersituationen wie die Jahrhundertflut an 
der Elbe sind eine direkte Folge der globalen Klimaver-
änderungen. Durch die zunehmende Erwärmung findet 
eine erhöhte Verdunstung statt und es kommt zu mehr 
Niederschlägen. Christian Schwarzenholz, ein Abgeord-
neter für die PDS im Niedersächsischen Landtag, hat 
gesagt, es handele sich gar nicht um ein Jahrhundert-
hochwasser, sondern es werde sich ein Jahrhundert der 
Hochwasser ereignen.  
 

(Herr Scharf, CDU: Dafür gibt es keine Belege!) 
 

- Ja, Herr Scharf, genau das ist die Ignoranz, die uns zu 
den falschen Schlussfolgerungen führt.  
 

(Beifall bei der PDS - Zuruf von Frau Feußner, 
CDU) 

 

Deshalb werden uns diese Probleme auch weiterhin ver-
folgen. Wir haben jetzt die Chance, Herr Scharf, darüber 
zu reden, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu 
ziehen und auch tatsächlich zu einer Umsetzung zu 
kommen. - Danke schön.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Besten Dank, Frau Dr. Sitte. - Als nächster Rednerin er-
teile ich für die FDP-Fraktion der Abgeordneten Frau 
Pieper das Wort. Bitte sehr, Frau Pieper.  
 
 

Frau Pieper (FDP):  
 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte namens der FDP-Fraktion zunächst al-
len betroffenen Menschen in den Hochwassergebieten 
und allen freiwilligen Helfern, die mit einem übermensch-
lichen Einsatz noch schlimmere Folgen des historischen 
Hochwassers verhindert haben, danken. 
 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und von der 
Regierungsbank)  

 

Ob nun die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die 
Bundeswehr oder Tausende freiwillige Helfer - sie sind 
über die Normalität und über die eigenen physischen 
Kräfte hinausgegangen und haben dadurch eine stärke-
re Ausweitung der Katastrophe verhindert. Ich finde, das 
verdient die höchste Anerkennung in diesem Haus.  
 

Niemand von uns hätte sich diese Naturkatastrophe, ei-
ne Flut in diesen Ausmaßen in unseren Breiten vorstel-
len können. Ich sage auch, es hätte eigentlich jeden von 
uns mit seinem Hab und Gut treffen können. Deswegen 
war die Politik auch zu schnellem Handeln aufgefordert, 
um den Betroffenen in den Hochwassergebieten ein Ge-
fühl von Sicherheit zu geben.  
 

Es war richtig, dass die Soforthilfen des Bundes und des 
Landes schnell und unbürokratisch geflossen sind. Ich 
finde es auch richtig, Frau Dr. Sitte, dass sich die Regie-
rungskoalition im Abwägungsprozess darüber, ob in der 
Sommerpause während des Hochwassers eine Sonder-
sitzung des Landtages stattfinden soll, dafür entschieden 
hat,  
 

(Frau Bull, PDS: Danach! - Weitere Zurufe von 
der PDS) 

 



384 Landtag von Sachsen-Anhalt • Vierte Wahlperiode • Plenarprotokoll 4/7 • 10.10.2002 
 

lieber zu handeln, statt Wahlkampf zu machen, indem 
vor dem regulären Sitzungstermin des Landtages eine 
Sondersitzung einberufen wird. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Der Landtag von Nieder-
sachsen hat am 28. August getagt! - Weitere Zu-
rufe von der PDS und von der SPD - Herr Buller-
jahn, SPD: Wollten Sie nicht auch eine Sonder-
sitzung, Frau Pieper?) 

 

Die Landesregierung, meine Damen und Herren von der 
Opposition, hat im Interesse der Betroffenen in den 
Hochwassergebieten gehandelt. Das sollte auch einmal 
gesagt werden. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU)  
 

Was die unbürokratischen Hilfen angeht: Frau Dr. Sitte, 
Sie bringen heute im Namen der PDS-Fraktion einen 
Gesetzentwurf über staatliche Ausgleichsleistungen ein. 
Darüber wird noch gesprochen werden. Ich will nur dar-
an erinnern, dass dieser Gesetzentwurf für die Betroffe-
nen mehr Bürokratie, aber nicht schnelle Hilfe mit sich 
bringt. Deshalb empfehle ich Ihnen: Ziehen Sie diesen 
Gesetzentwurf zurück.  
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Sie schaden den Betroffenen in den Hochwassergebie-
ten damit mehr, als Sie ihnen nutzen. 
 

(Herr Gallert, PDS: Sie haben es wieder nicht ge-
lesen!) 

 

- Natürlich habe ich Ihren Gesetzentwurf gelesen und 
zur Kenntnis genommen, sonst hätte ich es nicht beur-
teilen können, meine Damen und Herren von der PDS.  
 

(Zurufe von der PDS - Frau Dr. Hein, PDS: Dann 
haben Sie es nicht verstanden!)  

 

Lassen Sie mich noch erwähnen, dass die Solidarität 
zwischen Ost und West, Nord und Süd, wie uns allen 
bewusst ist, sicherlich beeindruckend ist und ein ehr-
liches Bekenntnis der Menschen war. Es vermittelte das 
Gefühl: Wir gehören zusammen; wir lassen euch nicht 
im Stich; das hätte jeden von uns mit seinem Hab und 
Gut treffen können.  
 

Während in der Politik oder in den Medien von der Mau-
er in den Köpfen bei den Deutschen die Rede war, hatte 
sie die Flut schon längst niedergerissen, meine Damen 
und Herren. Das finde ich einmalig. Ich habe mich an 
den Slogan von 1989 „Wir sind ein Volk!“ erinnert. Die 
Vollendung der inneren Einheit ist in den Köpfen der 
Deutschen längst vonstatten gegangen. Das sollte an 
dieser Stelle auch noch einmal gesagt werden. 
 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und von der 
Regierungsbank)  

 

Es gibt viele Bilder zu korrigieren, die die Politik und die 
Medien in diesem Land transportiert haben. Das betrifft 
auch die jungen Menschen in Deutschland. Viele junge 
Frauen und Männer waren sofort an Ort und Stelle, um 
zu helfen, um Sandsäcke zu füllen. Das macht einmal 
mehr deutlich, wir können auf die junge Generation in 
diesem Land zählen. Sie ist hilfsbereit, leistungsbereit 
und mutig.  
 

Wir müssen ihnen mehr zutrauen, ihnen mehr Verant-
wortung übertragen. Die jungen Menschen brauchen in 
diesem Land wieder Chancen. Wir müssen vor allem 

dafür sorgen, dass diese zupackende Generation wieder 
eine Zukunftsperspektive in Sachsen-Anhalt hat, meine 
Damen und Herren.  
 

Dieser Aufgabe fühlt sich die Landesregierung aus CDU 
und FDP in besonderem Maße verpflichtet. Deswegen 
werden wir auch nicht zulassen, dass Sie die Menschen 
in diesem Land gegen die Natur ausspielen wollen. Es 
geht doch nicht darum, dass die Elbauen zubetoniert 
werden. Wer will denn das in dieser Landesregierung? 
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Richtig!) 
 

Das hat doch überhaupt niemand gesagt, meine Damen 
und Herren.  
 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und von der 
Regierungsbank) 

 

Noch im Jahr 1996 sind von den Naturschutzverbänden 
und vom Bundesverkehrsministerium Verträge ausge-
handelt und unterschrieben worden, die den Elbausbau 
unter ökologischen Gesichtspunkten vorsahen. Erst da-
nach ist man wieder umgekippt.  
 

(Frau Bull, PDS: Unter ökologischen Gesichts-
punkten! - Weitere Zurufe)  

 

Es geht um die Sanierung der Buhnen. Es geht um eine 
europäische Wasserstraße, meine Damen und Herren. 
Das trifft im Übrigen auch auf die Saale zu.  

 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Frau Abgeordnete, es gibt eine Frage. 
 
 

Frau Pieper (FDP):  
 

Nein, ich beantworte keine Frage, Herr Präsident. Ich 
finde, die Opposition sollte die Fakten zur Kenntnis neh-
men. 
 

(Beifall bei der FDP - Lachen bei der SPD und 
bei der PDS) 

 

Es trifft auch auf die Saale zu. Die alte Landesregierung 
hat 40 Millionen DM für den Ausbau des Hafens in Halle 
investiert. Jetzt geht es noch darum, die letzten 80 cm 
bei der Staustufe auszubauen. Es geht um eine europä-
ische Wasserstraße. Da geht es um Investitionen. Das 
Sodawerk in Bernburg ist das einzige Werk seiner Art in 
Europa, das nicht an einer europäischen Wasserstraße 
liegen würde, meine Damen und Herren.  
 

(Zustimmung bei FDP, bei der CDU und von der 
Regierungsbank)  

 

Ein Stopp des Ausbaus würde deshalb Investitionen und 
Arbeitsplätze gerade auch für junge Menschen verhin-
dern.  
 

Wir wollen keine Ökodiktatur. 
 

(Lachen bei der SPD und bei der PDS)  
 

Wir wollen Wirtschaft und Umwelt miteinander vereinbart 
wissen. Wir sagen immer wieder deutlich: Wir wollen, 
dass dieses Land im wahrsten Sinne des Wortes wieder 
aufblüht. 

 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und von der 
Regierungsbank)  
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Meine Damen und Herren! In der Broschüre der Länder-
arbeitsgemeinschaft Wasser wurde formuliert:  
 

„Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger be-
deutet jedes Hochwasser eine persönliche Ka-
tastrophe, verbunden nicht nur mit erheblichen 
materiellen Auswirkungen, sondern vor allem 
auch mit einem Vertrauensverlust in die Sicher-
heit der eigenen Lebensumstände. Das Vertrau-
en in die Sicherheit ist ein hohes Gut, das unab-
hängig von der tatsächlichen Gefährdung ist und 
dessen Bedrohung teilweise mehr noch als der 
eigentliche Schaden selbst die Lebensqualität 
beeinträchtigt.“  

 

Deswegen war es wichtig, dass die Politik mit ihrem 
schnellen Handeln den Menschen Sicherheit vermittelt 
hat. Dazu zähle ich aber nicht Versprechen à la Schrö-
der, es werde keinem schlechter gehen als vorher, mei-
ne Damen und Herren.  
 

Die Bundesregierung hat gerade in den letzten vier Jah-
ren mit der Chefsache „Aufbau Ost“ dem Osten viel ver-
sprochen und nicht gehalten. Das Bild ist durch das 
schnelle Handeln der Bundesregierung bei der Hoch-
wasserkatastrophe zwar korrigiert worden. Es wird sich 
aber in den nächsten vier Jahren erweisen, ob das 
Bekenntnis zum Aufbau Ost echt war. Daran muss sich 
die rot-grüne Bundesregierung auch von dieser Landes-
regierung und von den Bürgern dieses Landes messen 
lassen, meine Damen und Herren. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU)  
 

Ich stelle fest, dass die Landesregierung mit der Verab-
schiedung des Aufbauhilfefonds durch den Bundestag 
und den Bundesrat sehr schnell die Sofortprogramme für 
den kleinen Mittelstand, für mittlere Unternehmen, für 
freie Berufe, aber auch Hochwasserhilfen für die ge-
werbliche Wirtschaft auf den Weg gebracht hat. Immer-
hin sind ca. 90 % der Anträge mittelständischer Unter-
nehmen auf Hilfen aus dem Sofortprogramm bewilligt.  
 

Ich darf an dieser Stelle erwähnen, dass der erste Zu-
wendungsbescheid in Deutschland - er beinhaltete eine 
Soforthilfe in Höhe von 15 000 € - durch Minister Herrn 
Dr. Rehberger im Beisein des Bundeswirtschaftsminis-
ters Herrn Müller am 30. August 2002 dem Inhaber der 
Gaststätte Brauner Hirsch in Schönebeck übergeben 
wurde.  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Herr Müller hat das Geld 
gebracht!)  

 

Dieses Beispiel ist mehr als ein Symbol. Es zeigt, dass 
die Landesregierung im Interesse der Betroffenen schnell 
gehandelt hat.  
 

Nichtsdestotrotz gibt es, meine Damen und Herren, eini-
ge Kritikpunkte zu nennen, was den Katastrophenschutz 
in Deutschland anbelangt. Die FDP-Fraktion hat im 
Sommer dieses Jahres eine Anhörung mit Kommunal-
politikern, mit dem Landesamt für Hochwasserschutz, 
mit Vertretern der Bundeswehr, der Feuerwehr und des 
THW durchgeführt. Dabei wurden Kritikpunkte vorgetra-
gen, die ernst genommen werden sollten. Sie wurden 
bereits von anderen Rednern genannt.  
 

So wurde eine gänzlich fehlende Organisations- und In-
formationsstruktur moniert, sodass betroffene Gemein-
den zum Teil gar nicht oder völlig unzureichend über 

Pegelstände, aktuelle Entwicklungen usw. informiert wa-
ren. Weitere Kritikpunkte betrafen die mangelnde Ab-
stimmung mit den Krisenstäben unter anderem durch die 
Einsatzkräfte, die mangelnde Schulung der Einsatzkräf-
te, zum Beispiel der Wasserwehr, und eine mangelnde 
Ausstattung der Einsatzkräfte. Das wurde uns allen hin-
terher bewusst. Oftmals war die Verständigung nur über 
private Handys möglich. Es fehlten Funkverbindungen 
zwischen den zivilen Einsatzkräften und der Bundes-
wehr. Darüber hinaus fehlten teilweise Kenntnisse über 
den Zustand der Deiche in Sachsen-Anhalt. Auch das 
System der Deichunterhaltungsverbände hat nicht funk-
tioniert.  
 

Ich finde, das alles sind Punke, die man kritisch beleuch-
ten muss. Es gibt einiges zur Verbesserung des Katas-
trophenschutzes in Deutschland zu tun. Der FDP wurde 
von vielen Seiten vorgetragen, dass bei Länder übergrei-
fenden Katastrophen zukünftig eine Koordinierungsstelle 
im Bundesinnenministerium zuständig sein sollte. 
 

Meine Damen und Herren! In Sachsen-Anhalt entspra-
chen - es wurde schon genannt - vor der Flut von den 
insgesamt 589 km Elbdeichen 46 % Elbdeiche mit den 
Rückstaudeichen der Nebenflüsse nicht der aktuellen 
DIN-Norm. Bereits im Jahr 1998 wurden in einer 
Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz Defizite 
festgestellt, die im Jahr 2001 mit der Bestandsaufnahme 
des vorhandenen Hochwasserschutzniveaus im Ein-
zugsgebiet der Elbe bestätigt worden sind.  
 

Hierbei zeigen sich unseres Erachtens auch Versäum-
nisse der alten Landesregierung, entsprechende wirk-
same Handlungen abzuleiten und zumindest die 
bekannten Schwachstellen beim Zustand der Deiche zu 
beseitigen.  
 

Wir wissen, dass der Bau und die Sanierung von Dei-
chen sehr kostspielig ist, und wir wissen auch, dass ge-
wiss niemand mit dem plötzlichen Eintreten einer sol-
chen Flut gerechnet hat. Doch der vorsorgende Hoch-
wasserschutz und damit die Sicherheit der Menschen in 
unserem Land und die Sicherheit von Hab und Gut ge-
hören nun einmal zu den Aufgaben des Landes. Ich fra-
ge mich, ob angesichts der seit langem bekannten 
Schwachstellen und Mängel in den letzten Jahren wirk-
lich alles Mögliche getan worden ist, um unsere Bürge-
rinnen und Bürger bestmöglich vor den Folgen eines 
solchen Hochwassers zu schützen. 
 

Ich denke zum Beispiel daran, dass Deiche entlang von 
Naturschutzgebieten schwer oder gar nicht zugänglich 
waren. Herr Scharf hat zu Recht erwähnt, dass Wege 
freigesägt werden mussten, um an die Deiche heran-
zukommen, und das obwohl die Zeit so sehr drängte. 
Der technische Hochwasserschutz ist ein Teil der öffent-
lichen Infrastruktur und muss auch als solcher behandelt 
werden. Es kann nicht sein, dass Flussdeiche mit Bäu-
men bewachsen sind und Gehölzbewuchs die Zufahrt 
und somit die Deichverteidigung erschwert oder gar be-
hindert. Auch hierbei hat es offensichtlich Versäumnisse 
gegeben, die es zu beheben gilt. 
 

(Zuruf von Herrn Dr. Köck, PDS) 
 

Meine Damen und Herren! Zum vorsorgenden Hoch-
wasserschutz gehört auch, Räume zu schaffen, die Teile 
des Hochwassers aufnehmen können. Es muss mehr 
Retentionsräume geben, es müssen mehr Retentions-
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räume ausgewiesen werden. Das sollte die extreme 
Hochwassersituation in Zukunft abmildern können. 
 

Jetzt und in der Zukunft geht es um die Bewältigung der 
Aufräumarbeiten, der Reparaturen der zahlreichen, teils 
erheblichen Schäden an unseren Deichen. Ich weiß, 
dass der Landesbetrieb für Hochwasserschutz mit aller 
Kraft daran arbeitet, die Deiche für ein mögliches Win-
terhochwasser so sicher wie möglich zu machen. Auch 
an dieser Stelle möchte ich einmal mehr meinen Dank 
und meine Anerkennung für die großartigen Leistungen 
des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Was-
serwirtschaft in den letzten Wochen aussprechen.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung bei der SPD und von der Regierungsbank) 

 

Meine Damen und Herren! Es gibt keinen absoluten 
Schutz vor den Folgen eines Hochwassers. Aber unsere 
Bürgerinnen und Bürger können von ihrer Landesregie-
rung erwarten, dass alles Mögliche getan wird, um sie 
und ihr Eigentum vor drohenden Gefahren zu schützen. 
Ich kann Ihnen versichern, dass die FDP-Fraktion in die-
sem Landtag mit ihren Ideen und Vorschlägen alle Be-
mühungen der Landesregierung wirksam unterstützt, um 
die an den Flüssen lebenden Menschen in unserem 
Land vor den Folgen eines jeden Hochwassers best-
möglich zu schützen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Besten Dank, Frau Pieper. - Meine Damen und Herren! 
Die Aussprache zur Regierungserklärung des Herrn Mi-
nisterpräsidenten ist damit beendet. - Frau Dr. Sitte, Sie 
haben eine Zwischenbemerkung? Bitte sehr. 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

Frau Pieper hat sehr schön beschrieben, dass es um die 
Chancen der Kinder und Jugendlichen in Sachsen-An-
halt gehen muss und dass dieses insbesondere im Zen-
trum der Politik ihrer Partei steht. Hat sie denn eigentlich 
mitbekommen, dass heute Morgen eine Demonstration 
vor dem Landtag stattgefunden hat,  
 

(Beifall bei der PDS) 
 

die sich vor allem gegen die Kürzungen in diesem Be-
reich im neuen Landeshaushalt gewandt hat? 
 

Zweite Zwischenbemerkung: Die Forderung nach einer 
Sondersitzung wurde nicht nur von der PDS-Fraktion er-
hoben, sondern auch von der FDP. Zumindest hat sie es 
die Zeitungen wissen lassen. Im Übrigen ist festzustel-
len: Niedersachsen hat am 28. August 2002 eine sehr 
gediegene Debatte zu dieser Problematik geführt. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Frau Pieper möchte ebenfalls eine Zwischenbemerkung 
machen. Bitte sehr, Frau Pieper. 
 
 

Frau Pieper (FDP): 
 

Herr Präsident! Werte Frau Sitte, wenn wir diesen Haus-
halt nach acht Jahren Rot-Rot nicht so vorgefunden hät-

ten, hätten wir jetzt keine Einsparungen in der Kinder-
betreuung vornehmen müssen. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 

Zweitens. Auch nach den Einsparungen, die wir vorneh-
men müssen, wird die Qualität in der Kinderbetreuung 
in Sachsen-Anhalt, die einmalig im gesamten Bundes-
gebiet ist, nicht darunter leiden. Wir sind das einzi-
ge Bundesland, das eine Kinderbetreuung von null bis 
14 Jahren vorhält.  
 

Wir werden sogar Qualitätsverbesserungen in den Kin-
dergärten vornehmen,  
 

(Lachen bei der PDS - Herr Gallert, PDS: Sie ha-
ben das Kita-Gesetz nicht gelesen! - Zurufe von 
der SPD) 

 

indem wir zukünftig auch Tageseltern zulassen werden 
bzw. einen Bildungsauftrag, so wie ihn die Pisa-Studie 
vorsieht, an die Kindergärten geben werden.  
 

Meine Damen und Herren von der Opposition, in der Tat 
haben wir in Erwägung gezogen,  

 

(Unruhe bei der SPD und bei der PDS) 
 

eine Sondersitzung in der Sommerpause durchzuführen. 
Ich sage es noch einmal: Es war ein Abwägungspro-
zess. Im Rahmen dieses Abwägungsprozesses haben 
wir uns für das Handeln und nicht für Reden entschie-
den. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Meine Damen und Herren! Damit ist die Aussprache zur 
Regierungserklärung beendet. Beschlüsse in der Sache 
werden nicht gefasst.  
 

Es ist deutlich geworden, welches Ausmaß die Katastro-
phe in einigen Regionen unseres Landes hatte und noch 
hat und wie lebendig die Erfahrung großer Solidarität 
und Hilfsbereitschaft ist. Was wir jetzt brauchen, sind 
Zusammenhalt, Tatkraft und vor allem Beharrlichkeit. 
Die Menschen im Land erwarten von uns Politikerinnen 
und Politikern völlig zu Recht auch unser entschlosse-
nes Engagement im Interesse der Organisation der Hil-
fen für die durch die Katastrophe Geschädigten, eine 
Analyse der Ursachen und das Ziehen von unabding-
baren rechtlichen und organisatorischen Schlussfolge-
rungen.  

 

Das Haus, meine Damen und Herren, hat sich dieser 
Aufgabe bereits unmittelbar nach der Katastrophe vor al-
lem in den zuständigen Ausschüssen und in den Frak-
tionsarbeitskreisen gestellt. Nun gilt es - ich sage das mit 
Blick auf die erfreuliche Tatsache, dass es hierzu im 
Hause Konsens gibt -, den einzusetzenden Ausschuss 
Hochwasser schnell arbeitsfähig zu machen. Ich rechne 
fest mit Ihrer Mitwirkung und danke Ihnen für die bisher 
geleistete Arbeit. 
 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 
 
 

Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind 
wir beim Tagesordnungspunkt 2:  
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a) Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes über staatliche Ausgleichs-
leistungen für Schadensfolgen aus der Hochwasser-
katastrophe im August 2002 im Land Sachsen-An-
halt (Hochwasserschaden-Ausgleichgesetz Sachsen-
Anhalt (HwAusglG) 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der PDS - Drs. 4/244 
 
 

b) Beratung  
 

Einrichtung eines zeitweiligen Ausschusses „Hoch-
wasser“ 
 

Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU, der PDS und 
der FDP - Drs. 4/248 
 
 

c) Erste Beratung  
 

Siebenpunkteprogramm zur Flutfolgenbekämpfung 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/203 
 

Änderungsantrag der Fraktionen der FDP und der CDU 
- Drs. 4/261 
 
 

d) Beratung  
 

Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) im sozialen, 
ökologischen und kulturellen Bereich 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/234 
 
 
 

Der Ältestenrat hat sich darauf verständigt, dass im Inte-
resse der Zeiteffizienz alle mit der Hochwasserkatastro-
phe zusammenhängenden Beratungsgegenstände in ei-
ner verbundenen Debatte behandelt werden sollen. Die 
Einbringung zu den einzelnen Anträgen bzw. zu dem 
Gesetzentwurf erfolgt getrennt.  
 

Ich rufe als Einbringerin zu dem Gesetzentwurf die 
Abgeordnete Frau Dr. Weiher auf. Bitte sehr, Frau 
Dr. Weiher. 
 
 

Frau Dr. Weiher (PDS): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Fast zwei 
Monate sind vergangen, seit sich die Flut ihren Weg 
durch Sachsen-Anhalt gesucht hat und der Fluss außer-
halb seines ursprünglichen Bettes Schäden, Verwüstun-
gen und großes Leid anrichtete. Die Wassermassen sind 
verschwunden und erst nach und nach wird sichtbar, wo 
welche Schäden entstanden sind. Erst nach und nach 
begreifen wir das gesamte Ausmaß der Katastrophe 
- und der Winter steht vor der Tür. Deutlich sichtbar wird 
erst im Frühling werden, mit welcher Kraft und welchem 
Ungestüm die Natur in das Leben der Menschen einge-
griffen hat.  
 

Ich komme aus dem Landkreis Köthen, der unmittelbar 
an der Elbe liegt. Aber Köthen hatte Glück. Durch die 
umfangreiche Hilfe und Solidarität Tausender Menschen 
aus ganz Deutschland konnten die Dämme gehalten 
werden. Kein Durchbruch, keine Überflutung hat den 
Landkreis getroffen. Die Elbe ließ uns einen knappen 
Spielraum von einigen Zentimetern.  
 

In den Pausen beim Sandschippen auf den Dämmen 
drehten sich die Gespräche fast endlos um die mögli-
chen Folgen einer Überflutung und um das Leben da-
nach. Niemand wagte sich das Entsetzliche für sich 
selbst vorzustellen. Aber viele hatten Freunde und Be-
kannte in Orten, deren Schicksal durch die Medien ging.  
 

An Köthen ging der Kelch gefährlich nahe vorbei, an vie-
len anderen Dörfern und Städten nicht. Das Leid und die 
Sorgen der Menschen machen auch heute betroffen und 
zeigen uns, dass noch lange Zeit Hilfe gebraucht wird.  
 

Die Menschen auf den Dämmen waren sich einig darin, 
das fast Unmögliche gemeinsam vollbringen zu wollen. 
Sie waren sich einig in dem Bemühen, den Wassermas-
sen Widerstand zu bieten. Die Bürgerinnen und Bürger 
haben gezeigt, wie man in den Stunden der Not solida-
risch miteinander umgeht und dass selbstlose Hilfe, be-
herztes Zupacken und Füreinander-Einstehen in solchen 
Situationen großgeschrieben werden.  
 

Wir sind uns darin einig, dass den Menschen geholfen 
werden muss, dass vieles abgerissen, noch mehr aufge-
räumt und aufgebaut werden muss. Wir wissen alle, 
dass es neben den körperlichen Anstrengungen viel 
Geld kosten wird, denen, die alles oder fast alles ver-
loren haben, die Möglichkeit eines Neubeginns zu ge-
ben.  
 

Das Ausmaß der Schäden ist bisher nicht endgültig fest-
gestellt. Das wurde heute schon mehrmals betont. Erste 
Zahlen für das Land Sachsen-Anhalt deuten auf Schä-
den in einer Größenordnung von ca. 2 Milliarden € hin. 
Es wird aber noch dauern, bis wirklich alle Schäden er-
fasst sind.  
 

Neben der ungeheuren Spendenbereitschaft noch wäh-
rend der Flut haben auch erste Soforthilfen bei den 
Menschen für Ermutigung gesorgt. Es gab eine Reihe 
von Maßnahmen der Soforthilfe. Ich erwähne nur die Hil-
fe in Höhe von 500 € für Privatpersonen, die bis zu ei-
nem Betrag von maximal 2000 € pro Haushalt ausge-
zahlt wurde, die Übergangshilfe für verlorenen Hausrat 
in Höhe von maximal 10 000 € oder die Soforthilfe für 
Unternehmen von maximal 15 000 €. Die Reihe der So-
forthilfemaßnahmen ließe sich fortsetzen.  
 

Es existiert eine Unzahl von Bundes- und Landespro-
grammen, die für verschiedene Gruppen Betroffener un-
terschiedliche Hilfestellungen geben, die von der Bereit-
stellung finanzieller Mittel bis zur Kreditvergabe reichen. 
In vielen Fällen wurde durch diese erste Hilfe den Men-
schen Mut und Optimismus zurückgegeben.  
 

So wichtig diese Sofortmaßnahmen auch waren und so 
gut die jetzigen Programme auch sind, sie können eines 
nicht leisten: Sie können jedem einzelnen Betroffenen 
nicht die Sicherheit geben, eine staatliche finanzielle Hil-
fe zu erhalten - abhängig allein von der Höhe und Wir-
kung seiner Schäden.  
 

Genau hier setzt unser Gesetzentwurf an. Wir wollen un-
abhängig von Kappungsgrenzen in bestehenden Pro-
grammen, unabhängig vom Verdienst der Betroffenen, 
unabhängig von weiteren Programmen, die auch nur Ein-
zelprobleme aufgreifen, und unabhängig von möglichen 
Spendengeldern den Menschen in diesem Land die Si-
cherheit vermitteln, dass ihnen eine Regulierung ihres 
Schadens zusteht, eine Regulierung, die allerdings den 
Ausgangszustand nicht wiederherstellen wird, wie es 
Bundeskanzler Schröder in Magdeburg wohlweislich ver-
sprach, oder alles ersetzt, was verloren gegangen ist.  
 

Die Menschen brauchen und erwarten einen Ausgleich 
für ihre Schäden. Es ist im Grunde eine Zumutung, Frau 
Pieper, und ein Ausdruck der uns eigenen Bürokratie, 
dass man sich heute eben durch mehr als 20 Bundes-, 
Landes- und möglicherweise EU-Programme arbeiten 
muss, um dann möglicherweise festzustellen, dass man 
unter keine Schadenskategorie fällt oder einem nur eine 
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geringe Hilfe zusteht. Das verstehe ich unter Bürokratie. 
Genau das wollen wir mit unserem Gesetzentwurf nicht. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Den bisherigen Programmen haftet neben einer gewis-
sen Unübersichtlichkeit, wie das bei Programmen eben 
so ist, und engen Anspruchsvoraussetzungen der Man-
gel an, dass kein Rechtsanspruch auf finanzielle Hilfe 
besteht. Das Anliegen der PDS-Fraktion ist es, eine ein-
fache landesgesetzliche Regelung zu schaffen, mit der 
genau das erreicht wird, nämlich den Betroffenen einen 
gesetzlichen Anspruch auf einen Schadensausgleich für 
die Vermögensschäden zu gewähren, die sich nach-
weislich unmittelbar auf die Flutkatastrophe zurückfüh-
ren lassen. Wir wollen ihnen die Perspektive geben, 
dass das Land einen Teil ihres Schadens durch finan-
zielle Leistungen ersetzt.  
 

Das ist das Ziel dieses Gesetzentwurfes, das in einer 
ähnlichen Fassung in dieser Woche von unseren Kolle-
ginnen und Kollegen der sächsischen PDS-Landtags-
fraktion eingebracht wird.  
 

Nun zu einigen wesentlichen Inhalten des Gesetzent-
wurfes.  
 

Erstens. Wer hat nach diesem Gesetz Anspruch auf ei-
nen Schadensausgleich? - Es sind die Bürgerinnen und 
Bürger, die Unternehmer der gewerblichen Wirtschaft, 
des Handwerks, des Handels, der freien Berufe, der 
Land- und Forstwirtschaft, Künstler und Kulturschaffen-
de, weitere Dienstleister, aber auch Vereine und Ver-
bände, Städte, Gemeinden und Landkreise, die unmit-
telbar von der Hochwasserkatastrophe im August 2002 
betroffen waren.  
 

Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz wird 
auf Antrag nach Feststellung des Schadens und einer 
Glaubhaftmachung gewährt, dass mithilfe der ihm zuge-
standenen Leistung die eingetretenen Schäden beseitigt 
oder zumindest gelindert werden oder aber dass ein fi-
nanzieller Beitrag zur Wiederaufnahme der Wirtschafts-
tätigkeit von Unternehmen und Einrichtungen geleistet 
wird.  
 

Von unserer Seite - das möchte ich hier auch sagen - 
gab es die Überlegung, den Kreis der Anspruchsberech-
tigten auszuweiten. Einen Monat vor der Hochwasser-
katastrophe gab es im Juli in der Harzregion das Ilse-
hochwasser. Hier gab es keine so umfangreichen Bun-
des- und Landesprogramme, und viele der betroffenen 
Menschen wissen nach wie vor nicht, wann und woher 
sie eine Regulierung erwarten können. Ich möchte zum 
Schluss meiner Ausführungen zu dem Gesetzentwurf 
sagen, warum wir diesen Personenkreis hier nicht auf-
genommen haben.  
 

Zweitens. Wie soll den Betroffenen geholfen werden? 
- Möglichst schnell, möglichst unbürokratisch und mit 
mehr als einem symbolischen Euro. Das Gesetz sieht 
vor, einen Hochwasserschadenausgleichfonds als Son-
dervermögen des Landes Sachsen-Anhalt zu errichten, 
um daraus die angemeldeten Ansprüche zu befriedigen.  
 

Die Finanzierung des Fonds kann und soll nicht allein 
aus Landesmitteln erfolgen, sondern soll aus zwei weite-
ren Quellen gespeist werden. Das sind zum einen die 
von der Europäischen Union zur freien Verfügung be-
reitgestellten Mittel. Es sind zum anderen die Mittel aus 
dem Bundeshaushalt, die dem Land Sachsen-Anhalt 
nach dem beschlossenen Aufbauhilfefondsgesetz zur 

Verfügung stehen und die ebenfalls pauschal verfügbar 
und nicht bereits in Programmen zweckgebunden sind.  
 

Da wir erreichen möchten, dass ein möglichst großer 
Betrag für den Hochwasserschadenaugleichsfonds zur 
Verfügung steht, drängen wir darauf, dass die Landes-
regierung alle ihre Möglichkeiten nutzt, im Bund und bei 
der EU bestehende Zweckbindungen der Mittel zu besei-
tigen, um mehr Mittel frei verfügbar zu machen. Herr 
Scharf sprach vorhin davon, dass er die Landesregie-
rung zu Nachverhandlungen ermuntern möchte. Genau 
das möchte die PDS-Fraktion an dieser Stelle auch tun. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Es gibt mittlerweile allein auf Bundesebene ca. 20 Pro-
gramme zum Wiederaufbau, deren Mittel den Ländern 
ebenfalls über den Aufbauhilfefonds des Bundes zur 
Verfügung stehen. Die genaue Aufteilung dieser Mittel 
wird letztlich auch davon abhängen, wie groß die Scha-
densbilanz der einzelnen Länder ist, die heute noch 
nicht genau dargestellt werden kann. Ein Teil der Gelder 
geht jetzt nach Quoten verteilt in die Länder, der Rest 
wird danach aufgeteilt werden.  
 

Seitens der EU wird ein Betrag in Höhe von 1,2 Milliar-
den € aus der Effizienzreserve der EU-Strukturfonds be-
reitgestellt. Dazu soll ein weiterer Betrag in Höhe von 
1 Milliarde € aus dem Katastrophenfonds verfügbar ge-
macht werden. Auch hier ist eine letzte Aufteilung noch 
nicht vollzogen.  
 

Wir wissen zurzeit also, dass ein Teil der Mittel der EU 
und aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes bereits durch 
Programme gebunden ist und für den von uns vorge-
schlagenen Fonds nur in Betracht kommt, wenn die 
Zweckbindung entfällt. Wir wissen ebenfalls, dass ein 
weiterer Teil der Mittel pauschal, also frei verfügbar ist. 
Genau diesen Teil der Mittel wollen wir, mit eigenen 
Landesmitteln ergänzt, in den Hochwasserschadenaus-
gleichsfonds des Landes bringen.  
 

Über die Höhe der Landesmittel muss der Gesetzgeber 
in den Haushaltsberatungen entscheiden. Ich meine, 
Professor Böhmer, dass die von Ihnen bereits jetzt ge-
zeigte Ablehnung, Landesmittel frei verfügbar zu ma-
chen, einen faden Beigeschmack sicherlich nicht nur bei 
mir hinterlassen wird.  
 

Ich meine schon, dass es sich lohnt, im Interesse der 
Betroffenen zumindest über weitere Möglichkeiten un-
bürokratischer Art nachzudenken und einen Disput dar-
über zu führen, ob sie sinnvoll sind und, wenn ja, wie 
man sie unterstützen kann. Deshalb wäre es zumindest 
angebracht, über dieses Gesetz auch in den Ausschüs-
sen zu sprechen.  
 

Wir gehen davon aus, dass der Hochwasserschaden-
ausgleichsfonds von Sachsen-Anhalt bis zu 1 Milliarde € 
gebündelt aus diesen drei Quellen Land, Bund und EU 
enthalten könnte.  
 

Drittens. Was können Betroffene oder Anspruchsberech-
tigte erwarten? - Sie können keine hundertprozentige 
Begleichung ihrer Hochwasserschäden erwarten. Sie 
haben aber einen Anspruch auf einen bestimmten Teil 
staatlicher Gelder, der ihnen helfen wird, einen Teil ihrer 
Schäden auszugleichen. Grundsatz dabei ist, dass die 
Leistungen des Gesetzes nachrangig zu schon erhalte-
nen finanziellen Mitteln gezahlt werden. Das heißt, be-
reits erhaltene oder in Aussicht gestellte Spenden, Ver-
sicherungsleistungen, Gelder aus Sofort- oder Hilfepro-
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grammen werden den Anspruch auf Mittel aus dem 
Hochwasserschadenausgleichsfonds mindern.  
 

Der Gesetzentwurf sieht eine relativ einfache Berech-
nung der Ausgleichsleistung vor. Die Anspruchsberech-
tigten melden ihre Schäden abzüglich der bereits erhal-
tenen Geldmittel bis zum 30. April des nächsten Jahres 
an. Sie melden quasi den Restschaden an, für den nie-
mand bisher aufgekommen ist. 
 

Stichtag 30. April deshalb, um Schäden, die erst nach 
der Frostperiode sichtbar werden, ebenfalls erfassen zu 
können. Damit ist zum 30. April 2003 die Gesamtscha-
denssumme bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wird auch 
bekannt sein, wie viel Geld im Fonds enthalten ist. 
 

Um alle Ansprüche durch entsprechende Leistungen be-
friedigen zu können, wird ein Regulierungsquotient aus 
der Fondssumme und der Gesamtschadenssumme ge-
bildet. Mit diesem Wert wird dann die jeweils ange-
meldete Schadenssumme des Betroffenen multipliziert, 
und er weiß, wie viel er bis zum 30. September 2003 als 
dem zweiten Stichtag erhalten kann.  
 

Ein Beispiel: Firma Anton hat einen Flutschaden von 
150 000 €. Die Versicherung hat 80 000 € gezahlt, aus 
zwei Programmen konnte die Firma bisher zusätzlich 
30 000 € erhalten. Der anzumeldende Restschaden be-
trägt somit 40 000 €. Frau Meier hat an ihrem Haus, das 
von den Fluten unterspült worden ist, einen Gesamt-
schaden von 55 000 €. Frau Meier hat keine Versiche-
rung, sie ist über 70 Jahre alt und bekommt keinen Kre-
dit mehr. Sie hat Spendengelder in Höhe von 5 000 € 
und Übergangsgelder in Höhe von 10 000 € erhalten. 
Auch sie hat eine Restschadenssumme von 40 000 €.  
 

Angenommen, dass der Regulierungsquotient 0,5 betra-
gen würde, dann würden beide - sowohl Firma Anton als 
auch Frau Meier - jeweils 20 000 € aus dem Hochwas-
serschadensausgleichsfonds erhalten. Beide werden 
auch danach einen nicht ausgleichbaren Vermögensver-
lust haben. Aber sie haben eine finanzielle Hilfe bekom-
men, nicht mehr, als sie beansprucht hatten, und - das 
ist das Entscheidende - beide wussten, dass sie aus 
dem Fonds Geld erhalten werden. 
 

Viertens. An wen können sich Betroffene wenden? - An-
sprechpartner für die betroffenen Menschen, Unterneh-
men, Vereine und Kommunen sind die Landkreise. Wir 
haben durchaus im Vorfeld beraten, welche anderen 
Möglichkeiten - sprich: Landesbehörden - vorhanden 
wären, auf die das Land zurückgreifen könnte. Entschei-
dend für uns war, dass es wohnortnahe und bürgernahe 
Stellen sein müssen, die sachgerecht beraten, die An-
meldung von Ansprüchen entgegennehmen und weiter-
leiten können. Das sind für uns die Landkreise, die das 
bereits kompetent und mit viel Engagement in den zu-
rückliegenden Monaten gemacht haben. 
 

Uns ist aber bewusst, dass wir den kommunalen Struk-
turen damit zusätzliche Arbeit aufbürden, die abgegol-
ten werden muss. Es ist eine neue Aufgabe, die wir 
auch nicht unter den Deckmantel „Katastrophenschutz“ 
stecken können. Über entsprechende Möglichkeiten, 
auch über die Frage der Solidarität unter den Behörden, 
sollte man sich im Ausschuss unterhalten. Zuständige 
Landesbehörden für die Entscheidung des Anspruches 
und eine mögliche Widerspruchsbearbeitung sollen die 
Regierungspräsidien sein. - So weit zu einigen Einzel-
heiten des Gesetzes. Ich denke, wir sollten uns über 
weitere Detailfragen im Ausschuss unterhalten. 
 

Ich will zum Schluss auf zwei Probleme hinweisen, die 
wir mit dem Gesetzentwurf nicht lösen konnten, die uns 
aber ebenfalls sehr am Herzen liegen.  
 

Das erste Problem habe ich bereits angesprochen. Es 
ist das Hochwasser im Harz entlang der Ilse im Juli die-
ses Jahres. Betroffen waren davon insbesondere Men-
schen in den Landkreisen Halberstadt und Wernigerode. 
Bisher konnte ihnen wenig geholfen werden. Auch der 
von uns eingebrachte Gesetzentwurf greift in diesen Fäl-
len nicht.  
 

Wir können den Fonds nicht auf diesen Personenkreis 
ausdehnen, weil die in die Fonds fließenden EU- und 
Bundesmittel ausschließlich zur Minderung der Schäden 
durch das Hochwasser vom August bestimmt sind. An-
dere Schäden einzurechnen würde zulasten der Elb-
hochwassergeschädigten gehen und könnte zu einer 
Rückzahlung führen. Wir haben deshalb schweren Her-
zens die Regulierung dieser Schäden ausgeklammert, 
wollen aber - und hoffen dabei auf Ihre Unterstützung - 
einen Vorschlag anlässlich der Haushaltsberatungen 
machen. 
 

Zweitens bewegt uns ebenfalls die Regulierung der mit-
telbaren Schäden. Wir haben aus der Pressemitteilung 
von Minister Dr. Rehberger am 8. Oktober erfahren, 
dass das Land sich mit einer Bundesratsinitiative dafür 
stark machen will, dass auch mittelbare Schäden aner-
kannt und zumindest teilweise ausgeglichen werden. 
Professor Böhmer hat bereits heute und auch in der 
Bundestagssitzung am 12. September auf die Problema-
tik der Definition des Schadensbegriffes hingewiesen. 
Wir wollen diese Initiative unterstützen und glauben, 
dass sie auch in der Beratung eine Rolle spielen könnte.  
 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld und bitte Sie um  
Überweisung des Gesetzentwurfs in die Ausschüsse.  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Frau Dr. Weiher, in welche Ausschüsse möchten Sie 
den Gesetzentwurf überweisen? In den zeitweiligen Aus-
schuss Hochwasser? 
 
 

Frau Dr. Weiher (PDS): 
 

In den zeitweiligen Ausschuss. 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Und mitberatend sicherlich in den Ausschuss für Finan-
zen. - Besten Dank, Frau Dr. Weiher.  
 

Einbringer für den Antrag zur Einrichtung eines zeitweili-
gen Ausschusses Hochwasser ist der Abgeordnete Herr 
Rothe von der SPD-Fraktion. Bitte sehr, Herr Rothe. 
 
 

Herr Rothe (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Vom zeitweiligen Ausschuss war eben schon die 
Rede - leider nicht mehr von dem zur Funktional- und 
Gebietsreform, sondern von dem künftigen, nicht weni-
ger wichtigen zur Thematik Hochwasser. Die vier Land-
tagsfraktionen haben sich auf einen gemeinsamen An-
trag zur Einsetzung dieses zeitweiligen Ausschusses 
verständigt, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte.  
 

Lassen Sie mich vorab sagen: Ich halte die Aussage des 
Herrn Landtagspräsidenten für sehr richtig, dass der 
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Landtag bisher keineswegs untätig geblieben ist. Aus al-
len Fraktionen haben sich Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort bei der Deichverteidigung engagiert. Der Umwelt-
ausschuss hat bereits am 21. August mit Frau Ministerin 
Wernicke und Herrn Minister Jeziorsky beraten. In der 
Folge haben sich auch andere Fachausschüsse der The-
matik angenommen. Die heutige Debatte ist also nicht 
der Beginn, sondern eine wichtige Etappe in der par-
lamentarischen Aufarbeitung dieses außerordentlichen 
Vorgangs.  
 

Meine Damen und Herren! Die SPD-Landtagsfraktion 
hat mit der Drs. 4/177 vom 3. September 2002 die Ein-
richtung eines zeitweiligen Ausschusses „Hochwasser-
folgen“ beantragt. Gegenstand der Ausschusstätigkeit 
sollte es demnach sein, die Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Hochwassers im August 2002 auszuwerten 
sowie über die sich daraus ergebenden Folgen und 
Notwendigkeiten zu beraten. Zugleich soll ein Gremium 
geschaffen werden, in dem die Landesregierung res-
sortübergreifend ihre Erfahrungen und Schlussfolgerun-
gen darlegen kann und in dem die vor Ort Verantwort-
lichen angehört werden können. Dem Landtag soll 
schnellstmöglich ein erster Bericht vorgelegt werden. 
 

Die Fraktionen der CDU und der FDP stellten mit der 
Drs. 4/212 vom 23. September 2002 einen Änderungs-
antrag, der auf eine Erweiterung der Thematik hinaus-
läuft. Der Ausschuss soll sich demnach auch mit den 
Ursachen des Hochwassers im August 2002 befassen, 
also auch mit möglichen Versäumnissen der vergange-
nen Jahre, wie es in der Begründung heißt, und Schluss-
folgerungen insbesondere im Hinblick auf den vorbeu-
genden Hochwasserschutz, Katastrophenschutz und die 
Schadensfolgenbeseitigung beraten.  
 

Schließlich erfolgte interfraktionell mit der PDS-Fraktion 
die Verständigung auf einen gemeinsamen Antrag aller 
vier Fraktionen, der Ihnen als Drs. 4/248 vom 2. Oktober 
2002 vorliegt und der die vorgenannten Anträge ersetzt. 
Hinzugekommen ist in dem gemeinsamen Antrag, dass 
der Abschlussbericht des Ausschusses bis zum Monat 
Oktober 2003 vorzulegen ist. Ich gehe davon aus, dass 
es auf der Grundlage dieses Berichtes dann in einem 
Jahr eine abschließende Plenardebatte dazu geben 
wird. 
 

Meine Damen und Herren! Die Wahrscheinlichkeit einer 
Wiederholung des Hochwasserereignisses ist so groß, 
dass der Aufwand der Nachbereitung durch einen zeit-
weiligen Ausschuss gerechtfertigt ist. Wir wissen nicht, 
wann das nächste Hochwasser kommt, wir wissen aber 
genau, dass es kommen wird.  
 

Ein zeitweiliger Ausschuss kann das Thema interdiszi-
plinär beraten und damit seiner Komplexität besser ge-
recht werden, als wenn wir das nur in den jeweiligen 
Fachausschüssen tun. Der zeitweilige Ausschuss wird 
auch nicht dadurch entbehrlich, dass der Herr Innen-
minister vor ein paar Tagen eine Arbeitsgruppe zur Aus-
wertung der Hochwasserkatastrophe eingerichtet hat, 
die unter Leitung des Landesbranddirektors steht und 
die bereits Anfang nächsten Jahres ihre Schlussfolge-
rungen vorlegen soll.  
 

Ich denke, eine solche Terminstellung ist in der straff ge-
führten Innenverwaltung auch zu realisieren. Ich begrü-
ße dieses Tätigwerden der Exekutive; aber natürlich ist 
es ebenso sinnvoll, dass der Landtag mit der ihm ei-
genen Unabhängigkeit die Erfahrungsberichte aller exe-
kutiven Verantwortungsebenen zum Gegenstand eige-
ner Prüfung und Bewertung macht. Es geht dabei nicht 

um Schuldzuweisungen, sondern es geht um die Bewäl-
tigung der Hochwasserfolgen und eine Optimierung des 
Hochwasserschutzes in unserem Land.  
 

In diesem Sinne wünsche ich dem Antrag der vier Frak-
tionen auf Einsetzung eines zeitweiligen Ausschusses 
breite Unterstützung. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS)  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rothe. - Meine Damen 
und Herren! Der Antrag der Fraktion der PDS mit dem 
Titel „Siebenpunkteprogramm zur Flutfolgenbekämp-
fung“ unter Tagesordnungspunkt 2 c wird nun von der 
Abgeordneten Frau Dr. Klein eingebracht. Bitte sehr, 
Frau Dr. Klein.  
 
 

Frau Dr. Klein (PDS):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Fast auf den Tag genau vor knapp zwei Monaten kam 
der Regen. Zunächst war es für viele nur ein verregne-
tes Wochenende; an die Folgen hat keiner gedacht.  
 

Vieles ist in den vergangenen Wochen und auch heute 
zu diesen Folgen gesagt worden. Vieles ist versprochen 
worden. Manches wurde bereits realisiert. Doch wenn 
ich durch Dessau-Waldersee gehe, sehe ich auch, dass 
wir erst am Anfang stehen, zumindest die materiellen 
Folgen zu erfassen, von den psychologischen will ich 
gar nicht reden. Der Sperrmüll ist entsorgt. Die Häuser 
trocknen langsam, Ölspuren kennzeichnen die Stellen, 
an denen der Putz noch nicht abgehackt worden ist, und 
erinnern an den Wasserstand.  
 

Wir stehen knapp acht Wochen nach dem Beginn des 
Hochwassers am Ende einer Etappe, in der die Zeit der 
ersten Hilfe und auch der schönen Worte vorbei ist. Mit 
dem Siebenpunkteprogramm zur Flutfolgenbewältigung 
wollen wir Eckpunkte für eine zweite Phase der mittel- 
und langfristigen Folgenbeseitigung und Folgenauswer-
tung setzen.  
 

Immer wieder wird zu Recht auf die große Hilfe bei der 
Schadensabwehr und die Solidarität von Millionen Men-
schen hingewiesen. Damit diese Hilfe und diese Solidari-
tät aber nicht in den Sand gesetzt worden sind bzw. von 
der nächsten Flutwelle überrollt werden, brauchen wir 
konkrete Festlegungen dahin gehend, wie die Flutfolgen 
mittel- und langfristig überwunden werden können.  
 

Erstens. Nach wie vor fehlt in Sachsen-Anhalt eine ver-
lässliche Schadensbilanz. Auf einige Ursachen hat der 
Herr Ministerpräsident heute in seiner Regierungserklä-
rung hingewiesen. Bisher lagen nur aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Verkehr und Bau genauere Angaben 
vor. Aber wir brauchen in allen Bereichen eine Scha-
densbilanz, und zwar aufgeschlüsselt nach dem Verlust 
an persönlichem Eigentum, den Schäden an privaten 
und kommunalen Gebäuden, den Schäden in der mate-
riellen Infrastruktur, den Schäden in der Wirtschaft, und 
hierbei die mittelbaren und unmittelbaren Schäden für 
Gewerbe, Handwerk, Handel und Landwirtschaft. Wir 
brauchen eine Übersicht über die mittelbaren und unmit-
telbaren Schäden in den Bereichen der Kultur, der Bil-
dung, des Sports und der Freizeit.  
 

Der Bereich des Tourismus ist heute bereits genannt 
worden. Der Wörlitzer Park leidet nicht nur direkt unter 
den Flutfolgen, sondern auch indirekt, weil keine Be-
sucher mehr kommen. Auch das Buchdorf Mühlbeck ist 
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durch die Schäden an der Bundesstraße B 100 mittelbar 
betroffen. Wie groß sind in diesem Bereich die Ausfälle?  
 

Die Folgeschäden im Tourismusbereich reichen bis in 
den Harz. Die IHK Halle-Dessau verweist auf Stornie-
rungen bis zum Beginn des nächsten Jahres im Süd-
harz. Abgesehen davon, dass leider wieder deutlich 
wird, dass sehr viele Westdeutsche den Osten immer 
noch nicht kennen - sonst würden sie wissen, dass Elbe 
und Mulde nicht durch den Harz fließen -, ist das Pro-
blem mit Marktwirtschaft pur nicht zu richten. Oder aber 
Sachsen-Anhalt bleibt hier weiter die rote Laterne erhal-
ten.  
 

Wir brauchen eine relativ verlässliche Vorschau auch auf 
die Folgeschäden. Die Kommunen, aber auch das Land 
selbst müssen wissen, mit welchen Steuerausfällen sie 
allein durch das Hochwasser zu rechnen haben. Es wird 
Ausfälle bei der Gewerbesteuer und bei der Lohnsteuer 
geben. Wenn die Beschäftigten jetzt in Kurzarbeit sind, 
hilft das zwar den Unternehmen und auch den Beschäf-
tigten selbst, aber es fehlen dann natürlich die Einnah-
men aus der Lohnsteuer.  
 

Auch die Ausfälle bei der Umsatzsteuer werden ins Ge-
wicht schlagen. Mancher mag einerseits die Hoffnung 
haben, dass infolge des Hochwassers wenigstens ein 
kleiner Boom kommt; denn die Menschen brauchen zum 
Teil neue Häuser, neue Möbel, neue Elektrogeräte. Aber 
andererseits gibt es Ausfälle bei der Umsatzsteuer, weil 
Betriebe nicht produzieren können und sie selbst nicht in 
den Geschäftsverkehr treten können. Also sind die An-
gaben in diesem Bereich auch im Hinblick auf die kom-
mende Haushaltsdebatte nach wie vor noch zu unge-
nau. 
 

Um aber die Flutfolgen langfristig und effektiv überwin-
den zu können, ist eine Bilanz der noch vor uns stehen-
den Belastungen notwendig; denn eines darf nicht pas-
sieren: dass wir das bei den bevorstehenden Haushalts-
beratungen auf Kosten der Hochwasseropfer machen.  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Zweitens. Private Personen, Unternehmen, Institutionen, 
Vereine und Kommunen brauchen heute und auch in 
Bezug auf künftige Katastrophen einen Rechtsanspruch 
auf Schadenersatz. Dazu haben wir ein Schadensaus-
gleichsgesetz eingebracht. Jedem jetzt umfassenden 
Schadenersatz zu garantieren und schrittweise zu leis-
ten, ist nicht nur gerecht, sondern es ist unter dem Strich 
auch ungleich billiger, als auf die bestehenden, aber bü-
rokratischen Förderwege zu setzen.  
 

Drittens. Wir halten es für erforderlich, die betroffenen 
Landkreise, kreisfreien Städte und Kommunen von den 
für die unmittelbare Katastrophenbewältigung und Ge-
fahrenabwehr angefallenen Kosten zu befreien. Die 
Mehrheit der Kommunen im Land hat einen mehr als 
angespannten Haushalt. Rücklagen für solche Natur-
katastrophen wurden nicht gebildet. Damit, dass das 
Jahr 2002 ein Jahr der Katastrophen wird, hatte keiner 
gerechnet.  
 

Erinnert sei nur an den Tornado im Frühjahr in Witten-
berg und an das Ilse-Hochwasser. Allein die Stadt Des-
sau hat zur Gefahrenabwehr Kosten in Höhe von rund 
5 Millionen € aufgebracht und rechnet mit reinen Entsor-
gungskosten in Höhe von 2 Millionen €, und das vor 
dem Hintergrund des Defizits in Höhe von 7 Millionen € 
im Verwaltungshaushalt. Wenn die Stadt diese Kosten 
allein tragen muss, ist sie pleite.  
 

In der Vergangenheit haben auch Bundesregierung und 
Landesregierung immer wieder betont: Es ist eine natio-
nale Katastrophe gewesen. Eine nationale Katastrophe 
benötigt nicht nur zur Folgenbeseitigung, sondern auch 
zur Katastrophenabwehr bei künftigen Katastrophen na-
tionale Instrumente. Deshalb können wir Punkt 2 des 
Änderungsantrags der FDP auf keinen Fall akzeptieren. 
 

Viertens. Die Soforthilfe hat die erste Not überbrückt. In 
den Gesprächen vor Ort sind aber auch Lücken sichtbar 
geworden sind, die auf Dauer für die Betroffenen einen 
sozialen Absturz bedeuten können. Die Übergangshilfe 
für Inventar ist an die Obergrenze eines Jahreseinkom-
mens von 30 000 € bei zwei Personen gebunden. Diese 
Höhe wird von den verantwortlichen Kommunalpolitikern 
eindeutig als zu niedrig eingeschätzt.  
 

Dies betrifft auch die Eigenheimzulage. Herr Professor 
Paqué hat zumindest laut darüber nachgedacht, dass es 
für die vom Hochwasser Betroffenen eine Ausnahme-
regelung geben müsste: die erneute Beantragung. Diese 
Forderung würden wir voll und ganz unterstützen.  
 

Auf ein anderes Problem, mit dem ich in Dessau auch 
konfrontiert worden bin, möchte ich in diesem Zusam-
menhang noch verweisen. Die Gruppe von Kleinstunter-
nehmern und Gewerbetreibenden, deren Betriebe von 
der Flut zerstört wurden, erhalten zwar Wiederaufbauhil-
fe, auch wenn dies meist nur ein Anfang ist; bis zur Ge-
schäftseröffnung wird jedoch noch einige Zeit vergehen. 
Ihnen, ob Besitzerin eines Eiscafés in Dessau oder In-
haberin einer kleinen Boutique, fehlen jedoch die Ein-
nahmen nicht nur zur Zahlung der Betriebskosten, viel-
mehr fehlt ihnen das Geld für das eigene Überleben. 
Drängend sind in diesem Zusammenhang vor allem die 
Zahlung der Krankenkassenbeiträge für sich selbst. Eine 
unbürokratische Lösung durch die Krankenkassen, ob 
durch Stundung oder verkürzte Ratenzahlung, würde 
den Frauen und natürlich auch den betroffenen Männern 
helfen. Ansonsten bliebe ihnen nur der Gang zum So-
zialamt und sie müssten den Rest des Vermögens, das 
sie besitzen, offen legen.  
 

Meine Damen und Herren! Die Menschen, die es betrifft, 
sind infolge ihrer Selbstständigkeit nicht reich geworden. 
Sie haben nach wie vor Kredite abzuzahlen. Sie wollen 
einen Neuanfang leisten. Sie wollen auch mit Würde 
diese Katastrophe meistern. Sie brauchen wirklich un-
bürokratische Hilfe.  
 

Fünftens. Bevor die nächste Flut kommt - darauf wurde 
heute schon mehrfach eingegangen -, sind eine kritische 
Analyse und eine Überarbeitung der Kompetenzzuwei-
sung und -wahrnehmung im Katastrophenfall erforder-
lich. Hierbei sind die Landräte und die Bürgermeister, 
aber auch die Leiter der Feuerwehren, des Katastro-
phenschutzes und viele andere gefragt.  
 

Wichtig ist vor allen Dingen eine solide Kritik anhand der 
Tagebücher, die in diesen Tagen geführt wurden. Es 
müssen schnell die notwendigen Schlussfolgerungen 
gezogen werden. Im Zuge des Wegfalls der Regie-
rungspräsidien, an denen in diesem Katastrophenfall die 
meiste Kritik geübt worden ist, müssen die Kompetenzen 
neu gerichtet werden. Die Strukturen der Katastrophen-
warnung und die Verhaltensnormierung im Katastro-
phenfall stehen auf dem Prüfstand.  
 

Ich möchte es jetzt wirklich nicht als einen Rückfall in 
vergangene Zeiten verstanden wissen, meine Damen 
und Herren, aber bei einem solchen Naturereignis kann 
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ich beim besten Willen nicht erst eine basisdemokra-
tische Entscheidungsrunde einberufen, sondern es muss 
klare Entscheidungsstrukturen geben. 
 

(Heiterkeit bei der PDS) 
 

Es muss doch klar sein, wer das Sagen hat, der Landrat, 
der Bürgermeister, das THW oder der gerade zuständi-
ge Bundeswehroffizier. Es kann nicht sein, dass der, der 
in dem Augenblick in der Runde das stärkste Durchset-
zungsvermögen hat, sagt: Jetzt sage ich, wie es ge-
macht wird. So ist es in einigen Kreisen passiert. Wir 
brauchen nur für solche Fälle klare Entscheidungsstruk-
turen. Das, was es bisher gibt, hat nicht ausgereicht. 
 

Sechstens. Der weitere Ausbau der Elbe und der Saale 
scheint erst einmal vom Tisch zu sein. Es ist eigentlich 
schlimm, dass es erst eine Katastrophe solchen Aus-
maßes geben musste, bis Stopp gesagt wurde. Noch 
während der Landtagswahlen war die PDS eigentlich die 
einzige Partei, die sich konsequent für einen Aus-
baustopp eingesetzt hat. - Aber lassen wir das.  
 

Ein Argument der Koalition ist: Wir dürfen unseren Haus-
halt zugunsten der künftigen Generationen nicht weiter 
verschulden. Dieses Argument, so flach es ist, sollten 
wir aber auf alle Fälle auch auf den Umweltschutz an-
wenden, denn wir haben die Erde wirklich nur von unse-
ren Kindern gepachtet. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Bei der gegenwärtigen Klimaentwicklung werden wir uns 
auf Katastrophen der verschiedensten Art vorbereiten 
müssen, ob uns das nun passt oder nicht. - Herr Scharf 
ist gerade nicht im Raum.  
 

Wir sollten uns wappnen und dazu gehört nach der 
Reparatur der Deiche auch ein DIN-gerechter Deichaus-
bau. In Dessau sind von den Deichen mit einer Länge 
von 40 km ganze 4 km DIN-gerecht. Darüber hinaus 
brauchen wir eine funktionierende Bewachung der Dei-
che. Es werden Menschen gebraucht. Allein Dessau 
braucht in einem solchen Fall für eine Schicht zur Be-
wachung der Deiche 40 Menschen, also pro Tag 120 
Menschen.  
 

Die den natürlichen Erfordernissen gerecht werdende 
Ausgestaltung von Flussläufen ist mehr als überfällig. 
Wir können über Elbe-Ausbau und Saale-Staustufen 
diskutieren, aber glauben Sie im Ernst, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen von der Koalition, dass auch nur 
ein Fuhrunternehmer freiwillig auf seine Trucks verzich-
tet und auf Binnenschiffe setzt, die auch noch Witte-
rungsunbilden ausgesetzt sind und für die er außerdem 
Romantiker braucht, die für wenig Geld wochenlang auf 
dem Wasser sind? Ich gebe zu, auch unter Truckfahrern 
braucht man noch eine gewisse Romantik, aber die Au-
tobahnen haben das inzwischen ziemlich zerstört. 
 

(Zuruf von Herrn El-Khalil, CDU) 
 

- Es wird doch nicht einmal die Schiene genutzt. Bern-
burg hat zum Beispiel einen Bahnhof mit einem ausge-
bauten Schienennetz. 
 

(Beifall bei der PDS - Frau Bull, PDS: Das ist der 
Punkt!) 

 

Auch Fragen der Bebauung der Flusslandschaften müs-
sen stärker diskutiert werden. 
 

(Zuruf von Herrn Koch, CDU) 
 

Ich will nicht nur auf die Wohnbebauung verweisen. Es 
gab gestern die ersten Schätzungen zum Krankenhaus 

Bitterfeld, das unter Wasser stand. Es wird mit einem 
Schaden in Höhe von 30 Millionen € gerechnet. Das ist 
dort aber nicht der erste Schaden in diesem Jahr. Im 
Frühjahr gab es bereits einen Schaden im Umfang von 
einer halben Million, weil das Grundwasser über die 
Wanne gestiegen war - bei einem ganz normalen Hoch-
wasser. Wir müssen also ernsthaft darüber nachdenken, 
wo was gebaut wird.  
 

Siebentens. Wir brauchen für den Katastrophenfall aus-
reichende Reserven im finanziellen und materiellen Be-
reich. Das Europäische Parlament hat gestern der Ein-
richtung eines Solidaritätsfonds zugestimmt. Wir brau-
chen materielle und finanzielle Reserven für Katastro-
phen auf Länder- und Bundesebene, die aber auch ei-
nem einheitlich Standard unterliegen müssten.  
 

Der Markt kann durchaus vielfältig und bunt sein, aber 
wenn im Katastrophenfall die Ölpumpen aus Bayern 
nicht zu den Anschlussstutzen in Sachsen-Anhalt pas-
sen, dann funktioniert das einfach nicht. Dann passt die 
Beleuchtung nicht usw. Frau Pieper hat selbst auf die 
nicht kompatiblen Kommunikationssysteme verwiesen. 
Hierüber muss also weiter nachgedacht werden. Es 
muss nicht immer die neueste Technik sein, aber sie 
sollte wenigstens zusammenpassen.  
 

Meine Damen und Herren! Sie kennen nun unsere Vor-
stellungen. Sie sind das Ergebnis unseres Erlebens 
während des Hochwassers, ob nun beim Füllen der 
Sandsäcke oder auch bei vielen Gesprächen mit Betrof-
fenen. Sie sind ein Angebot zum Gespräch, auch zum 
Streit. Darüber sollten wir aber das eigentliche Anliegen 
nicht vergessen: im Interesse der Betroffenen einen 
Neuanfang mit entsprechender finanzieller und materiel-
ler Unterstützung zu sichern.  
 

Der Änderungsantrag der FDP, der vorgelegt wurde, ist 
aus unserer Sicht ein Alternativantrag. Er soll unseren 
Antrag ersetzen und damit wichtige Punkte, auf die wir 
Wert legen, wegdrücken. Falls die Anträge nicht in die 
Ausschüsse überwiesen werden sollten, beantrage ich 
eine Alternativabstimmung. - Ich bedanke mich für die 
Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Frau Dr. Klein, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie 
den Antrag in den zeitweiligen Ausschuss Hochwasser 
und zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen  
überweisen wollen?  
 

(Frau Dr. Klein, PDS: Ja!) 
 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zum Antrag 
der PDS mit dem Titel „Strukturanpassungsmaßnahmen 
(SAM) im sozialen, ökologischen und kulturellen Be-
reich“. Den Antrag bringt die Abgeordnete Frau Dirlich 
ein. Bitte sehr, Frau Dirlich. 
 
 

Frau Dirlich (PDS):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ganz sicher sind wir alle nicht nur betroffen vom Aus-
maß der Schäden, die dieses Hochwasser Sachsen-
Anhalt beschert hat, sondern auch von dem Ausmaß der 
Anstrengungen, die notwendig sein werden, um diese 
Schäden wieder zu beseitigen. Dabei ist es nur natürlich, 
dass brach liegendes Arbeitskräftepotenzial genutzt wer-
den soll, dass Arbeitslose eine Chance erhalten sollen.  
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Wir haben es deshalb auch begrüßt, dass die Bundes-
regierung mit dem Aktionsprogramm „Hochwasser 2002/ 
2003“ der Bundesanstalt für Arbeit zusätzliche Mittel in 
Höhe von 50 Millionen € für die Förderung von Struktur-
anpassungsmaßnahmen, also SAM, zur Verfügung ge-
stellt hat.  
 

Auch das Land Sachsen-Anhalt wollte hierbei nicht 
nachstehen. Zunächst hat es so ausgesehen, als sollten 
zusätzliche Anstrengungen vom Land unternommen 
werden. So jedenfalls geht es aus einer Pressemitteilung 
vom 20. August 2002 hervor, in der das Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit zusätzliche Mittel in Höhe von 
2,6 Millionen € für den Einsatz von Arbeitslosen für die 
Wiederherstellung der Infrastruktur in den Hochwasser-
gebieten ankündigte. Damit sollte laut Pressemitteilung 
das Sonderprogramm des Bundes mit jeweils 500 € pro 
Person aufgestockt werden.  
 

Was aber nun folgte, hatten sich die Betroffenen in 
den SAM-Projekten wohl eher nicht träumen lassen. 
Schon am 21. August 2002 kündigte der Vizepräsident 
des Landesarbeitsamtes Sachsen-Anhalt/Thüringen an, 
alle bestehenden und geplanten Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen und - soweit 
notwendig - in Maßnahmen zur Beseitigung der Flut-
schäden umzuwidmen.  
 

Dass diese Ankündigung des Landesarbeitsamtes von 
der Landesregierung allerdings dazu genutzt werden 
könnte, soziale Betreuungsprojekte, kulturelle Projekte in 
einem erheblichen Umfang infrage zu stellen, war zu-
nächst so abwegig, dass auch der Ministerpräsident, 
danach befragt, das Ansinnen weit von sich wies.  
 

Die Beruhigung war nur kurz. Das Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit setzte tatsächlich noch einen drauf. Es 
häuften sich Fälle, in denen unter ausdrücklichem Ver-
weis auf die Strukturanpassungsmaßnahmen zu Auf-
räum- und Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit 
den Hochwasserschäden Bewilligungen von SAM in den 
genannten Bereichen, also in dem sozialen, dem kultu-
rellen und dem Betreuungsbereich, abgesagt wurden. 
Derartige Briefe erhalten vor allem Projekte im Bereich 
der Jugendarbeit, Mädchenprojekte, Projekte kultureller 
Jugendarbeit, Sportvereine, Kreissportbünde und 
Projekte zur sozialen Betreuung.  
 

Immer wird im Zusammenhang mit der Bewältigung der 
Flut das geradezu unglaubliche Engagement von Ju-
gendlichen gelobt und gewürdigt. Wie müssen sich Ju-
gendliche fühlen, wenn ihnen nun zum Dank gerade ihre 
Projekte gestrichen werden? Sie bekommen eine Me-
daille umgehängt und gleichzeitig wird ihr Jugendklub 
geschlossen. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Das macht eine Resolution der Landesvereinigung Kul-
turelle Jugendbildung in Sachsen-Anhalt e. V. deutlich, 
die mit einem Brief an den Ministerpräsidenten des Lan-
des Sachsen-Anhalt geschickt wurde - ich zitiere mit Ih-
rer Genehmigung, Herr Präsident -:  
 

„Die jungen Menschen haben in ihrem Einsatz, 
zu dem sie niemand aufgefordert und gedrängt 
hat, eine Bewährungsprobe und eine Sinnerfül-
lung erlebt. Wenn man ihnen jetzt diesen Elan 
nimmt und in den Bereichen Sport, Kultur und 
Freizeit Bildungserfolge entzieht, dann fühlen sie 
sich zu Recht zurückgestoßen in eine Sphäre, in 

der Gleichgültigkeit gegenüber gesellschaftlichen 
Prozessen und Strukturen um sich greift. Ergeb-
nis: Sie misstrauen einer demokratischen Politik.“ 

 

Ich fürchte, dass die Geschichte noch ein bisschen per-
fider ist. Der Minister hat schon lange vor der Flut deut-
lich gesagt, dass es größere Einschnitte bei den Ar-
beitsmarktmaßnahmen im sozialen, kulturellen und Be-
treuungsbereich geben wird. 
 

Die Beseitigung der Hochwasserschäden scheint nun 
das Absprungbrett zu sein, von dem aus es möglich ist, 
diese Einschnitte wesentlich schneller, wesentlich radi-
kaler und vor allem gegen wesentlich weniger Wider-
stand durchzusetzen. Denn wer will schon lautstark ge-
gen die Beseitigung von Hochwasserschäden protestie-
ren oder gar sich gegen die Hilfe für die Opfer zur Wehr 
setzen?  
 

Wir halten dieses Vorgehen für unredlich und fordern 
die Landesregierung auf, ihr Versprechen vom 20. Au-
gust 2002 einzuhalten und die Mittel für die Behebung 
der Infrastrukturschäden zusätzlich zur Verfügung zu 
stellen.  
 

(Zustimmung von Frau Ferchland, PDS, von 
Herrn Gallert, PDS, und von Frau Dr. Sitte, PDS) 

 

Das ist vor allen Dingen deshalb notwendig, weil mit 
den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, den Struktur-
anpassungsmaßnahmen die Strukturen der Arbeit in die-
sem Bereich gefährdet sind; nicht nur einzelne Maß-
nahmen, nicht nur einzelne Projekte, sondern ganze 
Strukturen sind damit gefährdet. 
 

(Zuruf von Frau Ferchland, PDS) 
 

Und die Kommunen werden nicht in der Lage sein, die 
so entstehenden Defizite zu kompensieren.  
 

Ich mache schon an dieser Stelle darauf aufmerksam: 
Heute Morgen hat es eine Demonstration vor dem Land-
tag gegeben, weil der Haushaltsplanentwurf 2003 - ent-
gegen den Wahlversprechungen der CDU und der FDP 
übrigens - eine Kürzung der Kommunalfinanzen vor-
sieht. Der Kahlschlag im Sozialbereich kommt noch da-
zu. Die Probleme werden sich also potenzieren.  
 

Deshalb möchte ich auch beantragen, dass dieser An-
trag nicht nur im zeitweiligen Ausschuss Hochwasserfol-
gen beraten wird, sondern auch und vor allem im Aus-
schuss für Wirtschaft und Arbeit, da es sich aus unserer 
Sicht um ein wesentlich weitreichenderes Problem han-
delt als „nur“ um die Beseitigung der Flutfolgen. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Vielen Dank, Frau Dirlich. Welcher Ausschuss soll feder-
führend beraten? - Der zeitweilige Ausschuss.  
 

Meine Damen und Herren! Damit ist die Einbringung ab-
geschlossen. Wir kommen nun zu der verbundenen De-
batte. Die Redezeit je Fraktion beträgt zehn Minuten. Als 
Erstem erteile ich für die CDU-Fraktion dem Abgeordne-
ten Herrn Madl das Wort.  
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Das Hochwasser vom August dieses Jahres ist eine 
wirkliche Katastrophe für die Menschen, für die Kommu-
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nen und für das Land Sachsen-Anhalt. Das Hochwasser 
hat neben den Verwüstungen auch viel persönliches 
Leid mit sich gebracht.  
 

Aber das Hochwasser hat auch gezeigt, welches unvor-
stellbare Maß an Solidarität, Gemeinsinn und sponta-
nem freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement exis-
tiert. Uneigennützig, ob durch Spenden oder direkten 
Hilfseinsatz vor Ort - teilweise bis zur eigenen Erschöp-
fung -, haben Tausende von Menschen geholfen. Viel-
fach ist er heute schon ausgesprochen worden: der 
Dank dafür, dass sich alle in der Not verbunden haben 
und viel geholfen worden ist. Trotzdem und gerade des-
halb möchte ich mich an dieser Stelle nochmals recht 
herzlich bei all den Menschen bedanken, die hierbei un-
eigennützig und in einer ausdrucksvollen Art und Weise 
mitgeholfen haben,  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 

ganz besonders natürlich bei den Kameradinnen und 
Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, dem Tech-
nischen Hilfswerk, der Bundeswehr, dem Bundesgrenz-
schutz, der Polizei und allen anderen Organisationen, 
Institutionen und Verbänden, die in der Zeit von Not und 
Gefahr geholfen haben.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist für 
Sachsen-Anhalten von eminenter Wichtigkeit, dass die 
Flutschäden möglichst kurzfristig und umfassend besei-
tigt werden und dass die Schlussfolgerungen aus dieser 
Hochwassersituation insbesondere im Hinblick auf die 
vorbeugenden Hochwasser- und Katastrophenschutz-
maßnahmen für das gesamte Land Sachsen-Anhalt ge-
zogen werden.  
 

Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Einsetzung eines 
zeitweiligen Ausschusses Hochwasser, der diese Maß-
nahmen parlamentarisch begleiten soll. Ich freue mich 
natürlich auch ganz besonders, dass es gelungen ist, 
diesen Antrag als gemeinsamen Antrag aller vier Frak-
tionen in den Landtag einzubringen.  
 

Die Aufgabe des Ausschusses soll es sein, sich mit den 
Ursachen, den Folgen und den Konsequenzen des 
Hochwassers zu befassen und über die daraus abzulei-
tenden Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf den 
vorbeugenden Hochwasser- und Katastrophenschutz 
und die Flutfolgenbeseitigung, zu beraten. 
 

Ich denke, es ist wichtig, sich gerade bei den Schluss-
folgerungen und Konsequenzen nicht nur auf das Scha-
densereignis von diesem Jahr zu beschränken, sondern 
insbesondere Empfehlungen und Schlussfolgerungen für 
die gesamten Flusslandschaften Sachsen-Anhalts zu 
formulieren.  
 

Es steht eine Menge Arbeit vor uns, aber ich denke, die-
se Arbeit im Ausschuss wird interessant und fruchtbrin-
gend sein. Erste Anträge liegen bereits heute in den 
Drs. 4/203, 4/234 und 4/244 sowie in dem CDU-FDP-
Änderungsantrag zur der Drs. 4/203 vor.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich komme 
jetzt zu den Drucksachen im Einzelnen.  
 

Erstens zu dem Entwurf eines Gesetzes über die staat-
lichen Ausgleichsleistungen. - Ein zusätzliches Gesetz 
über staatliche Ausgleichsleistungen in Sachsen-Anhalt, 
wie es von der PDS-Fraktion in der vorliegenden Form in 
den Landtag eingebracht wurde und wie es auch im 
Punkt 2 des Siebenpunkteprogramms der PDS zur Flut-
folgenbekämpfung gefordert wird, bedeutet eigentlich 

nicht mehr Hilfe, sondern mehr Bürokratie und wird uns 
letztlich von dem abhalten, worauf es im eigentlichen 
Sinne ankommt, nämlich die beschlossenen Wiederauf-
bauprogramme schnell und entschlossen umzusetzen. 
 

Ich möchte mir an dieser Stelle die Analyse der einzel-
nen Paragrafen des Gesetzes ersparen; denn aus mei-
ner Sicht ist das Gesetz in Gänze kaum praktikabel und 
anwendbar. Ich möchte aber trotzdem auf den § 4 - Hö-
he des Lastenausgleichs und der Regulierungsquote - in 
Verbindung mit § 8 Abs. 2 und in Verbindung mit den 
terminlichen Festlegungen in § 4 Abs. 2 und Abs. 4 hin-
weisen.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Herr Abgeordneter Madl, wären Sie bereit, eine Zwi-
schenfrage der Abgeordneten Frau Dr. Weiher zu beant-
worten?  
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Möglicherweise am Schluss.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Am Schluss. 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Ich bin der Meinung, dass das in § 5 beschriebene Ver-
fahren erhebliche Risiken in seiner Anwendbarkeit birgt 
und, wie bereits ausgeführt, einen zusätzlichen büro-
kratischen Aufwand erzeugt. Es ist doch nicht so, Frau 
Dr. Weiher, dass, wie Sie suggeriert haben, am 30. April 
2003 alle Anträge gestellt sind, alles angemeldet ist und 
bis zum 30. September 2003 alle Ansprüche befriedigt 
sind.  
 

Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie sich bei diesem 
Gesetz letztlich auch mit dem Mangel abgefunden ha-
ben, dass es sich hierbei nur um Entschädigungen auf-
grund der Hochwassersituation in diesem Jahr handelt. 
 

Im Übrigen: Die zwischen Bund und Ländern vereinbar-
ten Hilfsprogramme gewährleisten zusammen mit flan-
kierenden Maßnahmen des Landes bereits jetzt eine ef-
fektive Unterstützung der betroffenen Haushalte, Unter-
nehmen und Kommunen.  
 

Der Ministerpräsident hat heute Morgen in der Regie-
rungserklärung ausgeführt, wie mit diesen Mitteln in 
Sachsen-Anhalt effektive Hilfe geleistet wird. Ich will das 
nicht im Einzelnen wiederholen; ich verweise nur darauf, 
dass der Bund und die Länder mit dem Flutopfersolidari-
tätsgesetz den Aufbauhilfefonds auf den Weg gebracht 
haben, durch den für die geschädigten Länder ein Ge-
samtvolumen von 7,1 Milliarden € bereitsteht. Darüber 
hinaus werden zahlreiche weiteren Aufbauhilfen des 
Landes, des Bundes und der EU zur Verfügung stehen. 
 

All das macht klar, dass in Sachsen-Anhalt gehandelt 
wird. Die bisher beschlossenen Hilfsangebote sind um-
fassend und in ihrer Vielzahl auf die jeweilige Gruppe 
von Betroffenen speziell zugeschnitten.  
 

Selbst wenn man ein zusätzliches Bedürfnis für einen 
solchen Landesfonds unterstellt, ist in dem Gesetzent-
wurf der PDS-Fraktion nicht schlüssig dargelegt, wie 
dieser finanziert werden soll. Die Wege, die die PDS da-
zu anführt, sind jedenfalls ungeeignet. Die Gelder aus 
dem Flutopfersolidaritätsfonds werden zur Kofinanzie-
rung der Hilfsprogramme des Bundes benötigt. Auch 
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Mittel der Europäischen Union kommen dafür nicht in-
frage. Es stehen keine zusätzlichen freien Mittel zur Ver-
fügung, sondern es besteht lediglich die Möglichkeit, Mit-
tel aus EU-Strukturfonds für Zwecke der Hochwasser-
schadensbekämpfung einzusetzen, wovon Sachsen-An-
halt natürlich Gebrauch machen wird. 
 

Zusammengefasst heißt das, die Errichtung eines Lan-
desfonds zur Flutopferhilfe, dessen Finanzierung nicht 
gesichert ist, kann auch nicht wirksam werden. Wenn 
heute ein noch nicht absehbarer zusätzlicher Bedarf ent-
stehen sollte, ist es sachgerechter, über die Auflegung 
ergänzender Programme im Rahmen des Flutopfersoli-
daritätsfonds nachzudenken.  
 

Zweitens. Das Siebenpunkteprogramm zur Flutfolgen-
bekämpfung. - Die Forderungen des Siebenpunktepro-
gramms aus dem PDS-Antrag sind letztlich einerseits 
nur eine detaillierte Beschreibung von Teilen der Ge-
samtaufgabe an den zeitweiligen Ausschuss Hochwas-
ser - so in den Punkten 1, 3, 5, 6 und 7 - und anderer-
seits in den Punkten 2 und 4 die Wiederholung der For-
derung nach einem Schadensausgleichsgesetz.  
 

Die Landesregierung hat die erforderlichen Schritte zur 
Aufstellung der im ersten Punkt des Programms gefor-
derten Schadensbilanz mit der Einrichtung eines inter-
ministeriellen Arbeitsstabes bereits eingeleitet.  
 

Im Rahmen dieser Schadensfeststellung wird die Lan-
desregierung auch ermitteln, wie hoch die Kosten der 
Kommunen für den Katastropheneinsatz waren, und in 
Abhängigkeit von den Ergebnissen entscheiden, in wel-
chem Umfang sich das Land an den Kosten beteiligt. Ich 
weiß von vielen Gesprächen mit Bürgermeistern und 
Landräten, dass in dieser Hinsicht ein erheblicher Infor-
mations- und Gesprächsbedarf besteht und natürlich 
auch die Kostenfrage entsprechend geregelt werden 
muss. 
 

Die Landesregierung führt bereits eine gründliche und 
sachliche Nachbereitung des Katastrophenmanage-
ments durch. Zugleich müssen in einer gründlichen Ana-
lyse Möglichkeiten für die Verbesserung des zukünftigen 
Katastrophenschutzmanagements entwickelt werden. 
Dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird ei-
ne der durch den Ausschuss zu begleitenden Maßnah-
men sein müssen.  
 

Die von der PDS geforderte Neukonzipierung der Aus-
gestaltung von Flussläufen und Flusslandschaften läuft 
bereits auf Hochtouren. Die Landesregierung prüft im 
Ergebnis laufender Länder übergreifender Untersuchun-
gen Möglichkeiten zur Reaktivierung ehemaliger Über-
schwemmungsflächen und zur Schaffung zusätzlicher 
Retentionsräume für die Elbe und die Unterläufe der 
Nebenflüsse im Land Sachsen-Anhalt. Ebenfalls geprüft 
wird, welche Auswirkungen sich für die Landesraumord-
nung, aber auch für die Bauleitplanung durch die Ge-
meinden ergeben. 
 

Ich habe sehr aufmerksam hingehört, als der Hinweis 
auf die Bauleitplanung der Gemeinden gefallen ist. Ich 
warne davor, dass jetzt eine Diskussion aufgemacht wird 
nach dem Motto, die Kommunen seien selbst daran 
schuld, wenn sie in solchen Gebieten Bebauungspläne 
aufgestellt hätten. Ich möchte diejenigen, die mit den 
Details vertraut sind, daran erinnern, dass jeder B-Plan 
bis zur Rechtsverbindlichkeit eines Flächennutzungs-
plans durch das RP genehmigt werden muss. Das RP 
war und ist im Rahmen seiner Prüfungspflicht gehalten, 
die entsprechenden Behörden zu beteiligen, was in der 

Regel auch passiert ist. Den schwarzen Peter den Kom-
munen zuzuschieben, halte ich an dieser Stelle für aus-
gesprochen deplaziert. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Inwieweit in Erwartung einer möglichen nächsten Jahr-
hundertflut über die bereits eingestellten Mittel zur 
Hochwasserprävention hinaus zusätzliche Reserven an-
gelegt werden müssen, ist im Ergebnis der laufenden 
Untersuchungen zu entscheiden und muss dann auch 
ein wichtiges Thema im Ausschuss werden. 
 

Sie sehen also, dass es angesichts der laufenden Aktivi-
täten sinnvoller ist, die Landesregierung im Ausschuss 
Hochwasser kontinuierlich berichten zu lassen, somit 
auch die Forderungen in dem Siebenpunkteprogramm 
der PDS-Fraktion sicher erfüllt werden. Aus diesem 
Grunde haben die Fraktionen der CDU und der FDP den 
Ihnen vorliegenden Änderungsantrag eingebracht, zu 
dem wir Sie um Zustimmung bitten. 
 

Zum Punkt 3 - Strukturanpassungsmaßnahmen im sozi-
alen, ökologischen und kulturellen Bereich - nur noch 
kurz, weil die rote Lampe bereits blinkt: Eigentlich geht 
der Antrag der PDS hinter den bereits jetzt erreichten 
Stand in der Arbeitsmarktförderung zurück. Die Landes-
regierung hat nicht nur zusätzliche Strukturanpassungs-
maßnahmen gefördert, sondern darüber hinaus weitere 
Arbeitsmarktprogramme aufgelegt.  
 

Ich möchte diese in Anbetracht der zu Ende gehenden 
Redezeit nur kurz nennen: erstens das Sonderpro-
gramm des Landes zur Aufstockung des Arbeitsmarkt-
programms „Hochwasserhilfe 2002/2003“- hierfür wer-
den kurzfristig 2,6 Millionen € aus Bundes- und Landes-
mitteln bereitgestellt werden -, zweitens die Förderung 
geringfügig Beschäftigter zur Beseitigung der Hochwas-
serschäden, wofür 150 000 € bereitgestellt wurden, und 
drittens die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für 
landwirtschaftliche Betriebe zur Unterstützung der vom 
Hochwasser unmittelbar betroffenen landwirtschaftlichen 
Betriebe.  
 

Ich komme damit zum Ende. - Aus diesem Grunde kön-
nen wir den Antrag der PDS-Fraktion nicht mittragen und 
werden diesen ablehnen. 
 

Abschließend möchte ich noch betonen, dass ich mich 
auf die Zusammenarbeit im Ausschuss freue. Ich denke, 
dass diese nicht nur interessant, sondern auch frucht-
bringend für das Land sein wird. - Ich bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Herr Abgeordneter, wären Sie bereit, zwei Fragen zu 
beantworten? 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Ja. 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Bitte, Frau Dr. Weiher, als Erste.  
 
 

Frau Dr. Weiher (PDS):  
 

Ich möchte an den Anfang eine Bemerkung stellen, Herr 
Madl. In den Aufbauhilfefonds des Bundes gehen nach 
meinen Informationen 7,1 Milliarden €, wovon bisher 
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4 Milliarden € in Bundesprogrammen gebunden sind. 
Somit bleiben noch erhebliche Mittel übrig, die frei ver-
fügbar sind bzw. bei einer Kofinanzierung in unterschied-
lichen Größenordnungen frei verwendet werden können. 
Wir rechnen sehr stark damit, dass alle Länder frei ver-
fügbare Mittel erhalten werden.  
 

In diesem Zusammenhang meine Frage: Sie haben ge-
sagt, dass unser Gesetzentwurf, der nur eine Regelung 
trifft, zusätzliche Bürokratie bedeutet. Können Sie mir 
erklären, warum es weniger Bürokratie bedeuten soll, 
wenn das Land frei verfügbare Mittel bekommt und diese 
statt über ein Gesetz in zehn oder 15 verschiedenen 
Programmen einsetzt? 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Ich habe in meinen Ausführungen darauf hingewiesen, 
dass Sie versucht haben zu suggerieren, dass mit Ihrem 
Gesetzentwurf eine relativ einfache Verfahrensweise er-
reicht werden könnte: anmelden - Termin - prüfen - aus-
zahlen. Sie wissen doch selbst, dass dies aufgrund der 
erforderlichen Verwaltungsverfahren, in denen nach den 
Verwaltungsvorschriften erst alle Nachweise geprüft und 
die Rechtmäßigkeit des Anspruches glaubhaft nachge-
wiesen werden muss, nicht so einfach ist wie Sie be-
hauptet haben. 
 

(Frau Dr. Paschke, PDS: Auf jeden Fall einfacher 
als bei den bisherigen Programmen!) 

 

- Das müsste man erst noch prüfen. 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Frau Abgeordnete Dr. Klein, bitte. 
 
 

Frau Dr. Klein (PDS):  
 

Herr Madl, ich habe keine Zweifel an den von Ihnen ge-
nannten zusätzlichen Arbeitsmarktprogrammen. Wie a-
ber erklären Sie es sich, dass Vereine in Halle oder 
Magdeburg - Beispiele liegen vor - Bescheide bekom-
men, dass die von ihnen beantragte Fortsetzung der 
ABM oder der SAM nicht bewilligt werden kann, es sei 
denn, die Maßnahmen würden zu Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Hochwasserschutzes umgewidmet. Einen 
solchen Bescheid hat zum Beispiel der Bürgerladen in 
Halle bekommen. 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil mir solche 
Fälle nicht bekannt sind. - Danke schön. 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Besten Dank, Herr Madl. - Meine Damen und Herren! 
Für die SPD-Fraktion erteile ich nun dem Abgeordneten 
Herrn Doege das Wort. Bitte sehr, Herr Doege. 
 
 

Herr Doege (SPD):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Vieles ist im Laufe des heutigen Vormittags schon 
von meinen Vorrednern gesagt worden. Ich werde des-
halb versuchen, mich relativ kurz zu fassen. 
 

Lassen Sie mich zunächst auf die vorliegenden Anträge 
der PDS-Fraktion zu sprechen kommen, zuerst zu dem 
Entwurf eines Gesetzes über staatliche Ausgleichsleis-
tungen für Schadenfolgen aus der Hochwasserkatastro-
phe.  
 

Das Grundanliegen, das die PDS-Fraktion mit diesem 
Gesetzentwurf verfolgt, ist sicherlich ehrenwert. Wir hal-
ten die im Gesetz enthaltenen Verfahrensregeln und 
zeitlichen Abläufe allerdings nicht für geeignet, um letzt-
endlich eine schnelle und unbürokratische Hilfe für die 
Betroffenen zu gewährleisten. Wir werden einer Über-
weisung in den zeitweiligen Ausschuss dennoch unsere 
Zustimmung erteilen; denn es ist angebracht, über die-
ses Anliegen im zeitweiligen Ausschuss zu diskutieren. 
Ob es ein Gesetz in dieser Form sein muss, darüber 
wird sicherlich noch zu sprechen sein. 
 

Das Siebenpunkteprogramm zur Flutfolgenbekämpfung 
greift diesen Gesetzentwurf mit auf. Zusätzlich werden 
weitere Punkte angesprochen. Wir halten es für sinnvoll, 
diesen Antrag und den Änderungsantrag der Fraktionen 
der CDU und der FDP in den Ausschuss zu überweisen, 
um sich hierüber parteiübergreifend auseinander zu set-
zen. 
 

Was mich als Kommunalpolitiker sicherlich in Freude ver-
setzen würde, ist der Punkt 3 des PDS-Antrages - den 
ich einmal herausgreife -, der eine 100-prozentige Er-
stattung der Kosten für die betroffenen Landkreise und 
Gemeinden vorsieht. Das ist für jeden der Betroffenen 
sicherlich wünschenswert. Ich kann aus der Sicht des 
Landkreises Köthen sagen - in dem ich selbst im Kreis-
tag sitze -, dass wir uns darüber freuen würden. Man 
braucht aber kein Prophet zu sein, um vorherzusehen, 
dass angesichts der Schäden, die im Land insgesamt 
entstanden sind, die Erwartung mehr als unrealistisch 
ist, einen 100-prozentigen Kostenausgleich zu erreichen. 
 

(Frau Theil, PDS: Das ist das Kanzlerwort!) 
 

Ich habe das bereits im Finanzausschuss angespro-
chen. Es ist schon signalisiert worden, dass zumindest 
darüber nachgedacht wird, über den Ausgleichsstock ei-
ne solidarische Beteiligung aller Kommunen im Land zu 
erreichen. Auch darüber wird sicherlich noch im zeitwei-
ligen Ausschuss zu diskutieren sein. 
 

Zu dem Antrag zu den Strukturanpassungsmaßnahmen: 
Auch wir sehen die Gefahr, dass sich das Land unter 
dem Vorwand, die Folgen der Hochwasserkatastrophe 
zu bewältigen, still und klammheimlich aus der Wahr-
nehmung und aus der Finanzierung von Aufgaben im 
Sozial- und Jugendbereich zurückzieht. Ein solches 
Vorgehen findet nicht unsere Zustimmung. Wir sind der 
Meinung, dass darüber noch einmal ausgiebig im zeit-
weiligen Ausschuss und auch im Ausschuss für Wirt-
schaft und Arbeit diskutiert werden sollte, um der be-
schriebenen Gefahr zu begegnen.  
 

Zu dem Antrag, einen zeitwilligen Ausschuss Hochwas-
ser einzurichten, hat mein Kollege Rothe schon ausführ-
lich referiert. Aus unserer Sicht ist es zu begrüßen, dass 
wir fraktionsübergreifend der Bevölkerung signalisieren, 
dass wir dieses Thema für wichtig und diskussionswür-
dig erachten und eine gründliche Aufarbeitung aller in 
diesem Zusammenhang stehenden Ereignisse vorneh-
men wollen.  
 

Unter anderem muss es auch darum gehen, den Hoch-
wasserschutzbericht des Landes Sachsen-Anhalt zu dis-
kutieren, der aus dem Juni dieses Jahres stammt und 
damit unmittelbar vor den Hochwasserereignissen veröf-
fentlicht worden ist. Sicherlich wurde er bisher nur von 
den wenigsten zur Kenntnis genommen; aber in ihm sind 
recht erstaunliche Ansatzpunkte enthalten. Wenn man 
diese alle schon realisiert hätte, wäre sicherlich man-
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ches Agieren am Deich für die betroffenen Helfer ein-
facher gewesen.  
 

Gleiches gilt für das Gutachten der Internationalen Kom-
mission zum Schutz der Elbe aus dem Jahr 2001. Auch 
dieses sollte sicherlich eine Grundlage der Diskussion 
im zeitweiligen Ausschuss bilden. 
 

In Richtung von Herrn Scharf: Herr Scharf, dass Ihnen 
das Gutachten nicht bekannt ist, habe ich so hinnehmen 
müssen. 
 

(Zuruf von Herrn Scharf, CDU) 
 

Aber es wäre zumindest über die neuen Medien, das In-
ternet etc. zu einem sehr geringen Kostenbetrag von 
10 € abrufbar gewesen. Andere haben dies getan, zum 
Beispiel die SPD-Fraktion. Es ist also möglich. 
 

(Herr Scharf, CDU: Wann haben Sie es denn ge-
funden?) 

 

- Bei einer Recherche im Internet wären Sie darauf ge-
stoßen.  
 

(Lachen bei der CDU - Herr Scharf, CDU: Wann 
denn?) 

 

Lassen Sie mich am Rande noch einige Dinge erwäh-
nen. Und zwar bin ich bei der Vorbereitung der heutigen 
Rede auf einen Bericht aus der „MZ“ vom Februar die-
ses Jahres gestoßen, in dem der Leiter des Landes-
betriebes für Hochwasserschutz kundgetan hat - wie es 
schon von vielen Vorrednern hier dargelegt worden ist -, 
große Teile unserer Deiche seien sanierungsbedürftig 
und - das zitiere ich - „man könne froh sein, dass in den 
vergangenen Jahren eigentlich kein richtiges Hochwas-
ser stattgefunden habe“ - so im Februar dieses Jahres. 
Das Hochwasser kam dann gut ein halbes Jahr später. 
 

Wir müssen feststellen, dass wir in Kenntnis der maro-
den Deiche in unserem Land sicherlich in den letzten 
Jahren mehr Geld für die Sicherung und Sanierung der 
Deiche hätten investieren müssen. Aus heutiger Sicht 
kann man diese Frage sicherlich mit einem eindeutigen 
Ja beantworten. Allerdings gebe ich auch zu bedenken 
- das gilt sicherlich auch für alle im Raum Anwesenden -, 
dass Hochwasserereignisse nur in sehr großen Abstän-
den stattfinden und dass in der Zwischenzeit die Prioritä-
ten bei der Mittelverwendung oftmals anders gesetzt 
werden. 
 

Es ist also jetzt, nach den aktuellen Ereignissen, an der 
Zeit, deutlich mehr Augenmerk auf den Hochwasser-
schutz zu richten. Dies wird keine einfache Aufgabe 
sein. Dessen bin ich mir auch bewusst; denn es gilt letzt-
lich, Prioritäten anders zu setzen. Der Haushalt 2003 
wird sicherlich in eindrucksvoller Weise zeigen, inwieweit 
auch die Koalitionsfraktionen bereit sind, die Schwer-
punkte zu verschieben. 
 

Die im Zusammenhang mit den Hochwasserereignissen 
sofort geforderten großflächigen Deichrückverlegungs-
maßnahmen müssen aus meiner Sicht genauestens ge-
prüft werden. Sicherlich ist es möglich und notwendig, 
dort, wo zusätzliche Überflutungsflächen gewonnen wer-
den können, über derartige Maßnahmen nachzudenken.  
 

Allerdings gebe ich hierbei zu bedenken, dass man die 
Meinung der Fachleute ebenfalls berücksichtigen muss, 
dass selbst bei der Realisierung aller derzeit bekannten 
Deichrückverlegungsmaßnahmen keine spürbare Ver-
minderung der Hochwasserabflüsse zu erreichen sein 
wird. Wenn überhaupt, dann könnten nur durch eine 

großflächige Ausweisung von Überflutungsflächen mess-
bare Ergebnisse erreicht werden. Allerdings stößt die 
Errichtung der hierfür notwendigen Bauwerke auf den 
Widerstand von Umweltschützern. Dies können Sie auch 
im Hochwasserschutzbericht des Landes Sachsen-An-
halt nachlesen. 
 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Be-
merkung; denn dass, was anlässlich der Hochwasserka-
tastrophe zum Teil geäußert worden ist, hat mich doch 
sehr betroffen gemacht. Herr Dörfler ist sicherlich vielen 
in diesem Hause bekannt. Er hat sofort den laufenden 
Sanierungsarbeiten an der Elbe die Schuld an den ka-
tastrophalen Auswirkungen des Hochwassers gegeben.  
 

Dazu kann ich nur sagen: Wenn Herr Dörfler und Co. 
wider besseres Wissen so mit den Ängsten der Men-
schen spielen, dann finde ich das in höchstem Maße 
verwerflich.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Ich kann aus eigener Anschauung sagen - weil ich un-
mittelbar hinter dem Deich wohne -, dass viele Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Elbesanierung auch 
dem Hochwasserschutz dienen. Dies kann ich jedem vor 
Ort gern zeigen. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Meine Damen und Herren! Es geht darum, ideologiefrei 
nach den besten Möglichkeiten zu suchen, um die Men-
schen besser als bisher vor dem Hochwasser zu schüt-
zen. Dies kann uns nur mit komplexen Maßnahmen ge-
lingen. Lassen Sie uns deshalb im zeitweiligen Aus-
schuss um den besten Weg für Sachsen-Anhalt ringen. 
Die vom Hochwasser betroffenen Menschen erwarten 
dies von der Politik. - Schönen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP 
- Zuruf von der CDU: Jawohl!) 

 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Doege. - Für die FDP-
Fraktion erteile ich dem Abgeordneten Herrn Wolpert 
das Wort. Bitte sehr, Herr Wolpert. 
 
 

Herr Wolpert (FDP):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren Kollegen! Die Flutkatastrophe im August dieses 
Jahres ist in vieler Hinsicht als einmaliges und im nega-
tiven Sinne als herausragendes Ereignis erlebt und emp-
funden worden. Es gab aber auch, wie bereits erwähnt, 
positive Seiten. 
 

Eine der erfreulichsten Erscheinungen, die trotz aller 
materiellen und seelischen Schäden aufgetreten ist, war 
und ist die noch immer anhaltende gelebte Solidarität 
zwischen den Menschen. Deshalb möchte auch ich an 
dieser Stelle noch einmal allen Helfern, ob professionell 
oder spontan, organisiert oder nicht organisiert, danken, 
die sich bei der Gefahrenabwehr oder Schadensbeseiti-
gung eingesetzt haben.  
 

Ich möchte mich aber ganz besonders bei denen bedan-
ken, die trotz erlittenen Schadens nicht aufgeben und 
den Wiederaufbau in Angriff genommen haben. Denje-
nigen, die noch verzagen, möchte ich von dieser Stelle 
aus den Mut dazu wünschen.  
 

Meine Damen und Herren Kollegen! Mit dem vorliegen-
den Antrag aller Fraktionen zur Bildung eines zeitweili-
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gen Ausschusses Hochwasser wird der Wille verdeut-
licht, die notwendigen politischen Schlüsse aus dem Er-
lebten zu ziehen. Der Schutz der Bevölkerung vor ähnli-
chen Gefahrenlagen als gemeinsames Ziel erfordert ei-
ne gesonderte Betrachtung der Problematik, die im 
Rahmen des so genannten Alltagsgeschäftes zu kurz 
kommen könnte.  
 

Neben einer gründlichen Faktensammlung und Analy-
se, von der Schadensermittlung über die Ursachenfor-
schung bis hin zur Prüfung der Qualität und Quantität 
der Gefahrenabwehrpotenziale bedarf es einer ausge-
glichenen Interessenabwägung bei der Erstellung eines 
Maßnahmenkataloges. Schon die eingetretenen Schä-
den zeigen auf, dass der zu errichtende Ausschuss in-
terdisziplinär anzulegen ist. Erlauben Sie mir, das kurz 
am Beispiel Bitterfelds zu skizzieren.  
 

Schon als die Muldedämme oberhalb von Bitterfeld bra-
chen, zeigte sich, dass ein Länder übergreifendes Katas-
trophenmanagement keine Selbstverständlichkeit ist. Mit 
der Beschädigung der Bergbaufolgelandschaft Goitz-
sche ist letztlich abwärts der Mulde und Elbe Schlimme-
res verhütet worden. Man überlege: Sechs Meter Höhen-
unterschied beim Wasserstand auf 20 km² Fläche. Wenn 
das nach Dessau gekommen wäre und mit dem Elbe-
hochwasser zusammengestoßen wäre, wären nicht nur 
die Teile von Waldersee überschwemmt worden.  
 

Aber schon hierbei wird deutlich, dass über die Bergbau-
folgelandschaft das Wirtschaftsministerium mit in die 
Verantwortung gezogen wird. Wie man weiter sieht, sind 
durch das angestiegene Grundwasser in Bitterfeld, die 
spezifischen Kontaminierungsbelastungen in der Grund-
wasserblase unter Bitterfeld, die weggespülten Straßen 
und die Nutzung der Auen als Poldergebiete das Um-
weltministerium, Landwirtschaft, Bau, Verkehr und In-
nenpolitik gleichermaßen betroffen.  
 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es 
einer ganzheitlichen Betrachtung, die im zeitweiligen 
Ausschuss gegeben sein wird. Insoweit schließt sich die 
FDP diesem guten Gedanken an.  
 

Anders verhält es sich bei dem Gesetzentwurf der PDS-
Fraktion über die staatlichen Ausgleichsleistungen für 
Schadensfolgen aus der Hochwasserkatastrophe. Dem 
liegt ein guter Gedanke zugrunde - dies will ich nicht ab-
streiten -; die Ausführung in Form eines Gesetzes er-
scheint uns allerdings problematisch.  
 

Vor dem Hintergrund der zwischen Bund und Ländern 
vereinbarten Hilfsprogramme, insbesondere dem Flut-
opfersolidaritätsfonds und den weiteren erwähnten an 
die 20 Hilfsprogrammen, ist die Notwendigkeit eines wei-
teren Anspruchs, und gar eines rechtlich durchsetzbaren 
Anspruchs schon von vornherein fraglich.  
 

Der Gesetzentwurf ist aber auch in sich nicht schlüssig, 
weil er Anspruchsberechtigte und Finanzierung nicht or-
dentlich in Einklang bringt. Sieht man nämlich die An-
spruchsberechtigten - das sind fast alle Rechtssubjekte, 
die wir kennen - und die angedachte Finanzierung, dann 
gerät die Relation aus den Fugen.  
 

Freie EU- oder freie Bundesmittel gibt es zurzeit nicht. 
Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Mittel aus den be-
stehenden Programmen überhaupt noch freizuschaufeln 
sind. Im Hinblick auf freie Landesmittel habe ich von 
vornherein das Problem zu erkennen, wo diese vorhan-
den sein sollen. Die würden allerdings allein auch über-
haupt nicht ausreichen, um dem Anspruch an dieser 
Stelle gerecht zu werden. 
 

Auch die Absicht, den jeweils Geschädigten einen 
Rechtsanspruch zu verschaffen, ist nach unserer An-
sicht der ordnungspolitisch falsche Ansatz. Eine solche 
Regelung suggeriert auf der einen Seite eine Einstands-
pflicht des Staates für Schäden aus Naturkatastrophen 
- und diese Einstandspflicht besteht eben grundsätzlich 
nicht - und zum anderen schafft sie einen Präzedenzfall 
für andere Fälle. Wenn wir heute einen Rechtsanspruch 
installieren, warum nicht beim nächsten Hochwasser 
oder bei einer anderen Katastrophe, bei der wir dazu 
nicht mehr in der Lage sein werden. 
 

(Zuruf von Minister Herrn Dr. Rehberger) 
 

- Ja, die kommen noch. Sicherlich, die private Versiche-
rungswirtschaft wird sich dagegen wehren. Der Staat hat 
aber nicht die Aufgabe, jegliches Risiko abzudecken.  
 

Die ebenso verankerte Subsidiarität hat in diesem Zu-
sammenhang auch ihre Tücken. An dieser Stelle komme 
ich auf die Versicherungen, Herr Wirtschaftsminister, zu 
sprechen. Im Ergebnis erhält nämlich derjenige, der sei-
nen Versicherungsanspruch durch Prämienzahlungen 
erworben hat, diesen Anspruch, den er gegenüber der 
privaten Versicherung hat, von dem gesetzlichen An-
spruch gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt in Abzug 
gebracht. Er wird also schlechter gestellt als derjenige, 
der keine Versicherung gezahlt hat und nicht private 
Vorsorge getroffen hat. - Ich weiß, ich weiß, die Relation, 
die Sie gesetzt haben, ist ein Mittelweg. Aber es ist nicht 
exakt dasselbe. 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Herr Wolpert, wären Sie bereit, eine Zwischenfrage von 
Herrn Gallert zu beantworten?  
 
 

Herr Wolpert (FDP):  
 

Im Hinblick auf das komplexe Thema werde ich es am 
Schluss versuchen. Bitte lassen Sie mir die Redezeit.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Herr Gallert, am Schluss. 
 
 

Herr Wolpert (FDP):  
 

Letztlich ist die Definition der Schäden, auch als sonsti-
ge materielle Schäden, ganz offensichtlich sogar auch 
auf Umsatzausfälle und ähnliche mittelbare Folgeschä-
den ausgedehnt.  
 

(Frau Dr. Weiher, PDS: Nein!) 
 

- Das habe ich zumindest Ihren Ausführungen so ent-
nommen.  
 

(Frau Dr. Weiher, PDS: Nein!)  
 

Sie kommen mit dem Begriff des sonstigen Vermögens-
wertes, der geschädigt sein muss - das steht nämlich in 
einem Paragrafen drin - zu einer Definition, die unter 
Umständen sehr weit auszulegen ist.  
 

Aber selbst wenn Sie das nicht so wollen, haben Sie ein 
ganz anderes Problem in das Gesetz eingebracht, näm-
lich die Pflicht der Landkreise, die Nachweise und Aus-
künfte für die Antragsteller einzuholen. Das ist nun ganz 
interessant. Was ist eigentlich, wenn die Landkreise es 
nicht schaffen, die Nachweise, die sie für die Antragstel-
ler einholen sollen, bis zum 30. April 2003, dem Ende 
der Anmeldungsfrist, einzuholen? Wer haftet dafür, der 
Landkreis oder das Land? Oder gibt es Nachfristen?  
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Sie haben ein Problem mit den Fristen, Sie haben ein 
Problem mit den Verantwortlichkeiten, Sie haben ein 
Problem mit den Nachweisen und letztendlich ein Pro-
blem mit der Finanzierung und dem Quotienten, den Sie 
daraus ermitteln wollen. 
 

Daher rührt der Vorwurf, dass dieses Verfahren mehr 
Bürokratie bringt als Hilfe; denn zu gleicher Zeit werden 
Sie die Programme, die mit gebundenen EU-Mitteln ge-
fahren werden, nicht abschaffen. Sie schaffen ja nicht 
einen einzigen Topf. Sie schaffen einen weiteren Topf, 
und den gestalten Sie in einer Form, der wir nicht zu-
stimmen können. Wir sind aber gern bereit, weil die Idee 
grundsätzlich nicht völlig falsch ist, im Ausschuss dar-
über zu sprechen. 
 

Bei dem Siebenpunkteprogramm zur Flutfolgenbekämp-
fung beziehen sich die Punkte 2, 4 und 7 genau auf die-
sen Gesetzentwurf, den ich gerade kritisiert habe. Den 
übrigen Punkten 1, 3, 5 und 6 wurde durch den Ände-
rungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP Rech-
nung getragen. In Punkt 1 des Änderungsantrags be-
steht der Unterschied zu dem ursprünglichen Antrag le-
diglich darin, dass nunmehr die Berichterstattung im zeit-
weiligen Ausschuss in periodischen Abständen installiert 
wird und der Gegenstand der Berichterstattung flexibel 
an den Bedarf angepasst werden kann. 
 

In Punkt 2 des Änderungsantrags wird auf die Kosten-
tragungspflicht des Landes im Rahmen von § 24 Abs. 4 
des Katastrophenschutzgesetzes verwiesen. Diesbezüg-
lich schließe ich mich gern meinem Vorredner von der 
SPD-Fraktion an. Als Vorsitzender des Kreistages des 
Landkreises Bitterfeld freute ich mich immer, wenn ein 
Kreis eine 100-prozentige Entschädigung für die Schä-
den bekäme. Das war in Bitterfeld nicht wenig. Aber das 
wird nicht realistisch durchzuführen sein.  
 

Zu dem SAM-Antrag nur ganz kurz: Während wir einer 
Überweisung der vorherigen Anträge, insbesondere 
auch unseres Änderungsantrags und des Antrags hin-
sichtlich des Siebenpunkteprogramms, zustimmen, leh-
nen wir den letzten Antrag hinsichtlich der SAM ab. Da-
zu kann ich leider keine Ausführungen mehr bringen. 
- Danke schön. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Danke, Herr Wolpert. Wären Sie jetzt bereit, die Frage 
von Herrn Gallert zu beantworten? 
 
 

Herr Wolpert (FDP): 
 

Ja. 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Bitte sehr, Herr Gallert. 
 
 

Herr Gallert (PDS):  
 

Herr Wolpert, Sie können es auch als Intervention ver-
stehen, aber eines muss ich richtig zurückweisen. Sie 
haben gesagt, diejenigen, die sich um private Versiche-
rungen gekümmert hätten bzw. diejenigen, die Spenden 
eingeworben hätten, würden nach unserem Gesetz 
schlechter gestellt sein als diejenigen, die es nicht getan 
hätten.  
 

Nun hat Frau Dr. Weiher eine Modellrechnung vorgelegt. 
Aus der geht zwingend hervor, dass das nicht der Fall 

ist, sondern dass derjenige, der private Versicherungen 
abgeschlossen hat oder sich anderweitig um Geld ge-
kümmert hat, auch nach unserem Gesetz immer besser 
gestellt ist als derjenige, der nur Schadenersatzansprü-
che nach diesem Gesetz stellt. Das ist keine Frage der 
Interpretation, das ist sachlich und mathematisch falsch, 
was Sie jetzt gesagt haben.  
 

Dann will ich noch eine Geschichte anfügen, Herr Wol-
pert. Wissen Sie, das ist Klasse - -  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Herr Gallert, bitte beschränken Sie sich auf Fragestel-
lungen. 
 

(Zuruf von der PDS: Er kann doch eine Zwischen-
bemerkung machen!)  

 

- Ist das eine Zwischenbemerkung? 
 
 

Herr Gallert (PDS):  
 

Das habe ich am Anfang gesagt.  
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Dann ist das in Ordnung. 
 
 

Herr Wolpert (FDP):  
 

Muss ich dann während der Bemerkung hier stehen? 
Wie lange dauert die?  
 
 

Herr Gallert (PDS): 
 

Weil Sie es zugelassen haben. Hätten Sie es nicht zuge-
lassen, dann hätten Sie sich hinsetzen müssen.  
 

(Heiterkeit bei der PDS) 
 
 

Herr Wolpert (FDP):  
 

Das ist meiner parlamentarischen Unerfahrenheit ge-
schuldet.  
 
 

Herr Gallert (PDS): 
 

Die andere Geschichte. Ich habe es schon bei der Rede 
Ihrer Fraktionsvorsitzenden nicht verstanden, dass es 
mit Blick auf alle anderen Förderprogramme als okay 
angesehen wird, dass die Leute die Nachweise bringen 
müssen und dass die Kompatibilität mit dem Förderpro-
gramm geprüft werden muss; das ist kein bürokratischer 
Aufwand. Aber wenn wir sagen, du musst nur einen ein-
zigen Nachweis erbringen, und zwar den, dass es ein 
Hochwasserschaden ist, dann ist es ein unvertretbarer 
bürokratischer Aufwand. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 
 

Herr Wolpert (FDP):  
 

Erstens. Das Rechenbeispiel, das gebracht worden ist, 
stimmt eben nicht mathematisch überein. Es wurde 
nämlich von der Schadenssumme das abgezogen, was 
die Versicherung bezahlt, und der Restschaden kommt 
in die Quote. 
 

(Herr Gallert, PDS: Genau wie es im Gesetz 
steht!) 

 

- Genau. Das ist aber nicht dasselbe wie bei demjeni-
gen, der denselben Schaden ohne eine Versicherung 
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hat. Bei dem geht nämlich der Gesamtschaden in die 
Quotenregelung. Darin besteht der Unterschied: Unter-
schiedliche Höhe wird mit der Quote multipliziert, und an 
dieser Stelle haben Sie die Ungerechtigkeit. 
 

(Zurufe von der PDS)  
 

Das ist jetzt meine Antwort. Sie können nachher im Aus-
schuss weiter mit mir diskutieren, sofern ich da drin sein 
sollte. 
 

Zweitens. Sie schaffen mit dem Antrag nicht nur Büro-
kratie. Das haben wir nicht gesagt, auch meine Frak-
tionsvorsitzende nicht. Sie schaffen zusätzliche Bürokra-
tie, weil Sie die anderen Programme nicht in diesen Topf 
hineinpacken können. Das heißt: Wir haben 20 beste-
hende Programme und schaffen noch eines, und auch 
noch ein gefährlicheres, weil Sie noch einen Rechtsan-
spruch installiert haben, der gerichtlich überprüfbar ist. 
Das ist das, worauf die Kritik zielt. - Danke schön.  
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka: 
 

Besten Dank, Herr Wolpert. - Für die PDS-Fraktion ertei-
le ich dem Abgeordneten Herrn Gärtner das Wort. Bitte 
sehr. 
 
 

Herr Gärtner (PDS):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Einige zusammenfassende Bemer-
kungen aus der Sicht der PDS-Fraktion von meiner Sei-
te.  
 

Meine Damen und Herren! Ich komme aus einer Region 
unseres Landes, die neben Bitterfeld und Dessau mit am 
stärksten von der Flutkatastrophe betroffen war und - ich 
betone das ausdrücklich - ist. Dort bin ich in den letzten 
Wochen wie wahrscheinlich viele andere Kolleginnen 
und Kollegen auch zusammen mit meiner Fraktion vor 
Ort unterwegs gewesen.  
 

Neben der Tatsache, dass ich es für unfassbar und für 
nicht nachvollziehbar halte, dass das Land Sachsen-An-
halt das einzige Land von den betroffenen Ländern ist, in 
dem das Parlament trotz dieser Katastrophe keine Son-
dersitzung durchführt und erst Wochen später dazu tagt, 
 

(Herr Gürth, CDU: Wem hätten wir damit gehol-
fen?)  

 

spricht für die These, dass Magdeburg und die Regie-
rung zum Teil weit weg sind, Folgendes: Pressemittei-
lung des Innenministers vom 2. Oktober 2002 - Zitat -:  
 

„Innenminister Klaus Jeziorsky setzt Arbeits-
gruppe zur Auswertung der Hochwasserkatas-
trophe 2002 ein.“  

 

Meine Damen und Herren! Am 2. Oktober 2002, also 
fast zwei Monate später, passiert das nun auch schon. 
Für mich ist das nicht nachvollziehbar.  
 

Dann noch die Zusammensetzung: Nur ein Vertreter der 
kommunalen Ebene, sprich der Landrat von Wittenberg, 
ist darin vertreten. Ich denke, dies sollte überdacht wer-
den. Dort gehören mehr Vertreter der betroffenen kom-
munalen Ebene hinein.  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Ein Zweites. Herr Ministerpräsident, so wie Sie in den 
Tagen der Flut agiert haben, nein, eher beschwichtigten 

mit Worten wie: Das kennen wir doch, das haben wir je-
des Jahr, und mein Keller ist dann auch mit Wasser voll 
- meine Damen und Herren, das konnten die Leute in 
Pratau, Seegrehna oder Prettin zum Teil nur als puren 
Zynismus hinnehmen. Dort ist nicht der Keller ein wenig 
feucht gewesen, sondern dort hat es zum Teil die ge-
samte Existenz weggeschwemmt.  
 

Ein Drittes und schon eine wichtige Konsequenz für die 
Arbeit im zeitweiligen Ausschuss, damit die Politik das 
Vertrauen der vom Hochwasser betroffenen Leute zu-
rückgewinnt, ist, dass ohne Vorbehalte alle Vorwürfe be-
züglich einer möglichen Sprengung von Deichen voll-
ständig, zur Not auch juristisch, aufgearbeitet und auf-
geklärt werden.  
 

Auch die Bewohner der vielen Dörfer im Osten unseres 
Landes dürfen jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie 
nunmehr mit ihrem Schicksal allein sind und vergessen 
werden. Dresden, Grimma, Magdeburg waren und sind 
immer noch in aller Munde, wenn über die Flut geredet 
wird. Wer weiß aber, dass Orte wie Labrun, Lebbin, 
Elster genauso, zum Teil noch schlimmer von den Was-
sermaßen betroffen worden sind? In diesem Sinne bin 
ich auch dafür, dass nicht nur die Lagefilme der Land-
kreise, sondern auch die Lagefilme und Tagebücher von 
Polizei und Bundeswehr offen gelegt werden. Ich glau-
be, das würde zur Stärkung des Vertrauens beitragen.  
 

Ich will an dieser Stelle auf einige Probleme eingehen, 
die einer zum großen Teil kurzfristigen, aber auch mittel-
fristigen Lösung bedürfen. Offen ist bis zum jetzigen 
Zeitpunkt weiterhin, was mit den Kosten passiert, die 
während der Katastrophe den Landkreisen für Material-
beschaffung, Lohnausgleichskosten für die freiwilligen 
Feuerwehren, Verpflegung, Sprit, Hubschraubernetze, 
Rettungsmaterial usw. entstanden. Der Landkreis Wit-
tenberg beziffert seine Kosten hierfür auf eine zweistelli-
ge Millionen-Euro-Summe. Das wird der Kanzler nicht 
einfach so - wie er damals sagte - aus der Portokasse 
bezahlen können. Die Frage ist, ob dafür das kommu-
nale Sofortprogramm des Bundes aufkommt. Sollte es 
diesbezüglich keine Regelung geben, könnten bestimm-
te Landkreise ihre Schlüssel abgeben.  
 

Wie auch im Antrag der PDS-Fraktion beschrieben, ist 
eine unverzügliche Analyse und Überarbeitung der 
Kompetenzzuweisung und -wahrnehmung im Katastro-
phenfall vorzunehmen. Dazu gehört insbesondere die 
Klärung der Kompetenzen der Landkreise, der Regie-
rungspräsidien und des Innenministeriums. Dort hat es 
eine Vielzahl von Reibungsverlusten gegeben. Dazu hal-
te ich eine Anhörung der Landräte und Bürgermeister, 
die von der Katastrophe betroffen waren und sind, im 
zeitweiligen Ausschuss für absolut notwendig. Im Zuge 
dieser Anhörung und der Beratungen sollten dann auch 
notwendige Gesetzesänderungen diskutiert werden.  
 

Noch viel notwendiger ist an dieser Stelle eine effek-
tive Abstimmung der Länder. Man hatte in der Zeit der 
Katastrophe zum Teil den Eindruck, dass wir noch im 
Zeitalter der deutschen Kleinstaaterei leben. Zum Bei-
spiel hinsichtlich des Einsatzes der Feuerwehren sollten 
Ländervereinbarungen erzielt werden.  
 

Ein aus der Sicht der Betroffenen bislang völlig unver-
ständlicher Vorgang ist, dass Personen, die in den 
Genuss von Spenden gekommen sind, nunmehr laut 
Steuergesetz dafür Schenkungssteuern zahlen müssen. 
Das mag nach den Buchstaben des Gesetzes korrekt 
sein, aus moralischer und inhaltlicher Sicht ist es völlig 
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inakzeptabel. Ich fordere die Landesregierung und ins-
besondere den Finanzminister auf, unverzüglich auf 
Bundesebene initiativ zu werden, damit dieser Unfug ein 
Ende hat.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Viel entscheidender allerdings ist - das hat schon eine 
Vielzahl von Rednerinnen und Rednern deutlich ge-
macht -: Wann kommt endlich die umfängliche staatliche 
Hilfe für die Betroffenen? Bei vielen Betroffenen, auch im 
Landkreis Wittenberg, ist bislang nur die 500-€-Sofort-
hilfe eingetroffen.  
 

Nun zu einigen Punkten, die in der Debatte auch zu un-
seren Anträgen erwähnt worden sind.  
 

Erstens zu der Frage des Elbe-Ausbaues und der für 
mich überraschenden, aber richtigen Wende, was die 
Position von SPD und Grünen anbetrifft. Ich kann es 
Ihnen nicht ersparen, auf das einzugehen, was im Land-
tagswahlkampf und davor insbesondere seitens des Ver-
kehrsministers geäußert worden ist. Gerade der ehema-
lige Verkehrsminister Dr. Heyer war es, der im Land-
tagswahlkampf und davor immer wieder vehement für 
den Elbe-Ausbau geworben hat.  
 

Ich erinnere mich sehr gut daran, wie Frau Dr. Sitte bei 
einer Veranstaltung in Wittenberg vonseiten der Han-
delskammer für eine von mir vertretene Position be-
schimpft worden ist. Ich war nämlich aus den genannten 
Gründen ganz vehement für den Stopp des Elbe-Aus-
baus. Wie gesagt, ich begrüße diesen Wandel und hoffe, 
dass Sie das nicht nur in Oppositionszeiten durchhalten, 
sondern auch in Regierungszeiten.  
 

Einen zweiten Punkt, nämlich zu dem Gesetzentwurf der 
PDS, kann ich mir an dieser Stelle sparen. Herr Gallert 
hat noch einmal deutlich gesagt, worum es uns geht. Ich 
will nur eines betonen: Es geht uns mit diesem Gesetz 
nicht um mehr Bürokratie, sondern es geht uns um 
Rechtssicherheit für die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger.  
 

Ein letzter Punkt. Ich will noch einmal dafür werben, den 
Antrag der PDS-Fraktion zu den Fragen bezüglich SAM 
nicht abzulehnen, sondern in den Ausschuss für Wirt-
schaft und Arbeit und in den zeitweiligen Ausschuss zu 
überweisen. Mir liegen zwei Schreiben des Ministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit aus dem Monat August vor. 
Beide Schreiben sind mit demselben Datum versehen. 
Das eine Schreiben war an einen Träger im Norden des 
Landes, in Wolmirstedt, gerichtet, das andere an einen 
Träger im Süden des Landes, in Halle. Beide Male ha-
ben wir denselben Wortlaut. Damit Sie, Herr Madl, wis-
sen, worum es sich handelt, darf ich aus den Schreiben 
zitieren: 
 

„Das Land Sachsen-Anhalt wurde in der Zwi-
schenzeit von einer Flutwasserkatastrophe heim-
gesucht, deren Auswirkungen im Moment noch 
nicht einzuschätzen sind. Die Bundesanstalt für 
Arbeit hat daher ein Sofortprogramm initiiert. Hier 
sollen im Rahmen von Strukturanpassungsmaß-
nahmen die Aufräum- und Sanierungsarbeiten 
wesentlich unterstützt werden. Da hier erhebliche 
Mittel notwendig sind, hat sich das Land Sach-
sen-Anhalt entschlossen, diese Maßnahme mit 
den für dieses Jahr noch zur Verfügung stehen-
den Mitteln zu bezuschussen. Daher ist in diesem 
Jahr eine Bewilligung der von Ihnen beantragten 
SAM nicht mehr möglich.“ 

 

Meine Damen und Herren! Damit ist klar, worum es sich 
handelt. Ich halte es für notwendig, dass wir diese The-
matik in den beiden Ausschüssen bereden; denn es darf 
nicht sein, dass Betroffene gegeneinander ausgespielt 
werden. Das halte ich nicht für richtig, sondern für falsch. 
Deshalb sollten wir darüber diskutieren.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Ich bitte daher nochmals, gerade angesichts des Faktes, 
den ich gerade erwähnt habe, unseren diesbezüglichen 
Antrag in die beiden Ausschüsse zu überweisen. - Vie-
len Dank.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Präsident Herr Prof. Dr. Spotka:  
 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Gärtner.  
 

Meine Damen und Herren! Wir treten jetzt in die getrenn-
te Abstimmung ein. Wir haben uns im Ältestenrat darauf 
verständigt, dass wir zuerst über den Antrag zur Einrich-
tung des zeitweiligen Ausschusses, also über die 
Drs. 4/248, direkt abstimmen, weil die anderen Druck-
sachen möglicherweise in den zeitweiligen Ausschuss 
überwiesen werden sollen.  
 

Ich rufe also zunächst den Antrag in der Drs. 4/248 
- Einrichtung eines zeitweiligen Ausschusses „Hochwas-
ser“ - auf. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. - Ge-
genstimmen? - Enthaltungen? - Ohne Gegenstimmen 
und ohne Enthaltungen ist dieser Antrag einstimmig an-
genommen worden.  
 

Meine Damen und Herren! Damit hat der Landtag einen 
zeitweiligen Ausschuss „Hochwasser“ eingesetzt. Be-
reits an dieser Stelle möchte ich die Fraktionen darauf 
hinweisen, dass sie die Mitglieder des Ausschusses 
recht schnell benennen möchten, damit der Ausschuss 
seine Arbeit umgehend aufnehmen kann. - Vielen Dank.  
 

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zur Ab-
stimmung über die Drs. 4/244, den Entwurf eines Geset-
zes über staatliche Ausgleichsleistungen für Schadens-
folgen aus der Hochwasserkatastrophe im August 2002 
im Land Sachsen-Anhalt, einen Gesetzentwurf der Frak-
tion der PDS. Beantragt ist eine Überweisung des Ge-
setzentwurfes in den zeitweiligen Ausschuss „Hochwas-
ser“ und in den Finanzausschuss.  
 

Wir stimmen zunächst über die Ausschussüberweisung 
ab. Wer der Überweisung dieses Gesetzentwurfes in die 
Ausschüsse seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 
das Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegenstimmen? 
- Enthaltungen? - Bei einer Gegenstimme und, soweit 
ich sehe, zwei Enthaltungen ist dieser Gesetzentwurf mit 
überwältigender Mehrheit überwiesen worden.  
 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über die Über-
weisung in ganz bestimmte Ausschüsse und über die 
Bestimmung des federführenden Ausschusses. Vorge-
schlagen ist, diesen Gesetzentwurf in den zeitweiligen 
Ausschuss Hochwasser federführend und in den Fi-
nanzausschuss mitberatend zu überweisen. Wenn Sie 
einverstanden sind, stimmen wir gleich zusammenhän-
gend über diese beiden Überweisungen ab. - Wer einer 
Überweisung in die beiden genannten Ausschüsse bei 
Federführung des zeitweiligen Ausschusses seine Zu-
stimmung gibt, den bitte ich um das Zeichen mit der 
Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit 
ist der Gesetzentwurf einstimmig in die genannten Aus-
schüsse überwiesen worden. 
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Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zur Ab-
stimmung über den Antrag „Siebenpunkteprogramm zur 
Flutfolgenbewältigung“ in der Drs. 4/203. Dazu liegt ein 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der FDP-Frak-
tion vor. Es war strittig, ob es sich dabei um einen Ände-
rungs- oder um einen Alternativantrag handelt. Mir wur-
de signalisiert, dass man einer Ausschussüberweisung 
für beide Anträge zustimmt. Aus diesem Grund ist eine 
Debatte darüber, ob es sich um einen Änderungs- oder 
um einen Alternativantrag handelt, entbehrlich.  
 

Wer der Überweisung des Antrags in der Drs. 4/203 und 
des Änderungsantrages in der Drs. 4/261 zustimmt, den 
bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Beide Anträge wurden ein-
stimmig überwiesen.  
 

Es folgt die Abstimmung über die Ausschüsse. Vorge-
schlagen wurde die Überweisung in den zeitweiligen 
Ausschuss Hochwasser federführend und zur Mitbera-
tung in den Finanzausschuss. Kann ich darüber zusam-
men abstimmen lassen? - Ich sehe keinen Widerspruch.  
 

Wer der Überweisung zur federführenden Beratung in 
den zeitweiligen Ausschuss Hochwasser und zur Mitbe-
ratung in den Finanzausschuss zustimmt, den bitte ich 
um das Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegenstimmen? 
- Enthaltungen? - Damit sind die Anträge einstimmig in 
die genannten Ausschüsse überwiesen worden. 
 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zur Abstim-
mung über den Antrag „Strukturanpassungsmaßnahmen 
(SAM) im sozialen, ökologischen und kulturellen Be-
reich“ in der Drs. 4/234. Es wurde vorgeschlagen, den 
Antrag in den zeitweiligen Ausschuss Hochwasser feder-
führend und in den Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit 
zur Mitberatung zu überweisen.  
 

Wir stimmen zunächst über die Ausschussüberweisung 
als solche ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - Das muss gezählt werden. Meine Damen und 
Herren, ich bitte diejenigen, die der Überweisung zu-
stimmen, die Stimmkarte hochzuhalten. Ich bitte die 
Schriftführer zu zählen. - Es gibt eine Diskrepanz im Er-
gebnis. Ich bitte noch einmal um das Votum. - Meine 
Damen und Herren! Es haben 43 Abgeordnete einer 
Überweisung zugestimmt. 
 

Wer gegen eine Überweisung stimmt, den bitte ich um 
das Zeichen mit der Stimmkarte. - Meine Damen und 
Herren! Es gibt eine Pattsituation, 43 Gegenstimmen. 
- Enthaltungen? - Damit wurde die Überweisung des An-
trags abgelehnt.  
 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, am Platz zu 
bleiben. - Die Überweisung ist abgelehnt. Wir müssen 
deshalb noch über den Antrag selbst abstimmen. Wer 
dem Antrag in der vorliegenden Fassung seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimm-
karte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei einer 
großen Zahl von Enthaltungen wurde der Antrag mit 
großer Mehrheit durch die Fraktionen der CDU und der 
FDP abgelehnt. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 
 

Meine Damen und Herren! Ich rufe Tagesordnungs-
punkt 5 auf:  
 
 
 

Fragestunde - Drs. 4/247 
 

Monatlich findet eine Fragestunde statt. Jede Abgeord-
nete und jeder Abgeordnete hat das Recht, pro Frage 
zwei Zusatzfragen zu stellen. Es liegen insgesamt fünf 
Kleine Anfragen vor.  
 

Ich bitte die Abgeordnete Frau Britta Ferchland von der 
PDS-Fraktion, die Frage 1 zum Thema Vereinbarung 
zur Sicherung der Ausbildung junger Menschen in 
Hochwassergebieten in Sachsen-Anhalt zu stellen. 
Bitte schön. 
 
 

Frau Ferchland (PDS): 
 

Danke schön, Herr Präsident. - Für Auszubildende, die 
ihre Ausbildung aufgrund der Hochwasserschäden in ih-
ren Ausbildungsbetrieben für mindestens drei Monate 
nicht fortsetzen können, wurden im Rahmen der Auf-
bauhilfefonds 16 Millionen € bereitgestellt. Davon über-
nimmt der Bund 8 Millionen €.  
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie viele Jugendliche können ihre Ausbildung in 
welchen Hochwassergebieten in Sachsen-Anhalt 
nicht fortsetzen? 

 

2. Wie groß ist das von Sachsen-Anhalt beanspruchte 
Finanzvolumen und wie erfolgt die Beantragung und 
Verteilung der Gelder? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Wirt-
schaft und Arbeit Herr Dr. Horst Rehberger.  
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Ferchland wie 
folgt beantworten.  
 

Zunächst eine Vorbemerkung. Die Bund-Länder-Ver-
einbarung „Programm zur Sicherung der Fortsetzung be-
ruflicher Erstausbildungen in Hochwassergebieten 2002 
bis 2004“ wurde am 19. September 2002 unterzeich-
net. Gefördert wird nach der Vereinbarung die Fortset-
zung begonnener Ausbildungen in anerkannten Ausbil-
dungsberufen, soweit der ursprüngliche Ausbildungs-
betrieb die Ausbildung wegen der Hochwasserschäden 
mindestens drei Monate lang nicht fortsetzen kann. Die 
Förderung umfasst die Ausbildungsvergütung sowie Per-
sonalnebenkosten und Sachkosten bis zu einer Höhe 
von insgesamt 800 € monatlich bis maximal Ende 2004.  
 

Dies vorausgeschickt, darf ich die beiden Fragen wie 
folgt beantworten.  
 

Zu Frage 1: Die Landesregierung ist beim Abschluss der 
Bund-Länder-Vereinbarung nach Rücksprache mit den 
zuständigen Kammern davon ausgegangen, dass im 
Land bis zu 150 Förderanträge anfallen können. Die An-
tragsfrist läuft bis zum 15. November 2002. Erst dann 
wird bekannt sein, um wie viele Förderfälle aus welchen 
Bereichen es sich handelt. Es wird aus derzeitiger Sicht 
jedoch nicht damit gerechnet, dass Anträge in größerer 
Anzahl gestellt werden. Im Allgemeinen konnten die be-
troffenen Unternehmen die Ausbildung nach einer Un-
terbrechung für die Aufräumarbeiten selbst fortführen. 
 

Zu Frage 2: Der Bund und das Land haben für den Zeit-
raum von drei Jahren insgesamt jeweils 960 000 € be-
reitgestellt. Die Anträge nehmen die Regierungsprä-
sidien entgegen. Antragsberechtigt ist das geschädigte 
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Unternehmen, das den Ausbildungsvertrag geschlossen 
hat und mindestens drei Monate lang vorübergehend 
nicht ausbilden kann. Kann das geschädigte Unterneh-
men die Ausbildung auf Dauer nicht weiterführen, liegt 
die Antragstellung beim übernehmenden Betrieb. Die 
Bewilligung und die Auszahlung erfolgen durch die Re-
gierungspräsidien. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Rehberger. - Damit ist die er-
ste Frage beantwortet.  
 

Wir kommen zu Frage 2. Sie wird gestellt von der Abge-
ordneten Frau Katrin Budde von der SPD-Fraktion. Es 
geht um die Einsparung von Landesmitteln aufgrund 
reduzierter Kofinanzierungsquoten. Bitte schön.  
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich frage die 
Landesregierung: 
 

1. Wie viel Landesmittel werden durch die Möglich-
keit reduzierter Kofinanzierungsquoten für die Mittel 
der Europäischen Strukturfonds, insbesondere des 
EFRE, frei? 

 

2. Wofür werden diese frei werdenden Landesmittel 
eingesetzt? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank. - Für die Landesregierung antwortet eben-
falls Herr Minister Rehberger. 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf die 
Kleine Anfrage der Frau Kollegin Budde wie folgt beant-
worten. 
 

Zu Frage 1: Vor dem Hintergrund der Hochwasserkatas-
trophe in Sachsen-Anhalt hat die EU-Kommission eine 
besondere Flexibilität bei der Umsetzung der Struktur-
fonds zugesichert. Dies gilt für zwei Punkte:  
 

Erstens. Hinsichtlich der noch nicht gebundenen Mittel, 
die Sachsen-Anhalt im Zeitraum 2000 bis 2006 als Ziel-
1-Gebiet erhält, soll eine Umschichtung erfolgen, die ei-
ne Orientierung auf neue Projekte ermöglicht, die dem 
Wiederaufbau und der Reparatur dienen.  
 

Zweitens. Die Kommission wird den Beteiligungssatz der 
EU für die Projekte in Sachsen-Anhalt, die noch nicht 
angelaufen sind, beim EFRE auf 75 % der gesamten öf-
fentlichen Ausgaben anheben.  
 

Es ist beabsichtigt, im November einen gemeinsamen 
Änderungsantrag zum operationellen Programm für die 
drei Strukturfonds EFRE, ESF und EAGFL, den Fonds 
für die Landwirtschaft, bei der EU-Kommission einzu-
reichen. Die notwendigen Schritte hierzu sind bereits 
eingeleitet, jedoch noch nicht abgeschlossen worden. Es 
ist insbesondere noch die Befassung des Kabinetts und 
des regionalen Begleitausschusses dazu erforderlich.  
 

Nach derzeitigen, noch nicht endgültig beschlossenen 
Umschichtungen lägen die Einsparungen für den Lan-
deshaushalt im Bereich der drei Fonds und über die 
gesamte Programmlaufzeit je nach Umfang der Einbe-
ziehung der Bundesmittel bei ca. 531 bis 567 Millio-
nen €. Unberücksichtigt geblieben sind bei diesen Be-

tragsermittlungen die geleisteten Ausgaben für bereits 
abgeschlossene Projekte, für die die EU-Kommission ei-
ne rückwirkende Änderung ausschließen will. 
 

Zu Frage 2: Durch die Änderung des operationellen Pro-
gramms werden keine Landesmittel freigesetzt. Die Ein-
sparungen aus der reduzierten Landesbeteiligung kön-
nen im Wesentlichen zur Konsolidierung des Landes-
haushaltes eingesetzt werden.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank. - Es gibt eine Zusatzfrage. Bitte, Frau Bud-
de. 
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Herr Minister, da diese durch die Europäische Union 
vorgenommenen Änderungen und die Flexibilität auf-
grund der Hochwassersituation entstanden sind: Könnte 
sich die Landesregierung nicht vorstellen, dass diese frei 
werdenden Landesmittel auch dafür eingesetzt werden, 
ein eigenes Landesprogramm oder einen eigenen Lan-
desanteil zur Flutfolgenbekämpfung aufzulegen? Oder 
wollen Sie diese Mittel komplett für die Haushaltskonso-
lidierung einsetzen? 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Frau Abgeordnete Budde, Sie wissen, dass der Bund 
und die Länder eine Vereinbarung dahin gehend getrof-
fen haben, dass Bundes- und Ländermittel in der Grö-
ßenordnung von 7,1 Milliarden € zur Schadensreduzie-
rung zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich gehe da-
von aus, dass diese Mittel im Land Sachsen-Anhalt aus-
reichen werden, um die im Land Sachsen-Anhalt einge-
tretenen Schäden, soweit es überhaupt zulässig ist, mit 
entsprechenden Ausgleichszahlungen zu beheben. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Danke schön. - Damit ist auch die zweite Frage beant-
wortet.  
 

Wir kommen zur Frage 3. Sie wird gestellt von der Ab-
geordneten Frau Dr. Helga Paschke von der PDS-
Fraktion. Es geht um Vollzugsprobleme beim Investi-
tionserleichterungsgesetz. 
 
 

Frau Dr. Paschke (PDS):  
 

Seit August 2002 ist das im Juli beschlossene Erste In-
vestitionserleichterungsgesetz in Kraft. Wiederholt wei-
sen der Städte- und Gemeindebund und einzelne kom-
munale Verantwortungsträger darauf hin, dass es beim 
Vollzug dieses Gesetzes erhebliche praktische Proble-
me und negative Folgeerscheinungen gibt. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche detaillierten Umsetzungsprobleme, geset-
zestechnischen Fehler, Defizite und daraus abge-
leitete Nachbesserungsforderungen, insbesondere 
zu Artikel 4 des oben genannten Gesetzes, wurden 
durch die Kommunen der Landesregierung zur 
Kenntnis gegeben? 

 

2. In welchen Punkten teilt die Landesregierung die 
Auffassung der Kommunen und welche Möglichkei-
ten einer Korrektur werden gesehen, wurden einge-
leitet bzw. sind beabsichtigt?  
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Danke schön. - Die Antwort gibt gleichfalls Herr Minister 
Rehberger. 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf die 
beiden Fragen wie folgt beantworten.  
 

Zu Frage 1: Die durch Artikel 4 des Ersten Investitions-
erleichterungsgesetzes bewirkte Zuständigkeitsübertra-
gung wird von einigen Kommunen bezüglich der raschen 
Umsetzung als kritisch angesehen, da die sachlichen 
Voraussetzungen, wie Equipment und ausreichend ge-
schultes Personal, noch nicht zur Verfügung stehen. 
Gleichwohl hat das Präsidium des Städte- und Gemein-
debundes gegenüber der Landesregierung erklärt, dass 
die Zuständigkeitsregelungen des Artikels 4 ausdrücklich 
begrüßt werden und beibehalten werden sollten. 
 

Zu Frage 2: Wie bereits bei Frage 1 ausgeführt, beste-
hen keine grundsätzlich unterschiedlichen Auffassungen 
zwischen der Landesregierung und den Repräsentanten 
der kommunalen Gebietskörperschaften. 
 

Außerdem bietet Artikel 5 des ersten Investitionserleich-
terungsgesetzes jederzeit die Möglichkeit, Anpassungen 
der Zuständigkeitsregelung vorzunehmen. Man wird  
aber abwarten müssen, ob hierfür tatsächlich ein Bedarf 
vorhanden ist. Diese Frage lässt sich im Moment nicht 
abschließend beantworten.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Danke schön. - Es gibt eine Zusatzfrage. Bitte, Frau 
Dr. Paschke. 
 
 

Frau Dr. Paschke (PDS): 
 

Ich habe zwei Zusatzfragen. Erstens. Herr Minister Reh-
berger, ist Ihnen bekannt, dass bei der Versammlung 
des Landkreistages der Geschäftsführer des Städte- und 
Gemeindebundes diese überstürzte Zuständigkeitsrege-
lung ausdrücklich kritisiert hat? Wenn ein Geschäftsfüh-
rer dort auftritt, dann handelt es sich nicht nur - davon 
gehe ich aus - um einige Kommunen.  
 

Zweitens. Stimmen Sie mit mir überein, dass man, wenn 
man den normalen Weg der Anhörung bei diesem Ge-
setz gegangen wäre, genau diese Probleme der über-
stürzten Zuständigkeitsregelung hätte ausschalten kön-
nen? 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Zunächst kann ich nur darauf verweisen, dass auf Rück-
frage der Landesregierung der Landkreistag und der 
Städte- und Gemeindebund deutlich zum Ausdruck ge-
bracht haben, dass der von ihnen in der Vergangenheit 
mehrfach geäußerte Wunsch, der jetzt im Rahmen die-
ses Investitionserleichterungsgesetzes erfüllt ist, mit den 
getroffenen neuen Regelungen Bestand haben solle.  
 

Insofern kann ich mir allenfalls vorstellen - ich war bei 
der Veranstaltung nicht dabei -, dass der Geschäftsfüh-
rer bei einem schnellen Vollzug gewisse Probleme ge-
sehen hat. Das hatte ich eben ausgeführt. Trotz dieser 
Probleme, die in der einen oder anderen Kommune ein-
getreten sein mögen, sind die Beteiligten, das heißt in 

diesem Fall die Organisationen der kommunalen Ge-
bietskörperschaften und die Landesregierung, der Auf-
fassung, dass man es bei der getroffenen Regelung be-
lassen sollte. 
 

Sie haben natürlich Recht - das betrifft Ihre zweite Fra-
ge -, wenn Sie sagen, dass man das eine oder andere 
noch intensiver prüfen könnte, wenn man vorab vertiefte 
Anhörungen durchführen würde. Es ist letztlich immer 
eine Frage, was einem wichtig ist. Möchte man rasch 
Zeichen setzen oder möchte man so lange diskutieren,  
 

(Frau Budde, SPD: Genau! Bravo! - Zuruf von 
Herrn Dr. Püchel, SPD) 

 

ohne dass am Schluss etwas relevant anderes heraus-
kommt. 
 

Wir haben uns damals, als es um dieses Gesetz ging, 
den Hinweis erlaubt, meine Damen und Herren, Frau 
Budde, dass es eben ein wenig schneller geht als in Ih-
rer Regierungszeit. Ich glaube, das war kein Fehler.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU - Un-
ruhe bei der SPD - Zuruf von Herrn Felke, SPD 
- Herr Dr. Püchel, SPD: Aber mit Fehlern!) 

 

- Herr Dr. Püchel, weil Sie sagen, mit Fehlern: Die Ge-
setze, die Sie zum Teil in einer viel längeren Regie-
rungszeit gemacht haben, sind viel fehlerhafter. Die 
Dauer eines Gesetzgebungsverfahrens ist also keine 
Garantie für Fehlerfreiheit. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU - Herr 
Dr. Püchel, SPD: Was Fehler von Gesetzen sind, 
das wissen Sie!)  

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Rehberger.  
 

Bevor ich die nächste Fragestellerin aufrufe, möchte ich 
eine Gruppe von Lehrerseniorinnen und -senioren aus 
dem Burgenlandkreis als Gäste bei uns begrüßen.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Die Frage 4 stellt die Abgeordnete Frau Ute Fischer von 
der SPD-Fraktion. Es geht um Aussagen des Minister-
präsidenten zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Bitte schön. 
 
 

Frau Fischer (Leuna) (SPD):  
 

Am Beginn seiner Amtszeit hat sich der Herr Minister-
präsident in Zeitungsinterviews zum Thema Gleichstel-
lung zwischen Frauen und Männern dahin gehend ge-
äußert, gleicher wie gleich ginge es nicht. 
 

(Herr Gürth, CDU: Hat er Recht, oder?) 
 

In der Zwischenzeit hat der Herr Innenminister am 
4. September 2002 die Daten- und Faktensammlung des 
Statistischen Landesamtes vorgestellt, die anlässlich 
des zehnjährigen Bestehens des Amtes herausgegeben 
wurde. Daraus wird deutlich, dass der monatliche 
Durchschnittsverdienst von Frauen im produzierenden 
Gewerbe, im Handel und im Kredit- und Versicherungs-
gewerbe in Sachsen-Anhalt rund 500 € unter dem von 
Männern liegt.  
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

Haben sich angesichts des dokumentierten Verdienst-
abstandes von Frauen und Männern in Sachsen-Anhalt 
die genannten Hoffnungen des Herrn Ministerpräsiden-
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ten auf eine bereits erreichte Gleichstellung inzwischen 
relativiert? 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank. - Für die Landesregierung antwortet der 
Herr Ministerpräsident. 
 
 

Herr Prof. Dr. Böhmer, Ministerpräsident:  
 

Herr Präsident! Ich möchte die von der Abgeordneten 
Frau Fischer vorgetragene Frage gern wie folgt beant-
worten.  
 

Aus den freundlicherweise vorangestellten Erläuterun-
gen zu der überhaupt nur danach verständlichen Frage 
geht bereits hervor, dass völlig unterschiedliche Pro-
blembereiche angesprochen wurden. Meine Aussage 
bezog sich auf die rechtliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen in den von der Landesregierung ge-
staltbaren Bereichen.  
 

Die Tarifunterschiede in den Bereichen der freien Wirt-
schaft sind nach Auswertung der zitierten Berichte durch 
strukturelle Unterschiede bedingt, die weder von der 
vorigen Landesregierung beeinflussbar waren, noch von 
der jetzigen beeinflussbar sein werden. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Danke, Herr Ministerpräsident.  
 

Die für die heutige Fragestunde letzte Frage 5 stellt die 
Abgeordnete Frau Bull von der PDS-Fraktion. Es geht 
um das Thema Förderung der Aidsberatungsstellen 
in Sachsen-Anhalt. 
 
 

Frau Bull (PDS):  
 

Meine Damen und Herren! Seit dem Jahr 1992 fördert 
das Land Sachsen-Anhalt die Aidsberatungsstellen insti-
tutionell. Im Unterschied zu Selbsthilfegruppen ist die 
Aufgabe der Aidsberatungsstellen zum einen die profes-
sionelle Hilfe für Betroffene, deren soziale Ausgrenzung 
in den vielfältigsten und subtilsten Formen wohl un-
bestritten sein dürfte. Zum anderen kann nur durch eine 
breit angelegte Primärprävention die epidemische Aus-
breitung der Immunschwächekrankheit verhindert wer-
den.  
 

Nicht zuletzt weil eine kontinuierliche Arbeit der Aids-
beratungsstellen in Sachsen-Anhalt bisher durch institu-
tionelle Förderung gesichert war, konnte der Zuwachs 
bei der Zahl der Infizierten im Land in Grenzen gehalten 
werden. Dieser gesundheitspolitische Erfolg muss ge-
sichert werden; vor allem dürfen die dabei erreichten 
Ziele den Akteuren, insbesondere den Aidsberatungs-
stellen selbst, nicht zum Nachteil bei der Förderung 
durch das Land gereichen.  
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche gesundheitspolitischen Schwerpunkte und 
Aufgaben sieht die Landesregierung zukünftig im 
Umgang bzw. bei der Zurückdrängung der Immun-
schwächekrankheit Aids in Sachsen-Anhalt und wer 
soll dies künftig wahrnehmen? 

 

2. Wird die Landesregierung mit Blick auf die vorange-
stellten Aufgaben die institutionelle Förderung der 
Aidsberatungsstellen künftig fortsetzen oder wird die 

Landesregierung stattdessen deren Aufgabe auf die 
begrenzten Möglichkeiten einer Selbsthilfegruppe re-
duzieren? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank. - Für die Landesregierung antwortet der 
Minister für Gesundheit und Soziales Herr Gerry Kley. 
Bitte schön. 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales:  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Anfrage der Abgeordneten Birke Bull beantwor-
te ich wie folgt.  
 

Zu Frage 1: Laut offizieller Statistik des Robert-Koch-
Instituts beträgt die Zahl der an Aids erkrankten Perso-
nen in Sachsen-Anhalt 28 und die Zahl der HIV-Posi-
tiven 239. Diese Statistik ist eine kumulative Erfassung 
für die Jahre 1993 bis 2002. Diese Zahlen dokumentie-
ren, auch wenn man zusätzlich eine Dunkelziffer als 
spekulative Größe berücksichtigen würde, im Vergleich 
zu anderen schweren Erkrankungen ein relativ niedriges 
Niveau - wie auch in den anderen neuen Bundeslän-
dern.  
 

Derartige Vergleiche von Erkranktenzahlen sollten aller-
dings sehr vorsichtig erfolgen, da jede schwere Erkran-
kung mit viel persönlichem Leid verbunden ist. Für ge-
sundheitspolitische Schwerpunktsetzungen sind sie je-
doch unverzichtbar.  
 

Die Gründe für das niedrige statistische Niveau bei HIV 
und Aids in Sachsen-Anhalt sind vielfältig. Neben der 
allgemein günstigen epidemiologischen Situation spielen 
die Präventionsarbeit aller Beteiligten im Land ebenso 
wie das mittlerweile erreichte Problembewusstsein in der 
Bevölkerung sowie die verbesserten Behandlungsmög-
lichkeiten eine Rolle.  
 

In unserem Land besteht seit Jahren ein gut funktionie-
rendes Netzwerk, in das der öffentliche Gesundheits-
dienst, andere öffentliche Institutionen, die Landesverei-
nigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V., die Aids-
hilfevereine, der Caritasverband sowie andere gemein-
nützige Vereine und Verbände eingebunden sind. Ein 
einfacher monokausaler Zusammenhang zwischen der 
Arbeit der Aidshilfevereine in Sachsen-Anhalt und dem 
in Grenzen gehaltenen Zuwachs bei der Zahl der Infi-
zierten im Land ist nicht herstellbar.  
 

Zukünftig sieht die Landesregierung im Zusammenhang 
mit Aids und HIV den Schwerpunkt in der Präventions-
arbeit. Dabei sind überregionale Aktivitäten auf Bundes- 
und EU-Ebene ebenso zu berücksichtigen wie andere 
Aktivitäten auch in regionaler Form. Präventionsaufga-
ben werden in Sachsen-Anhalt schwerpunktmäßig von 
den Gesundheitsämtern, die alle eine Aidsberatung vor-
halten, und von der Landesvereinigung für Gesundheit 
Sachsen-Anhalt e. V. wahrgenommen. Hierzu sind die 
Aidshilfen e. V. flankierend tätig. 
 

Zu Frage 2: Im Rahmen der Überlegungen der Landes-
regierung zur Konsolidierung des Haushaltes muss für 
das Jahr 2003 jeder einzelne Titel im Hinblick auf Sinn-
haftigkeit, Notwendigkeit und die Höhe des Ansatzes 
sowie unter dem Aspekt überprüft werden, inwieweit es 
sich jeweils um eine zwingend vom Land wahrzuneh-
mende Aufgabe handelt. Diese überall anzulegenden 
strengen Kriterien haben dazu geführt, dass im Haus-
haltsplanentwurf der Landesregierung für das Haushalts-
jahr 2003 eine Annäherung der Förderung der Aidshilfe-
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vereine an die Förderung der Selbsthilfegruppen und der 
Verbände vorgesehen ist, die eine Vielzahl chronisch 
Kranker vertreten und die ihre Arbeit auch in zum Teil 
erheblichem Umfang durch anderweitig eingeworbene 
Mittel finanzieren.  
 

Genau wie der Arbeit im Aidshilfebereich misst die Lan-
desregierung aber diesen gesundheitspolitischen Aktivi-
täten eine große Bedeutung zu, ohne dabei aber die 
zwingende Verpflichtung zu sehen, diese Tätigkeiten in 
vollem Umfang zu fördern. Unter diesem Aspekt er-
scheint eine zunehmende Gleichbehandlung gerechtfer-
tigt. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Kley. - Es gibt eine Nachfrage 
von der Abgeordneten Frau Bull. Bitte schön. 
 
 

Frau Bull (PDS): 
 

Herr Minister, Sie haben den öffentlichen Gesundheits-
dienst als eine der Säulen bei der Prävention genannt. 
Ist Ihnen bekannt, dass der öffentliche Gesundheits-
dienst nach der Kommunalisierung bereits jetzt in seinen 
Strukturen und seiner personellen Ausstattung mit den 
ihm bereits jetzt zugeordneten Aufgaben völlig überfor-
dert ist? 
 

Die zweite Frage haben Sie nicht beantwortet. Es ging 
nicht um die Höhe, sondern um die Art der Finanzierung. 
Die Frage war: Wird die Aidshilfe künftig weiter institu-
tionell gefördert? 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales:  
 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich bezweifle, dass Ihre 
Feststellung, der öffentliche Gesundheitsdienst sei voll-
kommen überfordert, der Wahrheit entspricht. Hier grei-
fen Sie in Angelegenheiten der Kommunen ein und stel-
len einfach so dar, dass man dort seinen Aufgaben nicht 
gerecht wird. Dieses ist eindeutig falsch.  
 

Bei der Frage nach der Finanzierung der Aidshilfever-
eine habe ich darauf hingewiesen, dass diese den ande-
ren Selbsthilfevereinen, die sich mit einer viel größeren 
Anzahl chronisch Kranker beschäftigen, gleichgestellt 
werden. Das heißt, dass sie sowohl Zuwendungen des 
Landes für Projekte als auch Zuwendungen gemäß 
§ 20 SGB V erhalten werden. 
 

(Frau Bull, PDS: Das Land fördert doch gar keine 
Selbsthilfegruppen!) 

 

- Aber selbstverständlich. Wir können uns gern einmal 
zusammensetzen und darüber reden. Dann kann ich Ih-
nen die Einzelförderung für die Selbsthilfegruppen und 
die Vereine noch einmal darlegen. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Es gibt noch eine Zusatzfrage von Herrn Dr. Eckert. Bit-
te.  
 
 

Herr Dr. Eckert (PDS): 
 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, dass die Aidshilfever-
eine vor allen Dingen Präventionsarbeit in der Form ma-
chen, dass sie gerade sehr, sehr viele Einsätze in Schu-
len durchführen, um dort die Jugendlichen über die Fol-
gen von Aids und über entsprechende Ansteckungsge-
fahren zu informieren, und dass der Gesundheitsdienst 
in dieser Form und in diesem Umfang nicht in der 

Lage ist, diese Präventionsarbeit auch in dieser Qualität 
zu leisten, und dass natürlich diese Arbeit dazu beige-
tragen hat, dass die Erkrankungszahlen so niedrig sind, 
wie Sie sie eben dargestellt haben? 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales: 
 

Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass es keinen 
monokausalen Zusammenhang zwischen der Arbeit der 
Aidshilfevereine und der Präventionsarbeit gibt, sondern 
dass auf diesem Gebiet auch die Landesvereinigung für 
Gesundheit tätig ist, dass der Caritasverband und viele 
andere Vereine und Institutionen sowie auch der öffent-
liche Gesundheitsdienst in weiten Bereichen diese Prä-
ventionsarbeit übernehmen, sodass ich glaube, dass sie 
auch weiterhin gewährleistet sein wird. Außerdem wird 
auch in Zukunft niemand die Aidshilfevereine an der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben hindern. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Kley. - Damit ist die Frage-
stunde abgeschlossen. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Verwaltungsmodernisierungsgrund-
sätzegesetzes - VerwModGrG  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 4/245 
 
 
 

Für die Landesregierung bringt der Minister des Innern 
Herr Jeziorsky diesen Gesetzentwurf ein. Bitte schön, 
Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der vorliegende Gesetzentwurf ist der erste Bau-
stein auf dem Weg der Verwaltungsmodernisierung aller 
Zweige der Landesverwaltung.  
 

Der zweite Baustein wird das Funktionalreformgesetz 
sein, das die Verlagerung staatlicher Aufgaben auf die 
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte beinhalten wird. 
Mit den Vorarbeiten hierfür wurde bereits begonnen.  
 

Den dritten Baustein hin zu einer leistungsstarken, mo-
dernen, bürgerfreundlichen öffentlichen Verwaltung wird 
der Gesetzentwurf zur interkommunalen Aufgabenver-
lagerung bilden. Dessen Erarbeitung ist für das Früh-
jahr 2003 vorgesehen.  
 

Erst nach Abschluss aller drei Reformschritte wird sich 
eine Zwischenbilanz ziehen lassen, die es dann auch er-
lauben wird, die noch beim Land verbliebenen Aufgaben 
im Rahmen eines Landesorganisationsgesetzes Lan-
desbehörden zuzuweisen. 
 

Unser Reformvorhaben wird auch mit der Umsetzung 
der von mir dargestellten Schritte keineswegs abge-
schlossen sein. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass 
die Verwaltungsmodernisierung niemals ein abgeschlos-
senes Thema sein wird, sondern eine fortdauernde stra-
tegische Aufgabe bleibt.  
 

Wir haben deshalb in dem Gesetzentwurf vorgesehen, 
zum Beispiel Deregulierung, Aufgabenkritik und Privati-
sierung von Aufgaben zu einer dauernden Verpflichtung 
für die öffentliche Verwaltung zu machen.  
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Ein zentrales Anliegen des Entwurfs ist in diesem Zu-
sammenhang auch, die möglichst weitgehende Kommu-
nalisierung bisher staatlicher Aufgaben zu forcieren. Vor-
gesehen ist, dass die Aufgabenübertrag auf die kommu-
nale Verwaltungsebene dann zu erfolgen hat, wenn dies 
wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist. Damit muss fall-
weise entschieden werden, welche konkreten Aufgaben 
auf die kommunale Ebene übergehen werden.  
 

Als zukunftsweisend ist besonders die im Entwurf ent-
haltene Zielvorgabe eines alle Behörden umfassenden 
IT-Netzes hervorzuheben. Wir werden damit längerfristig 
zu völlig neuen Gestaltungsmöglichkeiten gelangen. Ent-
scheidend für die effektive Nutzung der sich daraus er-
gebenden weitreichenden Möglichkeiten wird sein, dass 
sich die kommunalen Körperschaften mit dem Land auf 
einheitliche Standards für den Datenaustausch verstän-
digen. 
 

Im zweiten Teil des Entwurfs werden die sich aus den 
beschriebenen Entwicklungszielen ergebenden konkre-
ten Schlussfolgerungen für die Landesverwaltung gezo-
gen.  
 

Die Regierungspräsidien werden zur Jahreswende 2003/ 
2004 aufgelöst und grundsätzlich alle bündelungsrele-
vanten Verwaltungsvollzugsaufgaben in das Landesver-
waltungsamt überführt. Damit werden die Regierungs-
präsidien ein Jahr eher aufgelöst, als dies noch im Zwei-
ten Vorschaltgesetz vorgesehen war. Die Landesregie-
rung kommt auf dem Weg zu einer effizienten und 
gleichzeitig bürgernäheren Verwaltung somit schneller 
voran. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetz-
entwurf leistet gerade auf der Ebene der Landesverwal-
tung einen wichtigen Beitrag zur Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Verwaltungsabläufe, weil mit dem Lan-
desverwaltungsamt grundsätzlich nur noch eine Schnitt-
stelle zwischen der ministeriellen Ebene und der kom-
munalen Ebene entsteht. Gleichzeitig wird ein einheit-
licher Verwaltungsvollzug sichergestellt. Dieser Aspekt 
ist bei einer Kommunalisierung staatlicher Verwaltungs-
vollzugsaufgaben nicht zu unterschätzen. 
 

Mit der Errichtung eines Landesverwaltungsamtes wer-
den wir mittelfristig eine signifikante Kostenersparnis er-
reichen. So müssen zum Beispiel Querschnittsdezernate 
für Personalbewirtschaftung, Beschaffung und Haushalt 
nur noch einmal vorgehalten werden statt wie bisher 
dreimal.  
 

Wir sehen in dem Entwurf außerdem vor, dass Aufgaben 
von Sonderbehörden des Landes in das Landesverwal-
tungsamt eingegliedert werden, wenn die Eingliederung 
eine Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns 
erbringt. Der Bündelungseffekt wird dabei zu einer weite-
ren Senkung der Verwaltungskosten führen. 
 

Im Übrigen verzichtet der Gesetzentwurf darauf, eine 
Obergrenze für die dann noch verbleibende Zahl der  
oberen und unteren Landesbehörden festzulegen. Es 
kann ja nicht nur darum gehen, eine Strukturreform um 
der Reform willen durchzuführen, sondern es muss eine 
Ausrichtung an den sich nach den drei Reformvorhaben 
ergebenden tatsächlichen Erfordernissen erfolgen. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zusammen-
fassend darf ich feststellen, dass wir heute den ersten 
Schritt zu einer nachhaltigen Modernisierung der Ver-

waltung in unserem Lande setzen. - Ich bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Herr Minister, möchten Sie eine Frage des Abgeordne-
ten Püchel beantworten? 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Gern. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Bitte schön. 
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Zuerst eine Bemerkung, dann die Frage. Sie sprachen 
von Bausteinen. Ist es nicht so, dass Sie erst im Juli ei-
nen Trümmerhaufen hinterlassen haben, aus dem Sie 
jetzt Bausteine zusammenfügen? Denn die Formulie-
rung Ihres Gesetzentwurfs kommt mir sehr bekannt vor. 
In anderer Form findet man sie im Zweiten Vorschalt-
gesetz wieder, das Sie erst gestrichen haben.  
 

Zum Zweiten bin ich doch etwas erstaunt. Vielleicht kön-
nen Sie mir Ihren Sinneswandel einmal erklären. Ihrem 
Vorgänger wurde jahrelang Etikettenschwindel vorge-
worfen. Ihre Fraktion und auch Sie selbst haben sich 
immer gegen ein Landesverwaltungsamt und für Regie-
rungspräsidien ausgesprochen. Heute kommen Sie mit 
genau dem, was Sie jahrelang kritisiert haben.  
 

(Zustimmung von Frau Budde, SPD - Zuruf von 
Frau Bull, PDS) 

 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Kollege Püchel, zunächst Folgendes: Zum Umbau der 
Landesverwaltung gab es, glaube ich, grundsätzlich nie 
einen Dissens. Wir waren immer der gleichen Meinung, 
dass eine Veränderung der Landesverwaltung notwen-
dig ist. Insoweit liegen wir, denke ich, gar nicht so weit 
auseinander. 
 

Zu der Frage Zweites Vorschaltgesetz und inhaltliche 
Übereinstimmung: Auch das, denke ich, darf nicht ver-
wundern, weil die Zielrichtung die gleiche ist. 
 

(Lachen bei der SPD und bei der PDS - Herr 
Dr. Püchel, SPD: Aber was ist mit den RPs?)  

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Die Debatte mit je fünf Mi-
nuten Redezeit wird mit dem Beitrag der SPD-Fraktion 
eröffnet. Es spricht der Abgeordnete Herr Rothe. Bitte 
schön, Sie haben das Wort.  
 
 

Herr Rothe (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Das von der Landesregierung im Entwurf vorgelegte 
Verwaltungsmodernisierungsgrundsätzegesetz ist re-
kordverdächtig. Mit dieser Überschrift, einem einzigen 
Wort aus 42 Buchstaben, übertrifft Ihr Gesetz sogar das 
Registerverfahrenbeschleunigungsgesetz des Bundes 
von 1993. Herr Minister, ich bin beeindruckt.  
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Weniger beeindruckt als von der Überschrift bin ich vom 
Inhalt Ihres Gesetzentwurfs. Das, was drin steht, stammt 
nicht von Ihnen, und das, was Sie aus dem Zweiten Vor-
schaltgesetz abzuschreiben unterlassen haben, das al-
lerdings wäre erforderlich, um eine Verwaltungsreform 
aus einem Guss zu betreiben.  
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 

Lassen Sie mich ein Beispiel für das Abschreiben anfüh-
ren. Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung wurde folgender Satz des Zweiten 
Vorschaltgesetzes aufgehoben:  
 

„Alle unverzichtbaren Aufgaben sind grundsätz-
lich auf die Kommunen zu übertragen, sofern es 
die Leistungsfähigkeit der kommunalen Körper-
schaften zulässt und eine Übertragung wirtschaft-
licher und zweckmäßiger ist.“  

 

Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf - offenbar 
eine Art von Reinkarnation - sollen wir nun Folgendes 
beschließen: Es sind die Aufgaben „grundsätzlich auf 
kommunale Körperschaften zu übertragen, sofern die 
kommunale Leistungsfähigkeit dies zulässt und eine  
Übertragung wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist.“ 
 

(Zuruf von Herrn Dr. Püchel, SPD) 
 

In der Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf heißt es:  
 

„Bei der Übertragung neuer staatlicher Aufgaben 
ist jedoch vorher die kommunale Leistungsfähig-
keit im Einzelnen festzustellen.“ 

 

Das ist neu. Ich frage Sie: Was soll das denn heißen? 
Wollen Sie einen Flickenteppich schaffen, wobei die eine 
Kommune staatliche Aufgaben erhält, die andere nicht? 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Oder bedeutet diese Formulierung, dass nur solche Auf-
gaben übertragen werden, die auch die kleinste vorhan-
dene Kommunalverwaltung erfüllen kann? Warum igno-
rieren Sie die Plädoyers des Städte- und Gemeindebun-
des für eine flächendeckende Leistungsfähigkeit, deren 
Herstellung auch eine staatliche Phase der Gebietsre-
form erfordert? Indirekt räumen Sie doch die mangelnde 
Leistungskraft vieler Kommunen selbst ein, heißt es 
doch in Ihrem Gesetzentwurf, dass Sie Aufgaben auf 
das Landesverwaltungsamt übertragen, wenn eine 
Wahrnehmung durch eine kommunale Körperschaft oder 
von einer kommunalen Körperschaft zugleich für mehre-
re nicht möglich ist.  
 

Ich bin gespannt darauf, wie Sie das untersetzen wer-
den. Vielleicht mit einer Karte, in der deutlich gemacht 
wird, welches Landratsamt welchen anderen Kreis im 
Bereich der staatlichen Aufgaben mitverwaltet? 
 

(Frau Budde, SPD, lacht - Heiterkeit bei der PDS) 
 

Meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf entscheidet sich die Regierungskoalition 
immerhin für ein Landesverwaltungsamt anstelle der 
Regierungspräsidien. Das ist in der Finsternis konserva-
tiver Reformverweigerung ein lichter Augenblick.  
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der SPD und bei 
der PDS - Herr Tullner, CDU: Oh, oh!) 

 

Der Herr Ministerpräsident ist leider im Moment nicht 
anwesend. Ich möchte ihm an dieser Stelle dennoch da-
für danken, dass er, was die Regierungspräsidien anbe-
trifft, die CDU-Fraktion zum Jagen getragen hat. Das 

war schon bei der alten, die deutlich kleiner war, nicht 
leicht. Noch in dem Antrag der CDU-Fraktion zur Verwal-
tungsreform vom 9. Januar 2002 heißt es, die Zusam-
menlegung der drei Regierungspräsidien zu einem Lan-
desverwaltungsamt entspreche in keiner Weise den 
Vorstellungen einer effizienten und schlanken Verwal-
tung; die in der Arbeit bewährten Bündelungsbehörden 
seien zu erhalten. 
 

Weil Sie, meine Damen und Herren von den Regie-
rungsfraktionen, zu einer umfassenden Funktional- und 
Gebietsreform nicht bereit sind, wird Ihnen auch das 
Landesverwaltungsamt nicht wirklich gelingen. Wir woll-
ten ein schlankes Landesverwaltungsamt, verbunden mit 
der Verlagerung zahlreicher Aufgaben auf die Kommu-
nen. Ihr Landesverwaltungsamt wird nicht einmal voll-
schlank genannt werden können.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

In der Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf heben Sie 
lobend hervor, dass Sie die Auflösung der Regierungs-
präsidien um ein Jahr auf den 31. Dezember 2003 vor-
ziehen. Warum ist Ihnen das möglich? - Weil Sie die 
Funktionalreform zu einem Funktionalreförmchen ver-
kommen lassen. Für eine substanzielle Funktionalreform 
braucht man größere Landkreise, damit man die Auf-
gaben dorthin verlagern kann. Dazu passte es nach 
unserem Konzept, die verbleibenden staatlichen Aufga-
ben erst im Anschluss an die Kreisgebietsreform im 
Jahr 2004 mit der Bildung eines Landesverwaltungsamts 
neu zu strukturieren. Ohne Gebietsreform kann man in 
der Tat die Bildung des Landesverwaltungsamts vorzie-
hen. Aber - das frage ich Sie - um welchen Preis? 
 

Meine Damen und Herren! Obwohl der Gesetzentwurf 
der Landesregierung von zweifelhaftem Wert ist, stim-
men wir der Ausschussüberweisung zu. Kein Gesetz-
entwurf ist unnütz; er kann immer noch als Anlass einer 
Beratung im Ausschuss über ein wichtiges Thema die-
nen.  
 

Namens der SPD-Fraktion beantrage ich die Überwei-
sung zur federführenden Beratung in den Innenaus-
schuss und zur Mitberatung in den Finanzausschuss. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Rothe. - Nun spricht für die FDP-Frak-
tion der Abgeordnete Herr Kosmehl. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Lassen Sie mich Ihnen zu Beginn noch einmal ei-
nen elementaren Unterschied in der Betrachtung des 
Stoppens der Kommunalreform durch das Gesetz zur 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung deutlich 
machen. 
 

Die Regierungskoalition geht davon aus, dass man Ge-
meinden und Landkreise gerade nicht mit Zwang dazu 
bringen sollte, ihr Gemeindegebiet bzw. ihr Landkreis-
gebiet zu vergrößern. Das ist der elementare Unter-
schied. Deshalb haben wir Ihre Reform, 
 

(Zuruf von Herrn Bischoff, SPD) 
 

von der Sie die meinen, dass es eine Reform war, bei 
der es noch um Vorschaltgesetze zu einer Reform ging 
- die Reform blieb leider aus -, gestoppt.  
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Herr Kosmehl, würden Sie eine Frage des Abgeordneten 
Herrn Polte beantworten? 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Am Ende.  
 

(Unruhe) 
 

Nun zu dem jetzt vorgelegten Entwurf eines Verwal-
tungsmodernisierungsgrundsätzegesetzes. Herr Rothe, 
ich gebe Ihnen Recht, das ist ein recht langer Titel, den 
man im Zuge der Ausschussberatungen vielleicht noch 
kürzen kann. Das ändert aber nichts daran, dass der In-
halt, den wir hier besprechen, dazu führen wird, dass wir 
einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer modernen 
und leistungsstarken Verwaltung gehen.  
 

Ich sage ausdrücklich: einen weiteren Schritt; denn den 
ersten Schritt hat die Vorgängerregierung mit dem Zwei-
ten Vorschaltgesetz getan, indem sie die Auflösung der 
Regierungspräsidien und die Einrichtung eines Landes-
verwaltungsamtes beschlossen hat. Das haben wir im 
Juli ausdrücklich nicht aufgehoben. Daran fühlen wir uns 
gebunden. Deshalb wird das jetzt fortgeführt und gesagt: 
ein weiterer Schritt.  
 

Was wir jetzt in Angriff nehmen wollen, ist die zügige 
Kommunalisierung und Privatisierung von Aufgaben. 
Auch diesbezüglich - das muss ich Ihnen sagen - be-
steht eine elementarer Unterschied zwischen Ihrer und 
unserer Auffassung; denn wir meinen, dass man erst die 
Aufgaben definieren muss, bevor man die Größe einer 
kommunalen Gebietskörperschaft festlegen kann. 
 

(Frau Theil, PDS: Reinvestitionserleichterungs-
gesetz? - Lachen bei der FDP und bei der CDU 
- Heiterkeit bei der SPD und bei der PDS - Frau 
Budde, SPD: Sprachlosigkeit ist auch eine Ant-
wort!) 

 

Der Kernpunkt des Gesetzentwurfes ist die vorgezogene 
Schaffung und der Aufbau eines Landesverwaltungs-
amtes. 
 

(Unruhe) 
 

Es wurde bereits vom Minister des Innern deutlich ge-
macht, dass wir den Aufbau ein Jahr früher abschließen 
können. Ich meine, Herr Rothe, ob das eine Funktional-
reform oder ein Reförmchen, wie Sie befürchten, werden 
wird, werden wir abwarten. Der Minister hat angekün-
digt, dass der Gesetzentwurf über eine Funktionalreform 
im Frühjahr vorliegen wird. Dann werden wir darüber 
diskutieren.  
 

Meine Damen und Herren! Die Schaffung und der Auf-
bau des Landesverwaltungsamts ermöglicht die ange-
strebte Straffung der Verwaltung im Bereich der zentra-
len Dienste, wie zum Beispiel in den Bereichen der Per-
sonalbewirtschaftung, der Beschaffung und der Liegen-
schaften. Die Bündelung von Aufgaben im Landesver-
waltungsamt und ein einheitlicher Verwaltungsvollzug 
durch das Amt werden für eine Straffung der Verwaltung 
sorgen und den Bürgern für die Verwaltungsentschei-
dungen, die verschiedene Fachbereiche betreffen, eine 
Anlaufstelle bieten.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sachsen-Anhalt 
braucht eine moderne und leistungsstarke Verwaltung. 

Dieser Entwurf kann bei weitem nur die ersten Grund-
sätze beschreiben. Das Ziel der vorrangigen Privatisie-
rung und Kommunalisierung von Aufgaben ist schon 
vorgegeben. Aber auch bei der Entwicklung einer star-
ken Landesverwaltung bedarf es noch weiterer Schritte. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, im 
Gegensatz zum Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung bietet Ihnen der Entwurf des Verwal-
tungsmodernisierungsgrundsätzegesetzes - so vermute 
ich - eher die Möglichkeit, unseren Intentionen zu folgen, 
weil auch Sie sich in der letzten Legislaturperiode für 
eine Verwaltungsmodernisierung stark gemacht haben. 
Ich freue mich daher auf eine konstruktive Beratung über 
diesen Gesetzentwurf im Ausschuss. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Herr Kosmehl, es gibt insgesamt drei Wünsche, Ihnen 
Fragen zu stellen, wenn Sie die beantworten möchten.  
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Ja. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Zunächst Herr Dr. Polte.  
 
 

Herr Dr. Polte (SPD):  
 

Herr Kosmehl, Sie sagten eingangs Ihres Redebeitra-
ges, dass Sie nicht dafür sind, dass irgendeine Gemein-
de mit Zwang in eine andere Struktur kommt. Meinen 
Sie, dass es, wenn sie sich demokratisch dafür ent-
schieden hat, Zwang geben sollte, um sie daran zu hin-
dern, wie es der Innenminister am Beispiel Gübs tut? 
 

(Herr Bischoff, SPD: Was sagen Sie denn dazu? 
- Frau Budde, SPD: Stubs, stubs! Gübs hat so 
lange eine demokratische Entscheidung der Ge-
meinde, bis sie so ist, wie es der Innenminister 
haben will!) 

 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Ich nehme mal an, dass Frau Budde gleich auch noch 
eine Frage stellen möchte, dann kann ich die gleich 
nachträglich beantworten. 
 

(Heiterkeit bei der FDP - Zuruf von Herrn Dr. Pü-
chel, SPD)  

 

Herr Polte, das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. 
Für das eine ist der Innenminister verantwortlich. Ich 
kann Ihnen gern - -  
 

(Lachen bei der SPD und bei der PDS)  
 

- Moment. - Ich kann Ihnen gern auch meine Meinung 
dazu kund tun. Worüber wir geredet haben, auch in der 
Diskussion im Rahmen der Verabschiedung des Ge-
setzentwurfes im Juli, war die Frage, ob man Gemein-
den und Landkreise anhand bestimmter Zahlen per Ge-
setz eine bestimmte Größe aufzwingen soll. Diesbezüg-
lich sind wir unterschiedlicher Ansicht. Wir meinen, nein.  
 

Die Frage, ob es eine Vergrößerung, einen Wechsel des 
Gemeindegebiets geben sollte, wird durch die Rechts-
aufsicht und die Fachaufsicht geprüft. Wenn man dabei 
zu dem Ergebnis kommt, dass das nicht sinnvoll ist, 
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dann muss man diese Entscheidung akzeptieren. Das 
sind aber zwei unterschiedliche Vorgänge.  
 

(Frau Theil, PDS: Wir haben kommunale Selbst-
verwaltung! Das ist eine Entscheidung der Kom-
mune und die steht im Gesetz! - Zurufe von der 
CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Die nächste Frage möchte Herr Dr. Püchel stellen. Sind 
Sie mit der Beantwortung fertig? 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Ja. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Bitte schön. 
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Sehr geehrter Kollege, ich freue mich erst einmal, dass 
Sie gesagt haben, dass Sie mit diesem Gesetz praktisch 
meine Reform fortsetzen wollen. Das ist doch schon ein 
Kompliment für das, was wir begonnen haben. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: „Meine“ war jetzt wohl ein 
bisschen übertrieben! - Weitere Zurufe von der 
PDS) 

 

Sie gehen zwar den falschen Weg, aber wenn Sie das 
fortsetzen wollen, ist das schon einmal positiv. 
 

Des Weiteren habe ich eine Frage. Sie sagten, zuerst 
müssten die Aufgaben übertragen werden und dann, 
wenn das klar ist, soll über die Größen gesprochen wer-
den. Habe ich Sie richtig verstanden? Das passt nämlich 
zu einer anderen Aussage. Ich hatte vor kurzem das 
Vergnügen oder die Ehre, mit Ihrer derzeitigen Noch-
Fraktionsvorsitzenden, die jetzt leider nicht anwesend 
ist, und auch mit Herrn Scharf und Frau Dr. Sitte das 
„Magdeburger Gespräch“ zu bestreiten. Dort sagte Ihre 
verehrte Fraktionsvorsitzende sinngemäß: Die FDP war 
schon immer für größere Einheiten, auf der gemeind-
lichen und auf der kreislichen Ebene. Erst muss eine 
freiwillige Phase kommen und dann - - Nach dem „und 
dann“ brach sie leider ab. Wissen Sie, was danach 
kommen sollte? 
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Ich vermute, Sie denken, dass danach Zwang kommt. 
Ob das wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln.  
 

(Zurufe von der SPD) 
 

Erstens. Wenn Sie meinen, dass wir den falschen Weg 
gehen, dann muss ich Sie daran erinnern, dass das 
der Weg ist, den auch Sie beschritten haben. Der kann 
jetzt nicht falsch sein. Wir sind nicht drei Schritte 
zurückgegangen und haben eine andere Kreuzung 
genommen, 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Drei Schritte zurück und 
einen vor!)  

 

sondern wir sind auf dem Weg weiter gegangen. Wir 
wollen das nur streifen. 
 

(Frau Budde, SPD: Wissen Sie, wie lange das 
dauert nach dem Motto „Drei Schritte zurück und 
einen vor“?) 

 

- Gleich, Frau Budde, ich beantworte Ihre Fragen gleich. 
- Zu der Frage, ob wir die Gemeinden - - Das ist jetzt 

nicht Thema dieses Gesetzentwurfs; denn hier geht es 
um die Landesverwaltung. Zu den Gemeinden noch 
einmal: Wir wollen nicht per Gesetz anordnen: Anhand 
einer bestimmten Größe muss sich eine Gemeinde oder 
ein Landkreis zusammenschließen oder nicht. Das geht 
nicht anhand von Zahlen. 
 

(Herr Dr. Polte, SPD: Das Protokoll hebe ich mir 
auf! - Heiterkeit bei der SPD) 

 

- Sehr gern.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Die nächste Frage, die Sie beantworten möchten, stellt 
Frau Budde. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Ja, bitte, Frau Budde. 
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Herr Kosmehl.  
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Ja. 
 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Da fällt mir gerade eine Doppelfrage ein. Zum Ersten. 
Wenn Sie es nicht an Zahlen festmachen wollen, könn-
ten Sie dann vielleicht die Kriterien nennen, an denen 
Sie die Größe festmachen wollen? 
 

Zum Zweiten. Sie haben von dieser einen zentralen An-
laufstelle gesprochen. Ich nehme an, Sie meinen das 
Landesverwaltungsamt. Ist denn diese eine zentrale An-
laufstelle nun dezentral oder zentral? Wenn sie dezen-
tral ist, wo machen Sie dann den Unterschied, was de-
zentral behandelt werden kann und was zentral behan-
delt werden kann?  
 

(Herr Bönisch, CDU: Lassen Sie sie doch dumm 
sterben! - Weitere Zurufe von der CDU) 

 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Zur ersten Frage nehme ich jetzt nicht weiter Stellung. 
Das ist die Frage eines anderen Gesetzentwurfs oder 
eines weiteren Gesetzentwurfes. Diesbezüglich sind wir 
auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. 
 

(Frau Budde, SPD: Sie wollen das Landesverwal-
tungsamt, aber Sie wissen noch nicht, wie die 
Leistungsfähigkeit definiert werden soll!) 

 

Bezüglich des Landesverwaltungsamtes ist Folgendes 
zu sagen: Natürlich soll das Landesverwaltungsamt alle 
oder möglichst viele Aufgaben an einem Ort wahrneh-
men. Wir wollen ein Haus haben. Aber - und jetzt kommt 
das Aber - die Ausgestaltung, die Frage, ob ich eine 
Aufgabe eventuell an einem anderen Standort 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Das ist okay!) 
 

für das ganze Land wahrnehmen kann, wird das Gesetz 
regeln. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP - Frau Budde, SPD, lacht) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Nun bitte für die PDS-
Fraktion Frau Dr. Paschke. Sie haben das Wort. 
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Frau Dr. Paschke (PDS):  
 

Mir könnte ja der Vorredner richtig Leid tun. 
 

(Zustimmung von Herrn Gallert, PDS - Herr 
Dr. Püchel, SPD: Ja! - Frau Budde, SPD, lacht) 

 

Aber mein Mitleid hält sich angesichts der Auswirkun-
gen, die dieses ganze Reformchaos hervorruft, das jetzt 
über das Land hereinbricht, in Grenzen. 
 

(Beifall bei der PDS - Zurufe von der CDU: Na, 
na, na!) 

 

Wissen Sie, warum mir mein Vorredner Leid tun könnte? 
- Erst hilft die Landesregierung sozusagen beiden Frak-
tionen diesen Gesetzentwurf über. Diese bringen ihn ein. 
Es werden in drastischer Art und Weise und Schnelle 
zwei Vorschaltgesetze, aber nicht vollständig, aufge-
hoben; eine Krücke bleibt noch übrig.  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Drei aufgehoben!) 
 

- Nein, eine Krücke blieb ja noch übrig. So ein kleines 
Stück von dem Zweiten Vorschaltgesetz blieb ja noch 
übrig.  
 

Als Herr Rothe seinen Diskussionsbeitrag begann, habe 
ich gedacht: Jetzt nimmt er mir den Rekord weg! Aber 
als er dann weitergesprochen hat, habe ich gemerkt, 
Sachsen-Anhalt ist noch rekordverdächtiger, es gibt 
noch einen zweiten Rekord. Das ist mir aufgefallen. Es 
gibt in der ganzen Bundesrepublik garantiert kein ande-
res Gesetz - ich spreche jetzt von Ihrem, das einge-
bracht wurde -, bei dem die Einbringung des Gesetzes 
mit der Anhörungsrunde einhergeht und in diesem Ge-
setz bereits wieder die Aufhebung eines Gesetzes an-
gekündigt wird, das zur gleichen Zeit erst in Kraft getre-
ten ist.  
 

(Zustimmung von Frau Budde, SPD)  
 

Das könnte man ja alles machen, aber das Gesetz wird 
garantiert in seiner Qualität und seinem Vollzugszwang 
bei Einrichtungen die Bindung gegenüber dem Bürger 
nicht fördern. 
 

Lassen Sie mich begründen, warum wir der Überwei-
sung des Gesetzentwurfs nicht zustimmen. 
 

Zum einen - das wurde schon vom Abgeordneten Herrn 
Rothe hervorgehoben - bleibt dieser Gesetzentwurf weit 
hinter den Gesetzentwürfen zurück, die gerade erst 
außer Kraft gesetzt wurden - und das hinsichtlich seines 
Regelungsgehalts und seiner Konkretheit.  
 

Der Minister hat zum Beispiel hervorgehoben, wie mo-
dern dieses Gesetz ist, da es Kommunikationswege 
festschreibt. Sehen Sie in den betreffenden Paragrafen 
hinein: Es ist beabsichtigt, unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit ... und: Die Kommunen sollen ... - Nichts, 
keine Bindung.  
 

Sonderbehörden sollen auf das notwendige Maß redu-
ziert werden; wir wollen Zahlen außer Acht lassen. - Das 
notwendige Maß, meine Damen und Herren! Wir haben 
zwei Jahre lang mit der Exekutive darüber diskutiert. 
Und ich kann Ihnen sagen: Für jede Behörde gibt es die 
Notwendigkeit, zur Not noch zwei mehr daraus zu ma-
chen. 
 

(Frau Budde, SPD, lacht)  
 

Diese Art von Bindung bedarf nicht des Gesetzestextes. 
 

(Herr Dr. Köck, PDS: Legen Sie es aufs baye-
rische Biermaß fest!)  

 

Zum Zweiten lehnen wir den Gesetzentwurf ab, weil 
zwei Regelungsinhalte im Zentrum stehen, die die PDS-
Fraktion inhaltlich nicht mittragen kann. In Bezug darauf 
verzeichne ich deutlich einen Dissens zu den Ausfüh-
rungen zum Landesverwaltungsamt, die hier vorgetra-
gen wurden, sowohl vom Minister und von der CDU-
Fraktion als auch von der SPD. 
 

Wir sind der Meinung, dass mit der Überschrift des § 6 
- Mittelinstanz - der dreistufige Verwaltungsaufbau zu-
nächst und erstmals rechtlich in Sachsen-Anhalt definitiv 
geregelt ist. Ist der dreistufige Verwaltungsaufbau, der in 
Deutschland mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts sei-
nen Anfang fand, modern? Lesen Sie bitte im Bericht 
des zeitweiligen Ausschusses nach. Dort ist definitiv 
aufgeführt, dass in den nächsten zwei Legislaturperio-
den die gesamte Bundesrepublik - bis auf zwei Länder - 
zur Zweistufigkeit übergehen wird. Modern ist dieser 
Gesetzentwurf nicht.  
 

Ich möchte § 2, das Privatisierungskonzept der Landes-
regierung, hervorheben. Von der Tendenz her entspricht 
es dem Zeitgeist neoliberaler Modernisierung, aber im 
Kontext zu Ihrem Koalitionsvertrag enthält es eine Ein-
maligkeit in der Bundesrepublik. Wer nämlich nur die 
Wirtschaftlichkeit anspricht und vergisst, dass das Ver-
hältnis von Staat und Markt eben das Verhältnis von So-
zialstaat und Effizienz ist, dessen Privatisierungskonzept 
muss scheitern und der wird in Zukunft die ganze Schär-
fe aller der PDS-Fraktion zur Verfügung stehenden poli-
tischen Mittel zu spüren bekommen. 
 

Die Gesellschaft muss nämlich in diesem Verhältnis be-
trachtet werden. Es geht nicht nur darum, dass ich die 
Ökonomie, dieses Gesetz des Markts, in den Vorder-
grund stelle; vielmehr muss ich auch meine staatlichen 
Aufgaben in Bezug auf die staatliche Daseinsvorsorge 
im Land Sachsen-Anhalt erfüllen. - Danke. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Dr. Paschke. - Die Debatte wird ab-
geschlossen durch den Beitrag der CDU-Fraktion. Es 
spricht Herr Madl. Bitte, Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen von der SPD und von der PDS! 
Ich hätte am Dienstag nach der Fraktionssitzung doch 
eine Wette mit meinen Kollegen aus dem Innenarbeits-
kreis abschließen sollen. Sie haben gesagt: Nein, nein, 
die werden das Gesetz schon nicht verreißen; die wer-
den doch sehen, was darin steht. Ich habe gesagt: Die 
sehen das nicht. 
 

Es steht nicht mehr drin,  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Was drin steht!) 
 

als Sie mit dem bloßen Lesen erkannt haben. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: So weit reicht es bei mir 
nicht! - Lachen bei der SPD) 

 

- Ja, ja, Herr Dr. Püchel, das Problem hat sich doch 
ganz deutlich bei den zwei Reden gezeigt: Wir haben 
zwei grundverschiedene Ansätze bei der Bewältigung 
der Verwaltungsmodernisierung in diesem Lande.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 



412 Landtag von Sachsen-Anhalt • Vierte Wahlperiode • Plenarprotokoll 4/7 • 10.10.2002 
 

Und zwar sind Sie in den letzten Jahren prinzipiell davon 
ausgegangen, um es kurz zu sagen, dass Strukturen die 
Aufgaben bestimmen. Was haben Sie denn gemacht? 
Sie haben gesagt: Wir machen eine Reform. Das ging 
los mit dem Ersten Vorschaltgesetz. Da wollten Sie ei-
gentlich, wenn man es richtig betrachtet, nur eines ma-
chen: Sie wollten eigentlich nur die gemeindliche Ebene 
regeln, Sie wollten die Anzahl der Gemeinden verklei-
nern und die Gemeinden größer machen. Das war doch 
der Kern des Ersten Vorschaltgesetzes. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Nicht das Erste!) 
 

Die zweite Geschichte ist dann mit dem Zweiten Vor-
schaltgesetz gekommen, als Sie gesagt haben, na gut, 
dort müssen wir ein bisschen mehr machen: Landes-
modernisierung. Dabei haben Sie sich das einfallen las-
sen und gesagt: Dann tun wir die Zahlen 150 000, 
10 000, 7 000 und 1 000 hinein und machen das über 
diese Strecke. 
 

Der Grundansatz, den Sie hatten, den haben wir niemals 
verfolgt. Wir haben immer gesagt, Aufgaben müssen die 
Strukturen bestimmen. Das ist der Grundansatz, von 
dem wir in den ganzen Jahren ausgegangen sind und 
den wir auch in diesem Gesetz heute hier verkaufen wol-
len. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 

Wenn Sie in die Paragrafen hineinschauen, dann mag 
es vielleicht auf den ersten Blick sehr dünn und sehr 
mager aussehen, aber ich denke, dass Sie bei genauem 
Hinschauen und Lesen dann auch sehen, dass die Mo-
dernisierung hiermit auf den Weg gebracht werden kann. 
Es ist hierfür der erste Baustein. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Das ist ein Trümmerhau-
fen, den Sie hinterlassen haben!) 

 

- Das ist doch kein Trümmerhaufen. - Der Grundansatz 
ist für uns ein ganz anderer. 
 

(Herr Kühn, SPD: Was sagt denn Becker dazu?) 
 

Das Gesetz zur Funktionalreform wird die zweite Stufe 
sein und das Landesorganisationsgesetz wird die Re-
form abschließen.  
 

Wir haben - das hat Herr Kosmehl auch schon ganz 
deutlich gesagt - auch noch einen anderen Grundansatz. 
Wir haben gesagt, wir wollen eine Reihe von Aufgaben 
privatisieren, die also nicht originär in der Verwaltung 
abgewickelt und erfüllt werden müssen. Das ist für uns, 
wie gesagt, auch noch ein Grundansatz, von dem wir 
uns nicht abbringen lassen. Dass das natürlich sehr 
schwierig ist und dass man nicht allein die Privatisierung 
und den Aspekt der Übertragung der Aufgaben als Erfül-
lung kommunaler Leistungen durch Dritte betrachten 
muss, möchte ich hier auch nicht verschweigen.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Herr Madl, möchten Sie eine Frage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Püchel beantworten?  
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Vielleicht am Schluss. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Ja, nachher!) 
 

Wie gesagt, die Privatisierung spielt für uns eine ganz 
entscheidende Rolle. Die nach der Privatisierung zu 
kommunalisierenden Aufgaben werden dann noch einer 

Rechts- und Verfahrensvereinfachung unterworfen und 
über diese interkommunale Zusammenarbeit auf die 
kommunalen Körperschaften übertragen.  
 

Das, was wir im Teil 2 unseres Gesetzes ganz klar sa-
gen, ist: Wir bekennen uns zum Landesverwaltungsamt, 
und zwar ein Jahr früher, als Sie das getan haben. Das 
ist für uns ganz besonders wichtig, denn Sie wissen ja 
selbst, Herr Dr. Püchel, weil Sie mich so sehnend an-
schauen,  
 

(Lachen bei der SPD) 
 

was mit der großen Zeitvorgabe passiert ist. Die Un-
sicherheit in den Regierungspräsidien ist doch derart 
groß gewesen, dass die Leute letztlich nur noch in 
Selbstbefassung waren und gar nicht mehr zum Arbeiten 
gekommen sind, um staatliche Aufgaben zu erfüllen.  
 

Wir bekennen uns ganz klar zum 31. Dezember 2003 
und zur Einführung eines Landesverwaltungsamtes. Wir 
wissen natürlich, dass wir auf diesem Weg mit sehr vie-
len objektiven, subjektiven und politisch orientierten und 
motivierten Schwierigkeiten zu kämpfen haben werden. 
Aber darauf werden wir uns einstellen.  
 

Ich denke, wenn Sie das Gesetz richtig unter die Lupe 
nehmen und auch die Ausführungen im Innenausschuss 
hören, werden Sie auch die Systematik des Konzeptes 
erkennen. Ich darf mich auf die Beratungen im Innen-
ausschuss recht herzlich freuen. - Danke schön.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Nun bitte die Frage von Herrn Dr. Püchel.  
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD):  
 

Lieber Herr Kollege Madl, Sie sprachen eben im letzten 
Satz von der Systematik des Konzeptes. Ich finde es 
schade und es tut mir Leid, dass Sie die Systematik un-
seres Konzeptes nicht verstanden haben: Leitbild - Ers-
tes Vorschaltgesetz - Zweites - Drittes. Da war eine 
stringente Konsequenz drin. Sie haben sie übersehen. 
Das finde ich schade. Es ist nicht mehr zu ändern. Sie 
haben es ohnehin gekippt. Aber jetzt sprechen Sie von 
den drei Stufen und Ihr Minister hat auch schon davon 
gesprochen. Ich weiß nicht, ob er noch mal an das Mik-
rofon kommen wird.  
 

Wird es denn eine vierte Stufe geben? Wird es unter ei-
ner CDU-FDP-Regierung eine Kommunalreform geben, 
und falls es eine Kommunalreform geben sollte, wird es 
dann auch eine Zwangsphase geben? 
 

(Zuruf von Herrn Bischoff, SPD) 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Sie versuchen jetzt dasselbe, was Sie mit Herrn Kos-
mehl versucht haben. Sie versuchen, die gesamte Pro-
blematik wieder auf die Basis Ihres Ansatzes zurückzu-
bringen. Ich sage es noch einmal: Wir machen jetzt die 
Sache von oben nach unten. Sie haben mit dem Ersten 
Vorschaltgesetz begonnen, die Sache von unten nach 
oben durchzuziehen. Dass ist aus unserer Sicht kom-
plett der falsche Ansatz. 
 

(Zuruf von Herrn Dr. Püchel, SPD) 
 

Zur Frage der Zwangs - -  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Erst mal Kommunalreform 
und dann Zwangsphase!) 
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- Kommunalreform und Zwangsphase? Ich denke, da 
gibt es zurzeit eine ganz klare Aussage. Zwangsphase 
ist mit uns nicht zu machen. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP - Herr 
Dr. Püchel, SPD: Und Kommunalreform?) 

 

- Kommunalreform?  
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD):  
 

Sie haben gesagt, als Erstes Funktionalreform - -  
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Herr Dr. Püchel, ich werde mich doch jetzt nicht locken 
lassen und Ihnen etwas sagen, was wir erst im Januar 
oder Februar nächsten Jahres vorlegen wollen.  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Sie haben gesagt, es wird 
keine Kommunalreform geben, und jetzt weichen 
Sie aus auf den Januar! Gut, wir warten bis zum 
Januar!) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Möchten Sie noch eine Frage vom Abgeordneten Gallert 
beantworten? - Bitte schön, Herr Gallert.  
 
 

Herr Gallert (PDS):  
 

Es ist nicht so einfach. Folgende Frage: Sie haben vor-
hin gesagt, die ganze Geschichte, die man vorher mit 
den drei Vorschaltgesetzen außer Kraft gesetzt habe, 
die habe das Problem gehabt, dass man über Strukturen 
geredet habe und nicht über die Aufgaben. Sie haben 
einen Satz gesagt, dass erst einmal die Aufgaben klar 
sein müssten und dann würde man die Strukturen zu-
ordnen. So habe ich Sie verstanden.  
 

Jetzt frage ich mich, warum haben Sie nicht genau um-
gekehrt mit den Gesetzen angefangen? Sie fangen doch 
jetzt mit Landesstrukturen an, und der Minister hat ge-
sagt, über die Aufgaben reden wir später. Dann sehen 
wir, was dabei herauskommt. 
 
 

Herr Madl (CDU):  
 

Herr Gallert, das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil 
ich vorhin auch gesagt habe, wenn Sie richtig hingehört 
haben, dass wir anfangen, die Aufgaben in Verbindung 
mit den sich dann ergebenden Strukturen von oben nach 
unten zu regeln. Sie kennen ja auch das Dilemma von 
Basis und Überbau. - Danke schön. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Noch eine Frage vom Abgeordneten Püchel?  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Eine ganz harmlose!) 
 

Er möchte nicht. - Vielen Dank. Dann ist die Debatte ab-
geschlossen. Möchte die Landesregierung noch einmal 
sprechen? - Das ist nicht der Fall, sodass wir zur Ab-
stimmung kommen.  
 

Beantragt wurde die Überweisung des Gesetzentwurfes 
in den Innenausschuss sowie zur Mitberatung in den Fi-
nanzausschuss. Wenn es keinen Widerspruch gibt, las-
se ich darüber zusammen abstimmen. Wer dafür ist, 
dass diese beiden Ausschüsse darüber beraten, den bit-
te ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Mehrheit. Ist 
jemand dagegen? - Eine Reihe von Gegenstimmen aus 
der PDS-Fraktion. Stimmenthaltungen? - Keine Stimm-

enthaltungen. Dann ist dieses Gesetz so überwiesen 
und der Tagesordnungspunkt 6 abgeschlossen. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Bildung eines Rates für Zukunftsfähigkeit 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/64 
 

Beschlussempfehlung des Ältestenrates - Drs. 4/250 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 6. Sitzung des Landtages 
am 19. Juli 2002 statt. Die Berichterstattung übernimmt 
Frau Dr. Hüskens.  
 
 

Frau Dr. Hüskens, Berichterstatterin des Ältesten-
rates:  
 

Meine Damen und Herren! Der Ältestenrat hat sich mit 
dem Antrag in der Drs. 4/64 am vergangenen Mittwoch 
beschäftigt. Der Ausschuss hat sich mehrheitlich gegen 
die Einrichtung eines Rates für Zukunftsfähigkeit ausge-
sprochen, der mit dem Antrag beantragt wurde. Zur Er-
innerung: Der Rat für Zukunftsfähigkeit sollte dem Land 
- sowohl dem Landtag als auch der Landesregierung - 
Empfehlungen für eine nachhaltige Entwicklung des 
Landes geben.  
 

Die Mehrheit der Mitglieder des Ältestenrates hat sich 
von der Überzeugung leiten lassen, dass mit den Ergeb-
nissen der Enquetekommission der vergangenen Wahl-
periode zur Zukunftsfähigkeit des Landes und der Lan-
desagenda 21, die von der Landesverwaltung erarbeitet 
wurde und verschiedene Fortschreibungen erfahren hat, 
sowie mit einer ganzen Reihe von weiteren Ausarbei-
tungen von den verschiedenen Umweltverbänden im 
Lande gute theoretische Unterlagen vorliegen, die ei-
gentlich das gesamte Spektrum eines nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Sachsen-Anhalt abdecken. - Herrn Olei-
kiewitz und den Mitgliedern der Enquetekommission sei 
für die Arbeit noch einmal ausdrücklich gedankt.  
 

Parallel haben sich gerade auf der exekutiven Seite eine 
Vielzahl von guten und kontinuierlichen Kontakten her-
ausgebildet zwischen dem Ressort und den 
gesellschaftlichen Gruppen, die gemäß dem Antrag der 
SPD auch Mitglieder im Rat der Zukunftsfähigkeit sein 
sollten. Gerade am Montag hat das Umweltministerium 
eine entsprechende Initiative gestartet. Die 
Abgeordneten, die anwesend waren, haben die Bildung 
der verschiedenen Workshops miterlebt. 
 

Die Ausschussmehrheit hat sich deshalb der Meinung 
bemächtigt, dass ein Rat für Zukunftsfähigkeit nur eine 
Parallelstruktur wäre, und empfiehlt er dem Landtag, den 
Antrag abzulehnen. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Dr. Hüskens. - Es ist zwar vereinbart 
worden, dass hierüber keine Debatte geführt werden 
soll; dennoch liegen Wortmeldungen vor. Ich rufe sie in 
der Reihenfolge auf, in der sie eingegangen sind. Je 
Fraktion stehen fünf Minuten Redezeit zur Verfügung. 
Zunächst hat für die SPD-Fraktion Herr Oleikiewitz das 
Wort. 
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Herr Oleikiewitz (SPD):  
 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Am Anfang dieses Jahrtausends häu-
fen sich in Deutschland und Europa schwerwiegende 
Entwicklungsprobleme in allen Teilen der Gesellschaft, 
begleitet von immer größeren Umweltkatastrophen.  
 

Die Reaktionen darauf lassen die Vermutung zu, dass 
Politiker, Wirtschaft und Gesellschaft auf ein Wunder 
zu warten scheinen. Aktionismus bestimmt auf weiten 
Strecken das Handeln. Nicht Prävention, sondern Repa-
ratur ist an der Tagesordnung, wie wir an dem Hoch-
wasser gesehen haben.  
 

Langfristige Strategien in Wirtschafts-, Steuer- und So-
zialpolitik fehlen ebenso, wie kurzfristige, in der Regel an 
Wahlperioden auf wenige Jahre ausgerichtete Partei- 
und Partikularinteressen das Handeln bestimmen. Da-
von kann man auf diesem Globus keinen Staat ausneh-
men.  
 

Fehlentwicklungen sowie politische und wirtschaftliche 
Vergehen werden verharmlost und, wenn überhaupt, im 
Gegensatz etwa zu Parksünden oder Straßenverkehrs-
verstößen nur halbherzig verfolgt. Für Teile der Spitze 
der Gesellschaft scheint unser System ein nicht zu ver-
siegender Bereicherungsquell zu sein. Schamlos bedie-
nen sich so genannte Spitzenmanager von abgewirt-
schafteten Unternehmen durch Abfindungen und Ent-
schädigungen in Millionenhöhe.  
 

Im Gegensatz dazu fehlen Mittel für die wichtigsten 
Pflichtaufgaben von Ländern und Kommunen. Die Serio-
sität, die Glaubwürdigkeit und das Verantwortungs-
bewusstsein bleiben immer mehr auf der Strecke, ge-
nauso wie die schwächsten Teile der Gesellschaft.  
 

Notwendige Entscheidungen werden in die Zukunft ver-
lagert, auf die Generationen, die nicht nur mit globalen 
Umweltkatastrophen fertig werden müssen, sondern 
auch kaum noch finanzielle Spielräume zur Unterhaltung 
der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben haben wer-
den.  
 

Um es auf den Punkt zu bringen, meine Damen und 
Herren: Das, was wir, das, was die menschliche Gesell-
schaft heute tut, ist nicht zukunftsfähig. Sicher halten wir 
regelmäßig globale Konferenzen ab. Das ist auch gut so, 
es bringt auch positive Effekte und das soll auch weiter-
hin so sein. Aber dem Gebot der Nachhaltigkeit wird täg-
lich zuwidergehandelt. Im Land, im Bund, weltweit laden 
wir unseren nachfolgenden Generationen eine Last auf, 
die nur schwer geschultert werden kann. Die Stell-
schrauben für die Schubumkehr werden weniger wer-
den, wenn wir mit der notwendigen Auseinandersetzung 
immer länger warten. 
 

„Global denken, lokal handeln“, war das Motto der Agen-
da 21, des Handlungskatalogs der Umweltkonferenz von 
Rio. Lokal handeln inzwischen viele Länder und Kom-
munen sowie der Bund. Auch der letzte Landtag ver-
suchte mit der Einsetzung der Enquetekommission „Zu-
kunftsfähiges Sachsen-Anhalt“ seinen Anteil an diesem 
Prozess zu leisten. Die Probleme sind allerdings noch 
lange nicht gelöst. 
 

Wer heute denkt, wir können sowieso nichts tun und 
Debattierklubs gibt es ohnehin genug, denkt nicht nur zu 
kurz, sondern macht sich auch mitschuldig daran, dass 
negative zukunftsrelevante Entwicklungen nicht erkannt 

und nachhaltige Entscheidungen nicht in der notwendi-
gen Konsequenz diskutiert und umgesetzt werden. Ohne 
das komprimierte Wissen der besten Köpfe unseres 
Landes aus Wissenschaft, Wirtschaft, Religion und Poli-
tik, ohne einen gesamtgesellschaftlichen Konsens und 
ohne die erforderliche öffentliche Auseinandersetzung 
sind die Zukunftsprobleme nicht zu lösen. 
 

Am Beispiel der Hochwasserdebatte von heute Vormit-
tag erschließt sich die ganze Absurdität der Ablehnung 
der von der SPD-Fraktion geforderten Berufung eines 
Rates für Zukunftsfähigkeit. Denn man trennt - schein-
bar - dieses Einzelereignis Hochwasser vom Gesamt-
problem. Umweltprobleme sind aber nun ein Teil des-
sen, womit sich der Rat beschäftigen müsste. Wirtschaft-
liche Entwicklung, Bildung, Arbeitsmarkt und Landes-
finanzen gehören genauso dazu. 
 

Um noch einmal auf das Thema von heute Vormittag zu-
rückzukommen: Die Einsetzung eines Hochwasseraus-
schusses ist dem Einzelereignis geschuldet und folge-
richtig. Die Berufung eines Rates für Zukunftsfähigkeit 
wäre dem Gesamtproblem der Entwicklung von Gesell-
schaft und Natur geschuldet und genauso folgerichtig. 
 

Ich bitte Sie daher, Ihre Entscheidung noch einmal zu 
überdenken und die Beschlussempfehlung an die zu-
ständigen Ausschüsse zurückzuüberweisen. - Ich danke 
Ihnen. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Oleikiewitz. - Für die FDP-Fraktion 
wollte eigentlich Herr Dr. Schrader sprechen; er verzich-
tet aber. Somit spricht jetzt für die PDS-Fraktion Herr 
Dr. Köck. 
 
 

Herr Dr. Köck (PDS):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Dr. Hüs-
kens, Ihre Bemerkungen waren richtig Balsam auf die 
Wunden, die ich am Montag auf der Auftaktveranstal-
tung über die Aktivitäten der Nachhaltigkeitsdebatte 
nach dem Gipfel von Johannesburg erlitten habe. Aller-
dings müssen wir in verschiedenen Veranstaltungen ge-
wesen sein. In wenigen Sätzen wurde dort die Arbeit der 
Enquetekommission von acht Jahren abqualifiziert als 
eine Sache, die man nicht brauche, und die Agenda 21 
als praxis- und wesensfern dargestellt - also alles in den 
Orkus und wir fangen neu an.  
 

Es wurde beklagt, dass die Umweltaspekte bei den Be-
ratungen der Enquetekommission überwogen haben, 
was aber nicht stimmt. Die letzte Enquetekommission 
hat sich zunächst anderen Schwerpunktthemen gewid-
met und erst zum Schluss die Umweltaspekte beraten. 
 

Und was machen Sie? - Die Verantwortung für diese 
Veranstaltung lag - bei wem wohl? - beim Umweltminis-
terium. Sie haben also selbst keine anderen Ideen, als 
wieder in das gleiche Schema zu verfallen. Wir haben in 
der Enquetekommission diskutiert, wenn schon müsste 
das Ganze bei der Staatskanzlei angesiedelt sein, damit 
übergreifend alle Ministerien beteiligt werden. 
 

Die Enquetekommission war wirklich schon weiter. Wir 
haben jetzt einen Rückschritt in dieser Debatte. Sechs 
Workshops bis zum Jahresende - was sollen die be-
wegen? Die Enquetekommission hat, glaube ich, etwa 
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20 Workshops durchgeführt, die auf jeden Fall der Quali-
tät der Vorträge entsprachen, die am Montag zu hören 
waren. 
 

Es geht darum, den Prozess zu verstetigen. Darin gebe 
ich Herrn Oleikiewitz völlig Recht. Ich denke, vor allen 
Dingen auch wir als Parlamentarier haben wissenschaft-
liche Politikberatung dringend nötig.  
 

Deshalb sind wir offen und sagen, dieser Rat für Zu-
kunftsfähigkeit ist eine Möglichkeit. Lassen Sie uns doch 
darüber beraten, was wir uns für eine Politikberatung zu-
legen wollen. Es gibt in der Bundesrepublik Modelle, die 
von Akademien für Nachhaltigkeit in den Ländern, die 
mehr Geld haben und einen Prozess über Jahre an-
regen, bis hin zu einem Rat für Nachhaltigkeit und ähn-
lichen Gremien.  
 

Deshalb möchten wir uns dem Vorschlag anschließen, 
die Beschlussempfehlung an die Ausschüsse zurückzu-
überweisen, damit wir uns die Zeit lassen können, um 
vielleicht am Ende Ihrer sechs Workshops diese Frage 
noch einmal zu diskutieren. - Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Dr. Köck. - Gibt es weitere Wortmel-
dungen? - Bitte, Herr Tullner. 
 
 

Herr Tullner (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ein Blick in 
die Vergangenheit erschließt die Zukunft, heißt es in 
einem Sprichwort. Diese Intention wurde mir gegenwär-
tig, als ich mir vor der Sommerpause den Antrag der 
SPD-Fraktion zu Gemüte führte.  
 

Sowohl in der zweiten als auch in der dritten Wahl-
periode - das wurde schon mehrmals erwähnt - war ei-
ne Enquetekommission tätig, deren Ergebnisse in den 
Archiven des Hohen Hauses trefflich ruhen. Spätere 
Generationen werden vielleicht einmal zur Kenntnis 
nehmen, mit welch hohem intellektuellen Anspruch der-
einst zur Tat geschritten wurde und mit welch kärglichen 
Ergebnissen man geendet hat. 
 

Die CDU-Fraktion - damit stelle ich mich bewusst in die 
Kontinuität meiner Kollegen, weil ich als Referent an der 
Kommission teilgenommen habe - hat immer vor der 
Vermessenheit dieses Anliegens gewarnt. Die Zauber-
formel für eine gedeihliche Entwicklung der Menschheit 
unter Einbeziehung aller nur denkbaren Bedingungsfak-
toren ausgerechnet in unserer Mitte zu formulieren, war 
eine Fata Morgana.  
 

Die Kommission war nicht einmal in der Lage, die Er-
gebnisse der Anhörungen selbst in eine Berichtsform zu 
gießen. Selbst das wurde kostenpflichtig externalisiert. 
 

(Zustimmung von Herrn Schomburg, CDU) 
 

Doch namentlich die Sozialdemokraten, noch Anfang 
dieses Jahres durch die Insignien der Macht geblendet, 
waren da anderer Auffassung. Immerhin holten Sie sich 
prominente und profunde Experten als exklusive Berater 
in die Runde, Professor Kausch zum Beispiel. Der wollte 
erst Landesvorsitzender bei Ihnen werden, dann in Mer-
seburg Landtagskandidat und dann war er irgendein 
Spitzenkandidat - ich kann mich aber nicht mehr ganz 
erinnern, von was. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Das ging von Ihnen aus, 
das wissen Sie wohl gar nicht mehr!) 

 

Und dann war da noch die Geschichte mit dem ehe-
maligen Kollegen Siegert. Der hatte doch tatsächlich in 
einem Minderheitsvotum formulieren wollen, dass das 
Abitur nach zwölf Schuljahren wieder eingeführt werden 
solle. Die Provinzposse, die Sie sich mit seiner Abberu-
fung kurz vor dem Ende der Kommission geleistet ha-
ben, will ich hier gar nicht weiter erwähnen.  
 

Herr Kollege Püchel, dass auch Sie jetzt Ihre Meinung 
geändert haben und zu zwölf Jahren bis zum Abitur zu-
rückgekehrt sind, finde ich vor diesem Hintergrund ein 
bisschen unheimlich.  
 

Doch sei es, wie es sei, meine Damen und Herren. Re-
den wir nicht mehr von Vergangenem, sondern über die 
Zukunft.  
 

Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist gefährdet. Um 
mit dieser bitteren Erkenntnis vertraut zu werden, hätte 
es einer Enquetekommission nicht bedurft. Die Wahlen 
am 21. April 2002 haben gezeigt, dass dies von der 
Mehrheit der Menschen in unserem Land so gesehen 
wurde. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Die Kommission hat der Verbreitung dieser Erkenntnis 
aber auch nicht geschadet.  
 

Wir, die neue Mehrheit in diesem Hause, sind gewillt, 
diese Entwicklung zu stoppen. Zukunftsfähigkeit, meine 
Damen und Herren, lässt sich nur durch ein Umsteuern 
in den zentralen Politikbereichen - Wirtschaft, Arbeit, Bil-
dung und nicht zuletzt die Finanzpolitik - erreichen. Da-
bei hatten und haben wir gerade in diesen Bereichen 
die ersten Pflöcke eingeschlagen: Investitionserleichte-
rungsgesetz, Schulreform und Nachtragsetat sind hin-
länglich bekannt.  
 

Dazu bedarf es keiner außerparlamentarischen Gremien 
mehr. Die Mitglieder, die Herr Oleikiewitz in seinem An-
trag genannt hat, sind ohnehin von Anfang an bei allen 
Anhörungen zu Gesetzesvorhaben in diesem Hause be-
teiligt.  
 

Und, Herr Oleikiewitz, wir haben sogar einen Experten 
aus der Kommission ins Kabinett geholt: Professor Pa-
qué ist jetzt Finanzminister. Nehmen Sie das doch als 
Wertschätzung der Arbeit der Kommission. 
 

(Zuruf von Herrn Oleikiewitz, SPD)  

 

Und hüllen wir uns in Schweigen, was die Diskussion um 
die Fußnote 22 des Berichtes angeht. 
 

Nein, meine Damen und Herren, der Präsident hat beim 
Festakt „10 Jahre Landesverfassung“ darauf rekurriert, 
dass einer Verwischung der Verantwortlichkeiten, einer 
Aushöhlung parlamentarischer Befugnisse nicht schlei-
chend das Wort geredet werden dürfe. 
 

Wir als Parlamentarier - das ist zumindest mein Ver-
ständnis - sind legimitiert und vom Volk beauftragt, im 
lösungsorientierten Diskurs die Entwicklung unseres Ge-
meinwesens zu befördern. Das ständige Rangieren von 
Kompetenz und Entscheidungsprozessen ist dabei letzt-
lich ein Beitrag zur Entfremdung von Politik und Bürgern 
in der repräsentativen Demokratie. Dem will die CDU-
Fraktion keinen Vorschub leisten. Daher können wir die 
Einrichtung eines solchen Rates nicht befürworten. - Vie-
len Dank.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Tullner. - Damit ist die Debatte abge-
schlossen.  
 

Zunächst ist beantragt worden, die Beschlussempfeh-
lung in den Ältestenrat zurückzuüberweisen. Wer die-
sem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Das ist die 
Mehrheit. Damit ist die Rücküberweisung des Antrages 
abgelehnt worden.  
 

Jetzt stimmen wir über die Beschlussempfehlung des Äl-
testenrates ab. Der Ältestenrat empfiehlt dem Landtag, 
den Antrag in der Drs. 4/64 abzulehnen und damit einen 
Rat für Zukunftsfähigkeit nicht zu bilden. Wer diesem 
Antrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
- Wer stimmt dagegen? - Gleiche Mehrheitsverhältnisse 
bei umgekehrten Vorzeichen. Damit ist die Beschluss-
empfehlung angenommen worden und der Tagesord-
nungspunkt 7 abgeschlossen.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht betreffend die Ablehnung eines 
Aktenvorlageersuchens durch die Landesregierung 
Schleswig-Holsteins - 2 BvK 1/01 - 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und 
Verfassung - Drs. 4/221 
 
 
 

Berichterstatterin des Ausschusses ist Frau Röder. Bitte 
schön, Sie haben das Wort. 
 
 

Frau Röder, Berichterstatterin des Ausschusses für 
Recht und Verfassung:  
 

In seiner 4. Sitzung am 18. September 2002 hat sich der 
Ausschuss für Recht und Verfassung mit dem Bundes-
verfassungsgerichtsverfahren 2 BvK 1/01 beschäftigt. 
Der Ausschuss sollte entscheiden, ob er dem Landtag 
eine Empfehlung für die Abgabe einer Stellungnahme 
gibt. 
 

Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Klage der 
Landesregierung Schleswig-Holsteins gegen die Mitglie-
der des Bildungsausschusses im Landtag von Schles-
wig-Holstein. Nach der Auffassung der dortigen Landes-
regierung liege in dem Verlangen nach Vorlage ver-
schiedener Unterlagen aus der Landesregierung an den 
Ausschuss ein Verstoß gegen die Bestimmungen der 
Landesverfassung und eine Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit und der Eigenverantwortung der Landes-
regierung vor. 
 

Unser Ausschuss beschäftigte sich mit diesem Ver-
fahren, da die Überlegung im Raum stand, die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte die 
Rechtsansicht der Landesregierung Sachsen-Anhalts in 
vergleichbaren Fragen beeinflussen. Im Kern geht es 
schließlich um die Frage der Reichweite des parlamen-
tarischen Auskunftsrechts.  
 

Der Ausschuss entschied sich mehrheitlich, keine Emp-
fehlung für eine Stellungnahme abzugeben, und zwar in 
erster Linie aus den folgenden beiden Gründen.  
 

Zum einen hat Schleswig-Holstein eine andere Landes-
verfassung als Sachsen-Anhalt. Die Entscheidung, die 

das Bundesverfassungsgericht treffen wird, wird auf die-
ser Rechtsgrundlage, auf der schleswig-holsteinischen 
Landesverfassung beruhen. Deshalb kann man auch 
nicht sofort Schlüsse in Bezug auf die Rechtslage in 
Sachsen-Anhalt ziehen.  
 

Zum anderen haben wir es einer schleswig-holstei-
nischen Besonderheit zu verdanken, dass sich das Bun-
desverfassungsgericht überhaupt mit diesem Verfahren 
beschäftigt. Normalerweise wäre nämlich ein Landesver-
fassungsgericht dafür zuständig. In Schleswig-Holstein 
gibt es dieses nicht. Deshalb hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Aufgabe an sich gezogen. Angesichts 
dessen kann man nicht automatisch Rückschlüsse auf 
die Rechtslage in Sachsen-Anhalt ziehen.  
 

Wie gesagt hat sich der Ausschuss aus diesen Gründen 
mehrheitlich dafür entschieden, keine Empfehlung für 
eine Stellungnahme abzugeben. - Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Röder. - Es wird über diese Frage 
eine Debatte mit fünf Minuten Redezeit je Fraktion ge-
ben. Ich darf daran erinnern, dass es im Landtag von 
Sachsen-Anhalt eine Debatte über eine solche Frage 
noch nicht gegeben hat. Die Debattenredner können 
sich also bewusst sein, dass sie hier an einer Premiere 
mitwirken. Die Premiere wird eröffnet mit dem Beitrag 
der SPD-Fraktion. Es spricht die Abgeordnete Frau 
Grimm-Benne. Bitte schön. 
 
 

Frau Grimm-Benne (SPD):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Zum wiederholten Mal bietet eine Vorlage An-
lass für eine Debatte über das Miteinander und den Um-
gang der Abgeordneten in dieser Legislaturperiode. Was 
in der vergangenen Legislaturperiode scheinbar noch 
gang und gäbe war, ist in dieser Legislaturperiode leider 
nicht mehr gegeben.  
 

Der Ausschuss für Recht und Verfassung hat sich mit 
der Frage zu beschäftigen gehabt, ob er eine Stellung-
nahme zu einem Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht abgibt oder nicht, wie es die Berichterstat-
terin des Ausschusses wiedergegeben hat.  
 

Das konkrete Verfahren in Schleswig-Holstein war be-
reits Gegenstand im Ausschuss für Recht und Verfas-
sung der vergangenen Legislaturperiode. Wie ich als 
neue Abgeordnete in dem Protokoll über die damalige 
Ausschusssitzung nachlesen konnte, hatten sich auch 
Vertreter der CDU-Fraktion dahin gehend geäußert, in 
diesem Verfahren eine Stellungnahme abzugeben.  
 

In dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
geht es inhaltlich um Parlamentsrechte. Es geht um die 
Frage der Reichweite des parlamentarischen Auskunfts-
rechts, also um Befugnisse von Abgeordneten gegen-
über der Landesregierung. Die Landesregierung von 
Schleswig-Holstein wirft Mitgliedern eines Ausschusses 
vor, dass sie mit ihrem Verlangen auf Vorlage von Unter-
lagen und Akten gegen die schleswig-holsteinische Ver-
fassung verstoßen hätten.  
 

Angesichts dieser Problematik wäre es doch zumindest 
angebracht gewesen, diese Frage auch inhaltlich und 
nicht nur verfahrensmäßig im Ausschuss zu diskutieren 
bzw. eine Stellungnahme nicht kategorisch abzulehnen. 
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Auch wir als SPD-Fraktion haben uns im Ausschuss für 
eine Stellungnahme ausgesprochen.  
 

Das Verfahren bietet Anlass, einmal grundsätzlich über 
die Frage nachzudenken, inwieweit der Ausschuss in 
Zukunft Stellungnahmen zu verfassungsgerichtlichen 
Verfahren empfehlen will oder ob es auch weiterhin bei 
einer sehr restriktiven Handhabung bleiben soll. Doch zu 
einer Diskussion über diese grundsätzliche Frage kam 
es in der besagten letzten Ausschusssitzung nicht. 
 

Immerhin räumen die Verfassungsgerichte den Land-
tagen die Möglichkeit der Stellungnahme ein und die 
Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt 
beinhaltet auch Vorschriften dazu. Es wäre also zu 
Beginn der Legislaturperiode ein guter Zeitpunkt gewe-
sen, über diese Frage zu debattieren. Immerhin sind die 
meisten Mitglieder des Rechtsausschusses neu in die-
sem Gremium.  
 

Es ist natürlich nicht empfehlenswert, zu jedem Verfah-
ren eine Stellungnahme abzugeben. Aber man sollte 
den Einzelfall betrachten und von dem eingeräumten 
Recht auf Stellungnahme gegebenenfalls Gebrauch ma-
chen. In dem konkreten vorliegenden Fall wäre eine Dis-
kussion angebracht gewesen.  
 

Sicherlich gibt es in dem Verfahren die Besonderheit, 
dass in Schleswig-Holstein kein Landesverfassungs-
gericht existiert und daher das Bundesverfassungs-
gericht mit der Angelegenheit betraut ist. Dies ändert 
aber nichts daran, dass es in dem konkreten Fall um 
Exekutivrechte geht, die auch Parlamentarier in anderen 
Bundesländern betreffen und somit auch hier von Inte-
resse gewesen wären.  
 

Daher lehnen wir die Beschlussempfehlung ab. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Grimm-Benne. - Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Herr Schulz. 
 
 

Herr Schulz (CDU): 
 

Herr Präsident! Liebe Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Bereits in der dritten Wahlperiode hat sich der Aus-
schuss für Recht und Verfassung mit der Frage befasst, 
ob eine Stellungnahme zum Organstreitverfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht zwischen der Landes-
regierung Schleswig-Holsteins und zehn Abgeordneten 
des dortigen Bildungsausschusses abgegeben werden 
soll.  
 

Das Bundesverfassungsgericht ist angerufen worden, 
über die Frage zu entscheiden, wann die Landesregie-
rung von Schleswig-Holstein von ihrem Verfassungs-
recht Gebrauch machen kann, die von einem Viertel der 
Mitglieder eines Ausschusses des Landtages verlangte 
Aktenvorlage abzulehnen, wenn hierdurch Funktions-
fähigkeit und Eigenverantwortung der Landesregierung 
beeinträchtigt werden. Gegenstand des Verfahrens ist 
also der Umfang des Aktenvorlagerechts des Parla-
ments gegenüber der Exekutive.  
 

Nachdem der damalige Rechtsausschuss eine Ent-
scheidung vertagt hatte, musste sich der neu gebildete 
Rechtsausschuss hiermit befassen.  
 

Die CDU-Fraktion empfiehlt dem Landtag, keine Stel-
lungnahme in dem verfassungsgerichtlichen Verfahren 
abzugeben. Die CDU-Fraktion hat sich bei ihrer Ent-

scheidung zunächst einmal von der bewährten Tradition 
und der bisherigen Praxis des Parlaments leiten lassen.  
 

Nach Auskunft der Parlamentsdokumentation ist dem 
Landtag von Sachsen-Anhalt seit dem Beginn der zwei-
ten Wahlperiode zwölfmal vom Bundesverfassungs-
gericht die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt 
worden. Nur zweimal ist der Landtag diesem Ansinnen 
nachgekommen, einmal im Dezember 1994 und ein wei-
teres Mal im Mai 1996. Im ersten Fall wurde dem Land-
tag vom Bundesverfassungsgericht ein ausführlicher 
Fragenkatalog zur Beantwortung vorgelegt. Der zweite 
Fall betraf das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt selbst.  
 

Wir haben uns gestern beim Bundesverfassungsgericht 
über den Stand des Verfahrens telefonisch informiert. 
Danach könnte der Landtag im jetzigen Hauptsachever-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 
noch eine Stellungnahme abgeben. Bisher haben nur 
einige wenige Landesparlamente von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Uns wurde seitens des Bundesver-
fassungsgerichts aber auch mitgeteilt, dass die Abgabe 
von Stellungnahmen eher die Ausnahme ist.  
 

Daher stellt sich uns die Frage, ob im vorliegenden Fall 
zwingende Gründe vorhanden sind, die die Abgabe ei-
ner Stellungnahme gebieten. Zwingende Gründe sind 
nach unserer Auffassung nicht ersichtlich; denn dem Or-
ganstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
liegt ein Rechtsstreit zwischen der Landesregierung von 
Schleswig-Holstein und einzelnen Abgeordneten des 
Landtages von Schleswig-Holstein über die Auslegung 
von deren Landesverfassungsrecht zugrunde. Die 
Rechts- bzw. Verfassungsfrage wird daher ausschließ-
lich im Hinblick auf Schleswig-Holstein entschieden. In-
sofern ist Sachsen-Anhalt von dem Verfahren nicht un-
mittelbar betroffen. 
 

Die Frage, ob das Land Sachsen-Anhalt von einer et-
waigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
wenigstens mittelbar betroffen sein könnte, lässt sich 
nicht mit Sicherheit beantworten. Eine solche mögliche 
Betroffenheit könnte sich aus § 31 des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes ergeben. Diese Vorschrift be-
stimmt, dass Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts die Verfassungsorgane des Bundes und der 
Länder sowie alle Gerichte und Behörden binden.  
 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Landes-
regierung von Schleswig-Holstein auf Seite 29 ihrer An-
tragsschrift ausdrücklich die im Vergleich zu Schleswig-
Holstein andere Verfassungsrechtslage in Sachsen-An-
halt herausstellte.  
 

Deshalb sind wir der Auffassung, dass das Bundesver-
fassungsgericht die für Schleswig-Holstein zu entschei-
dende Rechtsfrage auch ohne eine Stellungnahme 
Sachsen-Anhalts beurteilen und, ich denke, gut beurtei-
len und entscheiden kann. Deshalb sehen wir keine 
Notwendigkeit, dem bereits vorliegenden Rechtsgutach-
ten ein weiteres hinzuzufügen. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Bevor ich der Abgeordneten Frau Tiedge das Wort gebe, 
habe ich die Freude, auf der Zuschauertribüne Damen 
und Herren des Komitees für Interkulturelle Begegnung 
aus Stendal begrüßen zu können  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Nun bitte Frau Tiedge für die PDS-Fraktion. 
 
 

Frau Tiedge (PDS): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wie weit darf 
die Legislative der Exekutive in die Karten schauen? 
Diese, ich gebe zu, etwas platte Frage hat aber auf den 
Punkt gebracht das Bundesverfassungsgericht zu ent-
scheiden. Und diese Entscheidung wird nicht nur für 
Schleswig-Holstein, dessen Landesregierung in diesem 
Verfahren Antragstellerin ist, von Bedeutung sein, son-
dern wird auch auf die Parlamente in allen Ländern in 
der BRD Auswirkungen haben. Und mit der Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Recht und Verfassung 
wird die Tragweite verkannt.  
 

Der Kern des Verfahrens ist, dass im Zuge der Nach-
finanzierung des Nachtragshaushaltes fehlerhafte Ver-
anschlagungen bei den Lehrerpersonalausgaben aufge-
deckt wurden. Die Landesregierung verweigerte den 
Abgeordneten die beantragte Herausgabe von Akten zu 
diesem Vorgang mit der Begründung, dass deren Be-
kanntwerden die Funktionsfähigkeit und die Eigenver-
antwortung der Landesregierung beeinträchtigen würde 
- eine, wie gesagt, sehr schwammige Begründung. 
 

Da auch in dem dortigen parlamentarischen Einigungs-
ausschuss keine Einigung erzielt werden konnte, hat 
die Landesregierung, um diesem Informationsverlangen 
nicht nachkommen zu müssen, das Bundesverfassungs-
gericht angerufen. Grundlage dafür ist die so genannte 
Klagelastumkehr. Das heißt, dass nicht das Organ, das 
die Information begehrt, die Herausgabe einklagen 
muss, sondern dass die Landesregierung zur Abwehr 
dieses Verlangens das Bundesverfassungsgericht anru-
fen muss. 
 

In allen Landesverfassungen, so natürlich auch in der 
des Landes Sachsen-Anhalt, ist ein Frage- und Aus-
kunftsrecht der Mitglieder des Landtages und das Recht 
auf die Vorlage von Akten durch die Landesregierung 
verankert. Anders als in der Landesverfassung von 
Schleswig-Holstein ist das im Artikel 53 unserer Landes-
verfassung zwar nicht nur eine Kannbestimmung, son-
dern die Landesregierung hat auf den Antrag hin die Ak-
ten herauszugeben. Aber auch in Sachsen-Anhalt kann 
die Landesregierung diesem Verlangen widersprechen, 
wenn die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung 
der Regierung wesentlich beeinträchtigt werden. Das 
heißt, es ist nur in Nuancen eine andere Ausgestaltung 
als in der Landesverfassung von Schleswig-Holstein. 
 

Das Bundesverfassungsgericht wird also mit seiner Ent-
scheidung die Hürde dafür vorgeben, wann diese Beein-
trächtigung der Arbeit der Landesregierung beginnt und 
inwieweit die Rechtsposition des Landesparlamentes 
gestärkt oder geschwächt wird. Das ist umso bedeuten-
der, weil es sich bei dem vorliegenden Streitgegens-
tand um den Landeshaushalt von Schleswig-Holstein 
handelt, dessen Verabschiedung gerade eine in der Ver-
fassung festgelegte originäre Aufgabe des Landtages 
ist.  
 

Seit Jahren fordern wir mehr Transparenz zwischen der 
Exekutive und der Legislative, fordern wir eine Stärkung 
der Rechtspositionen des Parlaments anstelle von Ge-
heimhaltung und Misstrauen. Und weil die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts auch Auswirkungen auf 

das Landesparlament von Sachsen-Anhalt haben wird, 
sind wir geradezu verpflichtet, entgegen unserer bisheri-
gen Praxis eine Stellungnahme abzugeben.  
 

Aus diesem Grunde werden wir der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses nicht zustimmen. - Danke.  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Tiedge. - Zum Abschluss der Debatte 
spricht für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Herr Wol-
pert. 
 
 

Herr Wolpert (FDP): 
 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Eigentlich wollte ich mich zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht melden. Aber um einiges ge-
rade zu rücken, ist es vielleicht doch notwendig gewor-
den.  
 

Es ist nicht so, dass im Ausschuss für Recht und Ver-
fassung nicht darüber diskutiert worden wäre, dass wie 
in der Vergangenheit grundsätzlich keine Stellungnah-
men zu solchen Anfragen abgegeben werden sollten. 
Das wurde dort ausgesprochen. Wir sind auch gemein-
sam zu dem Entschluss gekommen, dass wir das im 
Einzelfall prüfen und nicht von vornherein festlegen, 
dass wir keine Stellungnahmen abgeben. 
 

Mit Blick auf das vorliegende Verfahren kann man aller-
dings tatsächlich darüber streiten, ob man der Argumen-
tation folgen sollte, dass man nach dem Motto „Wehret 
den Anfängen“ die Rechte der Parlamentarier schon im 
Vorfeld verteidigen müsste. Bei genauerem Hinschauen 
kommt man allerdings zu dem Schluss, dass der Redner 
der CDU-Fraktion deutlich gemacht hat, warum das in 
diesem Fall nicht notwendig ist.  
 

Wir haben eine andere Grundlage in unserer Landesver-
fassung. Wir sind mit diesem Verfahren nur deshalb be-
schäftigt, weil das Land Schleswig-Holstein kein eigenes 
Landesverfassungsgericht hat. Das heißt, normalerwei-
se hätten wir von diesem Verfahren nie etwas erfahren. 
 

Daraus zu schließen, dass es notwendig ist, den An-
fängen zu wehren, halte ich nach einer gründlichen  
Überlegung für übertrieben. Deshalb bin ich dafür, dass 
wir keine Stellungnahme abgeben. - Danke schön. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank. - Damit ist die Debatte abgeschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Recht und Verfassung.  
 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag, zu dem genann-
ten Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht keine 
Stellungnahme abzugeben. Wer stimmt dieser Be-
schlussempfehlung zu? - Wer stimmt dagegen? - Das ist 
die Minderheit. Damit ist dem Ausschussvorschlag ge-
folgt worden und der Tagesordnungspunkt 8 ist abge-
schlossen.  
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf: 
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Beratung 
 

a) Konzeption eines touristischen Leitsystems 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/109 
 
 

b) Touristisches Leitsystem 
 

Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 
4/230 

 
 

c) Vorstellungen der zukünftigen Entwicklung des 
Tourismus in Sachsen-Anhalt 

 

Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 
4/231 neu 

 
 
 

Wir haben im Ältestenrat vereinbart, dass zunächst die 
drei Anträge eingebracht werden und dann eine verbun-
dene Debatte geführt wird. Zu Tagesordnungspunkt 9 a 
spricht zunächst die Abgeordnete Frau Kachel für die 
SPD-Fraktion. Bitte schön.  
 
 

Frau Kachel (SPD):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Vor einem Jahr, im September 2001, hat der Land-
tag auf Antrag der SPD-Fraktion die Landesregierung 
beauftragt, in Abstimmung mit den kommunalen Ge-
bietskörperschaften ein schlüssiges Konzept für eine 
landesweit einheitliche Beschilderung von touristischen, 
kulturellen und naturräumlichen Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen zu erstellen. Dieser Beschluss hat seine 
Gültigkeit behalten.  
 

Dass solch ein Konzept intensiv und detailliert beraten 
werden muss, liegt auf der Hand. Der Wirtschaftsaus-
schuss sollte sich schon ein Bild über Inhalt und Umset-
zung machen. Schließlich muss das Konzept für eine 
langfristige Einbindung des Tourismus tauglich sein. 
Nachfolgende Änderungen der Richtlinien zur Aufstel-
lung der Schilder sind von weitreichender Bedeutung.  
 

Gerade in diesem Bereich hat es für die Antragsteller die 
größten Probleme gegeben. Ich kann mir keine Gründe 
denken, derentwegen der Wirtschaftsminister Dr. Reh-
berger dem Ausschuss dies vorenthalten sollte.  
 

Die SPD-Fraktion hat sich dieser Thematik in der Ver-
gangenheit insbesondere deshalb gewidmet, weil die 
Welttourismusorganisation an ihrer Prognose festhält, 
wonach sich die Zahl der Gästeankünfte bis 2020 welt-
weit verdreifachen und europaweit verdoppeln wird. Wir 
müssen an dieser Entwicklung teilhaben. Hierdurch 
ergeben sich weitere Chancen für Arbeitsplätze. Die 
Tourismuswirtschaft bindet bereits jetzt mehr Arbeits-
plätze als Chemie und Landwirtschaft.  
 

Obwohl Deutschland zu den fünf wichtigsten Reiselän-
dern der Welt zählt, ist das Potenzial Sachsen-Anhalts 
noch lange nicht ausgeschöpft. Solange Freizeit und 
Mobilität weiter zunehmen, wird auch der Tourismus auf 
Wachstumskurs bleiben. Fast jede zweite Urlaubsreise 
der Deutschen hatte im vergangenen Jahr ihr Ziel im ei-
genen Land. Der Trend zu häufigen, aber kürzeren Rei-
sen hat sich fortgesetzt. Etwa ein Drittel der Bevölkerung 
unternahm 50 Millionen Kurzurlaubsreisen von zwei bis 
vier Tagen Dauer, und dabei war jeder vierte Bundes-
bürger aus den alten Bundesländern noch nicht bei uns.  
 

Da der Tourismus noch kein Selbstläufer ist, müssen die 
angestoßenen Initiativen weitergeführt werden. Wer für 

ein Produkt wirbt, weiß aus Erfahrung, dass es seine 
Zeit braucht, bis es einen bestimmen Markenwert hat.  
 

Das durch die Bundesregierung für das Jahr 2001 aus-
gerufene Jahr des Tourismus hat auch in Sachsen-
Anhalt unterschiedliche Initiativen ausgelöst, unter ande-
rem die Qualitätsoffensive im Tourismus, die Gründung 
einer Arbeitsgruppe für Kinder- und Jugendreisen - das 
war auch unser Antrag -, die Klassifizierung von Cam-
pingplätzen und vieles andere mehr.  
 

Nach der Beschlussfassung zum einheitlichen touris-
tischen Leitsystem vergab die damalige Ministerin Frau 
Budde einen entsprechenden Auftrag. Der erste einge-
gangene Entwurf war so lückenhaft, dass er nicht disku-
tierfähig war. Umso mehr verwundert mich die vor kur-
zem in der Presse veröffentlichte Aussage des Ministe-
riums, wir, die SPD, hätten längst etwas unternehmen 
können, und seit der Regierungsübernahme werde an 
einem Leitsystem gearbeitet. Es drängt sich die Frage 
auf, ob die jetzige Landesregierung richtig informiert war.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben 
sehr gute touristische Produkte in Sachsen-Anhalt, aber 
noch zu wenigen ist dies bekannt. Das ist eine gute 
Ausgangsposition, um für deutsche und ausländische 
Gäste überzeugende weitere Angebote zu unterbreiten 
und Orientierungshilfen zu geben. Hier liegen unsere 
Chancen.  
 

Eine wichtige Basis der Infrastruktur stellen die Wegwei-
ser dar; denn ohne solche Orientierungshilfen kommt 
der Gast nur schwer ans Ziel. Und wer nicht gefunden 
wird, kann nichts verkaufen. Das betrifft Auto-, Motorrad- 
und Radfahrer ebenso wie Wassertouristen und Wande-
rer.  
 

Große Aktivitäten der Gastronomen gab es bereits im 
Raum Wittenberg, im Harz und neuerdings auch in der 
Altmark. Es geht darum, das Wegesystem zu systema-
tisieren und zu vereinheitlichen. Ein einheitliches touris-
tisches Leitsystem unterstützt die Reisegebiete dabei, 
besser zusammenzuarbeiten und die touristischen An-
gebote im Land zu verknüpfen. Zu berücksichtigen ist, 
dass Destinationen oft mehrere Anrainerländer haben 
und somit auf der Grundlage des Abkommens der Wirt-
schaftsministerkonferenz vom Januar 2001 diesbezüg-
lich unbedingt Gespräche zu führen sind.  
 

Werte Abgeordnete! Die Einheitlichkeit der Elemente 
des Leitsystems soll auch dazu führen, dass ein Gast 
die gesuchten Inhalte leichter erfassen kann. Zudem 
kommt es zu einem Wiedererkennungseffekt, der durch 
die Verwendung einheitlicher Symbole in anderen Infor-
mationsmedien, wie Straßen- und Wanderkarten und 
auch Internet, verstärkt wird. Piktogramme sind nicht nur 
für den Kraftfahrer leichter erfassbar, wir müssen auch 
an die zunehmende Zahl ausländischer Touristen den-
ken, zum Beispiel vor dem Hintergrund des am 1. Juli 
dieses Jahres zwischen der Bundesrepublik und China 
abgeschlossenen Abkommens zur Erleichterung von 
Gruppenreisen. Brandenburg ist hier schon aktiv gewor-
den. - Und wir? 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Frau Kachel, möchten Sie eine Frage des Abgeordneten 
Daehre beantworten?  
 
 

Frau Kachel (SPD):  
 

Am Schluss bitte.  
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Ein einheitliches Leitsystem ist somit als Bestandteil 
der Positionierung Sachsen-Anhalts auf dem nationalen 
und internationalen Tourismusmarkt anzusehen. Damit 
könnte im Straßennetz auch umweltbelastender Such-
verkehr vermieden werden.  
 

Das touristische Leitsystem stellt ferner ein wichtiges 
Instrument zur Verknüpfung unterschiedlicher Freizeit-
initiativen dar. Durch die in den Leiteinrichtungen enthal-
tenen Informationen sollen Gäste zur Nutzung touris-
tischer Angebote angeregt sowie zu touristischen Ein-
richtungen gelenkt werden. Das ist zugleich ein Beitrag 
zur Sicherung der Existenz der touristischen Einrichtun-
gen. Unsere Stärke liegt dabei in unserer Vielfalt.  
 

Ein weiteres Ziel ist die Bündelung von Informationen. 
Sie führt dazu, den finanziellen Aufwand für die Erstel-
lung eines Leitsystems gering zu halten sowie die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes zu vermeiden.  
 

Eine Befragung bei den Regionalverbänden und bei ei-
nigen Landkreisen sowie vor Ort durchgeführte Recher-
chen haben gezeigt, dass die derzeitige Situation im 
Land Sachsen-Anhalt sehr vielgestaltig ist und ein star-
ker Bedarf an diesem Leitsystem besteht. Bisherige 
Handlungsempfehlungen des Verkehrsministeriums sind 
nicht ausreichend und konnten bisherige Lücken nicht 
schließen. Dadurch ist die Existenz von Leistungsanbie-
tern bedroht.  
 

Ein Beispiel hierfür ist das Hotel Sackwitzer Mühle. Nach 
mehrjährigem Kampf mit dem Straßenverkehrsamt ge-
nehmigte die Behörde endlich die Aufstellung eines 
Schildes mit dem Hinweis auf eine Mühle, allerdings 
ohne den Hinweis, dass es sich um ein Hotel handelt, in 
dem man schlafen und essen kann. Die potenziellen 
Gäste fahren vorbei. Solche Beispiele gibt es in allen 
Kreisen unseres Landes.  
 

Auch vom Kunsthof Barby, der 80 000 Gäste im Jahr 
beherbergt, werden bei großen Aktionen, Festivitäten 
und Aufstellungen jeweils Kurzanträge gestellt bzw. Ein-
zelbeschilderungen je Veranstaltung angebracht - ein 
kaum zu organisierender Aufwand, abgesehen von der 
finanziellen Belastung. Die Gäste suchen gezielt und un-
ter erschwerten Bedingungen.  
 

Auch der Deutsche Tourismusverband ist der Auffas-
sung, dass ein gut ausgebautes, gekennzeichnetes 
Straßennetz die unverzichtbare Basis für einen funktio-
nierenden Tourismus darstellt. Vor diesem Hintergrund 
fordert der DTV Initiativen für eine flexible Handhabung 
der touristischen Beschilderung, rechtzeitige Hinweise 
auf überregional bedeutsame Ziele sowie viel besuchte 
Freizeitattraktionen.  
 

Der Bund hat im Juni dieses Jahres beschlossen, dass 
auf Autobahnen alle 10 km eine entsprechende Beschil-
derung aufgestellt werden kann. Hier gilt es Orientie-
rungsketten aufzubauen, zum Beispiel zu den Weltkul-
turerbestätten oder zu den Nationalparks. Sie sind zu-
nehmend Imageträger für die Region. Nationalparks und 
Biosphärenreservate binden eine immer höhere Zahl an 
Stammgästen, wie Befragungen ergeben haben.  
 

In den nördlichen Bundesländern wird auch rechtzeitig 
auf die von Landesseite prädikatisierten Erholungsorte 
hingewiesen. Sollte das nicht auch bei uns möglich 
sein?  
 

Werte Abgeordnete! Besondere Aufmerksamkeit erfor-
dert auch der Gast von Morgen. Denn Kinder kehren als 

Erwachsene gern dorthin zurück, wo es ihnen einst ge-
fallen hat. Neben den Jugendherbergen müssen auch 
die Kinder- und Erholungszentren berücksichtigt werden 
- eine Besonderheit in den neuen Bundesländern.  
 

Es reicht nicht, auf den verschiedenen kommunalen  
Ebenen einige Rad- oder Wanderwege zu beschildern. 
Vielmehr müssen zahlreiche Urlaubskomponenten auf-
gebaut werden. Diese kann sich der Kunde dann nach 
einem Bausteinsystem selbst zusammenstellen, um so-
mit seine individuellen Bedürfnisse in der Region erfolg-
reich zu befriedigen. Dabei ist jede Region der Gewin-
ner, die es schafft, dem Kundenwunsch jeweils einen 
Schritt voraus zu sein.  
 

Nur so kann der Kunde ein brandaktuelles Urlaubspaket 
angeboten bekommen. Der zufriedene Kunde ist derje-
nige, der überrascht wurde, der etwas Neues erlebt hat. 
Der Gast, der motorisiert ist, hat einen Aktionsradius von 
50 km. Deshalb sind auch die Angebote im Umkreis inte-
ressant. Touristische Beschilderung ist eine Dienstleis-
tung. Der Kunde muss umworben, gepflegt und betreut 
werden. Nur so kann man einen Vorteil gegenüber der 
Konkurrenz erlangen.  
 

Der Trend geht heutzutage sehr stark in Richtung Erleb-
nis- und Eventtourismus. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, warum die Kultur, die eigene Geschichte 
nicht erlebbar und direkt erfahrbar gemacht wird. In New 
Mexico gibt es zum Beispiel an besonders gekennzeich-
neten Stellen mitten im Gebirge Tafeln, die den histori-
schen Hintergrund der Gegend beschreiben. Das fördert 
auch die Verbundenheit der Menschen mit ihrem eige-
nen Land.  
 

Wir haben unsere Kapazitäten noch lange nicht ausge-
schöpft. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird, 
Sachsen-Anhalt zu einem begehrten, attraktiven Ziel für 
mehr Touristen zu machen. Das Leitsystem ist dafür nur 
ein Mosaikstein. Eine gute touristische Infrastruktur 
macht nicht nur unseren Gästen Freude, sondern es 
schafft auch Arbeitsplätze.  
 

(Zustimmung von Frau Fischer, Naumburg, SPD) 
 

Es lohnt sich, auf die speziellen Bedürfnisse der Reisen-
den einzugehen. Die Politik ist gefordert, die erforder-
lichen Rahmenbedingungen zu schaffen. So kann ich 
nur begrüßen, dass der Antrag, den die SPD-Fraktion 
vor einem Jahr gestellt hat, gegenständlich geworden ist 
und in gedruckter Form umgesetzt wurde.  
 

Leider hat es die im August diesbezüglich angekündigte 
intensivere Zusammenarbeit des Ministers mit dem Lan-
destourismusverband und mit Regionalverbänden bisher 
nicht gegeben. Die Verbände haben mehrfach im Minis-
terium nachgefragt und keine befriedigende Antwort er-
halten.  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Mensch!)  
 

Der im März gegründete Beirat ist nicht wieder einberu-
fen worden. Das hat natürlich Enttäuschung bei der Ba-
sis hervorgerufen.  
 

Mich wundert auch, dass die Fraktionen von CDU und 
von FDP unbedingt einen eigenen Antrag einbringen 
mussten. Hatten Sie nicht Größe, mit einem Änderungs-
antrag auf die rechtzeitig eingebrachte Vorlage der SPD-
Fraktion zu reagieren? Inhaltlich unterscheiden sich die 
Anträge nur marginal. Bei Ihnen wird nur das Parlament 
außen vor gelassen. Warum? - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Kachel. - Möchten Sie jetzt eine Fra-
ge des Abgeordneten Herrn Daehre beantworten? 
 
 

Frau Kachel (SPD):  
 

Ja, gern. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Bitte.  
 
 

Herr Dr. Daehre (CDU):  
 

Werte Kollegin, ist Ihnen bekannt, dass die Kommunen 
entlang der Bundesstraße B 6 n bei der SPD-geführten 
Landesregierung beantragt hatten, dort touristische Hin-
weisschilder aufzustellen? Ich kann Ihnen das Ergebnis 
mitteilen. Die Anträge sind von der SPD-Regierung ab-
gelehnt worden.  
 

Ich lade Sie gern ein, die Vorgänge nachzuvollziehen, in 
denen die Anträge von Kommunen, touristische Hin-
weisschilder aufstellen zu dürfen, vom Verkehrsministe-
rium des Landes Sachsen-Anhalt abgelehnt worden 
sind. Ich habe diese Entscheidungen so vorgefunden. 
Sie können sich aber darauf verlassen, dass es in 
Zukunft viele touristische Hinweisschilder geben wird. 
Meine Frage war: Ist Ihnen die Ablehnung der Anträge 
bekannt? 
 
 

Frau Kachel (SPD):  
 

Das wusste ich nicht, weil mir die Entscheidungen der 
Verwaltung im Einzelnen nicht genau bekannt sind. 
Sicherlich kennen Sie dieses Problem aus der Zeit, als 
Sie lediglich Abgeordneter waren.  
 

(Zuruf von Herrn Dr. Daehre, CDU) 
 

- Darf ich bitte ausreden? - Ich freue mich über die Zu-
sage, dass es dem vorhandenen Bedarf entsprechend 
eine Beschilderung geben wird. Weil es diesen Bedarf 
bereits vor einem Jahr gegeben hat, hat die SPD-Frak-
tion den Antrag gestellt. Damit können nach dem Vorlie-
gen des Konzeptes, das eine Voraussetzung ist, die ent-
sprechenden Regelungen getroffen werden. Die CDU 
hatte dem Antrag auch zugestimmt. 
 
 

Herr Dr. Daehre (CDU):  
 

Unsere Standpunkte unterscheiden sich nicht gravie-
rend. Aber Sie hätten sich im zuständigen Ministerium 
einmal erkundigen können. Aber ich lade Sie herzlich 
ein, die Beschilderung auf den Weg zu bringen. - Herz-
lichen Dank. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank. - Wir kommen zur Einbringung des Antrags 
der CDU-Fraktion - Touristisches Leitsystem - unter Ta-
gesordnungspunkt 9 b. Der Antrag wird von Herrn Zim-
mer für die CDU-Fraktion eingebracht. Bitte schön, Sie 
haben das Wort. 
 
 

Herr Zimmer (CDU):  
 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Zunächst möchte ich auf Ihre Frage 
eingehen, Frau Kollegin Kachel, warum die CDU-Frak-
tion einen eigenen Antrag stellt. Ich glaube, wenn Sie 
unseren Antrag richtig lesen, sehen Sie, dass er sehr 

viel weitergehend ist und es damit gerechtfertigt ist, ihn 
als eigenen Antrag zu behandeln.  
 

Meine Damen und Herren! Wer von uns war nicht schon 
einmal in der Situation, ob im Urlaub oder bei einem 
Ausflug, völlig genervt nach einem Passanten zu  
suchen, der aus der Region ist und sich möglichst auch 
in seiner Region auskennt, um ihn nach dem Weg zum 
Hotel oder einem anderen touristischen Zielort zu fra-
gen? Wer hat hingegen nicht schon einmal erlebt, im 
Ausland, obwohl der Landessprache nicht mächtig, so-
fort auf gutem Wege sein Ziel zu erreichen?  
 

Eine solche oder ähnliche Situation hat sicherlich fast 
jeder bereits erlebt. Auf das zuerst beschriebene Pro-
blem reagiert das touristische Leitsystem. Geleitet wer-
den sollen die Besucher unseres Landes und seiner Re-
gionen zu den einzelnen touristischen Highlights, in Ziel-
gebiete, zu den entsprechenden Anbietern.  
 

Der Gast soll frühzeitig darauf aufmerksam gemacht 
werden, welches Ziel er auf welchem Wege erreichen 
kann. Erreicht werden soll damit auch eine Entflechtung 
der Verkehrsströme. Aber die Wege sind unterschiedlich 
zurückzulegen, mit dem Fahrrad, mit dem Pkw, auf dem 
Wasser oder zu Fuß. Es ist also ein komplexes Thema 
mit vielen Fassetten. All dem soll Rechnung getragen 
werden mit unserem Antrag in der Drs. 4/230.  
 

Der Wunsch und die Forderung bestand darin, mit einem 
touristischen Leitsystem ein schlüssiges Konzept für ei-
ne landesweit einheitliche Vorgehensweise bei der Aus-
schilderung von touristischen, kulturellen und naturräum-
lichen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in Sachsen-
Anhalt vorzulegen. Ein Leitsystem ist eine wichtige Ba-
sisinfrastruktur und eine Orientierungshilfe für den su-
chenden Gast. Gleichzeitig sollen durch eine gute touris-
tische Infrastruktur die Vermarktung der Tourismus-
standorte verbessert und damit auch neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden; denn die Entwicklung und Vermark-
tung touristischer Angebote hängt nicht unwesentlich 
von deren Erreichbarkeit ab.  
 

Die Forderung zielt zudem auf ein für die einzelnen Ver-
kehrsteilnehmer wiedererkennbares einheitliches Sys-
tem der Beschilderung. Ein einheitliches System unter-
stützt die einzelnen Reiseziele auch dabei, untereinan-
der und besser miteinander zu arbeiten, um vom groß-
räumigen zum kleinräumigen Leitsystem zu gelangen 
und die touristischen Angebote damit zu verknüpfen.  
 

Durch ein Leitsystem soll der Besucher eine landesweit 
einheitliche, eindeutige und sichere Orientierung im Ver-
lauf der touristischen Wege zu den einzelnen Schwer-
punkten erhalten, sozusagen eine Orientierungskette für 
den Besucher, die ihn bis zum Ziel geleiten soll. 
 

Eine landesweite Einheitlichkeit und das Verwenden von 
Symbolen soll den Gast die gesuchten Inhalte leichter 
erfassen lassen. Durch die Bündelung von Informationen 
in einem Leitsystem soll der finanzielle Aufwand der Be-
schilderung zudem möglichst gering gehalten werden 
und es soll kein Schilderwald entstehen, der zu ver-
kehrssicherheitsbedenklichen Problemen führen könnte. 
Dieses gilt es zu verhindern. 
 

Die Umsetzung des vorgeschlagenen Leitsystems soll 
vorzugsweise zunächst dort erfolgen, wo bisher noch 
kein eigenes Leitsystem existierte. Die Umstellung vor-
handener, nicht konformer Systeme sollte erst bei deren 
Erneuerung innerhalb eines Höchstzeitraumes erfolgen 
können. Die verschiedenen bei der Planung und Aufstel-
lung von Hinweisschildern zu beachtenden Regelungen 
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- zu denken ist hierbei unter anderem an das Landes-
straßengesetz und die Landesbauordnung - sollen an-
gepasst werden. Es muss darauf geachtet werden, dass 
im Zuge einer regional abgestimmten Vorgehensweise 
die verkehrswegebezogenen Hinweisschilder besser als 
bisher aufgestellt werden können.  
 

Meine Damen und Herren! Die bisherige Genehmi-
gungspraxis war in diesem Punkt zu unkoordiniert. Jeder 
Landrat und jeder Oberbürgermeister trat mit seiner Bitte 
und seiner Vorstellung an das zuständige Ministerium 
heran und bat um eine Ausschilderungserlaubnis von 
der Autobahn bis zum Zielort. Aber es bedarf vorher, um 
koordiniert und nachvollziehbar beschildern zu können, 
eines regional abgestimmten Gesamtkonzeptes, um 
wirklich das Prinzip vom Großräumigen zum Kleinräumi-
gen zu verfolgen. Hierzu gibt es im Ministerium für Bau 
und Verkehr bereits konkrete Vorstellungen - Minister 
Daehre hat es in seiner Antwort schon anklingen las-
sen - zur Verbesserung der jetzigen Situation.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor wenigen 
Tagen hat Minister Dr. Rehberger die Broschüre „Touris-
tisches Leitsystem in Sachsen-Anhalt - Handlungsemp-
fehlungen für eine einheitliche landesweite Beschilde-
rung“ vorgestellt, die in Abstimmung mit den zuständigen 
Tourismus- und Verkehrsverbänden erarbeitet worden 
ist. 
 

(Frau Kachel, SPD: Das stimmt nicht!) 
 

Gleichzeitig wird der ADAC im kommenden Jahr in 
Sachsen-Anhalt ein Modellvorhaben zur touristischen 
Beschilderung - sozusagen als mögliche Initialzündung 
für ganz Deutschland - realisieren. Ziel ist eine bundes-
weit einheitliche Festlegung auf Beschilderungsstan-
dards. Für die zahlreichen mittelständischen Unterneh-
men der Tourismusbranche, die mit hohem Engagement 
und Risikobereitschaft viele Arbeitsplätze im Fremden-
verkehrsgewerbe geschaffen haben, wird es damit er-
möglicht, besser auf sich und ihr Dienstleistungsangebot 
aufmerksam zu machen.  
 

Im Bereich der Tourismuswirtschaft, meine Damen und 
Herren, haben wir deutschlandweit mit Abstand die 
meisten Beschäftigten mit dem dritthöchsten Umsatz-
volumen. Im Jahr 2001 wurden von den Deutschen 
1,7 % mehr für Reisen ausgegeben als im Vorjahr. Da-
von hat das Inland mit immerhin 10 % profitiert. Unmit-
telbar und mittelbar sind in Deutschland 2,8 Millionen 
Arbeitskräfte im Bereich der Tourismuswirtschaft be-
schäftigt. Der Anteil an der Gesamtbeschäftigung liegt 
bei 8 %. - Ich nenne diese Zahlen nicht, um Sie zu lang-
weilen, sondern um das immense wirtschaftliche Poten-
zial, welches im Tourismus liegt, zu verdeutlichen. 
 

Meine Damen und Herren! Ein sehr wichtiger Ansatz, 
um die Urlauber in die Regionen unseres Landes zu ge-
leiten und damit natürlich auch deren Ausgaben in unser 
Bundesland zu leiten, ist ein abgestuftes System begin-
nend auf der Autobahn mit den allseits bekannten brau-
nen Schildern bis hin zum entsprechenden Zielort. 
 

(Herr Dr. Eckert, PDS: Auch bis zum Bahnhof!) 
 

Die Autobahn ist in der Regel der Ausgangspunkt, von 
dem die Initialzündung ausgeht. Das Bedürfnis, das 
Land besser kennen zu lernen, mit offenen Augen durch 
das Land zu reisen, gerade jetzt Deutschland und vor al-
lem Mitteldeutschland zu besuchen und kennen zu ler-
nen, wächst stetig. Eine gute touristische Infrastruktur 
bereitet nicht nur den Gästen, die sie vorfinden und nut-
zen möchten, eine große Freude, sondern sie schafft 

auch neue Arbeitsplätze und ist damit ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in Sachsen-Anhalt. 
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

In diesem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung zu dem 
vorliegenden Antrag. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Zimmer. Möchten Sie eine Frage der 
Abgeordneten Budde beantworten? - Bitte schön, Sie 
haben das Wort, Frau Budde. 
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Sie haben vorhin gesagt, dass das vorliegende Konzept 
mit den Fremdenverkehrs- und Tourismusverbänden be-
raten worden sei. Könnten Sie mir bitte sagen, mit wel-
chen Regionalverbänden dieses Konzept beraten wor-
den ist? Ist es mit dem Landestourismusverband beraten 
worden? Über das vorliegende Konzept ist meines Wis-
sens nach einem Rundruf bei den Regionalverbänden 
nicht noch einmal beraten worden, bevor es gedruckt 
worden ist.  
 

Zum Zweiten: Sie sagten, dass Ihr Antrag weitergehend 
sei. Könnten Sie mir bitte erläutern, warum Ihr Antrag 
der weitergehende sein soll? Das Einzige, was mir daran 
aufgefallen ist, ist, dass Sie die Berichterstattung im 
Landtag außer Acht lassen. Diese Berichterstattung 
würde ich nun wieder als weitergehenden Aspekt anse-
hen. Vielleicht könnten Sie mir erläutern, was die inhalt-
lich weitergehende Fassung ausmacht. 
 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Zunächst zur Frage 1: Nach meinen Informationen ist 
diese Thematik mit den zuständigen Verbänden beraten 
worden.  
 

Zur Frage 2: Der Antrag ist insofern weitergehend, als 
wir die Landesregierung bitten, im Zuge einer angemes-
senen Ausschilderung die Grundlagen bzw. die weiteren 
Voraussetzungen im gesetzlichen und untergesetzlichen 
Bereich zu schaffen. Insofern sehen wir unseren Antrag 
als weitergehend an. Dieses lese ich in Ihrem Antrag 
nicht. - Danke. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Zimmer. Sie können, falls Sie Ihre 
Aufzeichnungen gleich mitgebracht haben, den Antrag 
unter Tagesordnungspunkt 9 c einbringen. 
 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Das Urlaubsziel Nummer 1 der Deut-
schen ist ihre Heimat. 29 % aller Deutschen machen Ur-
laub im eigenen Land. In Sachsen-Anhalt beträgt der 
Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt 5 % ge-
genüber 8 % im Bundesdurchschnitt. Das ist also Grund 
genug, um dem wichtigen Wirtschaftsfaktor Tourismus 
die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Dies tut die 
Landesregierung in besonderem Maße.  
 

In den zurückliegenden Jahren wurden in Sachsen-An-
halt vor allem Diskussionen über die Strukturen im Tou-
rismus geführt. Hierbei denke ich zum Beispiel an Tasa, 
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TIRS etc. Diese Diskussionen, meine Damen und Her-
ren, waren für die Akteure ein unvergleichlicher Kraftakt, 
welcher Energien an der falschen Stelle gebunden und 
damit die Entwicklung regelrecht gelähmt hat. Insofern 
brauchen wir uns über die unterdurchschnittlichen 5 % 
am Bruttoinlandsprodukt und das derzeitige Image des 
Landes Sachsen-Anhalt nicht zu wundern. Eine Zersplit-
terung der Zuständigkeiten und eine unklare Strukturie-
rung tragen hieran Schuld.  
 

Nunmehr ist dringend eine ergebnisorientierte Weiterent-
wicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor erforder-
lich. Diese Weiterentwicklung muss zu einer Konzentra-
tion der Kräfte führen. Sie muss eine klare, zielgerichtete 
Orientierung geben. Nur ein gemeinsamer, abgestimm-
ter Weg aller Akteure kann uns hierbei zu positiven Er-
gebnissen führen. Diesem Anliegen dient unser Antrag 
in der Drs. 4/231 neu. 
 

Aber, meine Damen und Herren, was gibt es zu beach-
ten, worauf müssen wir uns einstellen? - Die so genann-
ten Trends prägen das Reiseverhalten. Raus aus dem 
Alltag, sich erholen, etwas Neues erleben, sich neu aus-
probieren, Neues entdecken, etwas Neues kennen ler-
nen - das sind die Trends im Tourismus. Gerade in die-
sen Bereichen haben wir in Sachsen-Anhalt viel zu bie-
ten.  
 

Ich möchte nur einige Beispiele nennen. Punkt 1: Kultur-
tourismus als der eigentliche Trend der Zukunft. Mit ei-
ner großen Dichte an Welterbestätten - in Quedlinburg, 
in Dessau, in Wörlitz, in Wittenberg und in Eisleben -, 
der Straße der Romanik, mit Luther, den Ottonen, mit 
Bach und dem Barock und vielem anderen mehr ist 
Sachsen-Anhalt geschichtsträchtig. Hier kann man die 
Geschichte Deutschlands erleben. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Herr Zimmer, möchten Sie eine Frage der Abgeordneten 
Frau Kachel beantworten? 
 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Im Anschluss bitte. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Gut. 
 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Meine Damen und Herren! Das Tourismusland Sachsen-
Anhalt ist geradezu prädestiniert, bei diesem zentralen 
Trend der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen. Das 
Thema des Jahres 2003 „Straße der Romanik“ ist hierfür 
eine hervorragende Möglichkeit, sich in diesem Segment 
mit einem sich anbietenden Alleinstellungsmerkmal zu 
positionieren.  
 

Der Kulturtourismus in Gänze bietet vielerlei Ansatz-
punkte und Möglichkeiten, um den Städten und Regio-
nen gerade angesichts der leeren Kassen zu einem wirt-
schaftlichen Auftrieb zu verhelfen und zur Imageverbes-
serung beizutragen.  
 

Zweites Beispiel: Gesundheits- und Sporttourismus. Wir 
alle reden viel vom Hypertrend Wellness. Es ist tatsäch-
lich so. Das Interesse an einem Wellnessurlaub ist in-
nerhalb des laufenden Jahres 2002 im Vergleich zum 
Jahr 1999 um ca. 125 %, an einem Fitnessurlaub um 

51 % und an einem Gesundheitsurlaub um 46 % gestie-
gen. Das Thema des Jahres 2002 lautete dann auch 
„Heilen und Wohlbefinden“. Nur hätte man sich meines 
Erachtens hier deutlicher artikulieren müssen.  
 

Radtourismus und Wassertourismus sind weitere Säulen 
in diesem Segment. In den nächsten Jahren wird bei-
spielsweise der Elberadweg gemäß den Untersuchun-
gen von jedem zweiten Radtouristen befahren werden. 
Das ist ein enormes Potenzial für unser Land; denn der 
Radtourist hat keinen Kofferraum, in dem er die Konser-
ven mit sich herumfahren kann.  
 

Kanutourismus entlang der im Rahmen des Programms 
„Blaues Band“ dafür ausgebauten See- und Flussland-
schaften und vieles mehr sind Attraktionen in Sachsen-
Anhalt, die es zu profilieren gilt.  
 

Dritter Punkt: Messe-, Tagungs- und Eventtourismus. 
Durch die hervorragende Lage in Mitteldeutschland, so-
zusagen im Herzen Deutschlands, ist Sachsen-Anhalt 
geradezu das perfekte Gastgeberland für Tagungen und 
Kongresse. Betrachten wir darüber hinaus das kulturelle 
Umfeld, ergeben sich vielfältige Chancen für Sachsen-
Anhalt.  
 

Blicken wir auch ruhig einmal etwas weiter in die Zu-
kunft, in das Jahr 2006. In diesem Jahr wird ein sport-
liches Großereignis in Deutschland stattfinden: die Fuß-
ballweltmeisterschaft mit einem Austragungsort Leipzig. 
Hier gilt es, frühzeitig Angebote, so genannte Packages 
zu schnüren, um den Touristen, die aus aller Welt nach 
Deutschland kommen werden, Sachsen-Anhalt präsen-
tieren zu können. Ein weiterer, nicht zu unterschätzen-
der Schwerpunkt ist beispielsweise auch der Industrie-
tourismus.  
 

Ein vierter Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, ist der 
barrierefreie Tourismus. Meine Damen und Herren! Das 
ist ein Punkt, der zwar nicht im Zusammenhang mit 
Trends genannt wird, der aber dennoch ein sehr wichti-
ger ist. Mehrere Millionen Menschen sind in Deutschland 
auf Barrierefreiheit angewiesen. Hier meinen wir natür-
lich nicht nur Menschen mit Handicaps, mit einer Behin-
derung. Wir haben im Übrigen im Jahr 2003 das Europä-
ische Jahr der Menschen mit Behinderung. Nein, wir 
meinen hier zum Beispiel auch Mütter und Väter mit 
Kinderwagen; das sage ich aus eigener Erfahrung. Auch 
diese brauchen Barrierefreiheit. 
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

Meine Damen und Herren! Um attraktive Angebote ge-
stalten zu können, muss neben den eigentlichen Attrak-
tionen die geeignete und hochwertige Basisinfrastruktur 
vorhanden sein. Das wiederum betrifft alle touristischen 
Leistungsträger gleichermaßen. Hierzu zählen die Be-
herbergungsbetriebe, Gastronomen, Reiseveranstalter 
und Touristeninformationen. Das betrifft aber auch den 
Einzelhandel.  
 

Da wir einmal bei dem Thema Einzelhandel sind, möch-
te ich hinzufügen, wir werden im Übrigen im Tourismus 
Ähnliches erleben wie im Einzelhandel, nämlich den 
Wegfall der Mitte und den Triumph des hochwertigen, 
hochqualitativen Angebotes bzw. im Gegenzug dazu des 
preiswerten Angebotes für den kleinen Geldbeutel.  
 

Darüber hinaus müssen die Angebote auf den eigenen 
Stärken aufbauen und an die Bedürfnisse der ge-
wünschten Zielgruppe angepasst werden. Nur so kann 
sich eine Region von anderen unterscheiden.  
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Im Hinblick auf den Marktauftritt ist eine erfolgreiche  
überregionale Vermarktung durch die einzelnen Regio-
nen schlecht realisierbar und zum Teil auch nicht sinn-
voll. Hier sollten über eine Bündelung ein regionales 
Produkt geschaffen und präsentiert und dabei auch 
Synergieeffekte genutzt werden.  
 

Thematische Kooperationen sind verstärkt einzugehen 
und zu forcieren. Die Konzentration auf einzelne Erfolg 
versprechende Marktsegmente ist unerlässlich. Wir re-
den in vielen anderen Bereichen über Clusterbildung.  
 

Angesichts des zunehmenden Konkurrenzdrucks auf die 
Reisegebiete in Deutschland lassen sich Angebote nur 
dann dauerhaft mit Erfolg vermarkten, wenn die Qualität 
der Angebote den Kundenwünschen gerecht wird. Die 
Anforderungen an das touristische Angebot werden wei-
ter steigen. Nur eine professionelle Herangehensweise 
und ein konstruktives Miteinander garantieren dabei den 
Erfolg.  
 

Um diese Punkte und den einen oder anderen bisher 
ungenannten Punkt auch noch umzusetzen, bedarf es 
der vorgenannten engen Verzahnung aller touristisch re-
levanten Vereine, Verbände, Gesellschaften und Insti-
tutionen im Land Sachsen-Anhalt. Deshalb, meine Da-
men und Herren, war es für die Arbeitsgruppe Wirtschaft 
und Arbeit der CDU-Fraktion selbstverständlich, zu Be-
ginn der neuen Legislaturperiode ein Arbeitsgespräch 
mit den Tourismusverbänden und den Fachverbänden 
durchzuführen. Im Ergebnis dessen gab es vielfältige 
Themenbereiche, die in die gemeinsame, sich anschlie-
ßende weitere Diskussion einzubeziehen sind und ein-
bezogen werden.  
 

Grundsätzlich, meine Damen und Herren, kann Folgen-
des gesagt werden: Die CDU-Fraktion bekennt sich 
zum Fortbestand der institutionellen Säulen, dem Lan-
destourismusverband mit den Regionalverbänden, der 
Landesmarketinggesellschaft und den Abteilungen im 
Ministerium.  
 

Eine Stärkung der Verbandsstrukturen mit dem Verband 
als direktes Bindeglied zu den touristischen Anbietern ist 
unerlässlich. Die Verbände haben durch ihre Mitglieder 
selbst das beste Gremium zur Kontrolle der Arbeit des 
Verbandes. Der Landestourismusverband ist als Bünde-
lungsgremium Interessenvertreter der touristischen An-
bieter und Regionen und somit - ich erwähnte das be-
reits - für die Arbeit unerlässlich.  
 

Wir unterstützen im Übrigen auch die Überlegungen 
einer Umstellung der institutionellen auf eine Projektför-
derung. Hier hält somit der Leistungsgedanke Einzug. 
Es werden die einzelnen Projekte direkt unterstützt und 
damit die begrenzten Mittel effektiver eingesetzt. Vorteile 
hierbei sind eine bessere Erfolgskontrolle sowie eine so-
fortige Mittelauszahlung nach entsprechender Haus-
haltsbestätigung bei einem vorliegenden Projekt und 
nicht wie bisher geschehen - das war auch ein wesent-
licher Kritikpunkt - die Ausreichung der Mittel im dritten 
Quartal des Haushaltsjahres, was die einzelnen Verbän-
de vor nicht unerhebliche Schwierigkeiten gestellt hat. 
 

(Zuruf von Frau Kachel, SPD) 
 

Allerdings ist diese Umstellung unseres Erachtens nur 
mit einer entsprechenden Übergangsfrist möglich, da 
auch hier wie so oft der Teufel im Detail stecken könnte.  
 

Auch sollte bei den weiteren Gesprächen die Frage er-
örtert werden, ob sich Verbandsstrukturen an adminis-
trativ festgelegten Grenzen festmachen müssen. Die 

regionalen touristischen Strukturen sollten sich an den 
Anforderungen des Marktes orientieren. Dies führt unse-
res Erachtens gleichzeitig zu einer Aufwertung der 
Schwerpunktregionen.  
 

Die Landesmarketinggesellschaft ist stärker als bisher 
auf den Bereich Marketing zu konzentrieren, das, wenn 
man sich die Gesamtvorstellung vor Augen hält, auch so 
angedacht ist. Die bisherige Trennung von Außen- und 
Innenmarketing war nicht praktikabel und bedarf einer 
Änderung.  
 

Um eine bessere Verzahnung von Landestourismusver-
band und Landesmarketinggesellschaft zu erreichen, 
bedarf es einer Konstruktion, die ein beiderseitiges Mit-
sprache- und Mitverantwortungsrecht beinhaltet. Die der-
zeit in der Diskussion stehende Beteiligung touristischer 
Verbände und Gesellschaften an der Landesmarketing-
gesellschaft wird auch von unserer Fraktion mitgetragen, 
wobei es auch hierzu einer detaillierten Untersetzung 
bedarf.  
 

Alles in allem, meine Damen und Herren, gehen die 
Vorschläge in die richtige Richtung: hin zu einer effekti-
veren Arbeit und Weiterentwicklung des Tourismus in 
Sachsen-Anhalt.  
 

Meine Damen und Herren! Dies ist auch und gerade vor 
dem Hintergrund der das Reisejahr 2002 überschatten-
den Flutkatastrophe dringend geboten. Die Schäden in 
der Tourismusbranche in Höhe von ca. 30 Millionen € 
mit über 50 direkt betroffenen Unternehmen und der 
teilweisen Zerstörung touristischer Infrastruktur erfordern 
einen immensen Kraftakt zu ihrer Bewältigung. 
 

Gerade in Bezug auf den Tourismus wissen wir: Ohne 
bedarfsgerechte Infrastruktur und auch die nötige Öffent-
lichkeitsarbeit geht nichts. Das Land, die Landesmarke-
tinggesellschaft und die Verbände arbeiten bereits in 
enger Kooperation auf diesen Feldern zusammen, was 
beispielsweise durch den gemeinsamen Maßnahmen-
plan zu touristischen Marketingaktivitäten nach dem 
Hochwasser in der Region Anhalt/Wittenberg beispiel-
haft verdeutlicht wird. 
 

Neben den direkten Schäden gibt es die so genannte 
Katastrophe nach der Katastrophe. Selbst Hotels in Re-
gionen, welche nicht an Elbe und Mulde liegen, haben 
mit Stornierungen bis in die Weihnachtszeit zu kämpfen. 
Die sofort von der Landesregierung eingeleiteten Gegen-
maßnahmen finden ihren Höhepunkt in der Großflächen-
werbekampagne in verschiedenen deutschen Großstäd-
ten. Die Verbindung von Werbung für das Tourismus-
land Sachsen-Anhalt und dem Dank an die vielen tau-
send Helfer ist der richtige Weg.  
 

Wenn dann auch noch das „Kuratorium Fluthilfe“ in 
Person ihres Vorsitzenden, des Altbundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker, erklärt, dass es sich nach wie 
vor lohnt, in die betroffenen Gebiete zu fahren, dann 
kann man dies nur uneingeschränkt begrüßen. Insofern 
möchte ich an dieser Stelle auch einen Appell an alle 
Reisenden in Deutschland richten: Wo auch immer Sie 
herkommen, das Reiseland Sachsen-Anhalt ist reise-
wert. 
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

Es ist nicht eine Reise wert, es ist viele Reisen wert.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Die touristischen Angebote in Sachsen-Anhalt stehen 
Ihnen - davon habe ich mich selbst bei mehreren Fahr-
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ten in die betroffenen Gebiete überzeugt - uneinge-
schränkt zur Verfügung. Helfen Sie den Regionen und 
Anbietern und verbringen Sie gerade jetzt als Zeichen 
der Solidarität Ihren Urlaub bei uns in Sachsen-Anhalt! 
- Herzlich willkommen! 
 

Im Namen der CDU-Fraktion bitte ich Sie, unserem An-
trag zuzustimmen und diesen somit in den Ausschuss 
für Wirtschaft und Arbeit zu überweisen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Zimmer. - Nun kann Frau Kachel ihre 
Frage stellen. Bitte schön. 
 
 

Frau Kachel (SPD): 
 

Herr Zimmer, kennen Sie die Arbeit der LMG und kön-
nen Sie mir etwas über die Marketingkonferenz sagen, 
wer dabei ist und was dort inhaltlich läuft?  
 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Ich kenne die Landesmarketinggesellschaft. Ich kenne 
auch Herrn Dr. Oette, habe ihn mehrfach kennen ge-
lernt. Insofern sind wir da sicherlich d’accord. Sie ken-
nen ihn sicherlich auch, wie ich vermute.  
 

(Heiterkeit bei der CDU)  
 

Selbstverständlich kenne ich die Landesmarketingkonfe-
renz und deren Aufgaben. Aber ich denke, das alles 
brauchen wir jetzt nicht hier unbedingt auf den Tisch zu 
legen. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank. - Noch eine Frage, wenn Sie diese beant-
worten möchten. - Frau Kachel, bitte. 
 
 

Frau Kachel (SPD): 
 

Ich muss sagen, die Frage ist nicht richtig beantwortet. 
Ich habe nicht gefragt, ob Sie Dr. Oette kennen, sondern 
ob Sie die Arbeit der LMG und die Inhalte der Marke-
tingkonferenz kennen. Denn Sie haben von Zersplitte-
rung gesprochen, und dort sind alle zusammengekom-
men, um gemeinsam zu beraten - vielleicht darf ich Ih-
nen das sagen -, welche Projekte im Tourismus durch-
geführt werden. 
 

(Zustimmung von Frau Budde, SPD) 
 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Wir sollten uns, Frau Kollegin Kachel, noch einmal zu-
sammensetzen, uns einmal austauschen  
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Beim Kaffee!) 
 

- auch bei einer Runde Kaffee, das ist richtig - und über 
die einzelnen Dinge noch einmal diskutieren. - Danke 
schön. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Damit sind die drei Anträge eingebracht worden und wir 
kommen zu einer verbundenen Debatte darüber. Sie 
wird begonnen mit dem Beitrag der Landesregierung. Es 

spricht Herr Minister Dr. Rehberger. Bitte schön, Sie ha-
ben jetzt das Wort. 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wenn man Geburtstag hat - von Feiern möchte ich 
nicht reden; aber wenn man Geburtstag hat, ist das ein 
durchaus erfreulicher Sachverhalt -, dann ist man be-
sonders harmoniebedürftig. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Nur dann?) 
 

- Dann ist man es besonders, Herr Püchel, noch mehr, 
als ich es sonst bin. Ich wollte es eben deutlich machen.  
 

Insofern bin ich sehr erfreut, dass das Thema „Touris-
mus in Sachsen-Anhalt“ in der Sache, wenn ich das rich-
tig sehe, doch sehr übereinstimmend abgehandelt wird 
- bei allen kleinen Gefechten über formale oder andere 
Dinge. Ich glaube, es ist auch angemessen, dass wir 
diese wichtige Aufgabe sozusagen in einer breiten Front 
wahrnehmen. Denn es lässt sich nicht bestreiten - meine 
beiden Vorredner haben das im Einzelnen sehr ein-
drucksvoll dargetan -: Der Tourismus ist nicht nur ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern er gehört auch 
zu den Bereichen, die ein sehr starkes Wachstum auf-
weisen. Auch die Prognosen für die nächsten Jahre se-
hen so aus, dass das Wachstum weiter zunehmen wird.  
 

Deswegen ist es für die wirtschaftliche Entwicklung un-
seres Landes von allergrößter Bedeutung, dass die gu-
ten Ansätze und das, was jetzt schon erreicht worden 
ist, in den vor uns liegenden Jahren systematisch wei-
terentwickelt werden kann und weiterentwickelt wird. 
 

Wir haben im Jahr 2001 immerhin - wenn ich wenigstens 
diese Zahl nennen darf - über 5,5 Millionen Übernach-
tungen in gewerblichen Betrieben gehabt. Das ist eine 
respektable Zahl, insbesondere wenn man sie vor dem 
Hintergrund der zehn Jahre, die davor liegen, betrachtet. 
Immerhin wird inzwischen in Sachsen-Anhalt im Touris-
mus jährlich - hoffentlich mit wachsender Tendenz - ein 
Bruttoumsatz von über 2 Milliarden € erwirtschaftet.  
 

Deswegen, meine Damen und Herren, meine ich - dabei 
gibt es, wie ich glaube, überhaupt keinen Unterschied, 
egal wo wir sonst politisch stehen -, dass es unser ge-
meinsames Ziel sein muss, den Anteil am Bruttoinlands-
produkt in Höhe von 5 %, den der Tourismus in Sach-
sen-Anhalt im Moment erwirtschaftet, in den nächsten 
Jahren, soweit irgend möglich, wenigstens auf 8 % an-
zuheben. Das ist der Bundesdurchschnitt.  
 

Ich kenne, wie Sie wissen, eine ganze Reihe von Regio-
nen der Bundesrepublik aus meinem Lebenslauf sehr 
gut, beispielsweise Baden-Württemberg, den Schwarz-
wald und das Saarland. Deswegen glaube ich, dass ich 
mir wirklich das Urteil erlauben darf, dass sich Sachsen-
Anhalt nicht nur durchschnittlich dem Bundestrend ent-
sprechend im Bereich des Tourismus präsentieren kann 
und präsentiert, sondern dass wir mit Angeboten wie 
dem Harz, der Saale-Unstrut-Region oder der Wörlitzer 
Gartenlandschaft und anderen Teilen unseres Landes 
weit über dem Durchschnitt liegen. Wenn ich sehe, wel-
che Geschichte unsere Städte verkörpern, dann muss 
ich sagen, gibt es viele Teile der Bundesrepublik, die 
das wirklich nur neidvoll registrieren können. Wir sind 
dank dieser exzellenten Ausgangsposition im touris-
tischen Bereich in der Lage, auch in den vor uns liegen-
den Jahren große Schritte nach vorn zu machen. 
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Ich möchte all das, was meine beiden Vorredner zur 
Sache selber ausgeführt haben, nicht wiederholen. Ich 
möchte aber auf ein Stichwort kommen, nämlich das 
touristische Leitsystem, meine Damen und Herren. Mei-
ne Vorgängerin, Frau Kollegin Budde, hat, wie Sie wis-
sen, im vergangenen Jahr die Erstellung eines solchen 
Leitsystems in Auftrag gegeben. Ich bedanke mich da-
für. 
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Daehre und 
von Frau Kachel, SPD) 

 

Denn, meine Damen und Herren, eines ist klar: So gut 
unsere touristischen Produkte sind, man muss in den 
unterschiedlichsten Bereichen noch einiges tun, um sie 
an den Mann und die Frau zu bringen. Zu den ganz 
wesentlichen Dingen gehört natürlich, dass wir denjeni-
gen, die das Land nicht so gut kennen wie wir - aber 
vielleicht ist es auch für uns da und dort ganz hilfreich -, 
die Erreichung ihres Zieles erleichtern. Und dazu gehört 
natürlich ein gut funktionierendes touristisches Leitsys-
tem. Das ist keine Frage.  
 

Ich bin also dankbar dafür, dass der Auftrag erteilt wor-
den ist. Ich habe mich gefreut, dass der Antrag der SPD-
Fraktion und dann auch die Anträge weiterer Fraktionen 
dieses touristische Leitsystem betreffen.  
 

Meine Damen und Herren! Hier ist dieses Konzept, die-
ses touristische Leitsystem, 
 

(Der Redner hält eine Broschüre hoch) 
 

das, wie gesagt, von meiner Vorgängerin in Auftrag ge-
geben worden ist, bei dem ich aber Tempo gemacht ha-
be 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

und mit dem ich Sie, wie ich feststelle, ein bisschen 
freundschaftlich überraschen durfte, 
 

(Herr Bullerjahn, SPD: Das wäre ein bisschen 
viel!)  

 

als es genau zu der Sitzung - Frau Budde, das habe ich 
vom Timing her nicht so veranlasst; es war der pure Zu-
fall, dass dieses Leitsystem im Druck jetzt seit wenigen 
Tagen vorliegt - auch den Fraktionen übermittelt worden 
ist. 
 

Um einer Frage von Frau Kachel vorzugreifen, muss ich 
sagen, dass mir selbst nicht bekannt ist, dass dieses 
Konzept im Einzelnen mit den Verbänden erörtert wor-
den ist. 
 

Aber es liegt jetzt auf dem Tisch, damit wir es gemein-
sam erörtern und die eine oder andere Verbesserung 
beschließen, aber insbesondere die Durchsetzung, die 
Umsetzung in die Wege leiten; denn hier ist nur das Pa-
pier. Aber wir brauchen gute Ausschilderungen quer 
durch das Land.  
 

Ich bin in den letzten Monaten zu meiner Überraschung 
von mehreren, sowohl von kommunalen Gebietskörper-
schaften als auch von Hoteliers, angesprochen worden, 
die mir zum Teil dicke Ordner mit Korrespondenzen mit 
allen möglichen Behörden bis hin zu Herrn Heyer auf 
den Tisch gelegt haben, weil sie für ihr Objekt oder ihre 
Gemeinde eine ordentliche Beschilderung wünschten 
und ihr Wunsch abgeschmettert worden ist.  
 

Ich halte es für absolut legitim, Frau Budde, meine Da-
men und Herren, dass wir gemeinsam dafür sorgen, 
dass in Zukunft solche interessanten Hotels und andere 

Einrichtungen so ausgeschildert sind, dass man sie fin-
den kann. Alles andere wäre für die touristische Entwick-
lung stark nachteilig.  
 

Deshalb freue ich mich nicht nur auf die Diskussion, 
die wir im Wirtschaftsausschuss des Landtages führen 
werden, sondern auch darüber, dass der Verkehrsminis-
ter, der Kollege Daehre, noch in diesem Jahr aufgrund 
dessen, was wir in den Diskussionen herausarbeiten, 
und aufgrund des Konzeptes, das auf dem Tisch liegt, 
einen Erlass herausgeben wird, der - ich sage es einmal 
ganz vorsichtig und freundschaftlich - die zuständigen 
Verkehrsbehörden veranlasst, im Interesse einer ordent-
lichen touristischen Ausschilderung ein bisschen groß-
zügiger bei Entscheidungen zu sein. So wie ich den Kol-
legen Karl-Heinz Daehre kenne, wird er dies durchset-
zen.  
 

Ich hätte mir gewünscht, dass dies schon in der Vergan-
genheit erfolgt wäre. Aber es ist egal, wir machen es 
jetzt. Es ist unheimlich wichtig, den einzelnen Betrieben 
dadurch wenigstens die Chance zu eröffnen, dass sie 
von ihrem Publikum problemlos erreicht werden. 
 

(Herr Gürth, CDU: Sehr richtig!) 
 

Meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr darüber, 
dass das, was wir jetzt in die Wege leiten und umsetzen 
wollen, als Modell bundesweit beobachtet und eingeord-
net wird. Das heißt: Wenn sich das, was wir in den 
nächsten - ich hoffe, wenigen - Monaten an Verbesse-
rungen im Bereich der Beschilderung realisieren, be-
währt - davon bin ich überzeugt -, wird dies Veranlas-
sung sein, dieses Vorbild bundesweit umzusetzen. Denn 
auch in den anderen Bundesländern kann man im Hin-
blick auf den Bereich der Beschilderung nicht überall sa-
gen: Das Notwendige ist bereits erreicht.  
 

Alles in allem: Es ist ein Beitrag unter vielen Beiträgen, 
die wir leisten wollen und müssen, um den Tourismus in 
Sachsen-Anhalt weiter zu fördern, um seinen Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt - um es wissenschaftlich zu sa-
gen - weiter zu steigern. Wir wissen, dass schon heute 
Zehntausende von Menschen in Sachsen-Anhalt direkt 
oder indirekt vom Tourismus leben. Wenn es uns ge-
lingt, diesen Anteil kontinuierlich weiter zu steigern, den 
der Tourismus am Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet, 
bedeutet das die Schaffung weiterer Tausender, viel-
leicht sogar Zehntausender von Arbeitsplätzen. Es wäre 
ein ganz wichtiger Beitrag, den wir alle wollen, zu einer 
besseren Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.  
 

Deshalb, meine Damen und Herren, freue ich mich sehr, 
mit Ihnen allen gemeinsam in Kürze im zuständigen 
Wirtschaftsausschuss über dieses Leitsystem und auch 
generell über unsere Pläne zur weiteren Verbesserung 
des Tourismus im Lande zu diskutieren. Ich bin der  
Überzeugung, wir werden in diesen Dingen einen Kon-
sens erreichen, der unserem touristischen Anliegen am 
besten gerecht wird - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Rehberger. - Nun geht es 
weiter mit den Beiträgen der Fraktionen. Zunächst 
spricht für die PDS-Fraktion Herr Dr. Eckert. 
 
 

Herr Dr. Eckert (PDS):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit den An-
trägen zur Entwicklung des Tourismus und zum touris-
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tischen Leitsystem werden interessante Fragen aufge-
griffen. Interessant ist das, was dargestellt werden soll, 
was erbeten wird. Aber interessant ist unter anderem 
auch das, was nicht dargestellt werden soll.  
 

Damit komme ich auf die Frage von Herrn Zimmer zu-
rück. Wer war nicht schon einmal in der Situation - - Ich 
frage einmal anders herum: Können Sie sich vorstellen, 
dass Sie mit einem Rollstuhl einen 100, 150 oder 200 m 
hohen Berg hochgerollt sind und dann feststellen, dass 
Sie in die Informationshalle, in der die touristischen 
Sehenswürdigkeiten dargestellt werden, nicht hinein-
kommen? - Also, was aus der Sicht der PDS eigentlich 
in allen drei Anträgen fehlt, ist die Forderung nach Bar-
rierefreiheit, die Berücksichtigung des barrierefreien 
Tourismus. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Das wird auch nicht dadurch aufgehoben, dass Sie, Herr 
Zimmer, das in Ihrem Beitrag erwähnt haben. Für mich 
erhebt sich nämlich die Frage, ob es einfach nur verges-
sen wurde, in den Anträgen explizit auszuweisen, was 
man in dieser Hinsicht von der Berichterstattung oder 
von einem Leitsystem erwartet. Ist es wirklich nur ver-
gessen worden?  
 

Dagegen sprechen einige Fakten aus anderen Berei-
chen, beispielsweise die nicht vorhandenen oder mage-
ren Aussagen im Koalitionsvertrag zur Barrierefreiheit im 
Bereich Bauen und Verkehr generell. Für mich spricht 
dagegen auch der im Land herumgeisternde Entwurf 
eine ÖPNV-Gesetzes - - 
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Was für ein Gesetz? 
Das gibt es gar nicht!) 

 

- Es sorgt aber für Unruhe. Dieser Entwurf ist nämlich 
von allen Bestimmungen zur Berücksichtigung der Be-
lange behinderter Menschen „befreit“ worden. 
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Das ist auch kein Ent-
wurf!) 

 

- Dann schreiben Sie das auch! 
 

(Herr Gürth, CDU: Falscher Informant!)  
 

Oder das Vorhaben der Kürzung des Blindengeldes. Ist 
das, was hier stattfindet, nun Ausdruck einer neuen Be-
hindertenfreundlichkeit? Oder ist tatsächlich nur verges-
sen worden, die Frage der Barrierefreiheit, des barriere-
freien Tourismus so aufzugreifen, dass man bei der Be-
arbeitung der Problematik um dieses Thema nicht her-
umkommt? Das ist ein erster Aspekt.  
 

Ein zweiter Aspekt. Ich möchte das verstärken, was Sie, 
Herr Zimmer, gesagt haben. Ich möchte es verstärken 
unter dem Gesichtspunkt, dass es hier nicht nur darum 
geht, dass man eine Nische bearbeitet, sondern es geht 
um einen Wachstumsfaktor. Deshalb sind wir der Auf-
fassung, dass in Ihrem Antrag auch die Barrierefreiheit 
als Punkt in der Berichterstattung und als Punkt bei der 
Ausgestaltung der Leitsysteme deutlich benannt werden 
sollte.  
 

Die Anträge selbst folgen traditionellen Vorstellungen 
und gehen insofern an den Bedürfnissen und an den In-
teressen und Erfordernissen von mindestens 30 % der 
Bürgerinnen und Bürger als potenziellen Kunden im 
Tourismusbereich vorbei. Bei diesem Anteil von 30 % 
denke ich an ältere Menschen, die zumeist mobilitäts-
behindert oder in ihrer Mobilität zumindest eingeschränkt 
sind. Ich denke auch an Eltern mit Kleinkindern und 

auch an behinderte Menschen. Der gemeinsame Nenner 
dieser Gruppen ist: Sie sind in ihrer Mobilität einge-
schränkt. Es wäre ganz wichtig, dass wir das beachten. 
Das muss auch Berücksichtigung finden in den Konzep-
ten.  
 

Der Deutsche Tourismusverband formuliert in seinen 
Empfehlungen - ich zitiere -: 
 

„Bis zum Jahr 2020 werden etwa 30 % aller Rei-
senden in ihrer Mobilität eingeschränkt sein. Älte-
re Reisende und Menschen mit Handicaps stellen 
zunehmend eine bedeutende Zielgruppe für Rei-
sen in Deutschland dar. Die Kundenwünsche 
dieser Reisendengruppe nach einem komfortab-
len und barrierefreien Reisen müssen sich in den 
touristischen Angeboten widerspiegeln.“ 

 

Wenn man also diese Kundengruppen ansprechen will, 
dann ist das eine wirtschaftspolitisch wichtige Entschei-
dung. Zweitens ist dafür schon mehr nötig, als einfach 
mal - wenn auch nach System - ein paar Schilder aufzu-
hängen. Das heißt, wenn wir das berücksichtigen wollen, 
dann muss sich das auch in den Anträgen widerspie-
geln.  
 

Mein Vorschlag wäre: Nehmen Sie in die Anträge für die 
Berichterstattung die Frage nach dem Stand barriere-
freier touristischer Angebote und nach Möglichkeiten zu 
deren weiterem Ausbau auf. Darüber hinaus sollte die 
Forderung nach dem Auf- und Ausbau eines touris-
tischen Informations- und Leitsystems aufgenommen 
werden, das barrierefrei ist und das die Barrierefreiheit 
als Qualitätsmerkmal erfasst. Mit diesen Änderungen 
würden wir Ihren Anträgen insgesamt zustimmen. - Dan-
ke schön. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Dr. Eckert. - Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Qual. Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Qual (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Von der Landesregierung wurden 
uns mit der Broschüre „Touristisches Leitsystem in 
Sachsen-Anhalt“ Handlungsempfehlungen für eine ein-
heitliche landesweite Beschilderung an die Hand gege-
ben. Damit hat sich der Antrag der SPD eigentlich erle-
digt. Ich denke aber, es dürfte keine Bedenken dagegen 
geben, dass wir diesen Antrag in die Ausschüsse für 
Wirtschaft sowie für Finanzen überweisen, wenn es da-
bei um einen Beitrag zur weiteren Qualitätsverbesserung 
gehen soll, die wir schließlich gemeinsam erreichen wol-
len.  
 

Gleichzeitig wird in dem vorgestellten Leitsystem darauf 
hingewiesen, dass noch in diesem Jahr durch das Ver-
kehrsministerium unseres Landes eine Richtlinie zur 
Aufstellung nichtamtlicher Hinweisschilder erlassen wer-
den soll. Letztlich geht es darum, ausgehend von dem 
amtlichen braunen Zeichen 386 StVO die rechtlichen 
Vorschriften so weiterzuentwickeln, dass es zu einer tou-
rismusfreundlichen Regelung in der Praxis kommt.  
 

Die inzwischen entwickelten vielfältigen touristischen Ak-
tivitäten und Angebote brauchen einerseits ein profes-
sionelles Marketing, andererseits aber auch ein Leit-
system, das die Touristen ganz gezielt zu den touris-



428 Landtag von Sachsen-Anhalt • Vierte Wahlperiode • Plenarprotokoll 4/7 • 10.10.2002 
 

tischen Sehenswürdigkeiten führt. Ein gutes landeswei-
tes touristisches Leitsystem bis hin zum lokalen Touris-
musanbieter kann für jede Region letztlich einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag für den tourismuswirtschaft-
lichen Erfolg darstellen.  
 

Bisher war es den mittelständischen Unternehmen der 
Tourismusbranche in Ermangelung einheitlicher Rege-
lungen nicht möglich, durch die Beschilderung an Stra-
ßen und öffentlichen Wegen in ausreichendem Maße auf 
touristische Sehenswürdigkeiten und damit verbundene 
Dienstleistungsangebote aufmerksam zu machen.  
 

Die Einbringer des Antrages, die Koalitionsfraktionen 
von CDU und FDP, halten eine zweckmäßige einheit-
liche Regelung für ganz Sachsen-Anhalt für erforderlich, 
um einem Wildwuchs und gegebenenfalls damit verbun-
denen Verkehrsgefährdungen zu begegnen. Es emp-
fiehlt sich, dabei eng mit dem ADAC zusammenzuarbei-
ten.  
 

Dabei denke ich insbesondere an das Vorhaben für das 
kommende Jahr, in Sachsen-Anhalt ein Modellprojekt 
zur touristischen Beschilderung für ganz Deutschland zu 
realisieren. Weiterhin sollte eine enge Zusammenarbeit 
mit den Tourismusverbänden und natürlich auch mit den 
Verkehrsverbänden selbstverständlich sein, ebenso na-
türlich die Nutzung der mit den entsprechenden Leitsys-
temen im kommunalen Bereich bereits gemachten Er-
fahrungen.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Tourismus ist für 
Deutschland und auch für Sachsen-Anhalt ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Diese Dienstleistungsbranche hat ein 
hohes Wachstumspotenzial. Allerdings haben wir eine 
ausgeprägte Wettbewerbssituation im Deutschland-Tou-
rismus zu verzeichnen. Und nur der hat eine Chance, 
der sich dieser Herausforderung mit den geeigneten Mit-
teln stellt.  
 

Die Landesregierung will dies durch eine stärkere 
Marktorientierung und durch eine Schwerpunktsetzung 
mit effektiveren Strukturen erreichen. Ferner geht es ihr 
um die Intensivierung und Optimierung des Tourismus-
marketings in Sachsen-Anhalt. Das Ziel aller Aktivitäten 
muss es letztlich sein, den Tourismus als Wirtschaftsfak-
tor für Sachsen-Anhalt noch effektiver zu nutzen. Dazu 
haben Dr. Rehberger und auch unser Kollege Zimmer 
einige ganz konkrete Ausführungen gemacht und Fakten 
genannt. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen.  
 

An diesen konkreten Fakten wird deutlich, dass das 
zweifellos in unserem Bundesland vorhandene interes-
sante Potenzial bisher noch nicht ausreichend genutzt 
wird. Nachdem in den zurückliegenden Jahren in Sach-
sen-Anhalt vor allem Diskussionen über Tourismusstruk-
turen geführt wurden, ist jetzt dringend eine ergebnis-
orientierte Weiterentwicklung des Tourismus als Wirt-
schaftsfaktor notwendig. Dazu schlagen wir vor, dass die 
Landesregierung im Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit 
bis Ende des Jahres 2002 über Ihre Vorstellungen zu 
den zukünftigen Strukturen und Aufgaben des Touris-
mus in Sachsen-Anhalt berichtet.  
 

Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich, den Anträgen der 
Fraktionen der CDU und der FDP zuzustimmen und den 
Antrag der SPD-Fraktion in den Ausschuss zu überwei-
sen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Qual. - Für die SPD-Fraktion nimmt 
noch einmal Frau Kachel das Wort. 
 
 

Frau Kachel (SPD): 
 

Herr Zimmer, ich denke, es ist nicht zufällig, dass mir die 
Textbausteine, die Sie hier vorgetragen haben, sehr be-
kannt vorkamen. 
 

(Zustimmung bei der SPD - Frau Budde, SPD, 
lacht) 

 

Obwohl der Tourismus zu den Wachstumsbranchen im 
Land Sachsen-Anhalt gehört und bereits 60 000 Men-
schen in diesem Bereich im weiteren Sinne Arbeit fin-
den, hat der Tourismus in Sachsen-Anhalt im Vergleich 
zu anderen Bundesländern an Dynamik verloren. So ha-
ben wir es nicht geschafft, die 2,4 Millionen Besucher, 
die auf der Buga gewesen sind, als Stammkunden zu 
binden.  
 

(Herr Gürth, CDU: Genau so ist es!) 
 

Kontinuierliche Steigerungen hat es in der Altmark und 
im Ostharz gegeben. Gerade im Ostharz ist dies eine er-
freuliche Tendenz; denn dieser hat mit zwei Dritteln des 
Gebirges nur 2,1 Millionen Übernachtungen zu ver-
zeichnen, während der kleinere Westharz fünf Millionen 
Übernachtungen zu verzeichnen hat.  
 

Wer behauptet, in den zurückliegenden Jahren hätten 
wir vor allem Diskussionen um Tourismusstrukturen ge-
führt, der hat noch nichts vom Ottonen-Jahr gehört, der 
hat es verschlafen, oder von der Initiative „Luthers Land“, 
von den Länder übergreifenden Projekten „Blaues Band“, 
„Gartenträume“, von unserem Verstärkerthema „Heilen 
und Wohlbefinden“ und anderem. 
 

(Herr Gürth, CDU: Unzureichend!) 
 

Ich möchte jedem das Tourismushandbuch des Wirt-
schaftsministeriums empfehlen. Das Ottonen-Jahr brach-
te allein in der Stadt Quedlinburg einen Zuwachs um 
28,9 % bei den Übernachtungen. Inzwischen kamen 
knapp 4 000 Gäste aus dem Ausland. Dies ist übrigens 
ein gutes Beispiel für die Verknüpfung von Bundes-, 
Landes- und Standortmarketing.  
 

Ich bin stolz darauf, dass Frau Budde und Dr. Harms 
es im letzten Jahr geschafft haben, die Welterbe-
gemeinschaft, also die Gemeinschaft der Welterbestät-
ten Deutschlands, nach Quedlinburg zu holen. Ein biss-
chen stolz bin ich auch darauf, dass ich daran kleine An-
teile habe. 
 

(Zustimmung von Frau Budde, SPD) 
 

Der touristische Alltag lehrt uns überaus deutlich, dass 
nur gut organisierte Destinationen mit klar entwickelten 
Produktprofilen im nationalen und internationalen Wett-
bewerb bestehen können. Kundenorientierung und Ser-
vicequalität sind hierbei die tragenden Säulen des Tou-
rismusgewerbes.  
 

Den Regionalverbänden kommt hierbei - das haben 
auch wir immer betont - eine herausragende Rolle zu. 
Bei diesen hat aber der Harz einen besonderen Status. 
Es kommt wesentlich darauf an, den Ostharz als touris-
tisches Highlight bekannter zu machen und zu einem 
Wirtschaftsfaktor in Sachsen-Anhalt zu entwickeln. 
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Aber meinen Sie, Herr Minister Dr. Rehberger, dass die 
Interessen unseres Landes in den Händen des ge-
schäftsführenden Vorstandes des HVV, also des Regio-
nalverbandes, bestens aufgehoben sind? Immerhin hält 
Niedersachsen dort die meisten Anteile. 
 

(Minister Herr Dr. Rehberger: Noch! - Zuruf von 
Minister Herrn Dr. Daehre) 

 

Oder sind Ihre Vorstellungen, ein Teil der von Ihnen so 
groß angekündigten „Initiative Mitteldeutschland“, etwas 
verschoben? - Ich denke, nicht.  
 

Die Tourismusentwicklung steht ebenso vor der Frage, 
wie man die Probleme der zwei Verbände Halle und 
Weinbauregion löst. Auf Ihre diesbezüglichen Ausfüh-
rungen im Ausschuss bin ich sehr gespannt. Ebenso in-
teressieren uns natürlich die Vorschläge, wie die Anteile 
der LMG im Umfang von 49 % auf Verbände und Ver-
eine verteilt werden sollen. Grundsätzlich begrüßen wir, 
dass das Mitsprache- und Gestaltungsrecht der Regio-
nalverbände erweitert werden soll.  
 

Die Landesregierung hat vor, die mühsam eingeführte 
institutionelle Förderung auf eine Projektförderung um-
zustellen. Damit haben wir uns allerdings im Kreis ge-
dreht und sind da, wo wir vor Jahren schon einmal wa-
ren. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vor vier Jahren ha-
ben die Regionalverbände eine institutionelle Förderung 
gefordert. Keiner ahnte damals, welch Zeit raubendes 
und nervenaufreibendes Antragsverfahren zur Genehmi-
gung der Produkte damit verbunden war. Aber es hatte 
sich bewährt. Die institutionelle Förderung gibt Finanzie-
rungssicherheit.  
 

Herr Minister, haben Sie sich auch Gedanken darüber 
gemacht, ob es einen festen Betrag für eine Stelle und 
für Betriebskosten geben soll, oder ist das von den ein-
zelnen Projekten abhängig? Wer bestimmt letztendlich 
über die einzelnen Projekte? Haben die Verbände auf 
der entscheidenden Ebene das erhoffte Mitsprache- und 
Mitentscheidungsrecht? 
 

Ich sehe, meine Zeit ist um. Ich weiß: Tourismuspolitik 
ist nicht einfach und hängt nicht nur von Förderung ab, 
sondern von Menschen, die Ideen und Projekte umset-
zen. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Kachel. - Abschließend spricht Herr 
Zimmer für die CDU-Fraktion.  
 
 

Herr Zimmer (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich denke, wir haben in den zurückliegenden Minu-
ten weitreichende Ausführungen zu den hier vorgegebe-
nen Themen gehört. Es sind auch - Minister Rehberger 
hat es gesagt - sehr viele Übereinstimmungen vorhan-
den, an denen wir anknüpften sollten.  
 

Lassen Sie uns die entsprechenden Anträge auch - und 
da gebe ich Ihnen Recht, Herr Kollege Eckert - mit dem 
Schwerpunkt der Barrierefreiheit als ganz wichtiges 
Thema in den Ausschüssen diskutieren. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU und von Herrn Dr. Thiel, 
PDS) 

 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Herr Zimmer, möchten Sie eine Frage der Abgeordneten 
Budde beantworten? - Er möchte nicht. Damit erübrigt 
sich die Worterteilung.  
 

Die Debatte ist beendet. Jetzt wird abgestimmt, zu-
nächst über den Antrag der SPD-Fraktion in der Drs. 
4/109. Zunächst muss ich aber fragen, ob die FDP-
Fraktion ihren Überweisungsantrag aufrechterhält. Der 
wäre nämlich sinnlos. Wir hatten den Fall noch nicht, 
dass ein solcher Antrag überwiesen worden ist, weil der 
Ausschuss sich eigentlich nicht in der Lage sieht, dar-
über zu beraten, ob die Landesregierung berichten soll.  
 
 

Frau Dr. Hüskens (FDP):  
 

Nein, tun wir nicht. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Dann stimmen wir über diesen Antrag als solchen ab. 
Wer stimmt zu? - Die Mehrheit wächst. 
 

(Herr Gürth, CDU: Drucksache nennen!) 
 

- Wir stimmen jetzt über den Antrag der SPD-Fraktion 
ab, überschrieben mit „Konzeption eines touristischen 
Leitsystems“, vorliegend in der Drs. 4/109. Es wird darin 
die Landesregierung aufgefordert, im Ausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit zu berichten. Darüber stimmen wir 
jetzt ab. Wer ist dafür?  
 

(Herr Dr. Daehre, CDU: Moment!) 
 

- Es gibt noch eine Zwischenfrage. Ja, bitte, Herr Daeh-
re. 
 
 

Herr Dr. Daehre (CDU):  
 

Ich möchte den Antrag stellen, dass es auch in den Aus-
schuss für Verkehr überwiesen wird.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Das ist ohne Zweifel berechtigt.  
 

Also stimmen wir erst darüber ab, ob das Thema in den 
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit überwiesen werden 
soll. Wer stimmt zu? - Das ist die Mehrheit. Damit ist die 
Überweisung beschlossen.  
 

Wer stimmt dem Antrag auf Überweisung in den Aus-
schuss für Verkehr zu? - Das ist ebenfalls die Mehrheit 
und so beschlossen. 
 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die Drs. 4/230, 
überschrieben mit „Touristisches Leitsystem“, Antrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP. Wer stimmt diesem 
Antrag zu? - Das ist die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 
- Keine Gegenstimmen. - Stimmenthaltungen? - Vier 
Stimmenthaltungen. Damit ist dieser Antrag so beschlos-
sen.  
 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Frak-
tionen der CDU und der FDP, Ihnen in der Drs. 4/231 
neu vorliegend. Wer stimmt zu? - Das ist die Mehrheit. 
Stimmt jemand dagegen? - Keine Gegenstimmen. 
Stimmenthaltungen? - Keine Stimmenthaltungen. Damit 
es so beschlossen und der Tagesordnungspunkt 9 ist 
beendet.  
 

(Herr Bullerjahn, SPD, meldet sich zu Wort)  
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- Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung. Bitte, Herr Buller-
jahn.  
 
 

Herr Bullerjahn (SPD):  
 

Herr Präsident! Es gab jetzt eine Irritation über die Ab-
stimmung zum ersten Antrag. Sie hatten gefragt, ob es 
bei dem Antrag auf Überweisung bleiben soll. Das ist 
verneint worden. Dem folgte die Direktabstimmung. Herr 
Daehre hat wahrscheinlich auch ein bisschen zur Irrita-
tion beigetragen, weil er die Überweisung auch in den 
Verkehrsausschuss haben wollte. Ich glaube, wir wollten 
alle gemeinsam über den Antrag direkt abstimmen. 
Wenn Sie sagen, das sei auch so gewesen, dann haben 
wir es alle so verstanden. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Ich habe über den Antrag direkt abstimmen lassen, weil 
die Ausschussüberweisung keinen Sinn ergibt. Es wäre 
dann so aufzufassen, dass der andere Ausschuss daran 
teilnimmt, vielleicht in Form einer gemeinsamen Sitzung 
oder etwas Ähnlichem.  
 

Das müsste allerdings in dem Text mit enthalten sein. 
Wenn es Ihnen recht ist, rufe ich diesen Punkt noch 
einmal auf. Wir schreiben dann in den Antrag: „Die Lan-
desregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Wirt-
schaft und Arbeit sowie im Ausschuss für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Verkehr bis ... zu berichten.“ 
 

(Herr Dr. Daehre, CDU: Ja!) 
 

Darüber stimmen wir sicherheitshalber noch einmal ab. 
Wer ist dafür, dass das so geschieht? - Das ist die 
Mehrheit. Damit ist es so beschlossen und die Sache er-
ledigt.  
 
 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10:  
 
 
 

Beratung 
 

Abwicklung der Bodenreform beenden 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/131 
 
 
 

Ich bitte zunächst Herrn Krause, den Antrag einzubrin-
gen. 
 
 

Herr Krause (PDS):  
 

Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! Ob-
wohl die Abwicklung der Bodenreform von uns und von 
mir persönlich in diesem Landtag schier unzählige Male 
zur Sprache gebracht wurde, möchte ich für die Damen 
und Herren, die erst seit der vierten Legislaturperiode 
Politik in diesem Haus machen, den Gesamtzusammen-
hang ganz kurz erläutern.  
 

Die Ergebnisse der Bodenreform von 1945/46 wurden 
mit einmütig gefassten Beschlüssen der demokratisch 
gewählten Volkskammer der DDR noch im Jahr 1990 für 
unantastbar erklärt. Hinzu kommt, dass noch unter der 
Modrow-Regierung am 16. März 1990 ein Gesetz erlas-
sen wurde, das alle Rechtsvorschriften aufhob, die bis 
dahin die Rechte der Eigentümer von Bodenreformland-
grundstücken einschränkten.  
 

Dies alles fand seine ausdrückliche Anerkennung im Ei-
nigungsvertrag und ist, flankiert durch zustimmende Er-
klärungen aller Parteien, zum 3. Oktober 1990 zum fort-
geltenden Recht dieser Bundesrepublik geworden. 
 

Damit war also gesichert, dass es keine Rückführung an 
die Alteigentümer einerseits geben würde. Außerdem 
gab auch insbesondere das Modrow-Gesetz den vielen 
Eigentümern von Bodenreformland bzw. deren Erben 
die erforderliche Rechtssicherheit, deren es mit dem Ein-
tritt in die westliche Freiheit zum Schutz ihres Eigentums 
bedufte.  
 

So war es gedacht, so sollte es zumindest sein. Zwei 
Jahre, bis zum Sommer 1992 ist das auch störungsfrei 
so gelaufen. Grundbucheintragungen, Verkäufe usw. 
wurden getätigt. Niemand kann sagen, dass die Betrof-
fenen wider besseres Wissen gehandelt hätten. Nein, es 
ist unwiderlegbar, dass sich diese Menschen zweiein-
halb Jahre lang im Schutz des geltenden Rechts befan-
den.  
 

Dann ist jemand zwei Jahre später auf die pfiffige und 
zugleich niederträchtige Idee der so genannten Bo-
denreformabwicklung gekommen, die - wie es die re-
nommierte Rechtsanwältin aus Nürnberg-Fürth, Frau 
Dr. Beate Grün jüngst ausdrückte - mit ungetümen Vor-
schriften in das EGBGB eingestellt wurde, also dort, - so 
eine Juristin - wohin sich ohnehin kein normaler Jurist 
verirrt.  
 

Die Niedertracht, die Heimtücke dieses Vorgehens be-
steht in vielerlei Hinsicht. Das Rückwirkungsverbot, das 
dem Rechtsstaatsgebot innewohnt, wird einfach negiert, 
verletzt. Augenscheinlich kollidiert hier Artikel 8 des 
Zweiten Vermögensrechtsänderungsgesetzes aus dem 
Jahr 1992 mit Artikel 20 des Grundgesetzes. Wenn es 
einen Grundsatz der völkerrechtsfreundlichen Auslegung 
von Gesetzen tatsächlich geben sollte: Die Rechtsvor-
schriften im Rahmen der Abwicklung der Bodenreform 
verstoßen allemal dagegen. 
 

Meine Damen und Herren! Ich darf Sie auf einen ebenso 
bemerkenswerten wie unbegreiflichen Tatbestand auf-
merksam machen: Das Dubiose an der Abwicklung der 
Bodenreform besteht außerdem darin, dass sie auf einer 
DDR-Verordnung fußt, die seinerzeit ganz offensichtlich 
der Durchsetzung einer sozialistischen Eigentumspolitik 
diente. Es handelt sich hierbei um die Besitzwechselver-
ordnung der DDR aus den 70er-Jahren.  
 

Mit dieser Verordnung wurden den Besitzern von Boden-
reformland bezüglich des Umgangs mit ihrem Boden un-
ter bestimmten Bedingungen Verfügungsbeschränkun-
gen auferlegt, die es nach der ursprünglichen Verord-
nung zur Durchführung der Bodenreform nie gab. So ist 
erst nach der Gründung der DDR und mit dem weiteren 
Aufbau des Sozialismus durch die bereits genannte Be-
sitzwechselverordnung beispielsweise festgelegt wor-
den, dass der betroffene Erbe oder die betroffene Erbin 
eine Tätigkeit im Bereich der Land-, Forst- oder Nah-
rungsgüterwirtschaft nachweisen musste.  
 

Während fast alles, was auch nur nach DDR und Sozia-
lismus roch, abgewickelt wurde, wurde ausgerechnet 
diese Verordnung, die der damaligen Partei- und Staats-
führung zur weiteren Vervollkommnung des Sozialismus 
auf eigentumsrechtlichem Gebiet dienen sollte, im Ju-
ni 1992 genutzt, um die Eigentümer von Bodenreform-
land zu enteignen.  
 

Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, Herr  
Oleikiewitz, als Sie in einer Debatte im Jahr 1997 mein-
ten, dass die Rechtsvorschriften zur Abwicklung der Bo-
denreform - Herr Präsident, ich zitiere mit Ihrer Erlaub-
nis -  
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Es bedarf dieser Erlaubnis nicht. 
 
 

Herr Krause (PDS):  
 

„genau das festlegen, was die DDR gewollt hat, nämlich 
kein privates Eigentum an Grund und Boden zuzulas-
sen.“ - Ich finde, mehr Zynismus kann man den Betrof-
fenen in dieser Angelegenheit kaum noch zumuten.  
 

Kurzum, das Modrow-Gesetz wurde mit den Rechtsvor-
schriften zur Abwicklung einfach ignoriert oder unkennt-
lich gemacht. So sei mit dem Modrow-Gesetz nur „ver-
sehentlich“ - so in einem Urteil des höchsten Gerichtes 
dieser Bundesrepublik Deutschland - das Bodenreform-
land wieder als vollwertiges Eigentum hergestellt wor-
den, das schleunigst wieder eingesammelt werden muss.  
 

Tausende Eigentümer von Bodenreformland wurden auf-
gefordert, ihre Bodenreformgrundstücke dem Land Sach-
sen-Anhalt gezwungenermaßen freiwillig zu überlassen. 
Bis Anfang des Jahres ist dem in über 18 000 Fällen so 
entsprochen worden. Das betraf über 26 000 ha Land. 
Allein in 454 Fällen ist ein Ausgleich von insgesamt 
11 142 800 DM an das Land gezahlt worden - in 
454 Fällen, und 18 000 Fälle hatten wir im Land. Ein 
großer Teil der Betroffenen hatte sich genötigt gesehen, 
freiwillig auf sein Land zu verzichten; ein anderer Teil ist 
über den Rechtsweg enteignet worden. 
 

Wir gehen davon aus, dass mit der Abwicklung der Bo-
denreform schwere Rechtsfehler begangen wurden und 
noch werden sowie gegen den Einigungsvertrag und das 
Grundgesetz verstoßen wird. Durch diesen Missbrauch 
des Rechts dürften die Betroffenen nach unserer Hoch-
rechnung alles in allem um über 300 Millionen DM 
Grundvermögen erleichtert worden sein. Hinzu kommen 
noch etwa 7,9 Millionen DM aus den Verfahren, die ge-
genwärtig noch in Bearbeitung sind.  
 

Das ist das Kapital, das den enteigneten Bürgerinnen 
und Bürgern Sachsen-Anhalts entzogen worden ist, Ka-
pital, das dringend für die Umsetzung so manches Be-
triebskonzeptes, für die Sanierung des Hauses oder ein-
fach nur zur Steigerung der Kaufkraft benötigt worden 
wäre. Hinzu kommt die menschliche Tragödie: Viele der 
so Betroffenen sehen sich nach 50 Jahren erneut als die 
einstigen Umsiedler, Flüchtlinge oder Landarbeiter, die 
um ihr Eigentum, um die Früchte ihrer Arbeit geprellt 
werden. 
 

Die von der Abwicklung der Bodenreform Betroffenen 
wollen die Sache nicht auf sich ruhen lassen. Sie haben 
sich gewehrt und unsere Unterstützung dabei erfahren. 
Inzwischen wurde der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte angerufen. Und es ist schon bemerkens-
wert, dass eine erste Individualbeschwerde angenom-
men und als zulässig erklärt wurde. Die Bundesrepublik 
Deutschland wurde aufgefordert, eine Stellungnahme 
abzugeben. Diese soll auch bereits vorliegen, ist uns 
aber noch nicht bekannt. 
 

Vor dem Hintergrund dieses Verfahrens möchte ich die 
Landesregierung aufrufen, alle gegenwärtig noch lau-
fenden Verfahren zur Abwicklung der Bodenreform zu 
beenden. Vor allem liegt uns am Herzen, dass endlich 
dort ein Schlussstrich gezogen wird, wo sich seinerzeit 
die SPD-geführte Landesregierung auf der Grundlage 
eines Verzichts auf Einrede der Verjährung die Möglich-
keit erschlichen hat, trotz Verjährung - das war im Okto-
ber 2000 - die Abwicklung fortführen zu können - in sage 

und schreibe 1 900 Fällen im Land Sachsen-Anhalt. Mit 
großer Enttäuschung musste ich zur Kenntnis nehmen, 
dass selbst eine von uns tolerierte SPD-Regierung nicht 
die geringste Sensibilität in dieser Frage aufbrachte. 
 

Frau Ministerin Wernicke - ich habe Sie auch schon in 
der Pause angesprochen -, Herr Ministerpräsident Böh-
mer, Sie haben jetzt die Chance zu beweisen, dass wir 
in Sachsen-Anhalt nicht darauf angewiesen sind, dass 
dieser Rechtsstaat von außen zurechtgerückt wird, son-
dern dass wir selbst in der Lage sind, den gesetzlichen 
Fehler der bundesdeutschen Abwicklung der Boden-
reform zu korrigieren. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit und bitte um die Zustimmung zu diesem Antrag. 
 

(Zustimmung bei der PDS - Herr Dr. Püchel, SPD: 
Eine Frage!) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Möchten Sie eine Frage des Abgeordneten Püchel be-
antworten? 
 
 

Herr Krause (PDS):  
 

Ja. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Bitte schön, Herr Püchel. 
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Herr Kollege Krause, Sie sagten, dass eine Rechts-
anwältin von „ungetümen Vorschriften“ sprach, und Sie 
meinen damit die Besitzwechselverordnung. Können Sie 
mir bitte sagen, wer zu DDR-Zeiten für die Umsetzung 
dieser Besitzwechselverordnung zuständig war und wer 
diese unmenschlichen Entscheidungen getroffen hat? 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU - Bei-
fall bei der FDP) 

 
 

Herr Krause (PDS): 
 

Herr Abgeordneter Püchel, es geht nicht um die Bewer-
tung dieser Rechtsvorschrift aus DDR-Zeiten. Frau 
Dr. Grün hat als ungetüm und unfassbar betitelt, solch 
ein Recht aus DDR-Zeiten zum fortgeltenden Recht zu 
erklären, um den Menschen heute ihr Eigentum wegzu-
nehmen. Das ist eine ungetüme Art und Weise. 
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD):  
 

Meine Frage war, wer zu DDR-Zeiten diese unmensch-
liche Verordnung exekutiert hat, wer dafür zuständig war. 
 

(Zustimmung von Herrn Hauser, FDP) 
 
 

Herr Krause (PDS):  
 

Herr Püchel, ich habe dazu einen Satz gesagt: Dass die 
DDR aus sozialistischen Erwägungen - es sei dahin-
gestellt, wie man das bewertet - solch eine Verordnung 
erlassen hat, um das DDR-Staatseigentum zu mehren. 
Das habe ich gesagt. Aber verwerflich ist, dass sich die-
ser Staat auf ein solches Recht beruft, um sich seit dem 
Jahr 1992 an dem Eigentum von Bürgern zu bereichern. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Möchten Sie noch eine weitere Frage beantworten? 
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Herr Krause (PDS):  
 

Nein. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Das möchte er nicht. - Wir beginnen mit der Debatte. Für 
die FDP-Fraktion spricht Herr Kosmehl. - Mir wird gera-
de signalisiert, dass sich auch Frau Ministerin Wernicke 
gemeldet hat. Sie haben den Vortritt. Bitte schön. 
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt:  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die bewähr-
ten Abgeordneten wissen, dass diese Problematik in den 
vergangenen Jahren bereits Gegenstand mehrerer An-
träge und Anfragen der PDS-Fraktion oder von einzel-
nen Abgeordneten war. 
 

Ich will noch einmal auf die gesetzliche Grundlage zu-
rückkommen. Für die Abwicklung der Bodenreform bil-
den die Bestimmungen des Artikels 233 §§ 11 ff. des 
EGBGB, die mit dem Zweiten Vermögensrechtsände-
rungsgesetz am 22. Juli 1992 in Kraft getreten sind, die 
Grundlage. - So weit zur Erinnerung. 
 

Herr Krause, der Gesetzgeber hat eine Nachzeichnung 
der DDR-Bestimmungen zum Besitzwechsel von Boden-
reformgrundstücken vorgenommen. Das heißt, es soll 
niemand Eigentum an Bodenreformflächen erwerben 
und behalten, der auch nach DDR-Recht nicht Eigen-
tümer geworden wäre. Das wollte die sozialistische DDR 
nicht. Sie hat nie ernsthaft gewollt, dass die Betroffenen 
in vollem Umfang über das Eigentum verfügen konnten 
und dass dieses Eigentum in vollem Umfang vererbbar 
war.  
 

Wir haben bereits mehrfach an dieser Stelle darüber ge-
stritten. Eigentum ist Eigentum. Man kann sich nicht an 
dieser Stelle als Verfechter der Interessen derjenigen 
aufspielen, die über 3 bis 5 ha Bodenreformland verfüg-
ten, und die verdammen, die mehr als 100 ha besaßen, 
oder deren Enteignung für gut heißen. Eigentum ist Ei-
gentum, egal in welcher Größe.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 

Der Landesfiskus hat nach den gesetzlichen Bestim-
mungen zu handeln. Deshalb muss man einfach die Kri-
tik an der Verwaltung zurückweisen; denn er hat nach 
dieser Gesetzeslage Ansprüche auf die unentgeltliche 
Auflassung von Grundstücken, wenn es sich um einen 
so genannten Alterbfall handelt. Das heißt, dass bei Ab-
lauf des 15. März 1990 eine verstorbene natürliche Per-
son im Grundbuch als Eigentümer eingetragen war, 
dass es sich um Grundstücke handelt, die im Grundbuch 
als Grundstücke aus der Bodenreform gekennzeichnet 
sind und waren und dass kein gegenüber dem Landes-
fiskus Besserberechtigter, das heißt kein zuteilungs-
fähiger Erbe, vorhanden ist.  
 

Zuteilungsfähig ist, wer bei Ablauf des 15. März 1990 im 
Gebiet der ehemaligen DDR in der Land-, Forst- oder 
Nahrungsgüterwirtschaft tätig war oder wer vor dem Ab-
lauf des 15. März 1990 insgesamt mindestens zehn Jah-
re in diesem Bereich tätig war und im Anschluss an die-
se Tätigkeit keiner anderen Erwerbstätigkeit nachge-
gangen ist. 
 

Mit diesen Bestimmungen im Hinblick auf die Zuteilungs-
voraussetzungen werden die Zuteilungsregelungen - ich 

sagte es schon - der Besitzwechselverordnung nachge-
zeichnet. Die Ämter für Landwirtschaft und Flurneuord-
nung vollzogen mit der Geltendmachung der Ansprüche 
auf die Übertragung von Bodenreformflächen in das 
Landeseigentum die gesetzlichen Bestimmungen des 
bereits genannten Artikels und Gesetzes. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Krause 
hat schon darauf hingewiesen, dass das Bundesverfas-
sungsgericht die Verfassungsgemäßheit mit mehreren 
Entscheidungen bestätigt hat. Der Bundesgerichtshof 
hat entschieden, dass Bodenreformland vererbbar war; 
das kraft erbrechtlicher Nachfolge erworbene Eigentum 
an Bodenreformland war jedoch öffentlich-rechtlich über-
lagert. 
 

Durch die Verfügungsverbote war das Eigentum an den 
Bodenreformgrundstücken seiner Bedeutung als Eigen-
tum im Sinne des bürgerlichen Rechts, um mit den Wor-
ten der Juristen zu sprechen, im Wesentlichen entklei-
det. Das Gesetz über die Rechte der Eigentümer von 
Grundstücken aus der Bodenreform vom 6. März 1990, 
worauf Sie verwiesen, enthielt keine Übergangsvor-
schriften für die Fälle, in denen die Besitzwechselvor-
schriften der DDR nicht beachtet worden waren. Dies 
führte zu Rechtsunsicherheit, da teilweise nicht mehr 
feststellbar war, welche Grundstücke aus der Boden-
reform den Erben zugefallen waren und welche in den 
Bodenfonds zurückgeführt worden sind. Diese Rege-
lungslücke wurde mit dem bereits mehrfach zitierten Ge-
setz geschlossen.  
 

Die PDS-Fraktion verweist in dem Antrag auf ein Verfah-
ren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte. Es handelt sich bei diesem Verfahren um eine 
Individualbeschwerde. Die Beschwerdeführer sehen in 
den Gerichtsentscheidungen, die in ihrem Fall zur Ab-
wicklung der Bodenreform ergangen sind, einen Verstoß 
gegen die Europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten.  
 

Die Bundesregierung hat in der vom Europäischen Ge-
richtshof angeforderten Stellungnahme wie folgt Stellung 
bezogen: Erstens. Die im Jahr 1992 erlassenen Vor-
schriften, mit denen die unklaren Eigentumsverhältnisse 
bei Grundstücken aus der Bodenreform geregelt wur-
den, stimmen mit der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über-
ein. Zweitens. Der Gesetzgeber hat sich bei der Frage, 
wem endgültig ein bestimmtes Grundstück zuzuspre-
chen ist, an den Grundprinzipien der Bodenreform und 
den dazu ergangenen Besitzwechselverordnungen ori-
entiert.  
 

Diese beiden Punkte stammen aus der Stellungnahme 
der Bundesregierung gegenüber dem Europäischen Ge-
richtshof. 
 

Der Europäische Gerichtshof hat die Beschwerde für zu-
lässig erklärt. Die Zulässigkeit der Beschwerde sagt 
noch nichts über die Begründetheit aus. Es gab freilich 
Pressemitteilungen, die, mit einer gewissen Erwartungs-
haltung belegt, Hoffnungen wecken.  
 

Die Zahl der von Herrn Krause angeführten Anträge hat 
sich reduziert. Am 31. August 2002 wurden noch rund 
1 600 Fälle bearbeitet. Dabei wurde bei über 800 Fällen 
der Verzicht auf Einrede der Verjährung erklärt. Mit der 
flächendeckenden Recherche hatten die Ämter - das ist 
ein zweiter positiver Effekt dieser Aufgaben - auch Fälle 
aufgedeckt, in denen kein Eigentümer feststellbar war 
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oder der Aufenthaltsort des Eigentümers unbekannt ist. 
Man hat im Sinne dieser Eigentümer gehandelt, indem 
durch die Bestellung von gesetzlichen Vertretern die In-
teressen der unbekannten Grundeigentümer und Erben 
gewahrt werden. Sie sehen, dass diese flächendecken-
de Recherche auch einen zweiten positiven Effekt nach 
sich zog. 
 

Um zusätzliche Kosten für die unbekannten Eigentümer 
zu vermeiden, haben die Vertreter den Verzicht auf die 
Einrede der Verjährung erklärt. Anderenfalls wäre das 
Amt gehalten gewesen, die Ansprüche gerichtlich durch-
zusetzen. Sie sehen daran, dass die Geltendmachung 
der Ansprüche gegenüber den gesetzlichen Vertretern 
nicht nur im Interesse des Landesfiskus liegt, sondern 
dass auch ein Beitrag geleistet wird, um offene Eigen-
tumsverhältnisse zu klären. 
 

Es besteht, um das abschließend noch einmal zum Aus-
druck zu bringen, keinerlei Veranlassung bei den Ämtern 
für Landwirtschaft und Flurneuordnung, die anhängigen 
Verfahren auszusetzen oder einzustellen. Die Verwal-
tung ist nach wie vor an Recht und Gesetz gebunden. 
Es hat sich - das betone ich nochmals - an der bestehen-
den Rechtslage nichts geändert. Es gibt derzeit keine 
gesetzlichen Vorgaben, um die Vorgehensweise bei der 
Abwicklung der Bodenreform zu ändern. Aus diesem 
Grunde ist der Antrag der Fraktion der PDS abzulehnen. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Ministerin Wernicke. - Herr Krause, 
eine Frage?  
 

(Herr Krause, PDS: Eine Frage!)  
 

Möchten Sie eine Frage des Abgeordneten Herrn Krau-
se beantworten? - Bitte schön, Herr Krause. Sie dürfen 
fragen.  
 
 

Herr Krause (PDS): 
 

Frau Ministerin Wernicke, finden Sie es nicht auch sehr 
bemerkenswert bei dieser ganzen Entwicklung, dass, 
wenn das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass ent-
gegen der Feststellung des Gesetzesgebers das Boden-
reformland doch vererbbar war und dass in der Begrün-
dung zum Erlass des Gesetzes an dieser Stelle ein Feh-
ler gemacht wurde - bei der Begründung ist man davon 
ausgegangen, dass das Bodenreformland nicht vererb-
bar war -, und weiter festgestellt, dass jetzt der Gesetz-
gebergeber gefordert ist, seit diesem Urteil nichts pas-
siert ist? 
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt:  
 

Nein, Herr Krause. Es stimmt ja so nicht, wie Sie es dar-
stellen. Das Bodenreformland war nie in vollem Umfang 
verfüg- und vererbbar. Es war öffentlich-rechtlich über-
lagert.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Das hat die sozialistische DDR mit Absicht so gehand-
habt. Der Gesetzgeber hat im Jahr 1990 einem großen 
Teil der in der Landwirtschaft Beschäftigten - die Krite-
rien habe ich genannt - dieses Eigentum abschließend 
verfügbar und vererbbar zugeordnet. Nur ein gewisser 

Teil, der eben dann nicht mehr in der Landwirtschaft tä-
tig war oder das nicht nachweisen konnte, der fällt unter 
die DDR-Regelung. 
 

(Herr Oleikiewitz, SPD: Richtig!) 
 

Nun wollen wir wirklich einmal bei der Wahrheit bleiben. 
Dieses Gesetz gilt nach wie vor, und an dieses Gesetz, 
ob es Ihnen, uns oder wem auch immer nicht gefällt, hat 
sich die Verwaltung, hat sich die Landesregierung und 
die rot-grüne Bundesregierung zu halten. 
 

(Zustimmung bei der CDU - Herr Kühn, SPD: Das 
ist richtig!) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Noch eine Frage? 
 
 

Herr Krause (PDS): 
 

Nur eine Anmerkung. Frau Wernicke, ich lade Sie gern 
ein. Der Vorsitzende des Vereins gegen die Abwicklung 
der Bodenreform ist auch anwesend. Wir machen eine 
kleine Schulstunde. Im Urteil - ich werde es Ihnen be-
legen - steht ausdrücklich drin, dass entgegen der Be-
gründung des Gesetzgebers Bodenreformland vererbbar 
war, nur überlagert war. Und der Gesetzgeber hat dar-
aus gemacht: Durch die Überlagerung war es nicht ver-
erbbar. Das ist, so Frau Dr. Grün, der große Wider-
spruch und der große rechtliche Fehler bei der Gesetzes-
abfassung im Jahr 1992 gewesen. Es ist bemerkens-
wert, dass keine Bundesregierung und keine Landes-
regierung im Land Sachsen-Anhalt das jemals zur 
Kenntnis nehmen will. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Wir kommen zur Debatte. Herr Kosmehl, Sie haben das 
Wort. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und Her-
ren! Die Debatte, die jetzt mit der Einbringung und der 
Stellungnahme der Landesregierung eröffnet worden ist, 
hat sich dann in die von mir vermutete Richtung ent-
wickelt, nämlich in die Richtung der Frage der Verfas-
sungsgemäßheit der Regelungen über die sachenrecht-
lichen Aspekte der Bodenreform. 
 

Während eines Studiums hört man vom Professor häufig 
den Satz: Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfin-
dung. - Ich denke, auch in diesem Falle ist es durchaus 
richtig, sich einmal die Paragrafen des Artikels 233 ge-
nau anzuschauen. Dann kann man nämlich zu dem hier 
zu belegenden Fall - es ist § 12 - zweierlei Punkte ent-
nehmen: Erstens ist die Berechtigung eines Landes nur 
ein Auffangtatbestand für den Fall, dass keine natürliche 
Person besserberechtigt ist, und zweitens enthält § 12 
Abs. 3 Voraussetzungen für die Zuteilungsfähigkeit ei-
nes Eigentümers, die die Frau Ministerin Wernicke be-
reits ausgeführt hat.  
 

Die Regelungen des EGBGB zeichnen die Rechtsgrund-
lagen in der ehemaligen DDR nach. Der Bundesgesetz-
geber hat sich 1992 ganz bewusst für eine Nachzeich-
nung der Rechtswirklichkeit in der DDR und gegen eine 
reine Erbrechtslösung entschieden. Das war auch gut 
so; denn eine reine Erbrechtslösung würde bedeuten: 
Wer im Grundbuch steht oder der Erbe desjenigen, der 
im Grundbuch steht, soll das Land endgültig zugewiesen 
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bekommen. Wer die Grundbuchwirklichkeit in der DDR 
kennt, kann das nicht wollen.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Die Grundlagen dafür sind bereits genannt worden: 
die so genannten Besitzwechselverordnungen aus den 
50er-Jahren und insbesondere die aus den Jahren 1975 
und 1988.  
 

Wenn wir uns das mit dem Blick auf den Antrag vor 
Augen führen, dann betrifft das nur die Fälle, in denen 
der Fiskus, also hier das Land Sachsen-Anhalt, von sei-
ner Besserberechtigung ausging. Die Frage, ob das 
Land oder die natürliche Person, also der Verfahrens-
gegner, besserberechtigt ist, kann nur im Verfahren 
selbst geklärt werden. In vielen obergerichtlichen Ent-
scheidungen ist Stück für Stück herausgearbeitet wor-
den, was die §§ 11 ff. ausfüllen kann.  
 

Was die Tätigkeit in der Land-, Forst- und Nahrungs-
güterwirtschaft betrifft, so füllen die Darlegungen dazu 
viele Seiten, zehn, 20, 30 Seiten in einem Kommentar. 
Jedes einzelne Gericht hat eine Nuance festgestellt. 
 

Wenn jemand - ich sage das nicht abwertend - als Putz-
frau im Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungs-
güterwirtschaft tätig war, stellt sich die Frage, ob das zur 
Besserberechtigung ausreicht oder nicht.  
 

Wenn aber jetzt festgestellt wird, dass der Landesfiskus 
besserberechtigt ist, so ist ihm auch das Grundstück 
aufzulassen oder gegebenenfalls, falls bereits verkauft, 
das Surrogat herauszugeben. Auch in diesen Fällen, in 
Fällen der Rückauflassung, zeichnet das Gesetz nur die 
DDR-Rechtslage konsequent nach. Dort war nämlich 
vorgesehen, dass die Grundstücke in den Bodenfonds 
zurückzuführen sind.  
 

Dabei ist es für mich erstaunlich, dass sich gerade die 
PDS, die sich sonst so als Bewahrer der ostalgischen 
Mentalität aufspielt, plötzlich von dieser Rechtslage in 
der DDR verabschieden will. Der Bundesgesetzgeber 
wollte nur eines erreichen, nämlich die Wirklichkeit im 
Beitrittsgebiet der Wirklichkeit der Rechtsgrundlagen vor 
dem Beitritt angleichen.  
 

Zusammenfassend kann man daher feststellen, dass die 
Regelungen zu den sachenrechtlichen Aspekten der 
Bodenreform im EGBGB den Regelungen der DDR ent-
sprechen, oder anders formuliert: Auch bei direkter 
Anwendung der DDR-Rechtlage hätten die Verfahrens-
beteiligten mit der Rückführung der Grundstücke in den 
Bodenfonds rechnen müssen.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Herr Kosmehl, möchten Sie eine Frage des Abgeordne-
ten Herrn Gallert beantworten?  
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Am Ende. Ich komme auch gleich zum Ende. Ich möchte 
nur noch Zweierlei sagen. 
 

Zum einen wird immer wieder Frau Grün erwähnt. Frau 
Grün ist durchaus in aller Munde bei denen, die sich mit 
Bodenreformrecht beschäftigen. Das liegt auch daran, 
dass in jeder juristischen Fachzeitschrift derselbe Bei-
trag mehrfach abgedruckt wird. Auf eine juristische Ar-
gumentation allein seine Meinung zu stützen, halte ich 
für sehr gefährlich. Das wird sicherlich auch nicht zum 
Erfolg führen.  
 

Letztlich ist festzuhalten, dass der Verzicht auf die Ein-
rede der Verjährung ein zulässiges Mittel ist, wobei je-
der Verfahrensbeteiligte die Einleitung des Verfahrens 
auch nach Eintritt der Verjährung möglich machen kann. 
Das Land kann auf die Geltendmachung seiner Besser-
berechtigung keinesfalls nur deshalb verzichten, weil der 
Verfahrensgegner den Einredeverzicht erklärt hat. - Vie-
len Dank. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Danke schön. - Jetzt können Sie Ihre Frage stellen, Herr 
Gallert.  
 
 

Herr Gallert (PDS):  
 

Herr Kosmehl, Sie haben Ihrer Verwunderung darüber 
Ausdruck verliehen, dass ausgerechnet die PDS die An-
wendung von vormaligem DDR-Recht so arg bestreitet. 
Die Verwunderung kann, denke ich, Herr Krause aufklä-
ren und er hat das auch schon getan. Einmal anders-
herum: Wissen Sie, wir als PDS wundern uns vielmehr 
darüber, dass das ansonsten so wahnsinnig gescholtene 
DDR-Recht, gerade wenn es um Eigentum geht, hier 
von CDU und FDP so vehement verteidigt wird.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Herr Kosmehl (FDP):  
 

Herr Krause hat ja bereits angedeutet, was ihn an den 
Regelungen in der Besitzwechselverordnung so stört. 
Gleichwohl ist festzuhalten, dass die DDR im Eigen-
interesse - das mag als Staatsinteresse durchgehen - 
natürlich daran Interesse hatte, was mit den zugeteilten 
Grundstücken passierte. In der Verordnung ist eindeutig 
festgehalten - übrigens nicht erst 1988, sondern schon 
früher -, dass eben nur diejenigen, die in der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft tätig sind, Eigentum 
aus dem Bodenfonds erhalten können.  
 

Der Eigentumsbegriff in der DDR - das hat die Ministerin 
sehr deutlich gemacht - ist nicht - ich betone es noch 
einmal: nicht - mit dem Eigentum nach Artikel 14 des 
Grundgesetzes, auf den sich jetzt einige berufen wollen, 
vergleichbar. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Für die SPD-Fraktion er-
hält nun Frau Grimm-Benne das Wort.  
 
 

Frau Grimm-Benne (SPD):  
 

Verehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Um es vorwegzunehmen: Die SPD-Fraktion 
wird diesen Antrag ablehnen. Die Thematik des Antra-
ges ist nicht neu und wird seit Jahren diskutiert. Auch 
unser Landtag hat sich bereits in der vergangenen Le-
gislaturperiode mit einem Antrag der PDS-Fraktion zu 
diesem Thema auseinander gesetzt.  
 

Ihr Redebeitrag, Herr Krause, endete damals mit den 
Worten: „Warten wir ab, wie der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte über einen letzten Versuch der 
Betroffenen, zu ihrem Recht zu kommen, entscheidet.“ 
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es besteht mo-
mentan kein Anlass, über dieses Thema erneut zu de-
battieren.  
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Zahlreiche Gerichtsentscheidungen der obersten Gerich-
te haben sich bereits mehrfach mit der Thematik der Bo-
denreform befasst, so der BGH und auch das Bundes-
verfassungsgericht. Vielleicht müssen auch wir jetzt wie-
derholen, so wie die Frau Ministerin und Herr Kosmehl 
es getan haben: Das Bundesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass die bestehenden Regelungen des Arti-
kels 233 §§ 11 ff. des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch verfassungsgemäß sind.  
 

Verdeutlichen wir uns noch einmal kurz die Rechtslage: 
Im Jahr 1992 wurde der Artikel 233 § 11 EGBGB für das 
In-Kraft-Treten des Zweiten Vermögensrechtsänderungs-
gesetzes eingeführt. Diese Paragrafen zeichnen das 
DDR-Recht nach. Es wird das Ziel verfolgt, Eigentums-
verhältnisse in der Weise zu schaffen, wie es in etwa 
den Besitzwechselvorschriften der DDR entsprochen 
hätte.  
 

Das in der DDR existierende Bodenreformland unterlag 
zahlreichen Beschränkungen. Über die Frage der Ver-
erbbarkeit des Bodenreformlandes brauchen wir uns an 
diesem Ort nicht zu streiten, usw., usw. Die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichtes und auch des 
BGH sind bekannt.  
 

Schauen wir uns doch einmal an, um welche Fälle es 
sich im Einzelnen handelt, wenn jemand sein Grund-
stück zurückhaben will. Es geht nicht um das schutz-
würdige Vertrauen der Erben von Bodenreformland. Ver-
trauen konnte man nur in solche Rechtspositionen ha-
ben, die einem beim Umbruch in der DDR bewusst und 
gewollt zugesprochen wurden. Das Gesetz von 1990 
enthielt aber eine Regelungslücke, die durch das ge-
nannte Gesetz aus dem Jahr 1992 geschlossen wurde. 
Die Betroffenen wurden so gestellt, wie es nach frühe-
rem DDR-Recht geboten gewesen wäre.  
 

Der Antrag ist aber auch aus einem weiteren Grund ab-
zulehnen, der bisher noch nicht genannt worden ist. Zum 
einen sollen die Verfahren zur Abwicklung der Boden-
reform bis zur Verkündung des Urteils des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte ausgesetzt werden. 
Das würde aber die weitere Abwicklung und die Schaf-
fung von klaren Verhältnissen verhindern. Es ist zurzeit 
nicht erkennbar, wann mit der Entscheidung zu rechnen 
ist.  
 

Darüber hinaus ist es aber unwahrscheinlich, dass 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der 
Beschwerde folgt, da ein weiter Gestaltungsspielraum 
des Gesetzgebers zur Bewältigung wiedervereinigungs-
bedingter Sondersituationen anerkannt wurde. So ei-
ne Entscheidung einer unveröffentlichten Beschwerde 
Nr. 52447/99.  
 

Der Antrag will aber auch Tatsachen schaffen und for-
dert das Land auf, diejenigen Verfahren einzustellen, de-
ren Aufnahme nach der Verjährung erfolgte. Vorausset-
zung dafür war der Verzicht der Betroffenen auf die Ein-
rede der Verjährung. Warum diese Praxis bedenklich 
sein soll, ist für mich nicht ersichtlich. Wenn ein Betrof-
fener auf die Einrede verzichtet, ist es legitim, Ansprü-
che geltend zu machen, und nur dann. - Danke schön. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Möchten Sie eine Frage des Abgeordneten Herrn Püchel 
beantworten? - Bitte. 
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Frau Kollegin, ich hatte dem Einbringer des Antrages ei-
ne Frage gestellt, die er mir - scheinbar in Unkenntnis 
der Verhältnisse in der DDR - nicht beantworten konnte. 
Wer war für den Vollzug der Besitzwechselverordnungen 
zu DDR-Zeiten zuständig? Können Sie diese Frage be-
antworten? 
 
 

Frau Grimm-Benne (SPD):  
 

Ich bin zwar mit dem DDR-Recht nicht groß geworden. 
Aber aus meiner beruflichen Praxis ist mir bekannt, dass 
die Abteilung für Landwirtschaft des Rates des Kreises 
dafür zuständig war. 
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Wissen Sie, welche Funktion Herr Krause zu DDR-
Zeiten innehatte? - Er war Mitglied des Rates des Krei-
ses, zuständig für die Abteilung Landwirtschaft. 
 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei der 
FDP - Zuruf von Frau Dr. Sitte, PDS) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Grimm-Benne. - Für die CDU-Fraktion 
erhält Herr Daldrup das Wort. Bitte schön. 
 
 

Herr Daldrup (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bin einer 
von denen, die neu in diesem Haus sind. Deshalb be-
danke ich mich dafür, dass Sie die Problematik noch 
einmal dargestellt haben.  
 

(Unruhe bei der CDU, bei der PDS und bei der 
FDP)  

 

Aber ich habe mit der Thematik auch schon etwas län-
ger zu tun, seit 1994. Ich kann aber aus der Recherche, 
die ich anlässlich dieser Debatte betrieben habe, nicht 
erkennen, dass neue Aspekte vorgebracht worden sind. 
Das Thema ist offensichtlich jahrelang - man könnte 
auch sagen, alle Jahre wieder - von Ihnen eingebracht 
und erörtert worden. Neue Erkenntnisse sind nicht vor-
handen.  
 

Eine Nachzeichnung der DDR-Bestimmungen hat es 
gegeben. Das ist gesagt worden. Das Verfahren ist aus 
verfassungsrechtlicher Sicht einwandfrei. Die höchsten 
Gerichte der Bundesrepublik haben es legitimiert. Inso-
fern ist daran auch nicht zu zweifeln.  
 

(Unruhe bei der CDU und bei der FDP) 
 

Das Argument, dass jetzt vor dem Europäischen Ge-
richtshof eine Klage eingereicht worden ist, ist insofern 
nicht unbedingt stichhaltig. 
 

(Unruhe) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Meine Damen und Herren, wenn Sie schon nicht auf-
merksam sind, dann aber bitte leise. 
 
 

Herr Daldrup (CDU):  
 

Die Annahme des Anhörungsverfahrens bedeutet nicht, 
dass die Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat. Meines 
Erachtens hat sie keine Aussicht auf Erfolg. Wir könnten 
uns in Ruhe darauf beschränken, das Ergebnis dieses 
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Verfahrens abzuwarten. Ich schließe mich den Ausfüh-
rungen der Kollegin Grimm-Benne an. Herr Krause, Sie 
haben es selbst gesagt. Ihr letzter Satz in besagter De-
batte lautete: Warten wir ab, wie der Europäische Ge-
richtshof entscheidet; dann sehen wir weiter. - Insofern 
besteht für die CDU-Fraktion keine Veranlassung, dem 
Antrag stattzugeben. Wir werden ihn ablehnen. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Daldrup. - Zum Schluss hat Herr 
Krause noch einmal das Wort, wenn er sprechen möch-
te. Herr Krause, möchten Sie noch einmal das Wort? 
- Nein. Dann ist die Debatte abgeschlossen.  
 

Herr Krause, hatten Sie eine Ausschussüberweisung be-
antragt? 
 

(Herr Krause, PDS: Ja!) 
 

In den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und in den Ausschuss für Recht und Verfas-
sung? - Beide. Welcher Ausschuss soll federführend be-
raten? 
 

(Herr Krause, PDS: Der Ausschuss für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten!) 

 

Wir stimmen zuerst über die Ausschussüberweisung ab. 
Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Das ist eindeu-
tig die Mehrheit. Damit ist die Überweisung abgelehnt.  
 

Wir stimmen über den Antrag selbst ab. Wer dem Antrag 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Das sind die 
gleichen Mehrheitsverhältnisse. Nur die PDS-Fraktion 
hat dafür gestimmt. Damit ist der Antrag abgelehnt. Der 
Tagesordnungspunkt 10 ist beendet.  
 

Frau Dr. Sitte hat sich als Fraktionsvorsitzende zu Wort 
gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter 
Herr Kollege Vorsitzender der SPD-Fraktion, wir sind 
jetzt seit zwölf Jahren in diesem Landtag. Wir haben 
von 1990 bis 1994 als Fraktion eine schwere Zeit durch-
gestanden. Was wir aber in dieser Zeit, wie Mitglieder 
dieses Landtages überhaupt, nie getan haben, war, ir-
gendjemandem von den vielen Menschen, die hier sit-
zen, die auch schon zu DDR-Zeiten Verantwortung ge-
tragen haben, diese Verantwortung auf eine derart popu-
listische Art und Weise vorzuwerfen, wie Sie das eben 
getan haben.  
 

Wir können über diese Verantwortung reden. Aber in der 
Art und Weise, wie Sie das tun, ist das kontraproduktiv. 
Wir wissen von manchem Abgeordneten, dass er im Rat 
des Bezirks oder im Rat des Kreises gesessen hat. 
 

(Herr Krause, PDS: Und die sind jetzt in der SPD!) 
 

Deshalb verbitte ich mir ein für alle Mal eine solche Art 
und Weise der Auseinandersetzung. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Jetzt haben Sie das Wort, Herr Dr. Püchel.  
 

Herr Dr. Püchel (SPD): 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Sit-
te, ich hätte diese Frage nicht gestellt, wenn ein anderer 
aus Ihrer Fraktion diesen Antrag eingebracht hätte; egal 
wer in diesem Hause, aber nur nicht Herr Krause.  
 

Ich selbst bin ein Betroffener dieser Verordnung. Meine 
Eltern hatten Anfang der 50er-Jahre ein Bodenreform-
haus gebaut. Im Jahr 1977 verstarb mein Vater. Mein 
Vater war noch nicht einmal beerdigt, als Leute kamen 
und das Haus haben wollten. Sie haben es sich ange-
sehen. Meine Mutter war im Haus, als Leute aus dem 
Dorf, die in der LPG arbeiteten, das Haus besichtigten. 
Ich selbst wollte das Haus haben.  
 

Ich habe lange gebraucht, um meine Ansprüche durch-
zusetzen und mein Elternhaus zu bekommen. Letztlich 
konnte ich geltend machen, dass meine Frau Landwirt-
schaft studiert hat und ich in einem Institut für Gentech-
nik und Pflanzenzüchtung gearbeitet habe. Beim Rat 
des Kreises war jemand nett und hat anerkannt, dass 
meine Frau Landwirtschaft studiert hat und Pflanzen-
züchtung im weitesten Sinne mit Landwirtschaft zusam-
menhängt. Aus diesem Grund durfte ich mein eigenes 
Elternhaus übernehmen, sonst hätte ich es nicht be-
kommen können.  
 

Ich habe Verständnis für die Problematik. Mein Cousin 
ist in den 50er-Jahren in den Westen gegangen. Vor 
zwei Jahren hat das Land Sachsen-Anhalt entschieden, 
dass er seinen Bodenreformacker nicht behalten darf. 
Er hat heute noch Probleme damit. Er hat das Land 
Sachsen-Anhalt verklagt und verloren. Ich kenne das 
Thema zur Genüge. Ich habe auch Verständnis für die 
Menschen, die der Meinung sind, eigentlich sei es ihr 
Eigentum. Ich kenne es aus eigener Erfahrung.  
 

Bei jedem anderen hätte ich kein Problem. Aber ich 
weiß, wie solche Leute wie Sie, Herr Krause, die dafür 
zuständig waren, zu DDR-Zeiten gehandelt haben. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 
 

Meine Damen und Herren! Mit einer guten halben Stun-
de Verspätung übernehme ich den Vorsitz. Ich rufe Ta-
gesordnungspunkt 11 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Umsetzung der Technischen Anleitung (TA) Sied-
lungsabfall 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/189 
 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP 
- Drs. 4/260 
 
 
 

Bevor ich dem Einbringer Herrn Oleikiewitz von der 
SPD-Fraktion das Wort erteile, begrüßen wir auf der Tri-
büne Damen und Herren der Verwaltung des Katho-
lischen Büros des Bistums Magdeburg. Seien Sie bei 
uns herzlich willkommen. 
 

(Beifall im ganzen Hause). 
 

Ich erteile nun Herrn Oleikiewitz für die SPD-Fraktion 
das Wort. Danach hat für die Landesregierung die Minis-
terin für Landwirtschaft und Umwelt Frau Wernicke um 
das Wort gebeten. 
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Herr Oleikiewitz (SPD):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen und Her-
ren! Die Umsetzung der Technischen Anleitung Sied-
lungsabfall und die damit verbundene Abfallablage-
rungsverordnung rückt näher. Nicht nur deshalb hat sich 
der Landtag in der Vergangenheit öfter mit diesem The-
ma beschäftigt.  
 

Beschäftigt hat uns vor allem die Sorge, dass es im Ab-
fallbereich zu einer ähnlichen Entwicklung kommen 
könnte, wie das im Abwasserbereich festzustellen war; 
das heißt zu viele, zu große und vor allem zu teure An-
lagen. Diese Sorge ist nicht unberechtigt, wenn man die 
Diskussion der letzten Jahre und Monate verfolgt hat, 
wenn man weiß, wie viele Müllverbrennungsanlagen  
oder besser: Abfallverwertungsanlagen im Gespräch wa-
ren und noch sind.  
 

Die Diskussion in den einzelnen Regionen, im Kreistag 
und in den Kommunen zeigt, dass die Bürger schon 
Angst haben, dass mit neuen Abfallanlagen eine höhere 
Gebühr auf sie zukommen könnte. Vor Augen haben sie 
dabei natürlich die Beispiele aus den westlichen 
Bundesländern, wo viel zu viele, viel zu große Anlagen 
und letztlich für den Bürger viel zu hohe Kosten 
entstanden sind. 
 

Meine Damen und Herren! Wo stehen wir zurzeit? - In 
Anbetracht der inzwischen relativ knappen Zeit bis zum 
In-Kraft-Treten der TA Siedlungsabfall waren die Land-
kreise und die kreisfreien Städte als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger angehalten, ihre für die nächsten 
Jahre prognostizierten Müllmengen auszuschreiben. Die-
ser Prozess verlief schleppender, als es für die Einhal-
tung der notwendigen Termine zuträglich war. Auch 
deshalb hat sich die letzte Landesregierung in diesem 
Prozess stark engagiert und darauf gedrungen, dass die 
Landkreise dazu rechtzeitig Beschlüsse fassen und vor 
allem ihre Müllmengen im Verbund ausschreiben, um 
ein möglichst kostengünstiges Angebot zu bekommen.  
 

Leider - das muss an dieser Stelle ausdrücklich gesagt 
werden - standen in einigen Landkreisen wirtschaftlich 
sinnvolle Lösungen hinter den regionalen Interessen zu-
rück. Das könnte den dafür Verantwortlichen noch ein-
mal kräftig auf die Füße fallen; spätestens dann, wenn 
die ersten Bürger mit ihren Gebührenbescheiden bei ih-
nen vor der Tür stehen.  
 

Dass mit Müll ein gutes Geschäft zu machen ist, hat die 
Entwicklung im Westen gezeigt: Die Frage ist: Was hat 
der Bürger davon?  
 

In Sachsen-Anhalt sind unabhängig von den Ausschrei-
bungen bisher für drei Anlagen Baugenehmigungen er-
teilt worden. Dieses betrifft die Standorte Staßfurt, Mag-
deburg-Rothensee und Leuna. Die dabei genehmigten 
Kapazitäten belaufen sich auf 300 000 t pro Anlage, also 
insgesamt auf ca. 1 Million t in Sachsen-Anhalt.  
 

Ich persönlich kann mir nicht so richtig vorstellen, woher 
bei den ständig zurückgehenden Abfallmengen und der 
immer effektiveren stofflichen Verwertung diese Mengen 
herkommen sollen. Dabei hilft mir auch nicht die Aus-
sage, dass ein erheblicher Anteil der zu verbrennenden 
Abfälle Gewerbeabfall sein soll. Auch hierbei wird das 
Aufkommen eher rückläufig denn ansteigend sein.  
 

Weitere Standorte für Müllverbrennungsanlagen halte 
ich persönlich deshalb für wirtschaftlich unvertretbar. Ich 
habe die Hoffnung, dass angesichts dieser Kapazitäten 

potenzielle Betreiber allein aus ökonomischen Gründen 
Abstand davon nehmen, in Sachsen-Anhalt weitere An-
lagen zu planen. Sicher bin ich mir dabei allerdings 
nicht. 
 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir angesichts 
der zu erwartenden Entwicklung noch einige Bemerkun-
gen zu der künftigen Rolle von Landesregierung und 
Parlament in diesem Prozess.  
 

Von herausragender Bedeutung ist dabei vor allem, 
dass die abzuschließenden Verträge mit den Abfallent-
sorgern für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
langfristig kostengünstig und rechtlich gesichert sind. 
Gerade hierbei halten wir die Fortführung der umfang-
reichen Beratung der Landkreise durch die Landesregie-
rung für notwendig.  
 

Angesichts der noch verbleibenden knappen Zeit bis 
zum Jahr 2005 sehe ich darüber hinaus die absolute 
Notwendigkeit, dass der Bau der Anlagen von der Lan-
desregierung intensiv begleitet und gegebenenfalls lo-
gistisch unterstützt wird, um eine fristgerechte Inbetrieb-
nahme dieser Anlagen zu gewährleisten. 
 

Meine Damen und Herren! Nicht wenige Abgeordnete 
dieses Parlaments sitzen auch in Kreistagen, in Stadt- 
und Gemeindeparlamenten, sodass sie bereits in not-
wendige Entscheidungen einbezogen worden sind. 
Trotzdem oder gerade deshalb glaube ich, dass wir nicht 
umhinkommen, das Thema im Vorfeld des In-Kraft-
Tretens der TA Siedlungsabfall und später deren Um-
setzung auch im Landtag aktiv zu begleiten und An-
sprechpartner für die Bürger und die Kommunen bei der 
Bewältigung dieser Aufgabe zu sein. 
 

Die Berichterstattung der Landesregierung sowie der 
Austausch von Argumenten und Erfahrungen sind dabei 
aus unserer Sicht in diesem Prozess ein unverzichtbares 
Mittel des Landtages und der Abgeordneten. Ich möchte 
gern, dass Sie unseren Antrag so verstehen, und bitte 
Sie um Ihre Zustimmung. - Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Oleikiewitz. - Frau Ministerin, Sie haben das 
Wort. 
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Landesregierung ist ebenso wie der SPD-Frak-
tion bekannt, dass veränderte Abfallmengen und neue 
rechtliche Rahmenbedingungen ab dem 1. Juni 2005 
weitreichende strukturelle Veränderungen bei der Ent-
sorgung der Restabfälle zur Folge haben werden. Die 
Landesregierung ist wie die SPD-Fraktion der Meinung, 
dass die Zeit drängt, um die nötigen Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen. Die notwendigen Entscheidungen 
müssen jedoch vor Ort von den Verantwortlichen in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten als öffentlich-recht-
liche Entsorgungsträger selbst getroffen werden.  
 

Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen MdL, sollten 
sich - ich ermuntere Sie dazu ausdrücklich - bei Ihren 
Landräten, Bürgermeistern, Stadt- und Kreisräten mel-
den und mit ihnen ins Gespräch kommen und darauf 
drängen, dass Entscheidungen gefällt werden. 
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Ich bin bereit, weiterhin über den Stand und die Fort-
schritte in der Abfallwirtschaftsplanung zu berichten und 
über Probleme zu informieren. Deshalb unterstütze ich 
vom Grundansatz her das Anliegen der SPD-Fraktion.  
 

Ziel der Landesregierung im Abfallbereich ist es, den 
Anstieg der Entsorgungskosten im Interesse der Bürger, 
von Industrie und Gewerbe möglichst gering zu halten. 
Hierfür ist der Abschluss von Entsorgungsverträgen er-
forderlich, die die notwendigen Behandlungs- und Ent-
sorgungskapazitäten langfristig sichern. Dabei sind An-
lagenüberkapazitäten zu vermeiden; auch darin sind wir 
uns einig.  
 

Die Landesregierung verzichtet aber bewusst auf Vor-
gaben, was die Anzahl und den Standort von Anlagen 
anbelangt. Wir sind der Meinung - ich denke, damit be-
finden wir uns in der Fortsetzung der bisherigen sozial-
demokratischen Haltung -, dass über den Bau und die 
Errichtung neuer Abfallbehandlungsanlagen marktwirt-
schaftliche Erwägungen hinsichtlich der Standortaus-
wahl, des Verfahrens und der Kapazität der Anlage ent-
scheiden sollten. Wir sind uns auch darin einig - darauf 
wurde mit der Übernahme der Regierungsverantwortung 
hingewiesen -, dass wir keine Müllverbrennungsanlagen 
investiv fördern werden. 
 

Mittlerweile sind in vielen Landkreisen die Ausschrei-
bungsverfahren als Grundlage für die Vergabe der Ent-
sorgungsleistungen ab dem Jahr 2005 eröffnet worden 
bzw. werden vorbereitet. Ich will nicht verhehlen, dass in 
etlichen Gebietskörperschaften Nachholbedarf besteht, 
was den Zeitpunkt anbetrifft.  
 

Die erste Zuschlagserteilung in der gemeinsamen Aus-
schreibung von Ohre- und Bördekreis sowie der Stadt 
Magdeburg ist erfolgt. Hierbei ist insbesondere hervor-
zuheben, dass es eine gemeinsame Ausschreibung war 
und sich mehrere Gebietskörperschaften zusammen-
geschlossen haben. Daran sollte sich - das ist erst ein-
mal nur als Rat zu verstehen - so mancher Landkreis im 
Süden des Landes ein Beispiel nehmen. 
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

Ich denke, dass eine gemeinsame Ausschreibung der 
richtige Weg ist. 
 

Nach der Aussage des Geschäftsführers der in Bildung 
begriffenen GmbH kann nunmehr mit dem Bau des 
Müllheizkraftwerkes in Magdeburg-Rothensee begonnen 
werden. Die Planungen der Betreiber sehen den Bau-
beginn für das erste Quartal 2003 und die Inbetriebnah-
me bis Juni 2005 vor.  
 

Auch bei anderen Anbietern von Abfallvorbehandlungs-
leistungen sind die Planungen bereits weit fortgeschrit-
ten. Ich erinnere an die Müllverbrennungsanlage in Staß-
furt, die ebenfalls im ersten oder zweiten Quartal 2003 
errichtet werden soll. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Frau Ministerin, würden Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Herrn Polte zulassen? 
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Ja, gerne. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Bitte, Herr Polte. 
 

Herr Dr. Polte (SPD): 
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Das ist ein Problem, das 
uns schon seit Jahren umtreibt. Es ist sehr schwierig, die 
Kommunen oder die Kreise zu veranlassen, ihren Müll 
rechtsverbindlich zu bündeln, damit wir betriebswirt-
schaftlich vernünftige Mengen in eine Hand bekommen 
und dann angemessene Preise realisieren können.  
 

Ich kann Ihnen sagen, dass ich mit der Freiwilligkeit bis-
her nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es haben 
nur zwei Kreise und die Stadt Magdeburg geschafft. 
Wenn es nicht auf freiwilliger Basis geht, dann müssen 
die anderen über die Fördermittellenkung oder -verwei-
gerung dazu veranlasst werden. Wir haben sonst das-
selbe Dilemma, wie wir es beim Abwasser hatten. Das 
darf nicht passieren. Meine Frage ist: Sind Sie nicht 
auch meiner Meinung?  
 

(Heiterkeit bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Wissen Sie, Herr Polte - Sie waren und sind noch immer 
Kommunalpolitiker -, das ist so eine Sache mit der kom-
munalen Selbstverwaltung. Ich weiß, wie sehr die Land-
räte, die Bürgermeister und die Oberbürgermeister dar-
auf pochen, dass sie die kommunale Selbstverwaltung 
gesichert haben wollen. Aber wenn sie sie dann mit 
einem hohen Verantwortungsbewusstsein gerade im Be-
reich Abfall ausüben sollen, dann wird es schon schwie-
rig. 
 

(Herr Gürth, CDU: Genau so ist es!) 
 

Ich bin der Meinung, sie müssen dieser Verantwortung 
gerecht werden. Sie sind auch durch die Vorgängerregie-
rung zeitig genug darauf hingewiesen worden, dass der 
Staat hier nicht eingreift, dass das Land Sachsen-Anhalt 
eben keine Standorte vorgibt. Sie sind durch uns nach 
dem Regierungswechsel sofort darauf hingewiesen wor-
den. Sie sind auch darauf hingewiesen worden, dass es 
keine Fördermittel gibt. Es gibt kein lenkendes Instru-
ment Fördermittel für den Abfallbereich.  
 

(Zuruf von Herrn Dr. Köck, PDS) 
 

Das bedeutet, der Markt wird es richten. Ich bin mir 
sicher, es wird keine Müllverbrennungs- oder Abfall-
behandlungsanlage gebaut, wenn sich die Investoren 
nicht einer gewissen Müllmenge, egal ob aus kommuna-
ler oder gewerblicher Herkunft, sicher sind. Das heißt 
aber andererseits, dass die Entscheidungsträger, sprich 
die Kommunen, endlich in Gang kommen müssen und 
den Investoren durch Auswahl- oder Vergabeverfahren 
die Sicherheit geben. In dem Feld bewegen wir uns jetzt 
und so verstehe ich auch den Antrag der SPD-Fraktion. 
 

Daraus wird deutlich, dass man darauf aufmerksam ma-
chen muss, dass die Ausschreibung und die Vergabe-
entscheidung, die am wichtigsten ist, endlich abge-
schlossen werden, was für die Investoren im Hinblick auf 
die Kapazitäten eine größere Planungs- und Bausicher-
heit zur Folge hat.  
 

Zu der Aufforderung an die Landkreise, aktiv zu werden: 
Im Süden des Landes sieht die Situation brenzliger aus 
als im Norden des Landes. Ich bitte daher alle Abgeord-
neten, die aus dem Süden des Landes kommen, auf die 
Kommunalpolitiker zuzugehen. Hier sind die Ausschrei-
bungen zu forcieren, damit diese Verfahren auch zum 
Abschluss gebracht werden.  
 



 Landtag von Sachsen-Anhalt • Vierte Wahlperiode • Plenarprotokoll 4/7 • 10.10.2002 439 
 

Wir sind uns sicher, dass der Wettbewerb zwischen den 
Bewerbern um die Anlagen, um die Kapazitäten Garant 
dafür ist, dass die Gebührenlast für die Bürger erträglich 
bleibt, dass wir nicht mit einem Ansteigen der Gebühren 
rechnen müssen.  
 

Wir bleiben bei unserem Standpunkt, dass es adminis-
trative Standortbestimmungen nicht geben wird. Aber ich 
möchte, wie gesagt, gern im Ausschuss darüber berich-
ten. - Ich hätte es fast vergessen zu sagen: Ich habe vor 
wenigen Tagen nochmals alle Landräte und alle Verant-
wortlichen auf der kommunalen Ebene mit der Bitte an-
geschrieben, diesen Prozess zu einem Ende zu bringen, 
um Sicherheit für die Investoren zu gewährleisten.  
 

Aber, meine lieben Kollegen, wir sind bei diesem Thema 
gemeinsam in der Verantwortung und müssen dafür 
gemeinsam Sorge tragen. Daher sollte man darüber im 
Ausschuss auch einmal diskutieren. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir treten jetzt in die De-
batte der Fraktionen ein. Als erstem Debattenredner er-
teile ich Herrn Koch für die CDU-Fraktion das Wort. Für 
den Redebeitrag im Anschluss daran bitte ich den Ab-
geordneten Herrn Dr. Köck von der PDS-Fraktion dar-
um, sich bereitzuhalten. - Herr Koch, Sie haben das 
Wort. 
 
 

Herr Koch (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Kollegen! 
Wir haben die gleiche Sorge wie Sie, meine Damen und 
Herren von der SPD-Fraktion. Wir sind uns sehr wohl 
dessen bewusst, was auf uns zukommt.  
 

Ich denke, dass die Vorgängerregierung, die Sie gestellt 
haben und in deren Regierungszeit das Problem erst-
mals aufgetaucht ist, sich wie wir jetzt darüber bewusst 
ist, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, in die wir 
uns eben nicht einmischen dürfen, weil wir das Problem 
dann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt selbst 
bekommen.  
 

Richtig ist, dass wir das Problem des Abwassers, das 
eben da war, heute noch da ist und uns noch jahrelang 
erhalten bleiben wird, sehr getroffen hat. Wir verstehen 
auch sehr gut, dass Sie die gleiche Sorge haben wie wir.  
 

Hierbei gibt es aber einen anderen Fakt. Hier spielen 
wir nicht mit. Wenn es wirklich geschieht, dass verschie-
dene Unternehmen dann doch auf die Vernunft bauen, 
die sie haben sollten, und sich fragen, was sie machen 
sollen, dann, denke ich, sollten wir hier nicht einschrei-
ten.  
 

Wir möchten den Antrag der Fraktion der SPD dahin ge-
hend ändern, dass das Thema im Umweltausschuss 
aufgegriffen werden soll. Ich denke, wir haben dort viel 
mehr Möglichkeiten auch zu einer besseren Zusammen-
arbeit und mehr Zeit, um uns im Landtag darüber zu 
verständigen. Ich werbe darum, meine Damen und Her-
ren Mitglieder des Landtages, unseren Antrag zu unter-
stützen und ihn in den Umweltausschuss zu überweisen. 
- Danke schön. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke schön, Herr Abgeordneter Koch. - Für die PDS-
Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Herr Dr. Köck das 
Wort. 
 
 

Herr Dr. Köck (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Antrag 
der SPD-Fraktion und auch der Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP entspringen der be-
rechtigten Sorge, dass die entsorgungspflichtigen Ge-
bietskörperschaften in knapp tausend Tagen, am 1. Ju-
li 2005, nicht in der Lage sein könnten, die Entsor-
gungssicherheit bei der Abfallentsorgung zu gewährleis-
ten. Allerdings ist der kurze Titel des Antrages meines 
Erachtens nicht korrekt; denn es geht nicht um die TA 
Siedlungsabfall - damals war schon lange bekannt, dass 
nur zwei Deponien in Sachsen-Anhalt längerfristig den 
erforderlichen Standard aufweisen werden -, sondern 
um die Abfallablagerungsverordnung.  
 

Diese hat Konsequenzen in zweifacher Hinsicht. Zum 
einen fehlen noch die erforderlichen Kapazitäten zur 
Vorbehandlung der Abfälle, seien es nun mechanisch-
biologische Anlagen oder die schlichten Roste der Müll-
verbrennungsanlagen. Zum anderen ist aber mit dem 
1. Juli 2005 auch ein Paradigmenwechsel verbunden. 
Bis auf wenige Ausnahmen werden Aufgaben, die bisher 
über Jahrzehnte in kommunaler Eigenregie gelöst wur-
den, partiell oder vollkommen an Dritte vergeben.  
 

Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel dem Alt-
markkreis Salzwedel oder dem Landkreis Schönebeck, 
werden die Landkreise im Gegensatz zu den kreiseige-
nen Deponien diese Anlagen zukünftig nicht mehr selbst 
errichten und betreiben.  
 

Mehrere Abfallbehandlungsanlagen befinden sich im 
Genehmigungsverfahren. Es ist noch völlig offen, welche 
der Anlagen gebaut werden. Für diesen Teil der Thema-
tik ist der Umweltausschuss zuständig.  
 

Der Verzicht auf eine eigene Lösung geht für die Kom-
mune zwingend einher mit der Ausschreibungspflicht für 
die betreffende Dienstleistung. Auf einem hart umkämpf-
ten Markt, auf dem sich bereits Überkapazitäten ab-
zeichnen, drohen die Kommunen in die zahlreichen Fall-
stricke des Vertrags- und Vergaberechts zu geraten.  
 

Der kleinste Formfehler bei der Ausschreibung und Ver-
gabe wird durch die einspruchs- und klagefreudigen Mit-
bewerber geahndet. Auch hierfür gibt es bereits traurige 
Beispiele; denn es geht schließlich um langfristige Ver-
träge und um stolze Summen.  
 

Für diese Fragen ist nun aber der Umweltausschuss 
nicht zuständig. Deshalb erachte ich es für notwendig, 
dass sich auch der Innenausschuss mit dieser Proble-
matik befasst.  
 

Bei einer europaweiten Ausschreibung muss aber auch 
damit gerechnet werden, dass Anbieter aus den angren-
zenden Bundesländern den Zuschlag erhalten.  
 

Das betrifft insbesondere die Müllverbrennungsanlage 
Buschhaus und deren Überkapazität oder den Raum 
Halle/Leipzig, für den sich sogar mehrere Konstellatio-
nen ergeben könnten. Spätestens dann muss die ge-
setzliche Regelung auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den, dass die Abfälle im Land zu bleiben haben, um der 
Gefahr eines Mülltourismus vorzubeugen. In diesem Sin-
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ne sprechen wir uns ebenfalls dafür aus, möglichst bald 
in den zuständigen Ausschüssen einen aktuellen Sach-
standsbericht zu erhalten.  
 

Wir halten es für erforderlich, den Text des Antrages wie 
folgt zu präzisieren. Als Überschrift schlagen wir vor: 
„Umsetzung der Abfallablagerungsverordnung“. Der Text 
unter der Zwischenüberschrift „Der Landtag wolle be-
schließen“ soll wie folgt lauten: 
 

„Der Landtag von Sachsen-Anhalt fordert die 
Landesregierung auf, in den Ausschüssen für In-
neres und für Umwelt bis zum 30. Novem-
ber 2002 einen Bericht über die Umsetzung der 
Abfallablagerungsverordnung, insbesondere über 
den Stand der Errichtung von Abfallbehandlungs-
anlagen und den Stand der Entsorgungssicher-
heit nach dem 1. Juli 2005 in den abfallbeseiti-
gungspflichtigen Körperschaften zu geben.“  

 

Danke. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Dr. Köck. - Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Dr. Schrader. 
 
 

Herr Dr. Schrader (FDP): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Antrag der Fraktion der SPD ist in seinen Grün-
den berechtigt. Ich möchte nicht das wiederholen, was 
die Vorredner berechtigterweise schon gesagt haben. 
Ich finde ihn im Hinblick auf die Notwendigkeit einer kon-
tinuierlichen Berichterstattung vor dem Landtag etwas 
überzogen und plädiere deshalb dafür, den Änderungs-
antrag der Fraktionen der CDU und der FDP anzuneh-
men, im Umweltausschuss zu berichten, der sich im 
Rahmen der Selbstbefassung mit dem Thema immer 
wieder befassen kann.  
 

Worum geht es? - Ich möchte kurz darlegen und an-
sprechen, dass es mittlerweile durchaus gelungene Lö-
sungen gibt, um Ihnen die größten Befürchtungen zu 
nehmen, aber auch um den Appell an Sie zu richten, al-
les dafür zu tun, damit das in die Reihe kommt.  
 

Es geht darum, dass nach der TA Siedlungsabfall und 
der Abfallablagerungsverordnung ab dem 1. Juni 2005 
der Hausmüll und die Gewerbeabfälle nur noch mit be-
stimmten Eigenschaften auf den dafür vorgesehenen 
Deponien abgelagert werden können. Die konkreten Ei-
genschaften beziehen sich auf die Vorgabe, dass die or-
ganische Substanz reduziert werden muss. Es müssen 
Sickerwässer und Emissionen weitgehend vermieden 
werden.  
 

Um diese Eigenschaften zu erreichen, gibt es zwei 
Varianten. Entweder man bringt den Abfall in eine bio-
logisch-mechanische oder in eine thermische Abfall-
behandlungsanlage. Ich wehre mich immer dagegen, in 
diesem Fall den Begriff „Müllverbrennungsanlage“ zu 
wählen.  
 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind die entsor-
gungspflichtigen Körperschaften. Das muss auch so 
bleiben.  
 

Ich möchte jetzt zu einem Thema kommen, das die 
Landkreise und den Landtag beschäftigt. Es ist das 
Thema der Müllgebühren. Es geht nicht um die Frage, 

ob die erforderlichen Endablagerungsstätten vorhanden 
sind. Es gibt meines Wissens mittlerweile vier. Darüber 
hinaus gibt es eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2009. 
Es geht vielmehr um die mit dem Bau von Müllverbren-
nungsanlagen verbundene berechtigte Angst, dass die 
Müllgebühren horrend steigen. 
 

Meine Damen und Herren! Abfall ist nicht gleich Abwas-
ser. Wir haben hier einen grundsätzlichen Unterschied: 
Beim Abwasser haben wir eine leitungsgebundene Ent-
sorgung, beim Abfall haben wir flexible Entsorgungs-
möglichkeiten. Ich wage die Feststellung: Abfall mutiert 
mehr und mehr zum Wirtschaftsgut. Die Brennwerte sind 
nahe der Braunkohle. Es hat sich ein Markt entwickelt. 
Ich behaupte: Abfall ist mittlerweile eine Wirtschafts-
branche, mit der sich auch Geld verdienen lässt.  
 

Deshalb soll der Staat sich nicht unnötig hineindrängen. 
Wenn wir mit Subventionen anfangen, dann garantiere 
ich Ihnen, dass wir nicht die preisgünstigsten und quali-
tätsgerechtesten Angebote bekommen werden, sondern 
wir werden uns in vielen Jahren mit den vielleicht ver-
fehlten Investruinen beschäftigen. Deshalb auch keine 
Vorgabe der Standorte und keine Vorgabe, wer wohin 
entsorgen soll und entsorgen muss, meine Damen und 
Herren. - So weit zur Theorie.  
 

Jetzt zur Praxis. Die Zeit drängt, die Kreise und kreis-
freien Städte müssen handeln. Die Entsorgungssicher-
heit, die Sicherheit für verträgliche Gebühren und die 
Anlagensicherheit müssen gewährleistet werden. Die 
Frage ist, wohin welche Anlagen kommen. Ich denke 
- das ist meine persönliche Auffassung -, dass es nicht 
mehr als zwei geben wird. Es geht um Anlagenkapazitä-
ten von je 300 000 t und die Hochrechnungen erlauben 
nicht mehr als zwei Anlagen. Diese Anlagen werden 
wirklich erst gebaut, wenn die Verträge für die Müllbin-
dung entsprechend abgeschlossen sind.  
 

Da es schon in der Presse gestanden hat - ich möchte 
dem Vorwurf, die Müllgebühren würden sehr steigen, ein 
bisschen entgegentreten -, kann man es hier ruhig sa-
gen; denn der Kreistagspräsident und der Chef der SPD-
Fraktion des Bördekreises, auch Magdeburg, Bördekreis 
und Ohrekreis haben es getan. Sie haben mit einer 
Zweckvereinbarung die Müllmenge „gepoolt“ - 100 000 t 
pro Jahr -, haben ausgeschrieben und haben mittlerwei-
le vergeben. Vergeben wurde an Rothensee, das stand 
in der Zeitung.  
 

Es war Folgendes passiert: Es gab nicht wenige Anbie-
ter. Das heißt, es ist eine richtige Branche, eine Wett-
bewerbsbranche, entstanden. Die verschiedenen Anbie-
ter haben durchaus Preise mit sehr unterschiedlichen 
Spannen angeboten. Die Entscheidung ist dann gefal-
len.  
 

Man muss natürlich sagen, dass man wirklich hoch qua-
lifizierte Ausschreibungsverfahren durchführen und auch 
hoch qualifizierte Leute damit betrauen muss, um keine 
Verfahrensfehler zu machen. Man sollte sicherlich auch 
darauf zurückgreifen, Leute, die Erfahrungen gemacht 
haben, die es sehr gut gemacht haben, zu befragen.  
 

Ich komme zum Schluss. Was ist herausgekommen? 
Der Bördekreis hat hochgerechnet, dass sich mit dieser 
Zweckvereinbarung und mit diesem Angebot und der 
Vergabe der Müllpreis ab 2005 für den Bördekreis nur 
um 10 % erhöhen wird. Das ist für mich eine Über-
raschung gewesen und ist vielleicht auch für Sie eine 
Überraschung.  
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Es ist ganz einfach wichtig, dass die Landesregierung 
und dass wir als Abgeordnete in den kreisfreien Städten 
und in den Landkreisen dafür sorgen, dass die Landkrei-
se in die „Pötte“ kommen, dass sie schnell vorangehen, 
damit die Entsorgungssicherheit gewährleistet ist, damit 
die Müllgebühren verträglich bleiben und damit die Be-
treiber, die die Anlagen bauen wollen - es wird für meine 
Begriffe nur zwei Anlagen geben -, endlich mit dem 
Bauen beginnen können. - Danke schön. 

 

(Zustimmung bei der FDP - Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ja, bitte.  
 
 

Herr Dr. Schrader (FDP): 
 

Ich habe noch etwas vergessen. Ich plädiere für den 
Änderungsantrag, weil ich es etwas übertrieben finde, 
dem Plenum halbjährlich zu berichten. Der Umweltaus-
schuss sollte sich damit befassen. Im Rahmen der 
Selbstbefassung kann er das Thema wieder aufrufen. 
- Danke. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich danke Dr. Schrader. - Für die SPD-Fraktion hat noch 
einmal Herr Oleikiewitz das Wort. 
 

(Herr Oleikiewitz, SPD: Verzichte!) 
 

Dann treten wir in das Abstimmungsverfahren zu der 
Drs. 4/189 und zu der Drs. 4/260 ein. Der Abgeordnete 
Herr Dr. Köck hat während der Debatte noch eine Ände-
rung zum Änderungsantrag eingebracht. Ich will das 
noch einmal in Erinnerung rufen. Es würde dann heißen: 
 

„Der Landtag von Sachsen-Anhalt fordert die 
Landesregierung auf, den Ausschüssen für Inne-
res und für Umwelt bis zum 30. November 2002 
einen Bericht über die Umsetzung der Abfall-
ablagerungsverordnung, insbesondere über den 
Stand der Errichtung von Abfallbehandlungsanla-
gen und den Stand der Entsorgungssicherheit 
nach dem 1. Juli 2005 in den abfallbeseitigungs-
pflichtigen Körperschaften zu geben.“ 

 

Dieser Antrag ist weitergehend. Ich würde deshalb zu-
nächst über die Ergänzung des Änderungsantrages ab-
stimmen lassen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Wer ist dagegen? - Das ist die Mehrheit. 
Die Änderung ist abgelehnt worden.  
 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Änderungs-
antrag in der Drs. 4/260, von FDP und CDU eingebracht. 
Wer für den Änderungsantrag stimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Mehrheit. Damit ist die-
ser Änderungsantrag angenommen. 
 

Wir kommen abschließend zur Abstimmung über den 
Antrag in der Drs. 4/189 in der so geänderten Fassung. 
Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die Mehrheit. Damit ist der Antrag an-
genommen worden und der Tagesordnungspunkt 11 be-
endet.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: 
 

Beratung 
 

Konzept der Landesregierung zur Personalentwick-
lung im Landesdienst 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/194 
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Gallert. 
 
 

Herr Gallert (PDS): 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Anlass dieses Antrages der PDS-Fraktion 
war die Sommerkonfusion der Landesregierung zu den 
Fragen der Personalentwicklung. Begonnen hat es mit 
der Kabinettssitzung, die Anfang August angekündigt 
worden ist. In dieser Sitzung sollte es eine Vorlage zur 
Personalentwicklung in der folgenden Legislaturperiode 
geben, und zwar aus dem Finanzministerium. Es war 
nicht nur von dort zu hören, sondern auch aus der 
Staatskanzlei, auch vom Ministerpräsidenten, dass man 
recht bald einen Beschluss zur Personalentwicklung fas-
sen und in dieser Kabinettssitzung schon eine Be-
schlussvorlage behandeln wolle.  
 

Ich will gern zugeben, dass diese Beschlussvorlage an 
sich nichtöffentlich sein sollte. Aber sie hat natürlich ge-
nau das Schicksal aller nichtöffentlichen Vorlagen erlit-
ten: Sie ist öffentlich geworden.  
 

Kompliziert und wirklich konfus ist die Situation aber erst 
nach der Kabinettssitzung geworden; denn es war im 
Grunde genommen kaum noch herauszubekommen, 
was nun eigentlich mit diesem Papier passiert ist. Im 
Grunde genommen kannten fast alle Interessierten in 
diesem Land die Kabinettsvorlage, kannten die Punkte, 
die darin enthalten waren, aber niemand wusste, was für 
eine Aussagekraft diese Kabinettsvorlage eigentlich 
noch hatte. Der Antrag dient im Wesentlichen dazu, un-
ter anderem auch diese Frage zu klären.  
 

Hier und da war von einem Diskussionspapier zu hören. 
Der eine oder andere Minister dementierte, dass diese 
Dinge irgendeine Bedeutung hätten; der Ministerpräsi-
dent und der CDU-Fraktionsvorsitzende waren allerdings 
der Meinung, das Papier verteidigen zu müssen. Inso-
fern war die Konfusion in der Öffentlichkeit da. Als Op-
position hat man hier und da leicht amüsiert zugesehen, 
wie sich innerhalb von wenigen Stunden Regierungs- 
und Fraktionsmitglieder pausenlos widersprochen ha-
ben.  
 

(Herr Gürth, CDU: Wunschdenken!) 
 

Woher dieses Chaos? - Dieses Chaos war mitnichten 
nur das Ergebnis mangelnder Organisation einer relativ 
neuen Landesregierung und zum Teil aus sehr vielen 
neuen Mitgliedern bestehender Fraktionen. Nein, dieses 
Chaos war in gewisser Weise die logische Konsequenz 
des Wahlkampfes, den CDU und FDP in der Frage der 
Personalentwicklung geführt haben, eines Wahlkampfes, 
der sich in sehr verschiedene Richtung entwickelt hat 
und aus dem ich hier nur einige Aussagen sowohl von 
der CDU als auch von der FDP zu Fragen der Personal-
entwicklung kolportieren will.  
 

Zuerst einmal die CDU: Bei der CDU war es so, dass 
der jetzige Ministerpräsident schon seit Jahren der SPD 
eine Sanierungskoalition angeboten hat, eine Sanie-
rungskoalition, die mit harten Einschnitten verbunden 
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werden sollte. Deswegen, weil die finanzielle Situation 
des Landes miserabel sei. Man müsse mit der SPD zu-
sammen diese schwierige Hürde überwinden, man müs-
se harte Einschnitte realisieren. Dazu passt dann auch 
das Bild, dass der ehemalige SPD-Landtagsabgeord-
nete Hoffman, seines Zeichens damals Finanzaus-
schussvorsitzender, als er den Konkurs des Landes 
Sachsen-Anhalt bekannt gab, geschlossenen Beifall aus 
der damaligen CDU-Fraktion bekam. 
 

(Herr Scharf, CDU: Wobei er nur den damaligen 
Ministerpräsidenten zitierte! Das vergessen Sie 
zu sagen, Herr Gallert!)  

 

- Was sagen Sie, Herr Scharf? 
 

(Herr Scharf, CDU: Wobei der Abgeordnete Hoff-
mann damals nur den damaligen Ministerpräsi-
denten Dr. Höppner zitiert hat!) 

 

- Aber trotzdem haben Sie ihm doch in seiner Einschät-
zung zugestimmt. Sie haben doch ausdrücklich gesagt: 
Jawohl, was der Hoffmann sagt, das finden Sie richtig. 
 

(Herr Scharf, CDU: Wenn er Recht hat, hat er 
Recht!) 

 

Diese eine Seite dürfte relativ klar sein, das kann man 
auch kaum leugnen. Aber - jetzt kommt das entschei-
dende Problem -: War das dann auch die Grundlage der 
CDU-Wahlkampfführung bei dem betroffenen Personal-
körper, bei den betroffenen Bürgern in diesem Land? 
- Das war sie eben nicht.  
 

Ein Besuch auf der Seite der CDU-Landesorganisation 
ist da schon ganz interessant gewesen. Man musste 
sich nur die Papiere der CDU zum Landtagswahlkampf 
heraussuchen, die zeitgleich mit diesen Aussagen bzw. 
noch danach kamen. Es gab unter anderem zwölf The-
sen zur inneren Sicherheit. Und was liest man in diesen 
zwölf Thesen zur inneren Sicherheit? - Man will gegen 
die personelle und materielle Schwächung der Polizei im 
Land Sachsen-Anhalt massiv vorgehen, wenn man erst 
an der Landesregierung ist. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Die Negation der Nega-
tion! - Weitere Zurufe von der SPD - Unruhe bei 
der CDU) 

 

Zwölf Thesen der CDU zur inneren Sicherheit, 2002, 
 

(Frau Dr. Kuppe, SPD: Ein halbes Jahr ist es her!) 
 

nachdem man den Bankrott des Landes Sachsen-Anhalt 
verkündet hat.  
 

Zwölf Thesen der CDU zur Bildung. Man will das frei 
werdende Arbeitskräftepotenzial im Lehrerbereich vor al-
lem dafür nutzen - frei werdend durch den Rückgang der 
Schülerzahlen -, die Qualität des Bildungssystems in der 
Schule zu verbessern. Man will das Personal also nicht 
etwa abbauen, nein, man will mit diesem frei werdenden 
Arbeitskräftepotenzial die Qualität des Bildungssystems 
verbessern. 
 

(Frau Dr. Kuppe, SPD: Hört, hört! - Minister Herr 
Dr. Daehre: Ja doch!) 

 

Übertroffen wird das alles natürlich nur von der FDP, bei 
der alles gleich einen Zacken schärfer ist. 
 

(Heiterkeit bei der PDS - Zuruf von Herrn Gärt-
ner, PDS) 

 

Bei der Bankrotterklärung für Sachsen-Anhalt hat man 
sich in der FDP nicht etwa auf Formalien verlassen bzw. 

auf Begriffe - nein, man ging zu Beginn der heißen 
Wahlkampfphase zum Finanzministerium und klebte 
dort - sozusagen sinnbildlich - einen Kuckuck an. Man 
verkündete den Bankrott des Landes Sachsen-Anhalt: 
Acht Jahre Rot-Rot haben dieses Land finanziell in den 
Ruin gefahren; man ist am Ende; deswegen braucht 
man den Regierungswechsel. 
 

(Herr Gürth, CDU: Stimmt!) 
 

Gleichzeitig ging die FDP in den Wahlkampf mit einem 
Plakat, auf dem es heißt: Mit dem Rot-Rot-Stift kann 
man keine Bildungspolitik machen.  
 

Der Schulbereich ist ein Bereich, in dem man bis zu 
90 % Personalkosten hat. Ich frage: Welche Ehrlichkeit, 
welche Aufrichtigkeit, welchen inneren Zusammenhang 
gab es denn zwischen diesen Thesen? 
 

(Frau Mittendorf, SPD: Keinen!) 
 

Dabei kolportiere ich noch nicht einmal die Aussagen 
der FDP zur kostenlosen Kinderbetreuung. 
 

(Zustimmung bei der PDS und bei der SPD - Zu-
ruf von Frau Pieper, FDP) 

 

Dann hatten wir eine Zeit, in der tauchte der Kollege 
Marseille als Stellvertreter von Schill im Land Sachsen-
Anhalt auf und versuchte, die innere Sicherheit zum 
Wahlkampfthema zu machen. Was macht die FDP in 
dieser Situation? - Frau Pieper fordert 300 Polizeistellen 
mehr - im Wissen um die Haushaltslage dieses Landes. 
 

(Zustimmung von Frau Mittendorf, SPD, und von 
Frau Dr. Kuppe, SPD - Zurufe von Frau Bull, 
PDS, und von Frau Pieper, FDP) 

 

Nichts anderes als heute bekannt ist, war damals be-
kannt. 
 

(Lachen bei der FDP) 
 

Wie soll man das nun bezeichnen? Ist das Schizophre-
nie oder skrupellose Wahlkampfführung? 
 

(Frau Pieper, FDP: Der Haushalt sah viel schlim-
mer aus, als ich es geahnt hatte! - Zurufe von der 
CDU) 

 

Dahinter steckt schon eine interessante Strategie, eine 
psychologisch durchaus zu erklärende Strategie. Auf der 
einen Seite sagt man, man will radikal sparen, deshalb 
braucht man eine radikal andere Politik. Auf der anderen 
Seite sagt man den jeweils potenziell Betroffenen: aber 
nicht bei dir. - Das beruhigt, nimmt die Angst und man ist 
sich der allgemeinen Zustimmung sicher. In gewisser 
Weise hat es ja auch funktioniert.  
 

Man hat offensichtlich nur ein Problem: Man hat das Kri-
terium der Wahrheit nicht erwartet. 
 

(Herr Tullner, CDU: Oh!) 
 

Und das Kriterium der Wahrheit stellt sich spätestens 
dann, wenn man die Regierungsverantwortung hat; dann 
kann man nämlich nur eine der beiden Aussagen um-
setzen. 
 

(Herr Tullner, CDU: Gucken Sie mal nach Berlin!) 
 

Nun scheint es allerdings so zu sein, dass die Wahl-
kampftäuschung so perfekt gewesen ist, dass sogar die 
eigenen Minister daran geglaubt haben. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der PDS und bei 
der SPD) 
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Die atemberaubende Vorstellung von Herrn Kley zum 
Bereich Sozialpolitik und Kinderbetreuung soll hier jetzt 
nicht Thema sein.  
 

(Oh! bei der SPD - Zuruf von der SPD: Warum 
nicht?) 

 

Aber welche Aussagen trifft denn der Innenminister in 
der Diskussion zu dieser Personalentwicklung? Große 
Überschrift: Wir brauchen mehr Personal im Katastro-
phenschutz. Bevor die Dinge zur Polizei herübergekom-
men sind, war dort von Personalabbau natürlich über-
haupt nicht zu reden. Als man ihn auf das Gutachten 
angesprochen hat, das so genannte Seitz-Benchmar-
king-Gutachten, wusste er nicht einmal, wer es in Auf-
trag gegeben hat. - Offensichtlich glaubte er an die Wahl-
versprechungen der CDU im Wahlkampf in Bezug auf 
den Personalbesatz im Polizeibereich. 
 

Der Bildungsminister hat bei seinem Amtsantritt sofort 
gesagt: Bildungsminister? - Ich ja, aber keine Streichun-
gen in meinem Bereich. Nun gut, er hat sich lange Zeit 
nicht mehr dazu gemeldet. Bei ihm war offensichtlich der 
eigene Erkenntnisweg etwas kürzer.  
 

Gut. So weit, so klar. - Trotz alledem: Die Äußerungen 
zur Personalentwicklung, all das, was damit zusammen-
hängt, sind natürlich verheerend. Sie haben eine ver-
heerende Wirkung auf die Betroffenen, und das sind in 
erster Linie Bürger dieses Landes. Das sind die Kinder 
in den Schulen, deren Eltern; das sind die Bürger, die 
natürlich hier und da ein Problem mit ihrem subjektiven 
Sicherheitsempfinden haben bzw. mit der objektiven La-
ge in diesem Bereich. Und das sind natürlich die Be-
schäftigten, die in diesem Bereich arbeiten.  
 

Sie alle haben natürlich einen Anspruch auf klare Aus-
sagen, auf Klarheit in Bezug auf die Position der Lan-
desregierung. Diese Klarheit soll hier erzeugt werden, 
diese Klarheit soll hier hergestellt werden. Deshalb un-
ser Antrag.  
 

Natürlich wissen wir, dass die inhaltlichen Positionen der 
PDS mit denen der Landesregierung differieren, dass sie 
nicht mit ihnen übereinstimmen. Aber um sich damit 
auseinander zu setzen, möchten wir sie erst einmal rich-
tig kennen.  
 

Wir haben das Problem, dass wir in die Diskussion gera-
ten: Das Personal dieses Landes oder die Personalstär-
ke dieses Landes - dazu ist dieses Seitz-Gutachten vom 
Finanzministerium in Auftrag gegeben worden - ist sozu-
sagen das Kernproblem, das haushalterische Problem 
dieses Landes. Wir haben zu viel davon, deshalb kön-
nen wir uns andere Dinge nicht leisten.  
 

Nun hat das Seitz-Gutachten eine Reihe von Schwä-
chen, Schwierigkeiten. Wichtige Dinge sind übersehen 
worden, Interpretationen sind arg strittig. Die Gewerk-
schaften beschäftigen sich intensiver damit.  
 

Es hat allerdings auch eine Reihe von interessanten 
Aussagen gegeben, unter anderem die, dass wir eine 
extrem hohe Dichte an Verwaltungspersonal in den 
Kommunen haben. Das hat natürlich überhaupt nichts 
mit der Kleinstaaterei in Sachsen-Anhalt zu tun. Darum 
braucht man sich auch nicht zu kümmern.  
 

Aber das Problem ist: Weil man sich um diesen Perso-
nalüberhang nicht kümmert, wird man dazu gezwungen 
sein, Lehrer und Polizisten abzubauen. Doch diesen Zu-
sammenhang, den man sehr wohl auch aus diesem 

Seitz-Gutachten herausziehen kann, den sieht die Lan-
desregierung offenbar bisher nicht.  
 

Wie gesagt, wir wollen uns mit den inhaltlichen Positio-
nen auseinander setzen. Wir halten es grundsätzlich für 
falsch, zentral in den Bereichen Bildung und Sicherheit 
abzuspecken. Wir halten es für politisch verheerend, 
weil - -  
 

An dieser Stelle will ich eine Bewertung zumindest sinn-
gemäß wiederholen, die der Vorsitzende der CDU-Frak-
tion heute Morgen in der Hochwasserdebatte gebracht 
hat. Er hat über die verheerende Auswirkung eines so 
radikalen Brechens von Wahlversprechen für die Institu-
tion der Politik gesprochen und hat damit den Bundes-
kanzler und seine Äußerungen zu den entsprechenden 
Ausgleichsleistungen bei den Hochwasserschäden ge-
meint.  
 

Vollkommen richtig, Herr Scharf. Aber woher nehmen 
Sie das Recht, hier in dieser Art und Weise ebenso radi-
kal, ebenso unverschämt Wahlversprechen zu brechen 
und zu meinen, dass diese Konsequenz Sie nicht ereilen 
wird? 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Wissen Sie, das Dramatische und das Tragische ist 
doch, dass es nicht an Ihnen, der CDU und der FDP, die 
diese Wahlkampflosungen herausgegeben haben, hän-
gen bleiben wird. Wir haben diesen Vertrauensverlust in 
der Politik. Wir haben die Aussage: Vor der Wahl erzäh-
len sie uns was und danach ist alles nicht mehr wahr. Ist 
doch egal, wen wir wählen; bei jedem kommt doch das-
selbe raus. - Das ist das Problem, das wir auch bei den 
politischen Institutionen in diesem Land haben. Dieses 
Problem wird gerade in diesem Bereich radikal ver-
schärft.  
 

Deswegen fordern wir eines: Fügen Sie Ihrem anderen 
Fehler nicht noch einen weiteren hinzu, indem Sie die 
Betroffenen im Unklaren lassen. Legen Sie ein Perso-
nalkonzept vor, so Sie eines haben, oder artikulieren Sie 
laut und deutlich, dass sie keines haben.  
 

Ich will nur eines sagen: Alle Dinge, die uns bis jetzt aus 
den Haushaltsvorberatungen bekannt geworden sind, 
strotzen nur so vor Widersprüchen. Sie sind kaum ge-
eignet, Klarheit zu schaffen. Alle Aussagen, die hier 
kommen, sind, wenn man sie kurz hinterfragt, kaum 
noch zu halten. Gerade diese Dinge werden im nächsten 
Monat erläutert werden.  
 

Aber es dürfte auch klar sein: Ein solches Personalkon-
zept muss einer Haushaltsberatung vorgeschaltet sein. 
Im Grunde müssten wir, wenn wir in die Haushaltsbera-
tung eintreten, wissen, was die Landesregierung eigent-
lich vorhat. Nur dann sind wir als Opposition in der Lage, 
damit vernünftig umgehen. Nur dann sind die Betroffe-
nen in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Deswe-
gen sagen wir: Legen Sie Ihr Personalkonzept vor und 
dann können wir uns darüber streiten. - Danke. 

 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Abgeordneter Gallert, für die Einbringung. 
- Bevor wir in die Debatte der Fraktionen eintreten, hat 
der Minister der Finanzen Herr Professor Dr. Paqué um 
das Wort gebeten. Herr Minister, Sie haben das Wort. 
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Herr Prof. Dr. Paqué, Minister der Finanzen:  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Zunächst möchte ich Herrn Gallert gratulieren zu 
einer gelungenen kabarettistischen Vorstellung. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Frau 
Theil, PDS: Das kann ja wohl nicht wahr sein! 
- Herr Kühn, SPD: Das ist sowieso nur Kabarett! 
- Weitere Zurufe) 

 

Aber das Thema, über das wir hier reden und über das 
wir natürlich bei der Einbringung des Haushaltsplanent-
wurfs 2003 intensiv reden werden, ist eigentlich, lieber 
Herr Gallert, viel zu ernst, als dass man dazu solche 
kabarettistischen Vorstellungen machen sollte. 
 

(Zustimmung bei der FDP - Frau Dr. Sitte, PDS: 
Da sehen wir mal, wie ernsthaft Sie es meinen 
mit Wahlversprechen! - Herr Gallert, PDS: Die 
stammen doch nicht von uns!) 

 

Eines will ich von vornherein gesagt haben, Herr Gallert: 
Wir haben ein Personalkonzept vorgelegt.  
 

(Zurufe von der PDS: Wo?) 
 

Wir haben - Sie zitieren die Kabinettsvorlage - Personal-
pläne auch öffentlich bekannt gegeben, auch mit der 
Grundlage, mit der Orientierungsgröße des Benchmar-
king-Gutachtens.  
 

(Zuruf von Frau Ferchland, PDS) 
 

Wir werden das dem Landtag und den zuständigen Aus-
schüssen selbstverständlich zu gegebener Zeit im Detail 
präsentieren. Selbstverständlich machen wir das. Wir 
sind doch gute Demokraten.  
 

(Lachen bei der SPD und bei der PDS - Zuruf von 
Frau Ferchland, PDS) 

 

- Aber selbstverständlich sind wir gute Demokraten. Wir 
halten uns an die Verfahren, und wir gehen in aller Ruhe 
vor, wie es dieser sehr ernsten Sache angemessen ist.  
 

Ich möchte dazu sagen: Was wir hier machen müssen, 
Sparen, Personal abbauen, das müssen wir nur ma-
chen, weil Sie acht Jahre lang versäumt haben, die ent-
sprechenden Schritte in die Wege zu leiten. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zurufe 
von der SPD) 

 

Erlauben Sie mir ein paar Worte zu dem Antrag der 
PDS. Auf zwei Fragen werde ich an dieser Stelle nicht 
eingehen; das alles können wir bei den Ausschussbera-
tungen, vor allem bei den Haushaltsberatungen nach-
holen.  
 

Aber eine Bemerkung erlauben Sie, was das Benchmar-
king betrifft. Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Und ich spreche speziell Herrn Gallert an. Ich will nur 
kurz skizzieren, was Benchmarking bedeutet und was 
das so genannte Seitz-Gutachten - es hat in der Öffent-
lichkeit schon einen festen Namen - gemacht hat. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Minister, gestatten Sie Zwischenfragen? 
 
 

Herr Prof. Dr. Paqué, Minister der Finanzen:  
 

Ich würde bitten, diese zurückzustellen, am Schluss. 
- Meine sehr geehrten Damen und Herren! Benchmar-
king ist ein Instrument aus der betriebswirtschaftlichen 
Praxis zur Evaluation der Positionierung von Produkten, 

von Produktpaletten, von ganzen Unternehmen und von 
entsprechenden Positionen im Markt. Auch im öffent-
lichen Sektor - -  
 

(Lachen bei der SPD) 
 

- Sie brauchen nicht zu lachen. Hören Sie doch zunächst 
einmal zu, was ich Ihnen sage. Das ist gelegentlich nütz-
lich; weil sonst in der Öffentlichkeit Polemiken über die-
ses Benchmarking-Gutachten von Ihrer Seite auftau-
chen. Das musste man in den letzten Wochen erleben. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Von Ihrem Nachbarn kam 
das! - Herr Gallert, PDS: Das haben Sie noch 
nirgendwo gehört!) 

 

Deswegen will ich Ihnen jetzt erklären, was das genau 
ist.  
 

(Zustimmung bei der FDP) 
 

Auch im öffentlichen Sektor führt der zunehmende Kon-
solidierungsdruck auf allen Haushaltsebenen - das wis-
sen Sie genau - dazu, dass die eigenen finanzwirtschaft-
lichen Grundzahlen mit denen anderer Bundesländer, 
anderer Gemeinden, anderer Städte usw. verglichen wer-
den, um Anhaltspunkte für eine Überprüfung der eige-
nen Position zu gewinnen. Nur wenn ausreichende In-
formationen zur Verfügung stehen, können Aspekte von 
ökonomischer Effizienz wirklich Strukturdiskussionen be-
einflussen.  
 

Der Benchmarking-Report Sachsen-Anhalt stellt eine 
solche vergleichende Betrachtung der öffentlichen Auf-
gabenerfüllung dar, und zwar, wie Sie wissen, im Län-
dervergleich. Er erlaubt es, Strukturdefizite zu erkennen 
und daraus folgend diese dann abzubauen. Auftrag-
geber für die Erstellung des Benchmarking-Reports war 
- das möchte ich an dieser Stelle betonen - das Finanz-
ministerium dieses Landes. 
 

(Zustimmung von Herrn Dr. Püchel, SPD) 
 

- Es ist nett, dass ich dafür Applaus erhalte; aber es war 
das Finanzministerium dieses Landes.  
 

Lieber Herr Gallert, ich möchte Sie ganz persönlich an-
sprechen. Diese Art von Gutachten sind absolut seriöse 
Grundlagen und sie sind erst recht dann seriöse Grund-
lagen, wenn sie von jemandem angefertigt werden, der 
über eine langjährige wissenschaftliche Erfahrung auf 
diesem Gebiet verfügt wie Professor Seitz. Ich muss 
schon sagen, ich empfinde es als eine Unverschämtheit, 
wenn Sie, lieber Herr Gallert, in einem Zeitungsartikel 
gewissermaßen von einem Gefälligkeitsgutachten spre-
chen.  
 

(Zuruf von Herrn Gallert, PDS) 
 

Das ist einfach ehrenrührig; das gehört sich nicht. Damit 
beleidigen Sie die deutsche Wissenschaft. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zurufe 
von Herrn Gallert, PDS, und von Frau Bull, PDS 
- Unruhe) 

 

Klar ist aber auch, dass ein solches Benchmarking-Gut-
achten natürlich mit Durchschnittswerten operiert und 
dass es insofern natürlich in einzelnen Punkten interpre-
tationsbedürftig ist. Ich habe mich sehr gefreut, lieber 
Herr Bullerjahn, dass Sie ein längeres Gespräch mit Pro-
fessor Seitz hatten, um sich diese Dinge genau erklären 
zu lassen. 
 

(Herr Bullerjahn, SPD: Und der Mann ist mir auch 
überhaupt nicht böse!) 
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- Der ist Ihnen überhaupt nicht böse. Ich bin Ihnen auch 
nicht böse, dass Sie sich informieren; das finde ich  
außerordentlich positiv. 
 

(Lachen bei der SPD - Unruhe) 
 

Meine Damen und Herren! Das nur zur Klärung einiger 
Punkte im Vorfeld dieser Diskussion.  
 

Ich muss sagen, so ernst das Thema ist und so ernst 
auch das Erbe ist, das wir von Ihnen übernommen ha-
ben,  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Sie werfen uns jetzt vor, dass wir angeblich in unverant-
wortlicher Weise Personal abbauen wollen. Wir tun das, 
was Sie acht Jahre lang nicht getan haben. 

 

(Zuruf von Herrn Dr. Heyer, SPD - Weitere Zurufe 
von der SPD) 

 

Wir sind auch bereit, wir haben den Mut, den Sie nicht 
hatten, dafür in der Öffentlichkeit geradezustehen. Das 
werden wir auch. Ich freue mich auf die parlamenta-
rische Debatte mit Ihnen, in der wir all das im Detail be-
sprechen können. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Minister. Sie hatten zwei Fragen zurückge-
stellt. - Frau Dr. Sitte, Sie können jetzt Ihre Frage stellen. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Herr Gallert hat nachher 
noch die Gelegenheit zu sprechen!) 

 

- Sie ziehen also Ihre Frage zurück. Dann hat der Abge-
ordnete Herr Dr. Püchel die Möglichkeit zu fragen. 

 
 

Herr Dr. Püchel (SPD):  
 

Herr Minister, ich muss hier Herrn Gallert nicht in Schutz 
nehmen, aber Sie werfen ihm Ehrenrührigkeit vor in Be-
zug auf den Benchmarking-Report oder Bericht. Ich 
glaube, die Ehrenrührigkeit müssten Sie Ihrem Nachbarn 
auf der Regierungsbank vorwerfen; denn der sprach von 
Äpfeln und Birnen und wusste gar nicht, wer diesen Be-
richt erstellen ließ. - Das nur dazu. Wie gesagt, ich muss 
Herrn Gallert nicht in Schutz nehmen; aber ich glaube, 
das muss man in dieser Runde einmal klarstellen, auch 
für das Protokoll.  
 

Jetzt zu meiner Frage. Sie sagten: Wir haben ein Perso-
nalkonzept vorgelegt. Ist das ein Entwurf von Ihnen ge-
wesen oder ist das ein Kabinettsbeschluss? Was ver-
stehen Sie unter „wir“? Mir ist bis heute nicht ganz klar, 
ob das nur ein Entwurf war, den Sie dem Kabinett vorge-
legt haben, der aber nie beschlossen wurde. Oder hat 
das Kabinett ihn beschlossen und das Kabinett hat als 
„wir alle“ dann dieses Personalkonzept vorgelegt? 

 
 

Herr Prof. Dr. Paqué, Minister der Finanzen:  
 

Das Kabinett steht hinter diesem Personalkonzept.  
 
 

Herr Dr. Püchel (SPD):  
 

Man kann hinter vielem stehen. Gibt es einen Beschluss 
dazu oder gibt es keinen? 
 

Herr Prof. Dr. Paqué, Minister der Finanzen:  
 

Wir werden diese Dinge im Detail besprechen, wenn wir 
auf das Personalkonzept im Einzelnen eingehen. 
 

(Lachen bei der SPD) 
 

Aber ich möchte noch etwas zu dem „ehrenrührig“ sa-
gen. Ich muss doch den Spieß in dieser Hinsicht wieder 
umdrehen, so leid es mir tut. Wenn in der Wissenschaft 
- ich komme aus der Wissenschaft - -  
 

(Ah! bei der SPD - Frau Budde, SPD: Das hilft 
auch nicht immer weiter! - Weitere Zurufe von der 
SPD) 

 

- Es ist doch so. Das leugne ich doch gar nicht. 
 

(Zuruf von Frau Ferchland, PDS - Unruhe) 
 

Wenn in der Wissenschaft von einem Gefälligkeitsgut-
achten gesprochen wird, dann ist das schlicht ehrenrüh-
rig. Ich weise darauf hin, dass Professor Seitz für eine 
Reihe von Regierungen unterschiedlicher Couleur ent-
sprechende Untersuchungen gemacht hat und im Übri-
gen in der wissenschaftlichen Gemeinde einen außer-
ordentlich guten Ruf genießt. Im Übrigen weise ich am 
Schluss darauf hin, dass Äpfel und Birnen natürlich nicht 
perfekt vergleichbar sind, aber beides ist Kernobst. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der FDP und bei 
der CDU - Herr Dr. Püchel, SPD: Fallobst!) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Wir treten jetzt in die Debatte der Fraktionen ein. Als ers-
ter Debattenredner spricht für die CDU-Fraktion Herr 
Maertens. 
 
 

Herr Maertens (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Herren! 
Herr Gallert, ich habe geglaubt, als Sie nach vorn ge-
kommen sind, dass Sie der etwas dürftigen Begründung, 
die schriftlich vorliegt, noch ein paar substanzielle Ver-
stärkungen hinzufügen. Aber was ich herausgehört habe 
aus Ihrer wortreichen Tirade ist nur der Schmerz über 
eine verlorene Wahl.  
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU) 
 

Ich wünsche mir dazu eigentlich nur eines: dass Sie sich 
möglichst lange Ihre Wunden lecken. Dann haben Sie 
nicht so viel Zeit für andere Dinge.  
 

(Heiterkeit bei der CDU - Zuruf von der PDS: Ab-
warten!) 

 

Das Informationsbedürfnis der PDS soll durch die Be-
handlung dieses Antrages in keiner Weise geschmälert 
werden. Aber es muss natürlich ein vernünftiges Motiv 
hinter diesem Antrag erkennbar sein, und das sehe ich 
einfach deshalb nicht, weil Sie ja offene Türen einren-
nen. Die Beratungen zum Haushaltssanierungsgesetz 
sind doch untrennbar mit dem Stellenplan verbunden. 
Sie, Herr Gallert, können mir nicht einreden, dass man 
vorher exakt ein Personalkonzept bis in alle Einzelheiten 
durchgerechnet haben muss, um dann endlich daran-
gehen zu können, den Haushalt zusammenzustellen. 
Das gehört zusammen. 
 

Es ist nicht einzusehen, dass sich all diese Ausschüsse, 
die Sie hier vorschlagen, in kürzester Frist zweimal mit 
dem gleichen Thema beschäftigen. Insofern ist auch die 
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Begründung, dass Klärungsbedarf und Eilbedürftigkeit 
bestehen, äußerst dünn.  
 

Der Report, den Sie hier zitiert haben, ist für uns eine 
Entscheidungshilfe, die aber weder von den Koalitions-
fraktionen noch von der Landesregierung wie eine 
Monstranz vor sich hergetragen wird. Man wird sehen, 
ob sich daraus Handlungskonzepte entwickeln lassen. 
Genau das haben wir vor.  
 

Wie gefährlich es ist, so etwas zu einem Dogma zu ent-
wickeln, das sieht man zum Beispiel an dem Bericht der 
Hartz-Kommission. Ich kann mir schon vorstellen, dass 
man bei einer 1:1-Umstzung alle Beteiligten vor erheb-
liche Probleme stellen würde. Also warne ich davor, so 
ein Konzept unkritisch zu übernehmen. 
 

Die Frage der Verbindlichkeit eines Konzepts, das im 
Kabinett beschlossen wurde, verbietet sich eigentlich 
von selbst. Denn Haushaltsfragen und alle damit in Ver-
bindung stehenden Fragen unterliegen dem Zustim-
mungsvorbehalt des Parlaments. Da können Sie in der 
Öffentlichkeit rätseln, was Sie wollen: Was hier in den 
Gremien und im Landtag beraten und beschlossen wird, 
das ist verbindlich; alles andere dient der Wahrheitsfin-
dung und der Entscheidungsvorbereitung.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 

Insofern, meine ich, muten Sie uns allerhand zu.  
 

Ich sehe auch keine großartigen Widersprüche in den 
Äußerungen der Agierenden im August und im Septem-
ber. Es ist lediglich erkennbar, dass hier unterschied-
liche Informationsniveaus und Informationsstände dazu 
geführt haben, dass sich der eine oder andere geäußert 
hat.  
 

(Frau Budde, SPD, lacht) 
 

- Ja, ich finde das schön, dass Sie auch einmal über 
mich lachen. - Es ist natürlich klar, dass ein Punkt er-
reicht werden muss, an dem alle den gleichen Informa-
tionsstand haben. Das wird der Abschluss der Haus-
haltsberatungen sein. Dann wird auch ein Papier vorlie-
gen, dem wir auf jeden Fall zustimmen können. Ob Sie 
das dann noch tun, ist eine ganz andere Frage. - Vielen 
Dank.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Maertens. - Für die SPD-Fraktion hat der 
Abgeordnete Herr Bullerjahn das Wort.  
 
 

Herr Bullerjahn (SPD):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das kann 
mein Vorredner nicht ernst gemeint haben, dass es wirk-
lich erst zur zweiten Lesung so weit sein wird, dass alle, 
zumindest aus der Regierung und aus den Koalitions-
fraktionen, auf dem gleichen Informationsstand sind.  
 

(Zustimmung bei der SPD - Herr Scharf, CDU: 
Zur ersten Lesung!) 

 

Und wenn der Innenminister - mein Gott, das kann ja je-
dem mal passieren - auf das Gutachten hin äußert, 
wahrscheinlich sei der Professor Seitz selber der Auf-
traggeber gewesen, dann hat das doch nichts mit Infor-
mationsdefiziten zu tun. Das muss man doch einmal sa-

gen. Ich verstehe auch Ihre Angst vor diesem ganzen 
Gutachten nicht. 
 

(Unruhe bei der CDU - Herr Gürth, CDU: Wer hat 
denn da Angst?) 

 

Richtig ist - ich habe mit Professor Seitz gesprochen -, 
dieses Gutachten ist in sich schlüssig, man muss nicht 
alles teilen, man muss nicht zu einer Bewertung kom-
men, es ist eine gute Diskussionsgrundlage. Aber am 
liebsten möchte man ja haben, dass man darüber über-
haupt nicht redet. Diesen Eindruck habe ich bei Ihnen. 
 

(Herr Scharf, CDU: Das ist doch Quatsch! Wir re-
den doch darüber! - Zuruf von Frau Feußner, 
CDU) 

 

- Dann lassen Sie uns doch im Ausschuss darüber 
reden, Herr Scharf. Ich habe doch gerade gehört, dass 
Sie das nicht machen wollen. 
 

(Herr Scharf, CDU: Das ist doch nicht Ihre Inten-
tion!) 

 

- Warum denn nicht, Herr Scharf? Im Gegensatz zu Ih-
nen mussten wir acht Jahre lang beweisen, dass wir es 
können; Sie bis jetzt nicht.  
 

(Beifall bei der SPD - Lachen bei der CDU) 
 

- Ich hoffe nur, dass Sie im Februar genauso lachen, 
wenn Sie die ganze Prozedur hinter sich haben und die 
vielen Demos da draußen mitmachen mussten. Aber 
das wird wahrscheinlich alles noch kommen.  
 

Insofern zu diesem Gutachten noch einmal ganz kurz: 
Wir werden uns damit auch weiter beschäftigen, und wir 
würden es natürlich auch gut finden, wenn sich die 
Fachausschüsse damit beschäftigten.  
 

Auf Ihr Lachen hin muss ich wahrscheinlich einigen er-
zählen, was in den letzten Jahren überhaupt passiert ist. 
Es gab einen permanenten Personalabbau. Wir haben in 
den Haushaltsjahren 1994, 1995 bis zum Jahr 2002 Jahr 
für Jahr 2 000 Stellen abgebaut. Zu dieser Zeit waren 
einige, die jetzt ganz toll lachen, in führender Funktion. 
Ich sehe noch Herrn Becker, wie er hier fast in Tränen 
aufgelöst stand wegen seiner lieben Polizei und seinen 
Freund Manfred anflehte; Frau Wernicke hätte sich fast 
die Bluse - entschuldigen Sie - für die paar Waldarbeiter, 
die draußen standen. Das kennen wir doch alles noch. 
Deswegen sehe ich der Diskussion ganz gelassen ent-
gegen, wenn Sie es jetzt machen wollen.  
 

Wer sich mit dem Thema beschäftigt, muss doch einfach 
einmal in Ihre Pressemitteilung hineinschauen. Wir hat-
ten im Haushalt einen Ansatz in Höhe von 2,78 Milliar-
den €. Der Ministerpräsident hat versprochen, es soll 
2 % Ost-West-Angleichung geben; das ist eine gemein-
same politische Forderung. Es wird eine normale Tarif-
steigerung geben, es wird sicherlich normale Beförde-
rungen und Alterszuschläge geben, das heißt, wenn 
man das alles fortschreibt, ist man bei einer Summe von 
2,78 Milliarden €. 
 

Nun habe ich in die Presse geschaut und gelesen, 
dass für den Personalhaushalt ein Ansatz in Höhe 
von 2,64 Milliarden € zur Verfügung stehen soll, also 
118 Millionen weniger, davon, habe ich mir sagen lassen 
- das muss ich aber erst sehen, wenn der Entwurf vor-
liegt -, der größte Teil als globale Minderausgabe. Wenn 
ich das Ganze in Personalstellen umrechne, heißt das, 
dass Sie gegenüber dem gegenwärtigen Stand über 
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6 000 Stellen abbauen müssten, um diesen Ansatz hin-
zubekommen, 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: In einem Jahr!) 
 

bei einem Haushalt, der im Februar in zweiter Lesung 
verabschiedet wird und dessen Bewirtschaftung wahr-
scheinlich erst im April/Mai beginnen wird. Dabei werden 
Sie genau solche Instrumente wie wir vorfinden, nämlich 
Abfindung, Altersabgang und Teilzeit. Wenn es vielleicht 
einmal klappt, werden Sie hier groß erzählen, dass man 
das eine oder andere auch über Kündigung versuchen 
werde. Sie werden aber vor den Gerichten wahrschein-
lich die gleichen Erfolge haben.  
 

Gleichzeitig steht in Ihrem Schulgesetz zum Beispiel, 
dass Sie bei der Veränderung dort rund 500 Lehrerstel-
len brauchen.  
 

(Frau Fischer, Leuna, SPD: Zusätzlich!) 
 

Das alles sagt mir doch, das der ganze Haushaltansatz 
nur deshalb gemacht wurde, weil Sie den Haushalt sonst 
gar nicht dicht bekommen hätten. Das ist doch die einzi-
ge Wahrheit dabei. 
 

(Zustimmung von Frau Fischer, Naumburg, SPD) 
 

Das ist fachlich totaler Unsinn und politisch lügen Sie 
uns insgesamt hiermit einfach die Taschen voll, wenn es 
so kommt.  
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 

Ich meine, wir haben oft genug selbst das Thema durch 
gehabt. Wir wissen, dass es Jahre gab, in denen man 
Glück gehabt hat, dass man 2 500 Stellen abgebaut hat. 
Es gab auch einmal Jahre, in denen waren es weniger.  
 

Sie haben einen Lehrertarifvertrag, der zu scheitern 
droht. Was dann passiert, wissen Sie alle miteinander.  
 

(Zuruf von Herrn Scharf, CDU) 
 

Dann werden die Lehrer 100 % bekommen, die keine 
vertragliche Bindung haben, und dann wird das alles 
noch viel teurer.  
 

(Herr Gürth, CDU: Schlimme Erblasten!) 
 

- Sie können mit den Erblasten nicht - - Das bin ich hier 
schon seit Jahren gewohnt. Insofern können Sie damit 
weitermachen.  
 

Ich will Ihnen nur sagen: Wer solche hohen Ansprüche 
stellt an den nächsten Haushaltsplanentwurf, die völlig 
überzogen sind, der darf sich nicht wundern, wenn die 
Betroffenen allesamt verunsichert werden, sich allesamt 
äußern werden und wenn wir als Opposition das natür-
lich aufspießen. 
 

Ich wundere mich immer, dass Sie ganz echauffiert sind, 
wenn wir Ihnen das vorhalten wollen. Deswegen wäre es 
nicht schlecht, wenn man sich über diesen Report auch 
vorher unterhalten würde. Aber ich habe den Eindruck, 
Sie wollen es partout nicht, Sie wollen eine ganz kurze 
Debatte führen, Sie werden mit Mehrheit nachweisen, 
dass das geht, Sie werden ohne Mehrheit merken, dass 
das im nächsten Jahr nicht geht, und werden uns bei 
den nächsten Haushaltsberatungen das alles einmal er-
klären müssen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Abgeordneter Bullerjahn. - Für die FDP-
Fraktion erteile ich Herrn Kehl das Wort.  
 
 

Herr Kehl (FDP):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kollegen! Meine Damen und Herren der Op-
position, ich habe das Gefühl, Sie reden zurzeit nur über 
ungelegte Eier.  
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 

Es ist noch nichts Definitives bekannt, und wir zer-
brechen uns hier den Kopf, wobei Sie selber überhaupt 
nicht wissen, worüber Sie reden. Die Landesregierung 
macht es sich nach dem Vortrag von Professor Paqué 
offensichtlich nicht so leicht mit dem Thema Personal-
struktur im öffentlichen Dienst, wie das Herr Gallert an-
gedeutet hat.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage?  
 
 

Herr Kehl (FDP):  
 

Erst einmal nicht.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Gut.  
 
 

Herr Kehl (FDP):  
 

Auch im Hinblick darauf - - Wer möchte denn fragen? 
 

(Herr Bullerjahn, SPD: Ich war es! - Herr Dr. Pü-
chel, SPD: Nur er!) 

 

- Da mir Herr Bullerjahn wahrscheinlich rhetorisch noch 
überlegen ist, möchte ich das gern erst einmal zu Ende 
bringen.  
 

(Heiterkeit) 
 

Dass eine neue Personalpolitik zum Wohle aller drin-
gend notwendig ist, das wissen auch die Antragsteller. 
Dass dies aber eigentlich schon in den acht Jahren zu-
vor notwendig gewesen wäre und die PDS bei diesem 
Thema die ganze Zeit erfolgreich weggesehen hat, das, 
meine Damen und Herren, ist ein wesentlicher Grund für 
die katastrophale Finanzlage und die schlechte Stim-
mung in der Verwaltung.  
 

Jetzt heißt es, das Land schnell vor dem Bankrott zu ret-
ten, und der Finanzminister wird zu Recht nicht müde, 
darauf hinzuweisen. Eines ist klar: Wenn schnell gehan-
delt wird, ändern sich auch konzeptionelle Feinheiten 
schneller, worüber man diskutieren muss. 
 

Was allerdings die im Antrag formulierten Fragen an-
geht, so steht es doch den Antragstellern frei, die Lan-
desregierung direkt zu fragen. Eine zwingende Bericht-
erstattung im Ausschuss sehen wir deshalb nicht als 
sinnvoll an. Ich habe außerdem das Gefühl, dass die 
PDS eigentlich gar nicht so böse darüber ist, dass sie 
jetzt nicht an der Regierung sitzt. Schließlich ist es gute 
Sitte der PDS, lieber zu kritisieren. Meckern kommt eben 
an und ist auch bequemer. 
 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung von Minister 
Herrn Prof. Dr. Paqué) 
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Wenn es Ihnen um die Fakten geht, meine Damen und 
Herren, dann befragen Sie die Regierung direkt und be-
lasten Sie diese nicht mit unnötigen Berichtspflichten im 
Ausschuss. 
 

(Frau Dr. Kuppe, SPD: Dafür ist der Ausschuss 
doch da!) 

 

Meine Damen und Herren! Ständige Wasserstandsmel-
dungen aus dem Arbeitsprozess - zumal der noch nicht 
abgeschlossen ist, was auch aus der Opposition nie-
mand bestreitet - führen unserer Meinung nach nur zu 
unnötigen Verunsicherungen bei den Betroffenen, vor al-
lem aber auch bei den vielen, die nicht betroffen sind. 
Der PDS-Antrag ist für uns somit wenig hilfreich und wird 
von der FDP abgelehnt. - Schönen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Abgeordneter Kehl. - Zum Abschluss der 
Debatte spricht noch einmal Herr Gallert. 
 
 

Herr Gallert (PDS): 
 

Meine Damen und Herren! Lieber Herr Professor Paqué, 
ich komme zwar aus dem Osten und meine Englisch-
Ausbildung war nicht ganz so optimal, aber was ein 
Benchmarking-Report ist, das weiß ich sehr wohl. Inso-
fern war es vielleicht nicht notwendig, das zu erklären. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Ich will auf einige Dinge hinweisen, die auch wieder in 
der Debatte an Nuancen deutlich geworden sind. Am 
Anfang sagt der Finanzminister: Wieso? Was haben Sie 
denn? Wir haben doch ein Personalentwicklungskon-
zept, und bezieht sich auf diese Vorlage. Danach kommt 
der Redner von der FDP und sagt: Was reden wir hier 
über ungelegte Eier. Das sind doch alles sozusagen 
noch keine definitiven Dinge.  
 

(Herr El-Khalil, CDU: Für Sie!) 
 

Nun gut, stimmen Sie sich untereinander ab. 
 

Ich will einmal etwas zu der Qualität dieser Vorlage sa-
gen und ein Beispiel geben, aus dem die Konfusion eini-
germaßen deutlich wird. 
 

(Herr Scharf, CDU: Meinen Sie mit Qualität Ihren 
Antrag?) 

 

- Ich meine die Vorlage, von der der Finanzminister ge-
rade gesprochen hat. Auf die habe ich mich doch bezo-
gen.  
 

Darin steht, dass die Stellen von 600 Strafvollzugsbeam-
ten - also im JVA-Bereich - privatisiert werden sollen. 
Dann sprechen wir mit dem Bund der Strafvollzugsbeam-
ten, die uns sagen: Das ist doch Quatsch. Unser Minis-
ter hat längst erzählt, dass das nicht mehr aktuell ist. 
Das ist längst dementiert und darüber muss man gar 
nicht mehr reden.  
 

Ich denke schon, dass dies eine Konfusion ist. Dann wä-
re es doch gut und richtig, wenn im Ausschuss gesagt 
würde: Jawohl, diese Dinge sind jetzt nicht mehr aktuell. 
Damit hätte man möglicherweise auch die Chance, die-
se 600 Betroffenen zu beruhigen. Solange sich der Jus-
tizminister und der Finanzminister aber widersprechen, 
besteht natürlich für uns die Frage, wer Recht hat und 
wem wir glauben können. - Das zu dem Personalpro-
blem, das angesprochen wurde. 
 

Sie sagen, Sie müssen jetzt Personal abbauen, weil wir 
diesen Personalabbau nicht gestartet haben. Das ist die 
Grundfrage dieser ganzen Geschichte. Interessanter-
weise hat aber nicht ein einziger Vertreter von CDU, 
FDP oder Landesregierung überhaupt einmal darauf Be-
zug genommen, warum denn Ihre Wahlversprechen so-
gar unsere Positionen zur Personaldichte in diesem 
Land übertroffen haben. 
 

(Frau Feußner, CDU: Nennen Sie doch mal ei-
nes!) 

 

- Das habe ich Ihnen doch vorhin gesagt. Die stehen in 
Ihren zwölf Thesen zur Bildungspolitik drin. Wenigstens 
Sie müssen die doch gelesen haben! 
 

(Heiterkeit bei der PDS - Frau Feußner, CDU: Ich 
bitte Sie! Nicht eine Sache haben wir bisher nicht 
eingelöst! Wir sind überall dabei! Sie können uns 
doch gar keinen Vorwurf machen! Was erzählen 
Sie denn überhaupt?) 

 

- Erzählen Sie das einmal Ihrem Finanzminister. Der will 
Lehrerstellen abbauen. Das dürfte er nach Ihren zwölf 
Thesen zur Bildungspolitik zumindest bei weitem nicht in 
der Art und Weise. 
 

(Frau Feußner, CDU: Sie haben wohl noch nichts 
von demografischer Entwicklung gehört, dass wir 
viel zu viele Lehrer haben? Ich bitte Sie! - Lachen 
bei der SPD und bei der PDS) 

 

- Na gut. Diese Differenz habe ich vorhin erklärt. Wenn 
Sie sie nicht verstanden haben, gucken Sie doch einmal 
in Ihre zwölf Thesen rein! 
 

(Frau Feußner, CDU: Sie haben gar nichts er-
klärt, weil Sie gar nichts wissen!) 

 

Das eigentliche Problem ist doch aber, dass wir einen 
solchen Personalabbau aus guten Gründen im öffent-
lichen Bereich nicht für günstig erachten und deshalb 
sagen, dass man sich um alternative Finanzierungsquel-
len kümmern muss. Dafür brauchen wir eine Steuerdis-
kussion, dafür sind auch solche Dinge wie Vermögen- 
und Erbschaftsteuer wichtig, die über den Länderfinanz-
ausgleich sehr wohl auch nach Sachsen-Anhalt fließen 
könnten. In diesen Dingen vertreten wir grundsätzlich 
andere Positionen. 
 

(Zuruf von Frau Dr. Hüskens, FDP) 
 

Diese grundsätzlich anderen Positionen sind in den letz-
ten acht Jahren nicht umgesetzt worden. Ich muss aber 
auch sagen, dass es natürlich ein Personalabbaukon-
zept der alten Landesregierung gab, und in diesem Per-
sonalabbaukonzept haben sich natürlich auch, zumin-
dest im Groben - wenngleich das manchmal wider-
sprüchlich war -, PDS-Vorstellungen niedergeschlagen. 
Die waren übrigens gar nicht so schlecht; denn der Kol-
lege Böhmer sagte kurz nach seiner Wahl, dass er die-
ses Personalabbaukonzept im Wesentlichen fortführen 
wolle. Es ist also Quatsch zu leugnen, dass es eine sol-
che Geschichte gegeben hat. 
 

Am Ende will ich noch einmal sagen, dass wir natürlich 
auch über Personalabbau unter anderem in der Verwal-
tung reden wollen. Dafür hatten wir strukturelle Vor-
schläge gemacht, die jetzt außer Kraft gesetzt worden 
sind. Wir wissen natürlich, dass sich das auf den Si-
cherheits- und Bildungsbereich beziehen muss. Das 
werden wir deutlich machen. Das ist ganz klar. Aber um 
es einmal vernünftig deutlich machen zu können und um 
zu wissen, was Sie eigentlich wirklich wollen, brauchen 
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wir Konzepte von Ihnen und brauchen wir Ihre Aussagen 
im Ausschuss. 
 

Eines noch: Natürlich wissen wir, dass der Landtag der-
jenige ist, der über den Haushalt beschließt. Das ist 
doch ganz klar. Das hindert doch aber die einzelnen Mi-
nister nicht daran, eine gemeinsam Position als Landes-
regierung zu vertreten. - Danke. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Gallert. - Damit ist die Debatte beendet. 
 

(Frau Dr. Hüskens, FDP: Ich habe eine Nachfra-
ge!) 

 

- Bitte, Frau Dr. Hüskens, stellen Sie Ihre Frage. 
 
 

Frau Dr. Hüskens (FDP): 
 

Herr Gallert, sind Sie ernsthaft der Meinung, dass Leh-
rer, die etwa zu 60 % ausgelastet sind, besseren Unter-
richt als die Lehrer geben, die zu 100 % ausgelastet 
sind, und dass es die Qualität der Bildung nachteilig be-
einflusst, wenn ein Lehrer die volle Stundenzahl unter-
richtet? 
 
 

Herr Gallert (PDS): 
 

Frau Dr. Hüskens, Sie müssten dazu sagen, worauf sich 
die Auslastung der Lehrer beziehen soll. Wir hören von 
der CDU immer radikale Vorwürfe gegen den Lehrer-
tarifvertrag, nach dem die Lehrer zu 81 % bzw. 87 % 
bezahlt worden sind. Beschäftigt wurden sie in den  
Anfangsjahren aber sicher mehr. Daher kommen diese 
300 Millionen € zustande. Es ist von Ihnen immer radikal 
kritisiert worden, dass man damit den Lehrerberuf ent-
wertet habe. - Nun gut, ein Blick nach Sachsen zeigt, 
dass die CDU mit der Landesgrenze auch immer schlag-
artig die Positionen wechselt. 
 

(Herr Tullner, CDU: Die SPD auch! - Frau Feuß-
ner, CDU: Schauen Sie einmal nach Mecklen-
burg-Vorpommern!) 

 

Ich frage einmal: Wenn Sie der Meinung sind, dass es 
besser wäre, Lehrer zu 100 % und nicht in Teilzeit zu 
beschäftigen, wie haben wir dann sämtliche Positionen 
zu verstehen, die aus den Tarifverhandlungen an die Öf-
fentlichkeit dringen, dass Sie radikal überall Teilzeitstel-
len zu 75 % schaffen wollen? 
 

(Zustimmung bei der PDS und von Frau Budde, 
SPD) 

 

Diese Frage, Frau Dr. Hüskens, dürfen Sie nicht mir stel-
len, die müssen Sie denjenigen von der Landesregie-
rung stellen, die mit der GEW und dem Deutschen Be-
amtenbund die Tarifverträge aushandeln. Daher kom-
men doch diese 75 %, die sehr wohl im Hinblick auf eine 
Teilzeitverbeamtung und im Bereich der Angestellten 
genannt wurden. 
 

(Frau Feußner, CDU: Nichts verstanden!) 
 

Ich habe mit der Teilzeitbeschäftigung kein Problem, 
kann aber sehr wohl nachvollziehen, dass sich die GEW 
gegen diese Art und Weise wehrt. Das ist vollkommen 
richtig, gegen Teilzeit haben wir nichts. Aber Ihre Frage 
legt nahe, dass man diese Geschichte nicht machen 
sollte. Dann frage ich, wie weit die Konfusion fortgeschrit-

ten ist, wenn von der Landesregierung solche Vorschlä-
ge kommen. 
 

(Zustimmung bei der PDS - Frau Feußner, CDU: 
Sie haben gar nichts verstanden! Sie reden doch 
nur dummes Zeug! - Zuruf von Herrn Tullner, 
CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Frau Dr. Hüskens, noch eine Nachfrage? - Nein.  
 

Dann treten wir nunmehr in das Abstimmungsverfahren 
zur Drs. 4/194 ein. Wer dem Antrag der PDS-Fraktion 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist 
dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Mit den 
Stimmen der CDU- und der FDP-Fraktion ist der Antrag 
mehrheitlich abgelehnt worden. Damit ist der Tagesord-
nungspunkt 13 beendet. 
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Mehr Liquidität und weniger Bürokratie für den Mit-
telstand durch eine gerechtere Besteuerung 
 

Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 
4/211 
 

Änderungsantrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/262 
 
 
 

Einbringer für die CDU-Fraktion ist der Abgeordnete 
Herr Gürth. 
 
 

Herr Gürth (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Wir haben eben ansatzweise eine Debatte über die 
Glaubwürdigkeit in der Politik gehabt. Insofern passt es 
ganz gut, dass wir jetzt im Anschluss über die mittel-
ständische Wirtschaft in Sachsen-Anhalt sprechen.  
 

Wer, wie das viele in diesem Hause tun, des Öfteren un-
terwegs und zu Gast ist bei Veranstaltungen und Ver-
sammlungen des Handwerks, von Kaufleuten oder von 
anderen mittelständischen Unternehmern, der hatte in 
den letzten Jahren immer öfter die Gelegenheit, den 
Unmut insbesondere in Bezug auf die Glaubwürdigkeit 
der Politik zu spüren. 
 

Denn immer mehr mittelständische Unternehmer haben 
zu Recht erklärt: Wisst ihr, ihr kommt immer und erzählt 
uns, wie bedeutend wir als mittelständische Unterneh-
mer für Beschäftigung und Ausbildung sind, und wenn 
die Wahlen vorbei sind, dann beschließt ihr munter drauf 
los, ohne nur ein einziges Mal darüber nachzudenken, 
wie das, was ihr so beschließt, sich auf mein Unterneh-
men und auf die Beschäftigten in meinem Unternehmen 
auswirkt. 
 

Die Unternehmer in Sachsen-Anhalt haben in den letz-
ten acht Jahren leider die Erfahrung gemacht, dass man 
munter beschlossen und munter verordnet hat, ohne 
sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, welche 
Auswirkungen das auf die Beschäftigung und die Exis-
tenzsicherung im Mittelstand hat, sodass dieser Unmut 
auch einen reellen Hintergrund hatte. 
 

Wir, die Koalitionsfraktionen der CDU und der FDP, wol-
len diese Tendenz umkehren. Mit dem vorliegenden An-
trag wollen wir in einen Bereich einsteigen, mit dem wir 
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kurzfristig insbesondere kleinen und mittelständischen 
Unternehmen mehr Liquidität verschaffen können.  
 

Wir hatten im Jahr 2001 in Sachsen-Anhalt 1 674 Unter-
nehmensinsolvenzen. Damit waren wir nach Mecklen-
burg-Vorpommern das Land mit der höchsten Insol-
venzdichte aller deutschen Bundesländer. Der Schnitt in 
Deutschland liegt bei 111 Unternehmensinsolvenzen je 
10 000 Unternehmen. In Sachsen-Anhalt hatten wir im 
Jahr 2001 die traurige Quote von 245 Unternehmens-
insolvenzen je 10 000 Unternehmen. 
 

Wer etwas tiefer in die Materie einsteigt und sich mit den 
Gründen für die Unternehmensinsolvenzen beschäftigt, 
der wird viele Gründe finden, aber auch immer häufiger 
feststellen können, dass es nicht an der fehlenden 
Marktchance oder an einer hoffnungslosen Überschul-
dung liegt, sondern an der mangelnden Liquidität. 
 

Genau an dieser Stelle setzt der Antrag der Fraktionen 
der CDU und der FDP an. Wir wollen erreichen, dass die 
Landesregierung noch im Jahr 2002 eine Bundesrats-
initiative startet, um das Umsatzsteuerrecht zu ver-
ändern. Es soll erreicht werden, dass kleine und mittel-
ständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
bis zu 2,5 Millionen € die Umsatzsteuer erst nach dem 
Eingang der Zahlungen und nicht zum Zeitpunkt der 
Rechnungstellung abführen müssen.  
 

Das geltende Recht geht von einer Sollbesteuerung aus. 
Derjenige, der Umsätze erzielen will, muss bereits mit 
der Rechnungslegung die Umsatzsteuer für die zu er-
wartenden Umsätze an das Finanzamt abführen. Eine 
Ausnahmeregelung ist in § 20 des Umsatzsteuergeset-
zes enthalten.  
 

Das bedeutet: Ein Unternehmer, der eine Dienstleistung 
erbracht oder eine Ware geliefert hat, hatte Kosten für 
die Dienstleistungserbringung oder die Lieferung der 
Ware, hat noch keine Einnahmen, muss aber bereits die 
Umsatzsteuer auf die zu erwartenden Umsätze abfüh-
ren. Der mittelständische Unternehmer finanziert de fac-
to den Fiskus vor. Wir wissen aber, dass immer häufiger 
Kunden ihre Rechnungen gar nicht oder nur extrem ver-
spätet bezahlen. Das führt dann zu den immer häufiger 
bekannt gewordenen Liquiditätsengpässen, auf die auch 
die Insolvenzrate zurückzuführen ist.  
 

Wir wollen erreichen, dass die mittelständischen Unter-
nehmer, wenn sie bis zu 2,5 Millionen € Jahresumsatz 
erzielen, die Umsatzsteuer erst dann abführen müssen, 
wenn der Kunde die Rechnung tatsächlich bezahlt hat. 
Dabei müssen wir natürlich europäisches Wettbewerbs-
recht beachten. Deshalb müssen wir auch im Bundesrat 
für eine Mehrheit aller Bundesländer und für eine Lö-
sung werben, die mit dem europäischen Wettbewerbs-
recht in Einklang steht. 
 

Ich bitte Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
diese Initiative der Fraktionen der CDU und der FDP zu 
unterstützen und damit eine Hilfe für kleine und mittel-
ständische Unternehmen zu ermöglichen, die auch noch 
den Charme hat, dass sie den Steuerzahler nicht zusätz-
lich Geld kostet, sondern für die öffentlichen Haushalte 
kostenneutral ist. 
 

Wenn wir diese Bundesratsinitiative erfolgreich auf den 
Weg bringen könnten, es dafür eine Mehrheit gäbe und 
infolgedessen das Umsatzsteuerrecht verändert werden 
würde, dann könnte deutschlandweit ca. 750 000 mittel-
ständischen Unternehmern diese Möglichkeit der Liquidi-
tätsverbesserung eingeräumt werden. In den neuen 
Bundesländern wären ca. 69 000 Unternehmen und in 

Sachsen-Anhalt ca. 10 000 Unternehmen durch diese 
Bundesratsinitiative positiv betroffen.  
 

Ich hoffe sehr, dass wir eine breite Mehrheit dafür be-
kommen, heute die Zustimmung im Landtag von Sach-
sen-Anhalt und in Kürze hoffentlich auch die Zustim-
mung im Bundesrat für die dann von uns erwartete Än-
derung des Umsatzsteuerrechts.  
 

Hiermit lösen wir auch ein Versprechen ein, das wir vor 
den Wahlen gegeben haben, nämlich dass wir uns vor 
allem um die kümmern, die in diesem Land ein besonde-
res Risiko im Hinblick auf Beschäftigungs- und Ausbil-
dungssicherung eingegangen sind, nämlich die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen in Sachsen-Anhalt. 
- Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Abgeordneter Herr Gürth. - Wir treten in die De-
batte ein. Die Landesregierung hat signalisiert, dass sie 
am Ende der Debatte reden möchte. Ich erteile für die 
PDS-Fraktion der Abgeordneten Frau Dr. Klein das 
Wort. 
 
 

Frau Dr. Klein (PDS):  
 

Danke, Frau Präsidentin. - Meine Damen und Herren! Je 
später der Abend, desto schöner die Themen, könnte 
man fast sagen. Herr Gürth hat mir eigentlich eine Steil-
vorlage zum Thema Glaubwürdigkeit im Mittelstand ge-
liefert.  
 

Vor reichlich zwei Jahren haben die Fraktionen der CDU 
und der FDP, allerdings ebenso wie die Koalitionsfrak-
tionen im Deutschen Bundestag, einen fast gleich lau-
tenden Antrag der dortigen PDS-Fraktion abgelehnt - an-
gesichts hungerstreikender Handwerkerfrauen aus Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg vor dem Bran-
denburger Tor. 
 

Ihr Bundestagskollege Jochen-Konrad Fromme lehnte 
unseren längst nicht so mutigen Antrag - anstelle 2,5 Mil-
lionen € wollten wir nur 1 Million DM für die gesamte 
Bundesrepublik erstreiten - mit der Begründung ab, dass 
dieser Weg der Einführung des Optionsrechts nach § 20 
des Umsatzsteuergesetzes völlig ungeeignet wäre, um 
zahlungswilligen Unternehmern entsprechende Liquidi-
tätshilfen zu gewähren. 
 

Nun gut. Wir werden Ihren Antrag unterstützen. Aber der 
Antrag ist - das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen - eine 
Aufforderung zum Tanz und kein Eheversprechen, ja 
nicht einmal das Versprechen eines gemeinsamen 
Heimweges; denn er verpflichtet weder die Landesregie-
rung noch die Bundesebene noch zu konkreten Schrit-
ten, klingt aber gut. 
 

Um aber wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, haben 
wir einen Änderungsantrag eingebracht, der genau die 
Punkte enthält, die zunächst in Angriff genommen wer-
den sollen, damit wir auch wissen, worüber wir diskutie-
ren sollen. Abgesehen davon, dass es eine gerechte 
Besteuerung im eigentlichen Sinne nicht geben kann, 
muss manches gerechter gestaltet werden. Ich nehme 
an, dass sich unsere Gerechtigkeitsvorstellungen ziem-
lich grundlegend voneinander unterscheiden. Trotzdem 
stimmen wir mit Ihnen überein, dass es angesichts der 
Insolvenzzahlen dringend notwendig ist, alle Möglichkei-
ten auszuschöpfen, um insbesondere kleinen und mittle-
ren Unternehmen das Überleben zu sichern. 
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Die immer schlechter werdende Zahlungsmoral von Pri-
vaten, aber auch der öffentlichen Hand ist ein ernsthaf-
tes wirtschaftliches Problem. Seit Jahren gehören Zah-
lungsverzug und die immer schlechter werdende Zah-
lungsmoral schon fast zu Volkssportarten. Auch die in 
jüngster Zeit erlassenen Gesetze - erinnert sei nur an 
das Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz - haben 
zwar diese Punkte zum Gegenstand, aber haben bisher 
leider kaum Wirkung gezeigt.  
 

Die Fristen für die Eintreibung der Zahlungsforderungen 
sind trotz der 30 Tage scheinbar immer noch zu lang 
oder werden einfach ignoriert. Auch die Erhöhung des 
Zinssatzes bei Zahlungsverzug auf 5 % juckt Leute, die 
wirklich nicht zahlen wollen, überhaupt nicht. Das ist 
schlimm; denn mit dem Zahlungsverzug nehmen die Li-
quiditätsprobleme zu. Die meisten kleinen und mittleren 
Betreibe haben kaum so viel Eigenkapital, um diese 
Zahlungsverzögerungen aufzufangen.  
 

Änderungen sind notwendig. Deshalb stimmen wir mit 
Ihnen völlig überein: Es muss Abhilfe geschaffen wer-
den. 
 

Sicher wird das Umsatzsteuerrecht die mangelnde Zah-
lungsmoral nicht generell bekämpfen können; denn es 
begünstigt ja, wie Sie gesagt haben, im Augenblick die-
jenigen, die sich die Vorsteuer erstatten lassen, ohne 
selbst ihre Rechnungen zu zahlen. Insofern ist die Fest-
stellung, dass liquiditätsschwache mittelständische Un-
ternehmen den Fiskus finanzieren, nur bedingt richtig. 
Andere Unternehmen nehmen die Vorsteuererstattung in 
Anspruch, auch wenn sie selbst nicht gezahlt haben, 
und nutzen damit das Finanzamt als billiges Kreditinsti-
tut. Also, konkret gesagt: Die Ehrlichen sind die Dum-
men und das muss geändert werden.  
 

Eine Änderung im Umsatzsteuerrecht wird das Problem 
sicherlich nicht grundsätzlich lösen, aber es wird zumin-
dest die Liquidität der Unternehmen stärken und eine 
gewisse Steuerehrlichkeit einfordern.  
 

Es wird auch nicht der große Befreiungsschlag für die 
kleinen und mittleren Unternehmen sein, wenn wir gene-
rell zur Istbesteuerung übergehen, aber sie erleichtert 
jenen, deren Schuldner in der Zahlung säumig sind, zu-
nächst das Überleben. Andererseits können diejenigen, 
die bisher die Vorsteuererstattung in Anspruch genom-
men haben, bei Annahme unseres Änderungsantrages 
die Vorsteuer sich erst dann vom Finanzamt erstatten 
lassen, wenn sie nachweisen können, dass sie ihre 
Rechnungen bezahlt haben. Das wäre ein möglicher 
Weg. Man muss es ausprobieren. Es wird ja vieles aus-
probiert.  
 

Auch durch den üblichen Hinweis auf das EU-Recht soll-
te sich die Landesregierung im Interesse des Mittel-
standes nicht daran hindern lassen, eine entsprechende 
Überprüfung des Umsatzsteuerrechts zu fordern. Der 
Systemwechsel im Zuge der Harmonisierung der Um-
satzsteuer innerhalb der EU erfolgte im Jahr 1967, also 
vor 35 Jahren. Die Sechste Richtlinie zur Harmonisie-
rung des Steuerrechts ist 25 Jahre alt und immer wieder 
geändert worden. So gibt es in Großbritannien in-
zwischen eine ähnliche Regelung, die von der EU nicht 
moniert wird.  
 

Wir fordern also, Nägel mit Köpfen zu machen und den 
Antrag von CDU und FDP durch die Übernahme unse-

res Änderungsantrages zu konkretisieren und die Lan-
desregierung in die Pflicht zu nehmen. - Danke schön.  
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung von Frau Bud-
de, SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Dr. Klein. - Für die FDP-Fraktion erteile ich 
Herrn Lukowitz das Wort.  
 
 

Herr Lukowitz (FDP):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Herr Gürth hat den Antrag von CDU und FDP sehr 
ausführlich dargestellt. Ich will es vorwegnehmen: Ich 
halte dies für eine wichtige Initiative von CDU und FDP 
und hoffentlich auch der großen Mehrheit des Landtages 
für den ostdeutschen Mittelstand und für den Mittelstand 
in Deutschland überhaupt.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Ich sage das auch vor dem 
Hintergrund, dass die letzten Teile der Steuerreform in 
Deutschland - das ist, glaube ich, inzwischen eine all-
gemein bekannte Tatsache - am ehesten den großen 
Kapitalgesellschaften genutzt haben und am wenigsten 
dem Mittelstand.  
 

(Herr Gürth, CDU: Genau so ist es!) 
 

Sie wissen, dass der Staat vor allem aufgrund der Sen-
kung der Körperschaftsteuer bis 2016 rund 30 Milliar-
den DM an die großen Kapitalgesellschaften zurückzah-
len muss. Im Jahr 2002 waren das immerhin 5 Milliar-
den €. Es wird wirklich Zeit, dass wir politisch energisch 
etwas für den Mittelstand tun.  
 

Aus meiner praktischen Erfahrung weiß ich, dass es 
gegenwärtig mindestens zwei generelle Probleme im 
ostdeutschen Mittelstand gibt, die wir politisch angehen 
müssen.  
 

Das erste Problem ist - dazu möchte ich mich am heuti-
gen Tage nicht weiter einlassen, es wird sicherlich in der 
nächsten Zeit im Landtag von Sachsen-Anhalt auch 
einmal thematisiert werden müssen - der Zugang zu den 
Geld- und Kapitalmärkten überhaupt. Wir wissen, dass 
die Finanzierung des Mittelstandes zunehmend schwie-
riger wird. Ich möchte es auch hier ganz offen anspre-
chen: Wir müssen uns später gegebenenfalls auch über 
eine zunehmend restriktive Kreditpolitik der Geldinstitute 
unterhalten.  
 

Im Widerspruch zu vielen Ansichten, die in den letzten 
Jahren oft deutlich geworden sind, vertrete ich die Auf-
fassung, dass die Kreditfinanzierung in Deutschland 
auch in den nächsten Jahren die dominierende Finanzie-
rungsquelle für den Mittelstand sein wird. Diese Situation 
wird sich durch Basel II verschärfen. Davon bin ich über-
zeugt. Wir werden uns in der Förderpolitik insgesamt in 
den nächsten Jahren über Bürgschaften, Gewährleis-
tungen, Haftungsfreistellungen für den Mittelstand unter-
halten müssen. Zumindest wird der Stellenwert dieser 
Bereiche wesentlich anwachsen.  
 

Das zweite Problem, meine Damen und Herren, ist ge-
nau jenes, mit dem sich der Antrag von CDU und FDP 
beschäftigt. Das ist die Liquiditätslage im Mittelstand. Sie 
ist auch in Sachsen-Anhalt in einer überproportionalen 
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Schieflage. Ich füge hinzu: Viele Unternehmen sind bi-
lanziell gar nicht so schlecht aufgestellt und haben teil-
weise auch eine gute Auftragslage. Aber die Liquidität 
dieser Unternehmen befindet sich permanent im Grenz-
bereich. Das hat zur Folge, dass es starke Zuwächse im 
Insolvenzbereich gibt. Kollege Gürth ist auf dieses The-
ma schon hinreichend eingegangen, sodass ich mir wei-
tere Zahlen über Sachsen-Anhalt ersparen kann.  
 

Ich habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, Frau 
Dr. Klein, dass Sie sich namens der PDS vom Grunde 
her positiv zu dieser Initiative ausgesprochen haben. Im 
Gegensatz zu den letzten Tagesordnungspunkten, die 
wir behandelt haben, möchte ich ausdrücklich bemer-
ken, dass Ihr Änderungsantrag, soweit ich das erkennen 
kann, nicht ein ausschließlich politisch motivierter Antrag 
ist, sondern auf rein fachlichen Erwägungen beruht. Das 
muss man in einer solchen Debatte auch einmal sagen 
können.  
 

(Zustimmung bei der PDS - Herr Gallert, PDS: 
Darüber muss ich nachdenken!) 

 

- Ich komme gleich dazu, Herr Gallert.  
 

Ich möchte Ihren Antrag nicht unbedingt ablehnen, weil 
er doch in gewisser Weise das konkretisiert, was wir im 
Grundantrag dargestellt haben. Ich habe allerdings mit 
der Rechtsauslegung Ihres Antrages erhebliche Proble-
me und möchte Ihnen am Ende möglicherweise vor-
schlagen, den Antrag zurückzuziehen, sodass wir ihn 
nicht zwangsläufig ablehnen müssen.  
 

Der erste der von Ihnen angeführten drei Punkte ist un-
strittig. Er steht vom Grunde her auch in unserem Antrag 
so drin.  
 

Zu dem zweiten Punkt schon hätte ich meine wichtigsten 
Probleme zu benennen. Sie haben den Hinweis auf das 
EU-Recht so locker mit der Bemerkung abgetan, dass 
das 25 Jahre alt sei. Aber es ist einfach so, dass wir 
auch an europäisches Recht gebunden sind.  
 

Es gibt eben den Artikel 10 Abs. 2 Satz 1 der Sechsten 
Richtlinie der EWG zur Harmonisierung der Umsatz-
steuer. Dieser Satz schreibt die Sollbesteuerung als Re-
gelbesteuerung zwingend vor. Wörtlich heißt es, Frau 
Dr. Klein, wenn ich zitieren darf: „Der Steuertatbestand 
und der Steueranspruch treten zu dem Zeitpunkt ein, zu 
dem die Lieferung des Gegenstandes oder die Dienst-
leistung bewirkt wird. Ausnahmen sind zum Beispiel zur 
Vereinfachung der Aufzeichnungspflichten für kleinere 
Unternehmen erlaubt.“ Das ist eben § 20 des Umsatz-
steuergesetzes.  
 

Mit Ihrem Punkt 2 wollen Sie aber § 16 und damit 
den Grundsatz ändern. Wir werden in der Europäischen 
Union noch viele Jahre brauchen, um diesen Grundsatz 
zu ändern.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Lukowitz, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie sind 
30 Sekunden außerhalb der Redezeit.  
 
 

Herr Lukowitz (FDP):  
 

Ja, ich bin sofort, bitte schön, fertig.  
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 

§ 16 ist also die generelle Lösung. Er bezieht nicht nur 
die kleinen und mittleren Unternehmen ein, sondern alle. 
Wir würden also gegen EU-Recht verstoßen, wenn wir 

das so beschließen würden. Das macht auch keinen 
Sinn, weil wir wirklich große Zeiträume brauchen, um 
diesen Weg zu gehen. Also, ich halte diesen Weg für 
unmöglich und nicht realisierbar. Das ist gegebenenfalls 
eine wunderschöne Wunschvorstellung, aber nicht 
machbar.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Kommen Sie jetzt bitte mit Ihrem letzten Satz zum 
Schluss.  
 
 

Herr Lukowitz (FDP):  
 

Ja. - Zu Punkt 3: Die ersten vier Stabsstriche stehen im 
Umsatzsteuergesetz - mit Verlaub, wenn ich das sagen 
darf - und der letzte Stabsstrich bezieht sich eigentlich 
auf Punkt 2, den wir nicht annehmen können.  
 

Um zusammenzufassen, würde ich sagen: Ihr Antrag ist 
gut gemeint, aber er ist bei der gegenwärtigen Rechts-
lage nicht durchsetzbar. Ich würde Sie schlicht bitten, 
Ihren Antrag zurückzuziehen und für den CDU-FDP-
Antrag zu stimmen.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss! Anderenfalls ent-
ziehe ich Ihnen das Wort.  
 
 

Herr Lukowitz (FDP):  
 

Ja, ja, gleich. Der letzte Satz - -  
 

(Heiterkeit) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Lukowitz, ich entziehe Ihnen jetzt das Wort.  
 
 

Herr Lukowitz (FDP):  
 

Darf ich einen letzten Satz sagen? 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Nein. 
 
 

Herr Lukowitz (FDP):  
 

Frau Präsidentin, ich wollte gern noch Herrn Dr. Püchel 
eine Botschaft senden. Aber wenn das von Ihnen nicht 
mehr erlaubt wird, werde ich das später tun.  
 

(Unruhe - Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit, diese Bot-
schaft in anderer Form zu senden. Wenn ich dreimal 
auffordere, zum Schluss zu kommen, weil man eine Mi-
nute und 49 Sekunden über der Redezeit ist, bitte ich 
darum, dass man dieser Aufforderung dann auch folgt.  
 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Budde für die SPD-
Fraktion das Wort.  
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Gürth, 
Sie hätten sich Ihren Populismus sparen können. Aber 
Sie werden noch die Gelegenheit haben zu zeigen, ob 
Sie wirklich an der Herstellung eines breiten Konsens im 
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Parlament interessiert sind; denn das Thema ist in der 
Tat schwieriger, als Sie es hier vorgetragen haben.  
 

Die Auffassung, man macht eine Bundesratsinitiative, al-
le meinen es gut und dann kommt der Antrag durch, ist 
falsch. Frau Dr. Klein hat es angemerkt. Es gab bereits 
mehrere Initiativen. Auf der Bundesebene wird das quer 
durch alle Parteien sehr viel schwieriger und differenzier-
ter diskutiert werden.  
 

Nichtsdestotrotz ist der Antrag berechtigt, er ist interes-
sant. Wir werden dem Anliegen auch entsprechen. Wich-
tig dabei ist - das haben Sie in Ihrem Antrag angeführt -, 
dass Sie eine Verbindung zwischen der Veränderung bei 
der Umsatzsteuerzahlung und beim Vorsteuerabzugs-
verfahren anstreben.  
 

Zum Antrag der PDS-Fraktion möchte ich gern zwei 
Dinge anmerken. Ich halte es in diesem Fall in der Tat 
für falsch, so detailliert Forderungen in einen Antrag auf-
zunehmen. Ich denke, die Landesregierung sollte zwi-
schen dem Wünschenswerten und dem Möglichen in 
Absprache mit den anderen Bundesländern abwägen 
können. Bei einer Bundesratsinitiative braucht man ei-
nen Konsens. Ein Vorstoß allein reicht nicht aus. Die 
Landesregierung sollte die Freiheit haben, sich mit ande-
ren Ländern abzustimmen. 
 

Auch das EU-Recht sehe ich nicht ganz so locker. Es 
muss eingehalten werden. Es erfolgt eine ständige An-
passung, der wir uns in unserem Gesetzgebungsverfah-
ren entsprechend fügen müssen. 
 

Eine letzte Bemerkung. Beide Anträge haben die Über-
schrift „Weniger Bürokratie für den Mittelstand“. Ich den-
ke, dann sollte man in den Gesamtkomplex der Frage-
stellung auch die bilanzrechtlichen Themen mit aufneh-
men. Wenn man von der Soll- zur Istbesteuerung bei 
Istzahlung umstellt, dann wird es ein Problem bei der 
gesamten Bilanzbuchhaltung geben. Aber das muss 
entsprechend angepasst werden.  
 

Ich denke, meine Damen und Herren von der Regierung 
und den regierungstragenden Fraktionen, Sie haben drei 
Möglichkeiten, mit dem Thema und mit den Anträgen 
umzugehen. Erstens gehe ich davon aus, dass Sie sehr 
an einem breiten Konsens und an der parlamentarischen 
Mitwirkung interessiert sind. Dann überweisen wir beide 
Anträge in die Ausschüsse, beraten zügig und schnell 
und geben unsere eigenen Vorstellungen kund.  
 

(Zuruf von Herrn Gürth, CDU) 
 

- Das war mir schon klar: Sehr interessiert an einer brei-
ten Konsensbildung sind Sie nicht. Deshalb habe ich die 
Abstufung vorgenommen.  
 

Zweitens. Sollten Sie zumindest an der Mitwirkung inte-
ressiert sein, würde ich Sie bitten, an Ihren Antrag fol-
genden Satz anzufügen:  
 

„Die Landesregierung erstattet dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Arbeit sowie dem Ausschuss 
für Finanzen Bericht über den Fortgang der Bun-
desratsinitiative.“ 

 

Es gibt noch eine dritte Variante, falls Sie kein Interesse 
an der parlamentarischen Mitwirkung haben. Was das 
heißen würde, können Sie sich selbst ausmalen.  
 

Sie haben unsere Auffassung dazu gehört und können 
selbst entscheiden, wie viel Ihnen ein breiter Konsens im 
Parlament zu diesem Thema wert ist.  
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Abgeordnete Budde. - Für die CDU-Frak-
tion spricht noch einmal Herr Gürth. 
 
 

Herr Gürth (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich möchte noch einmal kurz auf meine Vorredner 
eingehen, insbesondere auf den Beitrag der PDS-Frak-
tion. In der Tat konkretisiert der Antrag der PDS-Fraktion 
in einigen Punkten das, was die Fraktionen von CDU und 
FDP generell mit der Bundesratsinitiative bezwecken.  
 

Aber der Hinweis auf einen Antrag der PDS-Fraktion im 
Deutschen Bundestag mit Blick auf streikende Handwer-
kerfrauen vor dem Deutschen Reichstag ist schlichtweg 
falsch, weil man an dieser Stelle Äpfel mit Birnen ver-
gleicht.  
 

(Zurufe von der PDS) 
 

- Lassen Sie mich das einmal begründen. - Der Hinter-
grund des damaligen Hungerstreiks der Handwerker-
frauen war die Thematik der Zahlungsmoral. Das war ein 
durchaus berechtigtes Anliegen. Der Antrag, den Sie 
genannt haben, hat mit dem Thema der Zahlungsmoral 
nichts zu tun. Insofern ist auch die Argumentation der 
Fraktion der CDU/CSU vollkommen richtig, weil eine 
Änderung des Umsatzsteuerrechtes keinen Druck auf 
die Zahlungswilligkeit Zahlungsunwilliger ausüben wür-
de. Insofern kann man nicht Äpfel mit Birnen verglei-
chen. 
 

Was den vorliegenden Antrag betrifft, will ich auf einen 
Punkt hinweisen. Das Anliegen der PDS-Fraktion mit der 
Konkretisierung, die sicherlich gut gemeint war, ist eine 
generelle Umstellung des Systems von der Soll- zur 
Istbesteuerung. Das wollen wir auch. Aber diese gene-
relle Umstellung des Systems ist aus EU-rechtlichen 
Gründen nicht möglich.  
 

Die Frage nach der Mehrheitsfähigkeit der Initiative ist 
nicht unwesentlich. Man kann nicht, wie im Antrag der 
PDS-Fraktion vorgesehen, das Problem über eine Ände-
rung des § 16 des Umsatzsteuergesetzes regeln, son-
dern man muss den § 20 des Umsatzsteuergesetzes 
ändern. Der § 20 des Umsatzsteuergesetzes lässt be-
reits seit 1968 Ausnahmen zu, die im Jahr 1996 schon 
verändert wurden. Nunmehr soll die Grenze für den Jah-
resumsatz auf 2,5 Millionen € festgelegt werden.  
 

Im Interesse der kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, für die diese Bundesratsinitiative gedacht ist, 
empfehle ich, die Anregung der Abgeordneten Frau 
Budde aufzunehmen und den Antrag um die Berichter-
stattung über den Fortgang der Bundesratsinitiative zu 
ergänzen.  
 

Ich bitte, den geänderten Antrag im Interesse der kleinen 
und mittleren Unternehmen, für die die Landesregierung 
im Bundesrat aktiv werden soll, anzunehmen. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Gürth, gestatten Sie eine Frage der Abgeordneten 
Frau Dr. Klein?  
 
 

Herr Gürth (CDU): 
 

Ja.  
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Frau Dr. Klein (PDS):  
 

Der äußere Anlass für die Behandlung des Antrages der 
PDS-Fraktion im Jahr 2000 war, dass zufällig die hun-
gernden Handwerksfrauen da waren. Aber der Antrag 
wurde schon 1999 im Parlament gestellt. Wir haben An-
hörungen mit Unternehmern und Steuerberatern durch-
geführt. Es traf sich nur gerade, was die Glaubwürdigkeit 
betraf, weil auch dort Kollegen von der CDU betonten, 
sie träten für den Mittelstand ein - dann ließen sie unse-
ren Antrag durchfallen. Abgesehen davon, dass er bei 
den regierungstragenden Parteien keinen Anklang ge-
funden hätte, aber wir wären ein Stück weiter.  
 

Ich möchte vorschlagen, doch noch einmal in den Aus-
schüssen über diese Thematik zu diskutieren. In der 
PDS-Fraktion gibt es zumindest das Bedürfnis, diese 
Diskussion zu führen. 
 
 

Herr Gürth (CDU):  
 

Darf ich darauf reagieren? - Werte Frau Kollegin, wir 
würden Ihrem Ansinnen durchaus entgegenkommen. 
Das tun wir auch bei der von der Abgeordneten Frau 
Budde vorgeschlagenen Änderung. Wenn sie eine Mehr-
heit im Parlament findet, wird sich der Ausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit mit dieser Angelegenheit befassen.  
 

Wenn wir den Antrag jetzt beschließen, hat dies den 
Vorteil, dass wir uns ohnehin im Ausschuss damit befas-
sen. Aber wir wollten die Landesregierung bereits heute 
beauftragen, ein klares Signal zu setzen. Ich denke, das 
ist der beste Weg, weil er der schnellste ist und sofort 
konkretes Handeln veranlasst.  
 

Ich bitte um diese Verfahrensweise und um Zustimmung 
zu dem Antrag. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Abgeordneter Gürth. - Ich erteile jetzt dem 
Minister der Finanzen Herrn Professor Dr. Paqué für die 
Landesregierung das Wort. 
 
 

Herr Prof. Dr. Paqué, Minister der Finanzen:  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Der Antrag der Fraktionen der CDU und der 
FDP ist aus der Sicht der Landesregierung sinnvoll und 
verdient volle Unterstützung. Der Begründung des An-
trages ist in der Sache nichts Wesentliches hinzuzu-
fügen.  
 

Die Landesregierung wird, wenn ein entsprechendes 
Abstimmungsergebnis vorliegt, im Sinne des Antrages 
über den Bundesrat zu gegebener Zeit initiativ werden, 
um die so genannte Istbesteuerung auf Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz von bis zu 2,5 Millionen € aus-
zuweiten. Damit würde aus der Sicht der Landesregie-
rung ein wesentlicher Beitrag geleistet, um Liquiditäts-
probleme kleiner und mittlerer Unternehmen zu mildern.  
 

Als Finanzminister und Volkswirt muss ich allerdings 
die Erwartungen derjenigen etwas dämpfen, die sich von 
einer derartigen Maßnahme eine grundlegende Verbes-
serung der wirtschaftlichen Situation kleiner und mittlerer 
Unternehmen versprechen. Eine Reform des § 20 des 
Umsatzsteuergesetzes allein kann die wirtschaftlichen 
Probleme des Mittelstands nicht lösen. Diese wirtschaft-
lichen Probleme hängen vor allem mit der viel zu dünnen 
Eigenkapitalausstattung und mit der schlechten Auf-
tragslage zusammen. An dieser Stelle ist die Wirt-
schafts-, die Standort- und die Strukturpolitik gefordert. 

Auch in dieser Hinsicht geht die Landesregierung ener-
gisch voran.  
 

Als Finanzminister muss ich auch anmerken, dass es in 
der Praxis schon nach der geltenden Rechtslage wohl 
kaum Fälle gibt, in denen ein Unternehmer gezwungen 
ist, Insolvenz anzumelden, weil er die Umsatzsteuer ab-
führen muss, bevor er seine Forderungen eingezogen 
hat. In derartigen Fällen gewähren die Finanzämter auch 
heute schon im Einzelfall nach Ermessen die nötige 
Steuerstundung, um die Liquiditätsengpässe zu mildern.  
 

Trotzdem ist natürlich eine Anpassung des § 20 des Um-
satzsteuergesetzes wünschenswert, die generell die 
Istbesteuerung für Unternehmen mit einem Jahresum-
satz bis zu 2,5 Millionen € erlaubt, nicht wie bisher bis zu 
500 000 € für ostdeutsche und bis zu 125 000 € für 
westdeutsche Unternehmen.  
 

Eine solche Regelung ist dem Ermessen im Einzelfall 
vorzuziehen - das ist überhaupt keine Frage -, denn sie 
schafft Klarheit und Transparenz und beseitigt im Übri-
gen die Diskriminierung zwischen West und Ost, die 
heutzutage in dieser Hinsicht nicht mehr zu rechtfertigen 
ist; denn ein mittelständisches Unternehmen im Westen 
kann sich in einer ganz ähnlich schwierigen Liquiditäts-
lage befinden wie ein mittelständisches Unternehmen im 
Osten. Auch im Westen gibt es zunehmend Klagen über 
die schlechte Zahlungsmoral. Auch im Westen gibt es 
strukturschwache Regionen, in denen die Probleme be-
sonders dramatisch sind.  
 

Dämpfen muss ich allerdings die Hoffnung, es könnte 
innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes gelingen, 
allgemein zur Besteuerung nach vereinnahmten Entgel-
ten überzugehen. Es wurde schon erwähnt, der Grund-
satz der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten, die 
so genannte Sollbesteuerung, ist nach EU-Recht vor-
geschrieben; dies wurde in den Beiträgen mehrfach be-
tont. Die EU-Mitgliedstaaten dürfen die Istbesteuerung 
lediglich als Ausnahmetatbestand für kleinere Unter-
nehmen einführen, um diesen Unternehmen Erleichte-
rungen mit Blick auf die Auszeichnungspflicht zu gewäh-
ren. Kollege Lukowitz hat vorhin aus der entsprechen-
den Ausführung zitiert. 
 

Ebenfalls nach EU-Recht zwingend vorgeschrieben ist 
die Entstehung und der Umfang des Rechts auf den 
Vorsteuerabzug. Will man dieses EU-Recht ändern, 
muss man aus meiner Sicht in Jahrzehnten und nicht in 
einzelnen Legislaturperioden denken.  
 

In diesem Zusammenhang will ich auf ein gemeinsames 
Vorhaben des Bundes und der Länder hinweisen. Die-
ses orientiert sich zwar an einem ganz anderen, aller-
dings auch wichtigen Ziel, nämlich einer effektiveren Be-
kämpfung der Vorsteuererschleichung. Die hier disku-
tierten Probleme, hervorgerufen durch die zunehmend 
schlechte Zahlungsmoral, würden jedoch gewisser-
maßen als Nebenprodukt weitgehend gelöst, wenn man 
an dieser Front Fortschritte machen würde.  
 

Nun ist die Frage: Worum geht es? Es geht dabei dar-
um, bei Umsätzen zwischen Unternehmen über eine 
Steuerbefreiung oder über ein Steuerverrechnungs-
modell im Ergebnis ganz auf die Erhebung der Umsatz-
steuer zu verzichten. Sollte eines der dazu entwickelten 
Modelle Wirklichkeit werden - dazu läuft derzeit die Dis-
kussion -, dann würden die Umsatzsteuerzahlungsströ-
me zwischen den Unternehmen sowie zwischen den Un-
ternehmen und den Finanzämtern und damit auch die in 
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diesem Zusammenhang relevanten Problemfälle, über 
die wir sprechen, stark abnehmen. 
 

Leider hat sich auch hierbei bei ersten Kontakten zur Eu-
ropäischen Kommission bereits gezeigt, dass die Kom-
mission derartigen Überlegungen, die aus Deutschland 
kommen, bisher ablehnend gegenübersteht. Insofern 
könnten wir entmutigt sein; aber wir lassen uns natürlich 
nicht entmutigen, sondern wir arbeiten weiter daran, um 
im Verein mit dem Bund und den anderen Ländern die 
EU-Kommission davon zu überzeugen, dass eine Re-
form der Umsatzsteuererhebung Not tut. - Ich bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung von Frau Budde, SPD, und bei der PDS) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir treten nun in das Ab-
stimmungsverfahren ein. Frau Abgeordnete Dr. Klein, 
wird der Änderungsantrag aufrechterhalten? - Ja. Da der 
Änderungsantrag aufrechterhalten wird, stimmen wir zu-
nächst über den Änderungsantrag der PDS-Fraktion ab. 
Danach stimmen wir über die einvernehmlich geäußerte 
Ergänzung und über den Antrag insgesamt ab.  
 

Wir stimmen über den Änderungsantrag in Drs. 4/262 
ab. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer enthält 
sich der Stimme? - Mit den Stimmen von FDP und CDU 
ist dieser Änderungsantrag abgelehnt worden. 
 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag in 
Drs. 4/211. Man hat sich darauf geeinigt, dass der An-
trag vor der Begründung wie folgt ergänzt wird: „Die 
Landesregierung erstattet über den Fortgang der Bun-
desratsinitiative in den Ausschüssen für Wirtschaft und 
Arbeit sowie für Finanzen Bericht.“ Wer dem so ge-
änderten bzw. ergänzten Antrag seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? 
- Wer enthält sich der Stimme? - Keiner. Damit ist dieser 
Antrag einstimmig angenommen worden. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 14. Ich rufe den 
Tagesordnungspunkt 15 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Gegen rassistische und fremdenfeindliche Angriffe 
in der politischen Auseinandersetzung 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/225 
 

Alternativantrag der Fraktionen der CDU und der FDP 
- Drs. 4/263  
 
 
 

Einbringerin für die PDS-Fraktion ist die Abgeordnete 
Frau Bull. 
 
 

Frau Bull (PDS): 
 

Meine Damen und Herren! Es ist eben nicht so: Je spä-
ter der Abend, desto schöner die Themen. Lassen Sie 
mich mit einem Vergleich beginnen.  
 

Die Möllemann‘schen Ausfälle gegen den stellvertreten-
den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Michel Friedman, und gegen das Vorgehen der 
israelischen Armee in den besetzten Gebieten lösten 

einen gesamtdeutschen Aufschrei unter Demokratinnen 
und Demokraten aus. Den Liberalen bescherte es eine 
handfeste Krise mit dem Zentralrat, der bis heute seine 
Nachwehen zeigt. Weil Friedman ein so unsympathi-
scher Typ sei, trage der auch eine Mitschuld an antijüdi-
schen Ressentiments.  
 

In der öffentlichen Debatte waren damit immer wieder Ir-
ritationen verbunden. Könne man denn nicht einmal 
mehr die israelische Politik kritisieren oder könne man 
nicht einmal Friedman als Typ schlichtweg unsympa-
thisch finden? - Natürlich muss es gestattet sein, das 
Vorgehen Israels ebenso in die Kritik einzubeziehen wie 
die Praxis der Selbstmordattentate aufseiten der Paläs-
tinenser und ebenso darf man natürlich Friedman als 
Menschen nicht besonders mögen.  
 

Eines aber, meine Damen und Herren, ist unzulässig: ei-
nen ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden Din-
gen herzustellen, zu konstruieren. Friedman muss nicht 
sympathisch sein, weil er Jude ist. Seine Sympathiewer-
te sind nicht zuständig für antisemitische Ressentiments 
in Deutschland und anderswo. Auch die israelische Poli-
tik halte ich für kritikwürdig, sie aber in den Kontext ge-
nau dieser antijüdischen Ausfälle zu stellen, ist nicht nur 
abenteuerlich, sondern nährt genau diesen eben be-
schriebenen Zusammenhang, wenn auch nur indirekt. 
 

Erstaunlicherweise, meine Damen und Herren, gab es 
seinerzeit nur sehr wenige von denen, die sich in der 
Debatte zu Wort meldeten, die in der Lage waren und 
sich die Mühe machten, beide politischen Bausteine 
auseinander zu halten. Das geschah wohl deshalb nicht, 
weil es hier und da in Deutschland gang und gäbe zu 
werden scheint, im weitesten Sinne fremdenfeindliche 
Gefühle und Vorurteile zu missbrauchen, um komplizier-
teste politische Prozesse und Hintergründe auf politische 
Plattheiten zu reduzieren und damit dem Stammtisch 
das eigene, durchaus selbstkritische Denken ersparen 
zu wollen, wofür der sich wiederum dann mit Wähler-
stimmen erkenntlich zeigt. Das ist ein beliebtes Spiel, 
meine Damen und Herren, das insbesondere unter 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern zu beobachten ist 
und immer wieder zu den gleichen Missständen führt. 
 

Selbstverständlich darf man einen Menschen ausländi-
scher oder welcher Herkunft auch immer unsympathisch 
finden. Selbstverständlich darf man auch einen Macho 
türkischer wie deutscher Abstammung in die Schranken 
weisen. Ebenso selbstverständlich darf man Unmut und 
Unverständnis über kriminelle Energien von Menschen 
äußern, auch über die von Ausländerinnen und Auslän-
dern, aber eben nicht, weil sie Ausländerinnen und Aus-
länder sind. Hiermit, meine Damen und Herren, bin ich 
bei dem Anlass, der meine Fraktion bewogen hat, sich 
mit ausländerfeindlichen Angriffen im Rahmen des politi-
schen Streites auseinander zu setzen.  
 

Am 1. August 2002 führte die Bernburger CDU eine Bür-
gerversammlung durch, die sich mit den Problemen des 
Drogenhandels in der dortigen Köthener Straße aus-
einander setzen sollte. Am Handel mit illegalisierten 
Drogen beteiligen sich dort vor allem Asylbewerber des 
dortigen Bernburger Asylbewerberheimes. Das Heim 
bezeichnet der Stadtvorsitzende der Christdemokraten 
Klaus Marsch als „Bazillenmutterschiff“.  
 

Meine Damen und Herren! Weder der dort anwesende 
Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt noch der 
anwesende Innenminister dieses Landes sahen darin 
einen Anlass zur Kritik oder zum Widerspruch. Auch die 
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Tatsache, dass damit nicht nur die Bewohner des dort 
ansässigen Heimes in einer Sprache, die ausgespro-
chen menschenfeindliche Züge trägt, unter Generalver-
dacht gestellt wurden, veranlasste im Nachhinein nie-
manden der dort Anwesenden zu Kritik oder Distanz.  
 

(Herr Gürth, CDU: Auch nicht die anwesenden 
PDS-Abgeordneten?) 

 

Wie in Togo fühle er sich außerdem, der Herr Marsch, 
wenn er über den Bernburger Karlsplatz schreitet. Was 
seine Reiseerfahrungen, meine Damen und Herren, im 
fernen Afrika nun allerdings mit seinem Ärgernis über 
den Drogenhandel zu tun haben, bleibt wohl das Ge-
heimnis ganz besonderer Logik. Das, meine Damen und 
Herren, sind in meinen Augen nicht nur persönliche ras-
sistisch gefärbte Äußerungen eines Mitgliedes einer de-
mokratischen Partei, ich halte dies für grobe politische 
Verantwortungslosigkeit eines Kommunalpolitikers. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Ich habe sehr wohl Verständnis dafür, dass Bernbur-
gerinnen und Bernburger Zorn und Wut darüber emp-
finden, dass gesundheitsgefährdende Stoffe - es handelt 
sich in diesem Fall um illegalisierte Drogen - dort ohne 
große Schwierigkeiten nahezu frei verkäuflich sind.  
 

Ebenso wie ich Verständnis habe für den Ärger über le-
galen Drogenmissbrauch in der Bernburger Diskothek 
„Bernabeum“, zu der Ausländerinnen und Ausländer per 
Anordnung des Geschäftsführers mittlerweile keinen Zu-
gang mehr haben. Aber Missbrauch bleibt Missbrauch 
und Straftat bleibt Straftat. Dabei ist es völlig gleich, ob 
die Tatverdächtigen deutscher oder nichtdeutscher Her-
kunft sind. Weder Missbrauch noch Straftat werden da-
durch harmloser oder schlimmer.  
 

Zu Recht äußerte sich der Oberbürgermeister der Stadt 
Bernburg - er gehört der CDU an - verwundert und be-
fremdet über den Zusammenhang von Drogenpolitik und 
Ausländerpolitik, wie es einer Einladung zu entnehmen 
war, mit der die Bernburger PDS Bürgerinnen und Bür-
ger vor Ort zu einer öffentlichen Veranstaltung einge-
laden hat. Mit Recht, Recht hat er. Aber gerade seine 
eigenen Parteifreunde haben diesen unrühmlichen Zu-
sammenhang erst hergestellt, nämlich den Zusammen-
hang, der nun eine sachliche Debatte in der Angelegen-
heit unmöglich macht.  
 

Solche Konstruktionen, meine Damen und Herren, sind 
geeignet, die latent vorhandene Ausländer- und Frem-
denfeindlichkeit, die auch in der Mitte der Gesellschaft 
greift und keineswegs nur an ihren Rändern, in unzuläs-
siger Weise mit nachvollziehbaren Ängsten von Bürge-
rinnen und Bürgern zusätzlich anzuheizen.  
 

Bei der Frage nach der Beurteilung der kriminellen Ener-
gie von Menschen oder bei der politischen Diskussion 
über Kriminalität im Allgemeinen ist es unwichtig, wel-
cher Religion, welcher Hautfarbe oder welcher Herkunft 
die straffällig Gewordenen sind. Ich kann auch keinen 
Sinn in der Frage erkennen, warum diese Aspekte dabei 
von Wichtigkeit sein sollen. Einen ursächlichen Zusam-
menhang zu konstruieren oder auch nur Raum für sol-
che Spekulationen und Zweideutigkeiten zu lassen, öff-
net rassistischen Vorurteilen Tür und Tor.  
 

Marsch ist bekannt für seine rüden und sehr einfach 
strukturierten Ausfälle. Bereits vor zwei Jahren drohte 
sich diese Art der politischen Auseinandersetzung zum 
Eklat auszuweiten, nämlich als überregional tätige Jour-

nalistinnen und Journalisten Interesse an einem Antrag 
der örtlichen CDU zum einschlägigen Thema bekunde-
ten, aufgrund dessen die rassistisch-vulgäre Sprache 
einzelner CDU-Mitglieder öffentlich zu werden drohte. 
Dies war einigen Verantwortlichen in der Landes-CDU 
entweder zu heiß oder zu peinlich. Still und heimlich 
wurde dieser Antrag aus dem Verkehr gezogen und auf 
diese Weise den Medien nicht mehr zugänglich ge-
macht.  
 

Meine Damen und Herren! Sicherlich kann man die Poli-
tiker einer politischen Partei nicht in die generelle Haf-
tung dafür nehmen, welche Position sie öffentlich oder 
nichtöffentlich vertreten. Ich bin aber der Meinung, wir 
als Landespolitikerinnen und Landespolitiker haben nir-
gendwo, schon gar nicht auf einer öffentlichen Veranstal-
tung das Recht, in die Rolle von Privatpersonen zu flüch-
ten oder gar sich aus der Verantwortung zu stehlen. Im 
Gegenteil, wir sind in die Pflicht genommen, uns im 
Zweifelsfalle auch gegen die Meinung eigener Partei-
freundinnen und -freunde zu stellen, wenn diese den po-
litischen Grundkonsens einer toleranten, humanistischen 
und weltoffenen Gesellschaft verlassen. Diesen Grund-
konsens, meine Damen und Herren, hat Herr Marsch mit 
seinen Äußerungen als Mitglied der CDU nicht nur nach 
meiner Auffassung beschädigt.  
 

Die Bernburger CDU stellt sich, wie den Leserbriefen der 
vergangenen Tage zu entnehmen ist, auf die Seite ihres 
Kommunalpolitikers und sieht keinen Grund zur Rück-
nahme oder zur Kritik.  
 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Spotka, Sie sind auch 
mit einer ganzen Reihe von Stimmen aus meiner Frak-
tion - darunter auch meiner persönlichen - zum Präsi-
denten des Landtages von Sachsen-Anhalt gewählt wor-
den. Ich möchte nicht nur als Mitglied dieses Landtages, 
sondern schlicht und ergreifend auch als politisch den-
kender Mensch vom Präsidenten des Landtages genau-
so wie von seinem Innenminister wissen, welche Posi-
tion Sie zu solchen Äußerungen beziehen.  
 

Wenn ich ausschließen soll, dass Sie solche Auffassun-
gen teilen, dann bleibt mir nur eine Vermutung, nämlich 
die - ich möchte es aussprechen -, dass Sie beide zu 
feige waren, sich dem innerparteilichen Opportunismus 
zu entziehen. Allein damit haben Sie dieses Amt be-
schädigt. 
 

(Beifall bei der PDS - Unruhe bei der CDU - Frau 
Feußner, CDU: Also!) 

 

Ich hoffe, dass ich mich irre. Ich hoffe sehr, dass ich 
in Ihnen trotz aller politischen Kontroversen, die wir mit-
einander haben, sowohl im Hinblick auf den Umgang mit 
Drogenkonsum und -handel als auch hinsichtlich einer 
modernen Zuwanderungspolitik, einen engagierten Geg-
ner von Fremdenfeindlichkeit zu kennen weiß. - Danke. 
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Abgeordnete Bull. - Wir treten jetzt in die 
Debatte der Fraktionen ein. Für die CDU-Fraktion erteile 
ich Herrn Maertens das Wort. 
 
 

Herr Maertens (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Herren! Der 
Antrag der PDS-Fraktion kommt völlig unverdächtig da-
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her Wenn man auf die Begründung verzichtet, dann ist 
man sogar geneigt, dem zuzustimmen.  
 

Aber die Begründung bezieht sich auf Ereignisse in der 
Stadt Bernburg. Was aus unserer Sicht weitaus schlim-
mer ist, sie rückt zwei angesehene Politiker des Landes 
aus meiner Partei in die Nähe von Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit. Aus diesem Grund ist es  
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Es macht nicht die Begrün-
dung, es macht das Verhalten!) 

 

- wissen Sie, Frau Sitte, lassen Sie mich erst einmal 
ausreden und denken Sie erst einmal ein wenig nach; 
dann können Sie mir eine Frage stellen -  
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU) 
 

notwendig, dass sich die CDU-Fraktion dazu äußert.  
 

Ich möchte nunmehr etwas dazu sagen, wie sich die Si-
tuation zurzeit in Bernburg darstellt. In dem Asylbewer-
berheim in Bernburg leben derzeit etwa 290 Personen. 
Davon sind 79 Asylbewerber; 215 Anträge von Auslän-
dern, von denen sich zurzeit 15 in Haft befinden, sind 
abgelehnt worden.  
 

Das Asylbewerberheim ist nach Aussagen der Polizei, 
des Landkreises und von Straßensozialarbeitern das 
Zentrum des Drogenhandels. Dabei geht es vor allem 
um harte Drogen.  
 

Zurzeit gibt es in Bernburg insgesamt 104 schwer Dro-
genabhängige im Alter von zwölf bis 20 Jahren; der 
Hauptteil liegt zwischen 16 und 20 Jahren. Die Dunkel-
ziffer dürfte weitaus höher sein.  
 

Der SPD-Landrat hat in Abstimmung mit der Arbeits-
gemeinschaft Drogenprävention den Bereich um das 
Asylbewerberheim zu einer jugendgefährdenden Zone 
erklärt. Aus diesem Grund ist jede Verharmlosung der 
Situation unangebracht.  
 

Wenn Sie, werte Frau Bull, am 26. Oktober 2001 in Bern-
burg eine Drogenkonferenz veranstalten unter dem Mot-
to „Wir suchen das Gespräch. Wir wollen euch verste-
hen, aber nichts verbieten“, dann offenbart das ein Pro-
blemverständnis, das der Sache nicht gerecht wird. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Toleranz ist ein hohes Gut, sie wird aber pervertiert, 
wenn man sie mit Beliebigkeit verwechselt.  
 

(Starker Beifall bei der CDU) 
 

Dass die Menschen in Bernburg angesichts dieser Situa-
tion sauer sind, ist verständlich. Das rechtfertigt aller-
dings nicht, alle Asylbewerber unter Generalverdacht zu 
stellen oder einen solchen Ausdruck für das Heim zu 
gebrauchen. Darin stimmen wir mit der PDS-Fraktion 
absolut überein. 
 

(Frau Bull, PDS: Das denke ich nämlich auch!) 
 

Die Mehrheit der Heimbewohner leidet selbst unter dem 
Zustand der Stigmatisierung. Die Menschen in Bernburg 
sind nicht ausländerfeindlich, auch nicht latent auslän-
derfeindlich und schon gar nicht rechtsextrem. Sie er-
warten von Politikern keine rhetorischen Lichterketten, 
sondern schlicht und einfach für ihre Steuern Schutz 
vom Staat gegen Drogendeal und Beschaffungskrimi-
nalität.  
 

(Starker Beifall bei der CDU) 
 

Ich möchte nun ein wenig auf das eingehen, was Sie 
andeutungsweise den beiden Herren, dem Herrn Land-
tagspräsidenten und dem Herrn Innenminister, nahe le-
gen. In dieser Debatte wird bei einem laufenden Ermitt-
lungsverfahren dem Urteil des Gerichts vorgegriffen, 
obwohl niemand der Sprecher in der Versammlung an-
wesend war und den Kontext, in dem dieser zu missbilli-
gende Begriff gebraucht wurde, kennt. Die öffentliche 
Verdammung eines Fehlverhaltens, wie es tatsächlich 
oder nur vermeintlich geschehen ist, wird bereits voll-
zogen, bevor das Ermittlungsverfahren den Erfordernis-
sen des Rechts und des Rechtsstaates zum Schutze 
des Einzelnen Genüge tun kann.  
 

Immer wenn die Moralisierung und Skandalisierung dem 
Recht vorauseilt, wird es problematisch. Denken Sie an 
Sebnitz, an die Düsseldorfer Synagoge oder das mit ei-
nem Hakenkreuz bemalte Mädchen. Eine die Rechts-
ordnung achtende Moralität fragt zunächst in Gelassen-
heit und Achtung den Beschuldigten nach den Gründen 
seines Verhaltens und nach den rechtfertigenden Erwä-
gungen - vor dem eigenen Urteil, schon gar vor dem öf-
fentlichen Urteilsspruch. Eine diesen Rechtssatz beach-
tende Moralität legt sich selbst Mäßigung auf. Insbeson-
dere ein Landtagspräsident und ein Innenminister haben 
sich angesichts eines laufenden Ermittlungsverfahrens 
zurückzuhalten. Das muss auch die PDS akzeptieren. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Ich könnte hier noch einige Dinge anführen, aber mir ist 
vor allen Dingen noch eines zu sagen wichtig, bevor 
meine Redezeit zu Ende ist.  
 

Auf der Drogenkonferenz der PDS am 10. September 
dieses Jahres in Bernburg äußerte eine Frau dem Pres-
sebericht zufolge: „Ich kann nicht verstehen, dass man 
Herrn Marsch angreifen kann.“ Er habe doch nur aus-
gesprochen, was viele denken: Vor dem Asylbewerber-
heim werden unsere Jugendlichen vergiftet. Sie finde 
den Ausdruck „Bazillenmutterschiff“ nicht schlimm, wür-
de sie doch noch ganz andere Worte dafür finden. Diese 
Äußerung bekräftige nicht nur die Aussage von Herrn 
Marsch, sondern verstärke sie noch. - Sie blieb jedoch 
von Herrn Bull unwidersprochen; sie saß nämlich da-
neben.  
 

(Zustimmung bei der CDU - Frau Bull, PDS: Das 
ist nicht wahr!)  

 

- Ich beziehe mich hier auf einen Zeitungsbericht und 
nehme das erst einmal so hin. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Abgeordneter Maertens, kommen Sie bitte zum 
Schluss.  
 
 

Herr Maertens (CDU): 
 

Ich habe das Licht schon gesehen. - Ich möchte also 
aus diesen Gründen und vor allen Dingen auch weil die-
ser Antrag in seiner Begründung wirklich an die Sub-
stanz geht, sagen, dass wir diesen Antrag ablehnen. 
Das ist gleichzeitig auch die Erklärung für unseren Alter-
nativantrag. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich danke Herrn Maertens. - Für die SPD-Fraktion erteile 
ich Frau Fischer das Wort. 
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Frau Fischer (Naumburg) (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich hoffe, 
Sie können mich verstehen; ich habe mich offenbar et-
was erkältet. - Ich beziehe den uns vorliegenden Antrag 
gleich auf den noch immer aktuellen Anlass, den bereits 
die Kollegin Bull ausgeführt hat.  
 

Ich finde es traurig, dass wir uns heute mit dem Thema 
der verbalen Verunglimpfung gegenüber Asylbewerbern, 
Verunglimpfungen, die bis zur Verleumdung gereichen, 
dass wir uns also hier im Landtag von Sachsen-Anhalt 
mit einem solchen Thema auseinander setzen müssen.  
 

Es ist nicht beschämend, dass der Innenminister unse-
res Landes, Herr Jeziorsky, und der Landtagspräsident, 
Herr Spotka, einer öffentlichen Wahlveranstaltung bei-
gewohnt haben. Aber ich denke, es ist beschämend und 
dem Ansehen des Landes Sachsen-Anhalt überhaupt 
nicht dienlich, dass sie sich bis heute nicht von den 
Äußerungen des Vorsitzenden des CDU-Stadtverban-
des, Herrn Marsch, distanziert haben, der am 1. August 
auf eben dieser CDU-Wahlveranstaltung das Asylbewer-
berheim als „Bazillenmutterschiff“ bezeichnet hat. Ich 
hätte erwartet, dass dies unmittelbar nach den verbalen 
Entgleisungen des CDU-Politikers noch während der 
Veranstaltung erfolgt wäre. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger als „Bazil-
len“ zu bezeichnen, das ist für mich eine der schlimms-
ten Entgleisungen und ich hätte solche Worte eher bei 
einer Veranstaltung der DVU erwartet. 
 

Meine Damen und Herren! Davon bekomme ich eine 
Gänsehaut; denn es unterstreicht den Eindruck, dass 
Herr Marsch mit seiner Meinungsäußerung gar nicht so 
falsch lag in den Augen der Christlich-Demokratischen 
Union. Denn sonst würde es wohl nicht so schwer fallen, 
sich in einer öffentlichen Erklärung davon zu distanzie-
ren. 
 

Nun ist nicht zu bestreiten, dass auch in Bernburg Dro-
gen erworben und konsumiert werden können - ein Tat-
bestand, den es unbedingt zu bekämpfen gilt. Aber es ist 
für mich nicht zu ertragen, dass gleich ein Asylbewer-
berheim in Gänze mit all seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern als „Bazillenmutterschiff“ bezeichnet wird.  
 

Durch den Vergleich mit Bazillen sind die Asylbewerber 
in ihrer Menschenwürde verletzt worden. Das ist nicht 
hinzunehmen. Es ist daher nur zu begrüßen, dass Herr 
Piening den Ortsvorsitzenden der Bernburger CDU we-
gen Volksverhetzung angezeigt hat.  
 

Wo kommen wir denn hin, wenn sich demokratische Po-
litikerinnen und Politiker einer so schlimmen Terminolo-
gie bedienen können? Haben nicht gerade Politiker eine 
ganz besondere Verantwortung, auch bei ihrer Wort-
wahl, um nicht unterschwellig geführten Diskussionen 
auch noch den Anschein zu geben, Recht zu haben? 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Es geht um die Kultur der politischen Auseinanderset-
zung. Es geht darum, jeder Art rassistischer und frem-
denfeindlicher Gewalt - dazu rechne ich eben auch die 
Äußerungen des Herrn Marsch am 1. August 2002 -  
energisch entgegenzutreten.  
 

Damit bin ich wieder am Anfang meiner Ausführungen 
und frage, weshalb sich die CDU bisher nicht von den 

unerträglichen Äußerungen ihres Ortsvorsitzenden aus 
Bernburg distanziert hat. In diesem Zusammenhang ist 
mir ganz klar, weshalb sich die CDU- und die FDP-Frak-
tion zu einem Alternativantrag entschlossen haben.  
 

Es ist schlimm, meine Damen und Herren von der CDU- 
und der FDP-Fraktion, dass Sie mit diesem Antrag über-
haupt nicht auf das angesprochene Thema eingehen. Es 
ist fast so, als hätten Sie nicht verstanden, worum es 
eigentlich geht. Die Wortwahl Ihres Alternativantrages 
kann sicher jeder von uns unterstreichen. Aber darum 
geht es ja gar nicht. Ihr Alternativantrag bezieht sich auf 
Integration und Förderung des Zusammenhalts - Dinge, 
die überhaupt nicht zu bestreiten sind und die gerade in 
Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren eine hohe 
Priorität genossen haben. 
 

Ihr dritter Abschnitt zur Verfolgung der Rauschgiftkrimi-
nalität ist längst geltendes Recht und das muss nicht 
noch einmal betont werden. Denn auch dies führt doch 
eher zu Verunsicherung denn zur Förderung des Zu-
sammenhalts, um bei Ihren Worten zu bleiben, bedeutet 
es doch im Umkehrschluss nichts anderes, als dass 
die Strafverfolgung von Ausländern im Land Sachsen-
Anhalt eben nicht konsequent durchgeführt wird. Spätes-
tens hier müssten der Innenminister und auch der Justiz-
minister ganz lauten Protest anmelden. 
 

Ihrem Alternativantrag können wir aus diesen Gründen 
nicht zustimmen. Wir unterstützen den Antrag der PDS 
und appellieren gleichzeitig an jeden hier im Haus und 
darüber hinaus an jeden, der politisch aktiv ist, sich einer 
Wortwahl zu bedienen, die demokratischen Menschen 
gebührt. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Fischer. - Ich erteile Herrn Rauls für die 
FDP-Fraktion das Wort. 
 
 

Herr Rauls (FDP): 
 

Frau Präsidentin, ich werde mich bemühen, mindestens 
49 Sekunden einzusparen, um Herrn Lukowitz im An-
schluss noch Gelegenheit zu geben, seine Botschaft an 
Herrn Püchel los zu werden. 
 

(Heiterkeit) 
 

Meine Damen und Herren! Die Liberalen - ich spreche 
hier für die FDP als Partei - haben sich in der Vergan-
genheit oft und ausführlich zum Thema Ausländer und 
Ausländerpolitik geäußert. An den dargelegten Positio-
nen hat sich grundsätzlich nichts geändert.  
 

Natürlich sind auch wir gegen jede Form von Diskrimi-
nierung und Gewalt gegenüber Ausländern, wie das 
auch im Alternativantrag grob dargestellt worden ist. Es 
ist überhaupt keine Frage, dass politischer Streit nicht 
zulasten anderer - da meine ich nicht nur Ausländer 
und Ausländerpolitik -, auch nicht zulasten von auslän-
dischen Mitbürgern gehen darf.  
 

Eine andere Frage ist, ob jeder Politiker verpflichtet wer-
den soll, auf jede Äußerung eines anderen unabhängig 
vom Thema und der politischen Farbe, auf Äußerungen, 
die er selbst für daneben oder für fatal hält, sofort öffent-
lich zu reagieren. Es gibt Äußerungen auch in der letzten 
Zeit, in den jüngsten Wahlkämpfen, von Politikern bis in 
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sehr hohe Ebenen, die sich von selbst deklassieren, 
ohne dass man darauf im Stil einer Parteikontrollkom-
mission oder eines Erziehungsberechtigten sofort rea-
gieren muss. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Der Begründung dieses Antrags folgend, müsste sich 
Herr Püchel daran messen lassen, ob es nach der Flut 
tatsächlich niemandem schlechter geht als zuvor. Das 
wäre die logische Folge. 
 

(Herr Dr. Püchel, SPD: Passt das zusammen?) 
 

- Das ist kein Ausländerthema, aber es ist eine logische 
Folge der Begründung, dass jeweils Spitzenpolitiker der-
selben Partei Verantwortung übernehmen sollen für 
Äußerungen anderer. Das war eine Äußerung Ihres 
Bundeskanzlers. 
 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich abschlie-
ßend einen grundsätzlichen persönlichen Eindruck an-
sprechen, der sich nicht nur und ausschließlich durch 
diesen Antrag und Teile der Begründung, sondern auch 
in den letzten Wochen generell ergeben hat. 
 

Zwischen der ersten und der jetzigen Legislaturperiode 
habe ich acht Jahre lang ständig im unmittelbaren Kon-
takt mit arbeitenden Menschen, Arbeitslosen und Ruhe-
ständlern, ihren Ängsten, Sorgen und Problemen gear-
beitet. Als Bürgermeister einer kleineren Gemeinde kann 
man sich diesem Kontakt ohnehin nicht entziehen.  
 

Ohne Abstriche an der eingangs geäußerten grundsätz-
lichen Position zum Thema machen zu wollen, entsteht 
für mich aus dem Erleben heraus in Inhalt und Form 
manchmal der Eindruck, dass einiges von dem, das uns 
hier ab und zu so intensiv beschäftigt, ein Stück am wirk-
lichen Leben vorbeigeht. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Wir empfehlen dem Hohen 
Hause, den Alternativantrag der Fraktionen von CDU 
und FDP anzunehmen. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Rauls. - Ich erteile noch einmal Frau Bull für 
die PDS-Fraktion das Wort. 
 
 

Frau Bull (PDS):  
 

Meine Damen und Herren! Zu dem Vorwurf bezüglich 
der Begründung will ich sagen: Nicht die Begründung 
hat beide Politiker in die Nähe gerückt, sondern das Er-
eignis. Die Frage, die im Raum bleibt, ist: Was hat Herrn 
Professor Spotka und den Innenminister dieses Landes 
davon abgehalten, wenigstens die Formulierung zu neh-
men: Das war eine zu missbilligende Äußerung?  
 

Das kann ich Ihnen genau sagen. Er hätte damit seinen 
Kollegen belastet, und das Einzige, das Schlimmste, 
was ihm hätte passieren können, ist: Er wäre in diesem 
Wahlkreis möglicherweise nicht mehr gewählt worden. 
 

(Frau Feußner, CDU: Sie machen sich lächerlich! 
- Herr Tullner, CDU: Mein Gott! Das ist ja wohl 
nicht wahr! - Herr Gürth, CDU: Sie deklassieren 
sich selbst! - Unruhe bei der CDU) 

 

Im Änderungsantrag ist zu lesen: Um die Integration - -  
 

(Anhaltende Unruhe) 
 

- Ja, warum war er denn so feige, Himmel, Arsch und 
Zwirn? Warum hat er denn nicht wenigstens das gesagt, 
was sein Kollege heute sagen kann? Mein Gott, was 
hätte ihn das gekostet? 
 

(Zustimmung bei der PDS - Frau Feußner, CDU: 
Nicht hier im Hohen Hause! - Zurufe von Herrn 
Gürth, CDU, und von Herrn Tullner, CDU - Un-
ruhe) 

 

Ich kann doch als jemand, der Verantwortung trägt, bei 
einer solchen Bemerkung nicht sitzen bleiben und mei-
nen Mund halten. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf den Alternativ-
antrag der CDU. Ich will daraus zitieren. Darin steht:  
 

„Um die Integrationsbemühungen nicht zu gefähr-
den, müssen schwerwiegende Straftaten von Aus-
ländern, insbesondere im Bereich der Rausch-
giftkriminalität,“  

 

(Zuruf von Frau Feußner, CDU) 
 

„konsequent verfolgt werden.“ 
 

Meine Damen und Herren! Im Umkehrschluss hieße die-
ser Satz: 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Straffällige Ausländerinnen und Ausländer sind selbst 
schuld, wenn Ausländern in diesem Land Diskriminie-
rung und Fremdenfeindlichkeit entgegenschlägt. Ich will 
es einmal im Möllemann‘schen Deutsch zuspitzen: 
Friedman darf kein unsympatischer Typ sein, sonst ist er 
nämlich schuld an Judenverfolgung und Judendiskrimi-
nierung. 
 

(Herr Tullner, CDU: Zum Thema! - Zurufe von der 
FDP) 

 

Ich will eines klarstellen, weil das der PDS sehr oft auch 
vor Ort vorgeworfen wird. Ausländerinnen und Ausländer 
haben sich genauso wie alle Menschen in diesem Land 
an Recht und Gesetz zu halten. 
 

(Frau Liebrecht, CDU: Genau!) 
 

Aber nicht weil sie Ausländer sind und im Besonderen 
weil sie Ausländer sind - so steht es nämlich hier drin -, 
sondern weil sie schlicht und ergreifend Menschen sind, 
die hier in einem Rechtsstaat leben, meine Damen und 
Herren. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Diese beiden Baustellen nicht auseinander zu halten, 
das ist das, wozu ich sage: Dort setzt Unverantwortlich-
keit von Politik ein. Es sind zwei oder drei verschiedene 
Baustellen. Es ist auf der einen Seite die Kriminalitäts-
bekämpfung, die mit Sicherheit zu unterstützen ist, und 
zwar gegen deutsche Tatverdächtige genauso wie ge-
gen ausländische Tatverdächtige.  
 

(Herr Gürth, CDU: Freigabe von Drogen!)  
 

Auf der anderen Seite ist aber die Toleranz im Umgang 
mit den hier lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern nicht zu vergessen. Was das zuerst Genann-
te angeht, können wir uns gern streiten und verschiede-
ner Auffassung sein, auch in Bezug auf den Umgang mit 
moderner Drogenpolitik.  
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Ein Wort noch zu dem Vorwurf, den ich selbstverständ-
lich nicht so stehen lassen kann. Andreas Braun von der 
„Mitteldeutschen Zeitung“ in Bernburg wird genauso 
mein Zeuge sein wie mein Kollege Matthias Gärtner. Die 
Worte, die in der „MZ“ zitiert worden sind, sind tatsäch-
lich von einer Bernburgerin gesagt worden. Ich kann Ih-
nen sagen: Gerade die jungen Leute, die dort vor Ort 
waren, musste man sehr stark bremsen. Dort in dem 
Raum war unheimlich viel Wut und Zorn. Der Moderator 
hat uns mit Recht, wie ich meine, gebeten, 
 

(Oh! bei der CDU) 
 

etwas Gelassenheit zu wahren.  
 

(Unruhe und Lachen bei der CDU) 
 

- Moment. - Ich will an der Stelle für das Protokoll sagen: 
Ich habe diese Dinge vor Ort zurückgewiesen, obwohl 
mich das in Bernburg unter den Bernburgerinnen und 
Bernburgern vielleicht Wählerstimmen gekostet hat. Ich 
habe dort vor Ort gesagt: Eine Straftat ist nicht schlim-
mer und nicht harmloser, nur weil sie von einem deut-
schen oder einem nichtdeutschen Tatverdächtigen be-
gangen wird. - Den Rassismus, der dort zutage getreten 
ist, haben viele der Anwesenden direkt oder indirekt zu-
rückgewiesen  
 

Herrn Rauls will ich sagen: Ich bin wahrlich nicht der 
Meinung - das habe ich vorhin ganz deutlich gesagt -, 
dass jeder Politiker und jede Politikerin in jedem Fall in 
die Verantwortung zu nehmen ist, wenn irgendein Ange-
höriger der Partei dieses oder jenes anders liest und von 
mir aus auch einmal ungeschnitzte Worte wählt. Ich ha-
be kein Problem damit. 
 

(Zuruf von Frau Liebrecht, CDU) 
 

Aber ich will Sie fragen: Halten Sie die Bezeichnung 
„Bazillenmutterschiff“ für eine harmlose Geschichte, in 
der man zweierlei Meinung sein kann? Dazu sage ich 
Ihnen: Da hat Ihr Chef, Herr Westerwelle, im Umgang 
mit seinem Noch-Parteifreund Möllemann wesentlich 
mehr Gespür bewiesen.  
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Bull - Wir treten jetzt in die Abstimmung ein.  
 

Es wird zunächst über den Antrag der Fraktion der PDS 
in Drs. 4/225 abgestimmt. Wer dem Antrag zustimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? 
- Wer enthält sich der Stimme? - Mit den Gegenstimmen 
von CDU und FDP wurde der Antrag abgelehnt.  
 

Somit stimmen wir über jetzt den Alternativantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP in der Drs. 4/263 ab. Wer 
diesem Alternativantrag zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Damit ist der Alter-
nativantrag angenommen worden. Wir sind am Ende 
des Tagesordnungspunktes 15.  
 

Meine Damen und Herren! Wir hatten uns zu Beginn der 
heutigen Sitzung darauf verständigt, dass wir die Sitzung 
um 19.50 Uhr schließen wollen, weil ein parlamenta-
rischer Abend ansteht. Es wurde mir mehrfach signali-
siert, dass über den eigentlich noch für heute auf der 
Tagesordnung stehenden Punkt 16 doch verhandelt 
werden soll.  
 

Ich stelle das zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass wir 
Tagesordnungspunkt 16 heute noch behandeln, den bit-
te ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Mehrheit.  
 

Wir treten somit in Tagesordnungspunkt 16 ein: 
 
 
 

Beratung 
 

Schiedsstellenverfahren für die häusliche Kranken-
pflege nach § 132a des Fünften Buches des Sozial-
gesetzbuches (SGB V) 
 

Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 
4/232 
 
 
 

Die Einbringerin ist Frau Liebrecht für die CDU.  
 
 

Frau Liebrecht (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordne-
ten! Wir befassen uns heute mit einem Thema, mit dem 
wir uns bereits in der letzten Wahlperiode auseinander 
gesetzt haben. Da dies trotz eines parteiübergreifenden 
einvernehmlichen Beschlusses zu keinem Ergebnis ge-
führt hat, haben wir uns der Problematik der ambulanten 
privaten Pflegedienste erneut angenommen; denn für 
uns gelten Dinge vor der Wahl auch nach der Wahl.  
 

(Zustimmung bei der CDU - Herr Bullerjahn, SPD: 
Oi, oi, oi!) 

 

Wir werden den in der Opposition eingeschlagenen Weg 
auch jetzt fortsetzen. Es ist nur einer von vielen Punkten, 
die wir als Erblast von der Vorgängerregierung über-
nommen haben.  
 

Meine Damen und Herren! Ich denke, alle Fraktionen 
sind sich darüber einig, dass professionelle Pflege ein 
harter Job ist. Somit trägt auch die Politik Mitverantwor-
tung für eine wirkliche Verbesserung der Pflegesituation.  
 

Ein Bereich, mit dem wir uns heute befassen, ist die 
häusliche Krankenpflege. Wir wissen, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung bei Krankheit oder im Pflegefall in den 
eigenen vier Wänden versorgt werden möchte. Zustän-
dig für diese Hilfemaßnahmen sind ambulante Pflege-
dienste mit ihren Krankenpflegekräften.  
 

Die Existenz dieser Pflegekräfte, dieser ambulanten 
Pflegedienste, insbesondere der privaten, ist zuneh-
mend gefährdet. Ursache dieser Situation ist die Umset-
zung der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege. In 
§ 37 des Sozialgesetzbuches V wird ausgeführt, dass 
die häusliche Krankenpflege vor allen Dingen zur Ver-
meidung, Verhinderung und Verkürzung von Kranken-
hausaufenthalten gedacht ist, gemäß dem Grundsatz: 
ambulant vor stationär.  
 

Mit der Richtlinie, die bereits im Mai 2000 in Kraft getre-
ten ist, ist die Einführung einer so genannten Genehmi-
gung durch die Krankenkasse für die Leistungen der 
Krankenbehandlung vorgesehen, wonach künftig nicht 
mehr der Arzt mit Blick auf die Erkrankung des Patienten 
allein über die häusliche Krankenpflege entscheidet, 
sondern die Krankenkasse die häusliche Krankenpflege 
genehmigen, einschränken oder sogar ablehnen kann 
und letztlich über die Vergütung entscheidet.  
 

Seit In-Kraft-Treten dieser Richtlinie zur häuslichen Kran-
kenpflege verhandeln die privaten ambulanten Pflege-
dienste über ihre Verbände mit der AOK und der IKK 
über den Abschluss eines Vertrages zur Erbringung der 
Leistungen für die häusliche Krankenpflege nach § 132a 
des Sozialgesetzbuches V. Dagegen besteht mit dem 
VdAK seit dem 1. Januar 2001 ein Vertrag, der die glei-
che Vergütung, wie sie die Wohlfahrtsverbände erhalten, 
beinhaltet.  
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Seit mehr als zwei Jahren erbringt mehr als ein Drittel 
der privaten ambulanten Pflegedienste Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege ohne jegliche vertragliche 
Grundlage. Trotz stetiger Verhandlungen konnten sich 
die Beteiligten bisher auf keinen Vertrag einigen.  
 

Obwohl die privaten Pflegedienste die gleichen Leistun-
gen wie die Sozialstationen der Wohlfahrtspflege erbrin-
gen, die gleichen Qualitätsvoraussetzungen mit dem da-
für vorgeschriebenen Personal erfüllen, bekommen sie 
in der Regel 10 % weniger für die gleiche Leistung be-
zahlt. Darüber hinaus müssen die privaten Pflegedienste 
im Gegensatz zu den Verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege zusätzlich Steuern zahlen und außerdem auf 
Spenden, Abgabenbefreiung und Bußgelder sowie Zu-
wendungen verzichten.  
 

Diese Ungleichbehandlung der Pflegedienste und natür-
lich auch der Patienten ist nicht nachvollziehbar. Es 
kann nicht sein, dass eine Krankenkasse aufgrund ihrer 
Mitgliederstärke ihre Vormachtstellung ausnutzt, um bei 
privaten ambulanten Pflegediensten im Rahmen der 
Leistungs- und Vergütungsverhandlungen die Preise 
weiter abzusenken und einseitig zu diktieren.  
 

In der Praxis führt dies dazu, dass private ambulante 
Pflegedienste Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
erbringen, ohne dafür von der AOK bzw. der IKK die 
entsprechende Vergütung zu erhalten. Zwar erhalten sie 
von diesen eine Vergütung, jedoch nicht auf vertrag-
licher Basis. Wie bereits ausgeführt, ist diese jedoch ge-
ringer als die für vergleichbare Leistungen der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege. Die ambulanten privaten 
Pflegedienste nehmen diese Vergütung unter Vorbehalt 
des Abschlusses der entsprechenden Vereinbarung an. 
Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sie 
durch diese Vorgehensweise in ihrer Existenz gefährdet 
werden.  
 

Das Problem liegt darin begründet, dass diejenigen, die 
Leistungen für häusliche Krankenpflege erbringen, sich 
nicht wehren können, da nach § 132a SGB V für die 
Vertragsverhandlungen kein Schiedsstellenverfahren 
vorgesehen ist. Ohne eine Schiedsstelle als geeignetes 
Konfliktlösungsinstrument wird es für die Kranken wei-
terhin bestimmte Leistungen nicht geben und die priva-
ten ambulanten Pflegedienste werden keine Gleich-
behandlung gegenüber den Wohlfahrtsverbänden hin-
sichtlich der Vergütung durch die Krankenkasse erfah-
ren.  
 

Deshalb fordern wir erneut eine Schiedsstelle für die 
ambulante häusliche Krankenpflege. Dass sich dieses 
Instrument bewährt hat, zeigen die positiven Beispiele 
im Hinblick auf das Pflegeversicherungsgesetz und das 
Bundessozialhilfegesetz. Dort entlasten Schiedsstellen 
die Gerichte und verhindern die Marktbeherrschung 
durch Kostenträger.  
 

Da zur Lösung des anstehenden Problems parteiüber-
greifender Konsens im Hinblick auf die Einrichtung einer 
Schiedsstelle bestand, ist nicht nachvollziehbar, dass die 
SPD dem CDU/CSU-Antrag im Deutschen Bundestag 
wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht zuge-
stimmt hat. Genauso unverständlich bleibt uns, dass es 
der Vorgängerregierung in fast zwei Jahren nicht gelun-
gen ist, diesen Konflikt auf Landesebene zu lösen.  
 

Wir brauchen auch nicht, wie es in der letzten Wahl-
periode regelmäßig erfolgt ist, wiederholte Belehrungen 
darüber, dass die Landesregierung nur die Rechtsauf-
sicht und nicht die Fachaufsicht gegenüber der AOK 

innehabe. Ich denke, Rechtsaufsicht bedeutet auch, 
dass man eine Verantwortung gegenüber den Vertrags-
partnern hat und das dementsprechende partnerschaft-
liche Verhalten dokumentieren muss, nicht jedoch zulas-
sen darf, dass die Vergütungen weiter gedrückt werden. 
Darüber hinaus sind Sie, Frau Dr. Kuppe, nicht nur 
Ministerin gewesen; Sie sind gleichzeitig Mitglied des 
Aufsichtsrates der AOK, und in dieser Funktion hätten 
Sie auch Ihren Einfluss  
 

(Frau Dr. Kuppe, SPD: Das ist mir neu!) 
 

- dann bin ich falsch informiert - für die häusliche Kran-
kenpflege geltend machen können. 
 

Um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich die Vergütun-
gen gehandhabt werden, möchte ich Ihnen einige Bei-
spiele zum Vergleich nennen. In Sachsen-Anhalt erhal-
ten die Wohlfahrtsverbände für die Grundpflege 14 €, 
die privaten ambulanten Pflegedienste 12,50 €, in Berlin 
- Ost und West - sind es 20 € und in Bayern sind es 
nach Schlichtungsverfahren 19 €. Dass sich das in der 
Summe pro Tag, Woche, Monat erheblich niederschlägt, 
ist verständlich. Nicht nur dass die privaten ambulanten 
Pflegedienste 10 % weniger bekommen als die Wohl-
fahrtsverbände, sie erhalten somit nur 60 % des West-
niveaus.  
 

Können wir diesen Zustand hinnehmen? Ich denke, 
nicht. Es muss schnellstens eine Lösung erfolgen. Was 
in anderen Bundesländern möglich ist, sollte auch bei 
uns machbar sein.  
 

Vor dem Hintergrund der sich verändernden Kranken-
hausfinanzierung bei Einführung der DRGs und der da-
mit verbundenen früheren Entlassung von Patienten ist 
ein funktionierendes ambulant-krankenpflegerisch arbei-
tendes Pflegenetz zwingend erforderlich. Dem muss 
auch finanziell Rechnung getragen werden.  
 

Gerade bei den privaten ambulanten Pflegediensten hat 
der wirtschaftliche Druck stark zugenommen, insbeson-
dere deshalb, weil die Menge der verordneten Leistun-
gen der häuslichen Krankenpflege rückläufig ist und der 
Umsatzanteil der Leistungen nach SGB V und SGB XI 
drastisch gesunken ist. Dies wird belegt durch die rück-
läufigen Gesamtausgaben der Krankenkassen für die 
häusliche Pflege.  
 

Andererseits führen aber steigende Kosten im Perso-
nal- und Sachkostenbereich, sinkende Preise für die er-
brachten Leistungen und die geringeren absoluten Aus-
gaben der Krankenkasse bei gleichzeitig zunehmenden 
Patienten- und Pflegedienstzahlen zu einer wirtschaftlich 
äußerst brisanten Situation. Die Folge sind Konkurse, 
die in der Regel nicht registriert werden. Diese Entwick-
lung ist Besorgnis erregend.  
 

Der Ausweg aus diesem Dilemma gelingt nur mit leis-
tungsgerechten Vergütungen, die in gewollten Verhand-
lungen zwischen Krankenkassen und Pflegediensten 
bzw. deren Verbänden festgelegt werden. Hierzu ist Vor-
aussetzung, dass der Monopolstellung der gesetzlichen 
Krankenkassen - in Sachsen-Anhalt betrifft das vor allem 
die AOK, aber auch die IKK - ein geeignetes und auch 
kurzfristig wirksames Instrument zur Lösung von Streit-
fragen seitens der Pflegedienste entgegengehalten wer-
den kann, ohne dass dafür langjährige Gerichtsverfah-
ren durchgeführt werden müssen.  
 

Daher muss eine Schiedsstelle im Bereich der häus-
lichen Krankenpflege im SGB V festgeschrieben werden. 
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Diese konkrete Situation verdeutlicht, dass dies in Sach-
sen-Anhalt erforderlich ist. Darüber hinaus ist die Situa-
tion auch in anderen Bundesländern mit Problemen be-
haftet. Die jetzige Situation trägt nicht zur Lösung bei; 
denn solange die Schiedsstelle für die häusliche Kran-
kenpflege nicht gesetzlich verankert ist, bleibt angesichts 
des Verhaltens der Krankenkassen nur der Weg zu den 
Sozialgerichten. Diese wiederum sind überlastet und 
dadurch dauern die Verfahren oftmals Jahre. Das ist 
zum Nachteil der ambulanten Pflegedienste. Die Zeit ar-
beitet gegen sie und der Druck durch die Krankenkassen 
wird immer größer.  
 

Deshalb darf ich Sie bitten, dem Antrag zuzustimmen, 
die Landesregierung aufzufordern, im Bundesrat einen 
Gesetzentwurf zur Errichtung einer Schiedsstelle zur 
Regelung von Streitigkeiten in der häusliche Kranken-
pflege nach § 132a des Sozialgesetzbuches V einzu-
bringen. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Liebrecht. - Bevor wir in die Debatte der 
Fraktionen eintreten, hat die Landesregierung um das 
Wort gebeten. Der Minister für Gesundheit und Soziales 
Herr Kley erhält das Wort. 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Da wir die Landesvereinigung für Gesundheit nicht 
ewig warten lassen wollen, möchte ich nur noch einige 
ergänzende Gesichtspunkte zu diesem sehr gut darge-
legten Antrag vorbringen.  
 

Es ist bekanntlich so, dass die Ausgestaltung und der 
Inhalt von Vereinbarungen mit Leistungserbringern origi-
näres Selbstverwaltungsrecht sind. So hat die Landes-
regierung, wie auch schon früher dargelegt, als Rechts-
aufsicht nicht die Möglichkeit, hierauf noch Einfluss zu 
nehmen. Vor allem kann die Rechtsaufsichtsbehörde 
keine Leistungsvergütung festsetzen, sondern nur dann 
einschreiten, wenn die Versorgung nicht mehr sicher-
gestellt wäre. Dieses ist natürlich bislang aufgrund der 
großen Anzahl der Leistungserbringer und der Kassen 
noch der Fall.  
 

Das Gesundheitsministerium hat in zahlreichen Schrei-
ben und auch in Gesprächen die Möglichkeiten der 
Rechtsaufsicht dargelegt und mit den Kassen moderie-
rende Gespräche geführt, um einen Weg zu eröffnen, 
aus diesem Dilemma des vertragslosen Zustandes und 
der Mindervergütung herauszukommen - leider erfolglos. 
Einzelne private Leistungserbringer haben den Gerichts-
weg beschritten und hierbei versucht, die AOK zu ver-
pflichten, die Leistungen zu höheren Vergütungssätzen 
abzurechnen, sind allerdings im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren vor dem Landessozialgericht bislang 
nicht durchgedrungen.  
 

Das Gericht hat weder einen Anordnungsgrund noch 
einen Anordnungsanspruch gesehen. Vielmehr ist es 
davon ausgegangen, dass es alleinige Sache der Betei-
ligten sei, eine angemessene Vergütung zu vereinbaren. 
Da das Gesetz keine Schiedsstellenentscheidungen im 
Konfliktfall vorsehe, könne das Gericht die Entscheidung 
auch nicht ersetzen. Das Hauptsacheverfahren vor dem 
Landessozialgericht steht dazu bislang noch aus.  
 

Wir sind uns, glaube ich, darüber völlig einig, dass die 
Tatsache des vertragslosen Zustandes zwischen der 

AOK Sachsen-Anhalt und den Leistungserbringern der 
häuslichen Krankenpflege absolut unbefriedigend ist und 
es dringend geboten erscheint, ein Schiedsstellenverfah-
ren wie in anderen Leistungsbereichen, zum Beispiel für 
die vertragsärztliche Versorgung, vorzusehen. 
 

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat vor-
geschlagen, über eine Lösungsoption des streitigen 
Schlichtungsverfahrens analog den Tarifabschlüssen 
nachzudenken. Dies hat die AOK Sachsen-Anhalt je-
doch bislang konsequent abgelehnt. 
 

Der Freistaat Bayern hat, wie bereits angedeutet, im 
vorigen Jahr den Entwurf eines Personalverstärkungs-
gesetzes in den Bundestag eingebracht, der aber leider 
aus ideologischen Gründen abgelehnt wurde. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Aus der Sicht 
der Landesregierung ist es dringend geboten, eine No-
vellierung des Vertragsrechts der ambulanten Pflege-
dienste durchzuführen, um in etwa eine Waffengleichheit 
zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträ-
gern herbeizuführen. Wir haben bereits im Vorfeld dieser 
Landtagsdebatte mit anderen Bundesländern Gespräche 
geführt und sind eigentlich guter Hoffnung, dass es uns 
gelingen wird, im Bundesrat eine Initiative einzubringen, 
die die Mehrheit findet, und verbleiben natürlich in der 
Hoffnung, dass alle anderen Parteien, die diese Proble-
matik ebenso sehen, im Bundesrat dieses entsprechend 
unterstützen. - Wir bitten, dem Antrag der CDU- und der 
FDP-Fraktion zuzustimmen. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zu-
stimmung von Frau Bull, PDS, und von Herrn 
Dr. Thiel, PDS) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Minister. - Für die SPD-Fraktion erteile ich 
der Abgeordneten Frau Dr. Kuppe das Wort. 
 
 

Frau Dr. Kuppe (SPD):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Herren und Da-
men Abgeordnete! Ich will gar nicht auf Ihre polemischen 
Äußerungen, Frau Liebrecht, eingehen. Aber es ist in 
der Tat so, dass sich der Landtag in der letzten Legisla-
turperiode und insbesondere der Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales damals mehrfach mit dem 
Thema der häuslichen Krankenpflege befasst hat. Ob-
wohl für einen Teil der Leistungserbringer seit geraumer 
Zeit keine vertraglichen Vereinbarungen bestehen, ist 
dennoch im Land Sachsen-Anhalt bisher noch nicht die 
Situation eingetreten, dass es zu Engpässen bei der 
Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen bei der 
häuslichen Krankenpflege gekommen ist. Darüber bin 
ich sehr froh. Ich teile aber die Ansicht des Ministers, 
dass die Situation insgesamt unbefriedigend ist.  
 

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des damali-
gen Ministeriums für Arbeit, Frauen, Gesundheit und 
Soziales und - wenn ich Ihre Bemerkungen richtig ver-
standen habe - auch jetzt in der Nachfolge durch Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Gespräche mit den 
Beteiligten geführt worden. Wir haben die Gespräche 
vom Ministerium aus mehrfach moderiert und wir haben 
darauf hingewirkt, dass es zu einem freiwilligen Schlich-
tungsverfahren zwischen den Partnern kommt. Mehrfach 
sah es auch nach einer Einigung aus, aber leider ist 
am Ende keine Lösung zustande gekommen, was ich 
außerordentlich bedauere.  
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Ich verstehe jetzt allerdings nicht, dass die Regierungs-
fraktionen ihre Landesregierung auffordern müssen, eine 
solche Bundesratsinitiative anzustrengen. Die Regierung 
könnte jetzt tätig werden. Das ist zwischen Ihnen nicht 
besprochen worden. Aber gut, wir nehmen das hin. 
 

(Herr Scharf, CDU: Sie sind damals ja der Auf-
forderung nicht nachgegangen! Sie wollten es ja 
damals nicht!) 

 

- Sie haben einen solchen Antrag, Herr Scharf, ja nie-
mals gestellt. Reden Sie doch nicht so. - Wir können uns 
damit einverstanden erklären, dass eine Schiedsstellen-
regelung im Sozialgesetzbuch V verankert wird. Es 
muss dafür die Mehrheit im Bundesrat und danach im 
Bundestag gefunden werden. Ich wünsche Ihnen viel 
Glück bei einem solchen Verfahren. Wir werden einer 
solchen Einigung nichts entgegenstellen. Wir hoffen, 
dass eine solche Initiative Erfolg hat. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Bevor ich für die FDP Frau Seifert das Wort erteile, ge-
statten Sie mir zwei Zwischenbemerkungen. Zum einen 
liegt dieser Fragebogen auf Ihren Plätzen. Wir bitten 
darum, dass diese Fragebögen ausgefüllt auf den Plät-
zen liegen bleiben.  
 

Eine zweite Bemerkung ist, dass die Abgeordnete Frau 
Brakebusch seit ca. 16 Uhr ihr Handy vermisst. Sie hat 
es auf der Damentoilette liegen gelassen. Wir bitten dar-
um, falls es sichergestellt wurde, mit Frau Brakebusch 
Kontakt aufzunehmen.  
 

Nunmehr erteile ich der Abgeordneten Frau Seifert für 
die FDP-Fraktion das Wort. 
 
 

Frau Seifert (FDP):  
 

Frau Liebrecht und der Minister haben ausführlich zur 
Begründung des Antrags gesprochen. Die FDP-Fraktion 
sieht die Errichtung einer Schiedsstelle zum fairen Inte-
ressenausgleich zwischen den Leistungserbringern und 
den Zahlern als dringend notwendig an. Die FDP-Frak-
tion bittet um Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag. 
Die ausführliche Begründung gebe ich zu Protokoll. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU)  
 
 

(Zu Protokoll:)  
 

Frau Seifert (FDP): 
 

Wie Sie aus dem Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP in Drs. 4/232 entnehmen können, soll die Lan-
desregierung aufgefordert werden, im Bundesrat einen 
Gesetzesentwurf zur Errichtung einer Schiedsstelle zur 
Regelung von Streitigkeiten in der häuslichen Kranken-
pflege nach § 132a SGB V analog § 76 SGB XI einzu-
bringen. 
 

Zur Begründung des Antrages ist zu sagen: Wenn man 
davon ausgeht, dass über die Hälfte der seit 1990 gebil-
deten Pflegedienste private Pflegedienste sind, die einen 
unverzichtbaren Dienst an Betreuung leisten, so ist es 
doch erstaunlich, dass zwischen den privaten Leis-
tungserbringern von häuslicher Krankenpflege und der 
AOK, der der größte Teil der pflegebedürftigen Men-
schen angehört, keine vertraglichen Regelungen mehr 
über die Vergütung häuslicher Krankenpflege bestehen. 
 

Tatsache ist, dass die von der Krankenkasse angebote-
ne und gezahlte Vergütung angeblich nicht mit den Ver-

gütungsforderungen einiger privater Leistungserbringer 
in Einklang zu bringen sind.  
 

Bemühungen des Ministers, auf dem Wege eines frei-
willigen Schlichtungsverfahrens zu entsprechenden Ver-
einbarungen über Vergütungszahlungen zwischen Kran-
kenkasse und Pflegedienst zu kommen, haben zu kei-
ner Einigung geführt. Diese Vergütungsproblematik war 
mehrmals Diskussionsgegenstand im Landtag; siehe 
Beschluss des Landtages der dritten Wahlperiode vom 
12. Oktober 2001.  
 

Rechtlich ist zu sehen, dass auf Ausgestaltung und In-
halte von Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern 
und Zahlern kein Einfluss genommen werden kann und 
keine Vergütungen durch die Rechtsaufsicht festzulegen 
sind. Die Leistungserbringer haben auch keine Möglich-
keit, einen Anspruch einzuklagen. Vereinbarungen mit 
Leistungserbringern sind originäres Selbstverwaltungs-
recht der gesetzlichen Krankenkassen.  
 

Dieser vertragslose Zustand zwischen den Krankenkas-
sen und den Leistungserbringern von häuslicher Kran-
kenpflege ist mehr als unbefriedigend. Und sollten unter-
schiedliche Positionen bestehen, bietet dieser vertrags-
lose Zustand keine Konfliktlösung an. 
 

Eine Schiedsstelle zum fairen Interessenausgleich und 
zum Lösen von Differenzen zwischen Leistungserbrin-
gern und Zahlern ist daher dringend notwendig.  
 

Um einer Benachteiligung der privaten ambulanten 
Krankenpflegebetriebe entgegenzuwirken, bitten wir um 
Zustimmung zu dem Antrag, in dem die Landesregie-
rung aufgefordert wird, im Bundesrat einen Gesetzent-
wurf zur Errichtung einer Schiedsstelle zur Regelung von 
Streitigkeiten in der häuslichen Krankenpflege nach 
§ 132a SGB V analog § 76 SGB XI einzubringen.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Abgeordnete Seifert. - Für die PDS-Frak-
tion erteile ich Herrn Dr. Eckert das Wort.  
 
 

Herr Dr. Eckert (PDS):  
 

Frau Präsidentin! Wenn ich eine lesbare Rede hätte, 
würde ich sie auch gern zu Protokoll geben. - Das Pro-
blem ist, dass wir schon mehrfach im Landtag, auch in 
den Ausschüssen, über die ganze Frage diskutiert und 
beraten haben. Damals gab es Konsens, dass eine 
Schiedsstelle hilfreich wäre. Damals gab es aber auch 
das Problem, dass das Gesetz, das in den Bundestag 
eingebracht wurde, noch mit anderen Fragen verquickt 
und insofern keine klare Unterstützung möglich war. 
 

Wenn die Landesregierung die Schiedsstelle entspre-
chend § 76 SGB V einrichten möchte, ohne das mit an-
deren Dinge zu verquicken, dann würde ich sagen wol-
len, dass die PDS dem Antrag zustimmt. - Danke.  
 

(Zustimmung bei der PDS und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Abgeordneter Dr. Eckert. - Frau Seifert, wir 
haben Ihre Rede zu Protokoll genommen. Das ist jetzt 
ein bisschen untergegangen, weil ich es noch nicht ein-
mal ausdrücklich gesagt hatte. 
 

Zum Abschluss hat Frau Liebrecht noch einmal das 
Wort. - Frau Liebrecht verzichtet. Es wurde keine Aus-
schussüberweisung signalisiert.  
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
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- Sie wollten nicht verzichten? 
 

(Herr Gürth, CDU: Doch! - Frau Fischer, Merse-
burg, CDU: Doch, doch!) 

 

Dann treten wir in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
4/232 ein. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer enthält 
sich der Stimme? - Damit ist der Antrag einstimmig an-
genommen. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 16. 

Damit sind wir am Ende der 7. Sitzung des Land-
tages angelangt. Die morgige 8. Sitzung beginnt um 
9 Uhr. Wir beginnen dann wie vereinbart mit dem  
Tagesordnungspunkt 3 - Aktuelle Debatte - und es  
folgen die Tagesordnungspunkte 4 und 12. - Ich  
wünsche Ihnen einen angenehmen parlamentarischen  
Abend. 

 

Schluss der Sitzung: 20.09 Uhr. 

 
 


